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Vorwort 

Unter dem Eindruck allseits geäußerter Kritik an explosions
artigerZunahme und mangelhafter Qualität von Rechtsvorschriften , 

an den dadurch ausgelösten Erscheinungen einet UbetbUrokrati

sierung , an den imne r häufiger ~u beobachtenden · Vollzugsdefi

ziten M wurde vom Vorstand des Forschungsins tituts fUr öffent
li che Verwaltung bei der Hochschule fUr Verwa ltungswissenschaften 
Speyer dieses Forschungsproj ekt nit Arbeitsbeginn vom 01 ,07 .1 978 
bewilligt. 

Der hier mi t vorgelegte erste Tei l des Gesamtbericbts befaßt sich 
mit den theoretischen Grundlagen der Rechtssetzungsmethodik. 

Schon zu Beginn der Untersuchungen war nämlich deutlich geworden, 

daß eine solche p rinzipi elle Auseinandersetzung und dami t die 
Grundlage fUr die eigentlich erstrebten Forschungsergebnisse 

fehlt. Die anwendungsoticntierte Tcstmethodik bedarf aber einer 
theoretischen Untermauerung. Sonst besteht die Gefahr einer wei
teren "Be l icbigkei t M be i der praktischen Verwertung. 

Wesentliche Anregungen fUr das Aufgrei fen dieser Themat ik gehen 
auf Erfahrungen zurUck , d ie 2um e i nen bei der Entwicklung und 
DurchfUhrung vOn Seminaren über "Entscheidungs hilfen fUr das 

Testen von GesetzentwUrf en " an der Bundesakademie fUr Öffent
liche Verwaltung 1) und zum anderen be i der DurchfUhrung eines 

Prax is tests zu ausgewählte~ Best~mungen eines Referentc~ent
wurfs "J ugendhilfegese t z,,2) gewonnen .. erden konnten . 

1) earl BöHRET, werner HUGGER, SIMUG - Semlnarreihe, entwic kelt 
und durchgefUhrt im Auf trag der BundesakadeMie f Ur öffentliche 
Ve rwa ltung , Jahresprogr amn 1977, 1978 , 1979, 1980 . 

" Carl BöHRET , Dieter GRÄSSLE , Werner HUGGER . Stephanie WEIHER 
e t . ,,1., J !lG-Pra :<:istest ~u Te ilen des Referentenentwur f s e ines 
Jugendhilfegesetzes. Im Auf t rag des BUndesministers fUr Jugend , 
Pamil l e und Gesundhe it, Abschlußbe r i c ht Speyer 1977 . Eine Ver
ö ffe nt lichung 1st für Beginn nächsten J ahres vorgesehen . 
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Zu Beginn der Projektarbei ten lag eine Studie vor 11, 1n der 

die bisher durchgeführten Geset~estests ~usammengestellt , Ge

set~esmängel aufbereitet und darauf basierend Prüfkr i terien 

abgeleitet sowie Kont uren einer Theorie des Geset zes te s ts und 

der Geset~esprüfung skizziert wurden . 

Der vorliegende Teilber icht knUpft an diese Vorstudie insowei t 

an, wi e er das theoretische und met hodol ogische Fundament zur 

Äusarheitung einer Theor i e des Gesetzestests als Teilaspekt ei ner 

umfassenderen tes tangeleiteten Gesetzgebungsme thodik erwei tert 

und vertieft. 

Di e Gesetzgebungsnet hQdik selbst , die in Frage kommenden Einzel

Ir.ethode n, ihr e Komb inierbarkei t und Verzahnung mit einem er

fa hrungswi s senschaftlich gestützte n Modell der Entwurfsera r be i tung 

wird - an ausgewählten Gese t zentwürfen überprüft - im zweiten Be 

r i chtst eil präsent iert. 

Speyer, i m Dezember 1979 Prof . Or. earl Söhret 

" Werner HUGGER, Der Test als Instrument zur Verbesserung ~~ 
Gesetzen, Speyerer For schungshericht 1, Speyer, Juni 1978. 
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Einleitung 

ftOie modernen Versuche der Rechtswissenschaft. hier, insbe
sondere durch den Vorschlag, MOdellversuche ~u veranstalten, 
um zu praktikableren Normen zu kommen. sind wenig überzeugend. 
vor allem im anglo-amerikanischen Rechtskreis wird die Methode 
l~er moderner, daß geplante Neuregelungen. mit denen v811iqes 
Neuland betreten wird. zuerst elnll\lll 1m "Sandkast en- sozuss<)en 
erprobt werden und daß der Gesetzgeber dann 1n die Lage ver
set zt wird. sich die hierbei gewonnenen Erfahrungen durch die 
Ausgestaltung der gesetzlichen Regelung nutzbar zu machen . 
Diese Modellversuche haben meines Erachtens den groBen Nach
teil. daS die an einem solchen Versuch Beteiligten ja vOn vorn
herein wissen, daß os nur ein Spiel ist, so daß man zweifeln 
muß, ob die Beteiligten, wenn hier verschiedene Interessen mit
einander auszugleichen sind, wirklich in einern solchen Modell
versuch ihre Interessen mi t der Vehefl'.enz und dem Nachdruck ver
treten, wie sie es dann Wi rklich in der Praxi s tun, wenn ein 
Lebensbereich einmal normativ geregelt ist ." t) 

"Soweit ich mich hier auf die Beratungen im I nnenausschuß des 
no rdrhein-westfä lischen Landtages beziehen kann , ist auch dort, 
wie in fast allen Landespar lamenten, der Ruf nach geforderten 
Verwaleungsplanspielen vor dem Erlaß von Gesetzentwürfen ver
stuwmt , we il hierin kein geeignetes Instru~ent gesehen wird, 
die Bruchstellen zU Lasten des Bürgers beim Gesetzesvollzug 
zU erkennen. Vielleicht kann die CDU~Fraktion bei den von uns 
gewünschten Beratungen im Innenausschu8 d1esen Gedanken noch
mals aufarbeiten und genauer ausführen, welche erkennbaren Vor
t ei le mit Verwaltungsplanspielen verbunden sein sollen. Die Be
gründungen für einen SOlchen Vorschlag können sicherlich nicht 
den Mitteilungen für die hamburgische Verwaltung entnommen wer
den oder vergleiChbaren CDU-Antr~gen in anderen Landesparlamenten , 
die hier offenSichtlich Pate gestanden haben. Ich glaube , Herr 
Haarrneyer und meine Herren und Damen der CDU-Fraktion, Sie müssen 
sich die MUhe machen. die hier e ingebrachten Ersuchensanträge 
inhaltiich auf~uarbe iten und 1n den Ausschußberatungen zu be
gründen . -2) 

1) Walter LöWE, Perfekte Geset~e - Perfekter Staat?, in: Hans 
Cerhard Stockinger (Hrsg .). Gesetzesperfektionismus und Be
amtenschwemme , MUnchen-ltien t 979, S. 11. 

2) Das BUrgerschaftsmitg11ed HANSEN (SPD) in der 16. Sitzung 
am 26 . März 1979 - 9. Wah lperiode - der aürgerschaft der 
Freien und Hansestadt Hamburg, S. 956. 

./ . 
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Di ese be iden Äußerungen, die vermutlich i mmer noch typisch 

EUr die BeUrteilung von "Verwaltungsplanspielen" als metho
dische Hilfen bei der Entwicklung von Rechtsvorschr l ftcn sind, 
die außerdem - 1m Kern gleichlautend - unterschiedlicher (par
te1-) politischer Proven i enz sind, und die schli eßl ich gleicher

maßen feh l e nde Sachkenntnis demonstrie ren, stehen nicht zu

fällig am Beginn dieses ersten Berichts des ForSChungsprojektes. 

Auf derselben Argumentationsebene könnte Wa l ter LöWE erwidert 

werden , daß gerade in einer Spielsituation mit ' ungcbrernster" 

vehemenz und Konfliktbereitschaft auf Seiten der Teilne hmer ~u 

rechnen ist, eben weil dort noch keine der ansons t en oft unver
meid l ichen RuckSichtnahmen erforderlich sind. HANSEN wäre ent

ge9cn~uhalten. daß eS i n der Tat schon einige Erfahrungen mit 
'Verwaltungsplanspielen" gibt. die erfolgreich bei d .. r Ges"t 7.es
erarb .. itung eing"set~t wurden. und daß darum der Antrag der 

CDU-Frakt1on durchaus als lohnend weiterzuverfolgcnder Ver
besserun9svorschlag aufzugreifen wäre . 

Ein Ergebnis di eses Pr Ojekts lie Se sich darum kaum besser um

schreiben als mit..dem Versuch, einen Beitrag ~ur Rlchtigstel lunq 
dieser Fehleinschätzungen und zur Klärung offenSichtlicher Mi8-

verständn isse, aber auch der Grenzen des rnstrumenta r iums, zu 

l eisten. Hier~u , unmittelbarer aber noch durch praktisches u.
setzungsinteresse veranla ßt, sollen in diesem Projekt die a i l 
dem ' verwaltungsplanspiel" eingeengte n. de f acto aber sehr wiel 
brei t er gegebenen Möglichkeiten der Erprobung von Rechtsuor
schri f ten vor ihrer Inkraftset zung aufgezeigt und die Le i~tUGgs

fähig keit solcher "Te stmethoden" an ausgewählten Ge~etzen~wUr fQn 
exempl arisch demonstriert werde n. Im lern geht e s also dar~. 
das (in den SozialWissenschaften und erst recht in den Natur

wissenschaften) schon bewährte " Experiment" f Ur die Entwickl~ 

./ . 
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von Rcchtsvorschriften nutzbar zu machen. Dies in der Annahme, 

daß dadurch die Wirkungsslcherheit gesteigert und die Wlrkungs

ris i ken wenigstens teilwe ise kalkulierbar gemacht werden 

können . 

In diesem ersten Bericht ~ ird j edoch nur an wen igen Stellen 
bereits 'Gesetzestest~ auftauchen . Es findet sich nicht einmal 

eine genauere Begri ff sbestimmung noch gar eine AUseinandersetzung 
mit der Le istungsfähigkeit und den EinsatzmÖ91ichke iten ver

schiedener Testrnethoden. Insoweit mUssen wir noch auf bereits 

vorliegende Publika tionen verweisen. 1) 

Die Anfertigung dieses " vorausgehenden" Teilbericht s und damit 

eine intensive Auseinandersetzung mit den Wirkungsmechanismen 

unserer Rechtsordnung hielten wir für erforderl ich . wei l einmal 
eine solche s ystenatische Aufbereitung bisher noch fehlt. d.h. 

mehr oder weniger verstreut nur jeweils Einzelaspekte dieses 
Probl emkreises bearbeitet worden sind . Zum anderen auch, we il 

die Kenntnis der Wi r kungsebenen von Rechtsnormen unabdingbare 

voraussetzung für den erfolgversprechenden Testeinsatz i st. 
~ußerdem dürfte der Bedarf f Ür Methodenwe itcrentwic klung und 
für die NeuentwIcklung erkennbar werden. 

Wir haben es in die sem Teil deshalb auch noch unterlassen, nach 
Darlegung der einze lnen Wir kungsebenen das Anforderungsspektrum 
fÜr Gesetzestes~ zu formulier en. Zu einem Verzicht hat uns das 
Argument bewogen, zwe i aus sich heraus verständliche Berichts

t ei le vorzulegen. Der zweite Teil wird darum mit einer solchen 
2usanmenstelluog beginnen. Zu seinem VerständniS ist die Kennt

nis dieses Berichts nicht zwingend erforderlich. Versuchen wir 

jet zt verstärkt einen eher theoretisch-systematischen Ansatz zU 
verfolgen, so soll der abschließende Teil (ca. August 19801 1n 
erster Linie den Erwar tungen der Gesetzgebungspra Kis entgegenkomme 

11 Vgl. da zu insbesondere die im Vorwort angegebenen Fu ßnoten . 

. /. 
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1 . Rechtstheoretische Gr undlagen 

Di~ Befassung mit den Ef fe ktivitKtsbedingungcn des Rech t s 

als Vorausset~ung für einen realitätsnahen Einsatz von 

Te stme thodon bedln~t eine , wenn auch kurze und 1n diesem 

Rahmen nich t voll"t~ndi.gkelt bea nspruchende I\u~cinand,'r

set z ung mi t den zentralen Begriffen unsorer Rechtsordnung . 

1m folgenden sollen deshalb die Begr if fe 'Rcchtsnor~ H, 

"Gese t z". "Gesetzgebung", die im weiteren vert"uf de r Unter

s uchung verwende t werden . einer für die ZWeCke des Berichts 

notwendigen Klä r ung zugefUhrt werden. 

1.1. Norm und Normset zunq 

Der Begri f f der No rm wi rd In unte r schiedl i cher Iledeutunq 

gebraucht. Grob kann man unterscheiden ~wlschen technischen 
Normen, die bestinmte technische St~nda~ds ausd~Ucken; Normen 

1n methodischem Sinne, die bestimmt e Verfahrensrege l n an

geben; ~ormen im systemt heoretlsc hen Si nne als Sol l - Wert eine s 

Regelsystems; so~ talc Normen, ~ur Bestimmung oder zUr Regelung 

des Handein s von Menschen. 

Im Vordergr und UnSereS Intere sses s t ehen die so zia l en Normen, 

die mi t Anspruch a uf s02ial e Verbindlichkeit auftreten u~ 

dazu dienen, menschliches Hande ln 2 U regeln , zu lenken . z u 

koordinieren , um eine bestimmte soziale Ordnung zU rea~l

sieren b~w . ~u g ewährleisten . Aus einer unbegrenzten Anzahl 

von HandlungSMÖglichkeiten werden mit Normen f este Ha ndlungen 

mi t so zia ler Ve r bindl ichkeit vereinbart. 

./ . 
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· Sie können sich auf Handlunqsziele (Zielnormen) oder/und 

auf die Weqe, Arten, Folgen und Kombinationen VOn Handlungs
operationen IT!tigkeltsnormen) oder/und auf di e Ver~endung 

von Mit t eln (Instr umentalnormen) In Abhängigkeit von basti~~ten 
Situationen (bedingte Norme n) oder 1n Unabhängigkeit von be 
stimmten Situationen (unbedingte Normen) beziehen. " 1) 

·Positive NormSetzung kann man somit als den Versuch der Au

t orit3t A bezeichnen, auf die Entscheidungen eines Adressaten 
E einzuwirken , inde~ A bestimmte Ergebnisse bestl~~ter Entschei
dungen, vor denen E stehen könnte, a l s gewollt auszeichnet.· 2 ) 

Normen setzen also i~er eine Ke nntnis der RealitKt voraus , 

auf die eingewirkt werden soll. Normen fordero oder init iereo 
in Forro von Befehlen, Geboten und Verboten, Sollensforderungen, 

vOn Direktiven, von Empfehlunge n oder Ratschlägen, von Erlaub
nissen ein bestimmtes Verhalten, 2U nessen Befolgun~ bedienen 
sie sich Sanktionen in Form von Be strafungen, Be lohnungen und 

Verspr echungen. 

Normenlog isch ist zu unterscheiden zwischen Norm und Aussage . 
Normen forde r n 2 U bestimmten Handlungen au f ; Aussagen dagegen 

sind Ausdruck der "kognit iven Funktionen des Bewußtseins. Aus
druck des erkennenden Verhaltens des Menschen zu seiner Um
welt. .3 ) 

l )wolfgaog Peter EICHHORN, Stichwort: Norm, 1n Georg Klaus, 
Manfred Buhr (Hrsg.) , Philosophisches Wörterbuch. M . 2. 
a. Auf!. , BerHn tOstl 1972, S . 793. 

21Thomas CORNIDES • . Normsetzuog und Entscheidungstheorie, 
in : Rechtstheorie 1974, S. 12 

" Wolfgang Peter EICHHORN, Stichwort: Norm, a.a.O . , S . 794 . 

. I . 
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Normen setzen Aussagen voraus, die dann i n die For~ von 
best ürmten Handlungsanweisungen umgesetzt werden können. 1) 

Elemente des Normhegriffs, wobei der Tex t oder die Sprache 

.0.1 .. Mitteilun98tr<iger auftreten2), sind ein Absender von 

Verhaltensforderungen INorJtl"bsender), ein Adressat <I n den 

die Norm gerichtet is t (Nor",,,dressntl , e ventuel l Personen , 

~u deren Gunsten die Norm wirkt (Benefiz iare). 3) 

Die durch Normen vorgeschriebene n Handlungsanwe isungen müssen 

objektiv ausfüh r bar und die mit der Norm angestrebten Ziele 

müssen mit der Norm tatsächlich erreichb ar sein , "auch Wenn 

2uwetlen der Sollzustand nicht e rreicht wtrd. , 41 

Die Best i mmbarkeit des Normadressaten ergibt sich aus der 

NOrm selbst, die Exis t en z eines Normad~essaten oder dessen 
Kenntnis von der Norm fUr die Existenz der No~m 1st jedoch 

nicht notwendig (wohl aber für die Geltung und Wir kung einer 
Norm) . Ein Normadressat muS bloß a ls "nominelles ~ormsubjektn 

im Inhalt der No~m erscheinen. 5) Dagegen bedarf das Norm

setzungssubjekt der näheren Besti~~ungen. 

1) So Friedrich LACHMAYER, GrundzUge einer ~ormenthcorie, 
Beelin 1977, S. 27, fUr die Untersche idung von Rechts
normen und Rechtsaussagen. 

2) hiois TROLLER, Da s Gesetz im Recht , in Zs. fUr Schwe ize
risches Recht, N. F. Band ')3, 197~, Ir. Halbband, S . • !>. 

3) !labert TREIBER , Stichwort ' Norm, in, Werner Fuchs U, 3 . 
(Hesg .), Lexikon zur Soziologie, Bd. 2, Reinbek bei ßam
burg 1975, s. 410. 

4) Thomas CORNI I)"s:S" Normsatzung ... , a . a.O., S. 12 

;) Friedr :ich LACHMAYER , GrundzUge •.. , a.a. O. , S. 26 

. I . 
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Normen regeln die Interaktionen. das Subjekt, vOn dem die 
Informationen fUr die Interaktion ausgeht, ist der Norm

setzer. Nornsetzer kann damit jede Person, Per sonengruppe 

sein . Das Spezifikum der Rechtsnorm, ~gegenUber den sonstigen 

sozialen Normen liegt .•. in der unverbrüchlichen Rechts
geltung, d.h. der absoluten verbindlichkeit gegenüber dem 
Kreis der von der Institution erfaßten Personen - unabhängig 

von deren Willen und Belieben." 1. 

Rechtsnormensel:er können Gerichte sein, die durch Urteile 
oder BeSChlUsse die Bedehungen. zwischen Sl;bjekt.eo verb ind lich 

festlegen können, wie auch Privatpersonen selbst, die aufgrund 
eines Vertrages ihre Beziehungen verbindliCh regeln. 2) 

AUch die öffent l iche Verwaltung kann in For~ von Verwaltunqs

akten die Rechtsbeziehungen zu Subjekten verbindlich regeln. 
Dabei handelt es sich jedoch in der Regel ~ die Konkreti

sierung von allgemeinen gesetzlichen Anweisungen . Deshalb gilt 
eS zu unterscheiden zwischen höheren und niederen Normen
schichten, die "gewis5e Beschränkungen für die ~ntscheidungen 
untergeordneter Instanzen" 31 bringen. 

Inhaltlich können Unterscheidungsmerkmale zwischen verschiedenen 

Normenschichten schwer aufgedeckt werden, versucht man eine 
Unterscheidung nach den Kriterien Abs traktheit und Konkret-

heit der Normeninhalt .. , oder von der bes t imrlten oder unbe
sti"~ten Vielzahl der Adressaten, AO könnten Norm .. n, d1 .. kon
krete Planungsziele oder bestimmteOrganisationsz l ele (Maßnahmen ) 

festlegen, ni cht als einer höheren Normenschicht angehörig be
zeichnet werden, obwohl sle möglicherwe ise vom höchsten Norm
s etzer stammen. 4) 

11 Ulrich KEYER-CORDING, Die Rech t snormen, TUbingen 1971, S. 7 

" 
" 

Friedrich LACHMAYER, GrundzUge ... , 8 .8. 0 ., S. 32, ne nnt 
solche Normen "reziprok". 

Ota WEINßERGER, Die Struktur der r echtl ichen Normenordnung, 
in: GUnther Winkler (Hr!lg.), Recht stheorie und Rechtsin
formatik, Wien, New York 1975, s. 131 

4) Vgl. dazu a.a.O., S.125, FußnOte 26a, fUr unsece Zwecke muB 
diese schwierige Frage nicht gelöst werden. 
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Es bietet sich deshalb a n, eine rein formale Unterscheidung 

zu treffen. eine Unterscheidung nach der Institution des 

Normsetzers. 

Der durch das Grundgesetz legitimierte höchste Rechtsnorm

setzer ist das Parlament, weiterhin die Exekutive, die Rechts

nOrmen in Form von Rcchtsverordnung setzen kann (abgeleitet 

von der Legitimation des Gesetzgebers., die Länderparlamente, 

die durch Länderverfassungen legitimiert sind sowie die 

Kommunalparlamente . die durch die Kommunalverfas$ung legi

timiert sind . 1) Im folgenden beschäfti~en wi r uns nur mit 

Rechtsnormen , d i e mit verbindlicher Wirk ung von den oben a u f

gezählten Institutionen in einem bestimmten Verfahren erlassen 
worden 81nd,2) 

1.2. Der Gesetzesbegrlff 

"ln einem Saal kommen Men s chen zusammen, halten Reden, die 

einen erheben die Hände. die anderen nichtr das ist der äußere 

Vorgang. Seine Bedeutung : Daß ein Gesetz beschl ossen. daß 

Recht erzeu~t wird." 3) 

Mit einem Gesetz wird "ein Vorstellungsmodell von wtederhol

barem zukünftigem Geschehen " 4) gegeben, da ~ beeinfluB t und 

geregelt werden soll. 

1) Das Gewohnhe itsrecht wird nicht weiter untersucht. da eln 
konkreter Normsetzer nicht ersichtlich i st. 

2) Vgl. dazu Hierarchie 
Das Reg i erungssystem 
Opladen 1977, S. 415 

des Rechtsstoffes 
der BUndesrepublik 
ff. 

bei Thomas ELLW~IN, 
Deutschland, 4. Au!!. , 

3) Hans KELSEN, Reine Rechts l ehre. 2. Au fl .• Wien 1960, S. 2 

4 ) Alois TROLLER, Das Gesetz im Recht. a . a.O. S. 35 
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Es wird a ls ~reine Sol ionsanordnung d em Sein qegenij~rge

stel lt", 1) Das Modell, al s Äbbild der Real i tät, und "die 

ihm ~u9runde liegenden Hypothe s en", haben solange Gül t i gkeit , 

"bis diese Hypothesen durch neue Informationen über die 
Realität wider legt werden und ein neues ' besseres Modell' 
ko n stituiert ist". 2) 

Geset ze sind somit Planin strumente , mit denen eine Vielzahl 
~on Rechtsnormen und Rechts aussagen zusammenqefaßt we rden 
(mit Normen und Maßnahmen als theoretische Inhalte 3)) . die 

"auf Vermitt lung von Orientlerungsslcherheit a bzielen, der 
zukunftsgerichteten Gestaltung von Staat und Gesellschaft 
dienen." 4) 

An grundsatz lichen Steuerungs for~en (die dem Staat zur Ver

fügung ste hen). kann m4n unterscheiden ~wischen Kondition~l

und Zweckprogrammen. 5 ) 

Mit konditionalen Pr o grammen werden best i mmte Handlungsan

we i sungen a n die Adressaten gegeben , die dem Muster folgen: 

"Wenn die Vorausset~ungen oder Fallmerkmale X vorliegen , tue 

(entsche i de) Y." 6) 

" A.a . O •• S . 30 

" A.a.O . • S . 36 

3 ) Christian- Fr1e d r1ch MENGER, Das Gese tz a ls Norm und Ma ß
na hme. 1n:VVDStRL . Heft 15 . S. 4 

4) Georg KULLER. Inhalt und Formen de r Rechtsset~ung als 
PrOblem der demokratischen Kompeten~ordnunq , Basel und 
Stut t gart 1979, S. 42 

51 Unterscheidung nach N1kla s LUHMANN, Lob der Rout i ne, in: 
Verwaltunqsarchiv 55/1964, s. 7 ff. 

6 ) Renate MAYNTZ. Soziologie der ö f fen tlichen Ve rwal tung , 
Heidelberg . Karlsruhe 197 6. S . 56 
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Zweckprogramme legen demgegenüber bes t i mm te Hand lungszie le 

fest, die durch einen vorgegebenen Mittelka talog erreicht 

werden sollen . "Es >.-ird eine Re l ation zwischen einem kon

kreten Zweck und den zu seiner Er reichung eingeset zen Mi tteln 

he"ge s t e llt." 1) Dem Ausführenden wird es überlassen, i m Rahmen 

der vo r geqebenen Maßnahme n die zweckmä ßigste auszuwählen. 

Diese Programntypen s ind s e lten eindeutig untersche i dbar, 

Hko~plexe Verschachtel ungen" 2) und Kombinationen sind denk

bar , wie sich überhaupt final-progr ammier t e Gesetze l e tzt.l i e h 

meis t in ko ndit i onale Rechtsät ze auf lösen l assen. Schwer

punktsmäBig als konditiona l - progra mmiert chara kterisierbare 

Gesetze fi nden sich in de n Kod i f ikationen (BGB , HGB , StGB) 

und allen Eingrif fsgesetzen (Poli zeigesetze , Steue r qese t ze) 

Zwec kgesetze dominieren bei der Regelung der :l. u ße ren Sicher 

heit und der Entwl ek1ungsplanung, finden sich aber auch in 

Ber eichen der Vcr~orgungs- und Dienstlei~ t ung~aufgaben (z. 3 . 

Krankenhausfinan z ierungsgesetz . Stab i l itätsgesetz , Bundesb~u-

" gesetz). 

Als lnstrumente de r st~~tliehcn Steuerung, d . n . zur Durch

setz ung der Progr~mme. stehen dem St~at zur Verfilgung ' 

Gebote und Verbote, Er laubnisse 2Ur "·ufnahme von be

sti~~ten Täti q keiten und Handlungen (regula tive Maß

nahmen), d i e mit Hilfe von Sanktionen du r chqesetzt werden 

können ; 

1) Kla u s Kö NIG, Zur Evaluierung de r Gesetzgeb un9 , unve r
ö f fen t licht es Manusk ript, S. 2 

2 1 Rena t e MAYNTZ , a.a.O. 

3) Vg1. dazu Reante MAYNT~ , a.a.O., s. 57 
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Anreize l incentives ode r disinCentives), durch die 

zume ist in finanz ieller Form zu einem be stlwmten Tun 
oder Unterlassen angehalten werden soll; 

d irekte Bereitstellung von Mitteln i n bestimmten o r i 

ginär s taatlichen Aut gabenberelchen (in den Planungs
bereichen, wi e z.B. Straßenbau, Bildung); 

prozedurale Maßnahme, mit denen Verfahren geregelt 

" werden. 

Geaetze, als Form . in der diese In strumente Ausdruc k finden, 

i nsbesondere Verwaltungsgosetze, enthalten zume ist eine Kombi 
nation der ver schiedenen Instrumente. 

1.2.1. Merk/lla l e eines 2) Gesetzesbegr iffs 

1m fol genden soll bestimmt werden, welche Krite rien ein "Ge

se t z" nach de~ Grundgesetz erfüllen muß, um damit gleiChzeitig 

einen Gesetzesbegriff zu präzisie ren. Da s Grundgesetz selbst 
läßt den Begriff des Gesetzes offen, er f indet lediglich Er
wähnung z. B. in Art. 20 GG , wonach die vollziehende Gewalt 
und die Rechtsprechung an "Ges etz und Recht" gebunden sind . 

1) Vgl. Werner JANN, Eva KRONENWETT, Handlungsspielräume und 
Ent scheidungsfähigkeit des Staates, untersucht am Beispiel 
der Implementatlon politischer Programme, Speyerer Arbel ts
hefte 21, Speyer 1978 , S . 30 ; Renate MAYNTZ, a.a.O., S. 58. 

21 Auf die Darstellun9 der ve rschiedenen Gesetzesbegriffe 
(" dual ist ische " , ~ rechtss taat11che · , ~ demokratische~, 
"polit ische") wird hier verzichtet . vql. daz~ Chrlstlan 
STARCK , Oet Gese t zeabegrlf f des Grundgeset~ea , Baden-Baden 
1970, S. 21 ff ; Dieter JESCH , Gesetz und Verwa ltung , 2. Aufl .. 
TUbinqen 1 ~68, S. 20 ff. 

./ . 
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"Verwendet man a l s ' genus proximum' wi e f ür fiohe itsa kte 

anderer Funkt ionsträger sO auch fü r das Gesetz die Be

zei c hn ung ' Regel ' oder 'Rege lung' , so erschein en der Re

g"lungstr~ger, der aegelung" .. rmächtiger , d .. r Re']elunqsln

halt, die Re~elungswtrkung , der Regelung5adressat , die R",

gelungsdauer sowie d as Rege lungsverfahren als St r uktur eben 

z Ur Herausbildung einer differentia spezifica geelqnet." 1) 

1 . ~ls Regelungstr äger und RegeJungscr~ächt ige r l~B t sich 

aUS dem Grundgesetz selbst unschwer das Parlament ident i 
f i zieren . 2) J) 

2. Eine Be stinrnung des Rege l ungsinha l ts kann nicht VOm "Sach

gebiet der Regelung" erfolgen , "weil es keinen gesell

schaftlichen Bereich gibt, der v on der Verfas,ung wegen 

der Rege lungsmöglichkeit d ur ch das Parla~ent ent zogen 

wäre; die ge l tende V<:!rfassungsordnung kennt keine "ge

setzesfeste Materi,," . 4) 

Di e Erörterung des Rege l ungsinha lt e s muß vi elmehr vorge

nommen werden nach den Eigenscha f t en der Rege1un9, die 

konkre t oder abstrakt, einen oder mehrere F~ l le betre ff e n 

ka nn und begünstigend o~er be l astend sein ka n n. 

1 ) Norbert ~HTERBERG, Kriterien des G<:!setzesbegriffs unte r 
dem Grundgese t z, DÖV 1973, S. 292 

2) Vgl. etwa Art. 70 ff. , 93 , Abs. 1, Zi. 2, 100 GG 

3) Das Bundesverfassung5gericht wi rd deshalb nicht zuro Re
gelung5trager, weil es nUr auf Antrag t~t lq werden kann. 

4) Norbert ACHTERBERG, a . a.O . , S . 293 
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a) Das Grundgeset~ schreibt an keiner Stelle vor, daß Re

gelungen nur abstrakt, d.h . auf einen unbestimmten, mög

licherweise eintr etenden Sachverhalt , gerichtet sein dürfen . 

sondern läßt ebenso situationsbezogene , d .h . die AnknUpfung 
an bereits eingetrete ne oder -mit Sicherheit zu e rwartende"l) 
Sachverhalte zu . Ger ade im ~usamnenhang mit Maßnahrnegesetzen, 

"die zur Bewältigung konk reter. aus historischen Gründen 
~eist sogar krtsenhaften Situationen beitragen sOllen- 2), 

ist dieses Problem ausfÜhrl i ch bes proche n worden. 3) ~onrad 

HUBER ko~t zu dem Schluß . daß das Ma8nahmegesetz. im Gegen
satz ~um klass ischen Gesetz, das -die Wehrhaftigkeit in sich 
selbst " 4) trägt. gerade "die so~ ialstaatliche Form des 

rechtsstaatlichen Gesetzesbegriffs" 5) sei . 

Vom Regelungsinhalt her ergeben sich damit keine Unter
scheidungsmerkma le fUr den Geaetzesbegriff . 

1) Norbert ACHTERBERG, • • a .O. 

2) Roman HERZOG, Allgemeine Staatslehre, Bd . 1 , Frankfurt 1971, 
S. 327 

3) Georg MULLER, Inhalt und Formen der Rechtssetzung. a.a.O .• 
.. • 5 . 97 ff. ",wH 

41 Georg MU LLER. a.a.O .• S . 97 

5) Konrad HUBER, Ma8nahmege setz und Recht s gesetz, Berlin 1963. 
S. 182 . 

. I . 
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b'l Ebenso\oleni.g verma g d i. e Regelungstilllzah l ~u einer Kliirunq 

des Ges~t~esbegriffs bei ~ut ragen . ~erkömrn l ichü r\olelse wi rd 

",war das Gese t", als ~!ehrfallregelung beg ri ffen , aus dem 

Grund gese t. z ist j e doch nicht entnehrnbar , d a B Gesetz e s i ch 

nur " uE Mehrfallregelungen beschränken . Art . 14 Aba . ) 

Satz 2 gibt d i e Möglichke i t zur Enteignung ·<.lurch Gesetz~ , 

~das begriffsnotwend ig Einze lfa llgesetz sein muß" . 1) 

c) Ein Vorbeha lt deG Ge~ct",c" ist zwilr i n der Verf<l8Sun'J nich t 

a u sdrtkklich e r wähn t_, "seine Geltung er"ib t sich jedoch 

aus Ar ti kel 20 Ab .. . 3 GG " 2) . "Heute ist es .o:: t ändigc 

Rechts prech un9 , daß der Geset:zgeber verpfllcht<> t ist -

l osgelöst vorn I~erkrn" l des "Eingri f fs " - , i n g r undlege nden 

no r m"tlven Bere ichen , ?uma l i m Bereic h der Grundrecht ... "us

ilbunq , s oweit dleser s t aatlicher Regelung z ugäng l ich ist, 

a l l" wesentlichen Entsche ldun gen se l bst ZU treffen , " ) 

I st a be r d e r Regel ungsvorbehal t nich t begre nz t auf Ein

griffsgesetze, sondern bedürfen auch wes"nt l i che begllns ti 

'.lende Regelungen e i nes Gese t z es, so können auch darau s keine 

Kr iter ien für d en Gesetzesbegr l ff a eWOnne n werden . 

3 . AUS d er Re gelungswirkung , hier 1st d "mlt gemeint die Innen

bzw . Außenwir kun qen, lassen s i ch ebenso )-.ei ne Kriteri en tür 

den Ges e t zesbegriff gewin nen , da G,-,s ,~ ~e sowohl I nnen- wie 

a uch Au ßenverhal tn isse rege l n können . " 
, ) No r bert ACHTERBERG , a. a.O ., S, 294 

2 ) BVerfG DöV 1979 , $ . 50 

J) BVerfG , a . a . O. : so " uch BVerfGE 47 , 46 : 45 , 400 

~ ) Norber t ACHTERBERG. "." ,0. , S, 296 

. I . 
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4. Da ß e in Geset~ von den Rege l ungsadressaten her unbestimmt 

sein IIIUß, 

l1ch Ar t . 

ergibt sich 

19 Abs . 1 

ni cht aus dem Grundgesetz. Ledig-
Satz 1 GG verlangt, daß grundrechts-

einschränkende Ge8et~e "a llgeme in und nicht nur fUr den 

Einzel fall gel ten" dür fen. "Gerade dieser Ver f a s sun';ls -
norm 1st durch Umkehr6chlu8 zU entnehmen , daa das Grund
gesetz im übrigen Einze lpersonengesetze nicht verbietet. 1) 

zur Klärung des Gesetzesbegriffs trägt demnach auch der 

~~~elungsadressatenkre is nicht s bei. 

5. Die Dauerhaftigkeit einer Regelung kann ebenfalls kein 
Kriterium für den Geset~esbegriff scin. Das Grundgcset z 
schreibt an keiner Stelle vor , daß "befri stete Gesetze · 
unzulässig wären . HBefristete Regelungen können überdies 
tatsächlich HInge r 1n Kraft sein als unbef ristete." 2) 

6. Einziges Kriterium ~ur Besti~~ung des Gesetz esbegri ff s ist 

damit das in den Verfassungen des Bunde s und der Länder 

geregelte "Regelungsverfahren " • Gesetz ist jede Re gel ung, 
das den ver fassungsrechtli c h vorgegebenen Weg des Verfahrens 

durchlaufen hat. Damit ist auch gleichze i tig e i ne Abgre nzung 
von Regelungen der Exekutive , in Form von Verordnungen, Ver
wa ltungsvorschr l fte n und der Legislative mögl i Ch . 

unter diesen formalen , inhaltliCh offenen Gesetzesbe9r l f f , sind 
sämt liche Gesetzest ypen subsumierba r . " 

" ... . a.O . • S. 296 

" A.a.O .. S . 297 

3) Vgl. auch Jürgen RÖDIG . Zum Be griff des Gesetzes In dar 
Rechtswissenschaft, in: Jlirgen RÖdiq (ffrsg.). The<>rie der 
Gesetzgebun9, Berl i n , Heidelberg, New Yor k 197 6 , S. 42 , 
der zum selben Ergebnis kommt. 

./ . 
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1 .2 . 2. Typologie 'Ion Geset~cn 

Wenn "chon Gesetze nicht m;l te r i e ll gcgen ilb"" anderen Nor",en 

a b z ugrenzen sind, so w~rc zu Uberlegen . o b sich keine Typo

log i e nach Maßgabe Von Regelungsbereich und -"h", r ~ kter au f 

s t ellen läSt, die geei gnet ist, die 1 m Zuge der Rec h tssetzung 

au( t r"t"ndcn method i ~chen und technischen F r agen präzise r zu 

fa ~"en. 

Polgende typisjer~nden Dif ferenzier unge n wären denkbar , 

1 . Ei ngri f fsgesetze (a uch Vcrw~ltungs- und Ordnungsgese t ze) 

die dar",uf geriChtet s ind, d en Regelungsa d r essaten e i n 

bes t immtes Verha l t en aufz uerlegen, dessen Mißachtung ~it 

S a n ktionen belegt wird. Di ese Gesetze, di e in F r eiheit und 

Eigentum des Ilürgers e ingl"e ifen, "entha lten i n der Hege l 

r e l<lt iv d " taillie rte Verha lte n snormen und Zustä ndi<;lkeits

anordnunge n . " 1) 

2. !.eistungsqcsetzc , duu:h d ie vermitte l t über die Verwa ltungs

beh8rden, der DUrger ~n Leistungen des St~ate s p~rtizipleren 

kann . Sie sind vielfach offene r for muli e r t als E i ngrif f s

geset2c. Man wird aber auch im Bereich der Lcistungsgc

set z'Jcbun<1 d i fferenzieren müssen , Re gel ungen, di." von be

sonde ren Gewich t für pri va te Betroff~ne sind und Ansprüch" 

f<!c tleger • • hedürfen wohl .. i n,,<, prätis .. ren Formu lierung ,, 1 .. 

Gese t1e, die re i n inte rne Orgil.nisa t ion sfril.ge n be treffen. 

Ebenso w,rd man aus Grii nd e n des Gl eichhe.ltsgrund"atzes <luc h 

an Leis t ungSgeSet 7.e Anforderun gen hi nsic ht lich der Be

stimnthei t ste l len müs sen und di e En tscheidung n i cht völlig 

in das Be l i e ben de r Exekut i ve stellen können. Kriter ien 

fU r die Regel ungsdlchte lassen s i ch auf dieser a llgemeinen 

Ebene nicht finden , dafür bed arf es ein er n~hercn Unter

suchung de r Struktu r der LelslUngsgese tze . 

11 Georg MIJ!.LER, Inha l t und Form .. n der Recht,.setzu"g ... , a..a . O. , 
S . 153 

, 
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Die Leistungsgesetze lassen sich einteilen in ; 

a) Maßna~egesetzel! "d ie sich durch ihre konkrete 2weck

bezogenheit aus einem bestimmten Anlaß in einer konkret

einmaligen Situation· 2 ) auszeichnen. Sio müsSen so be

stimmt wie möglich sein, wenn der Gesetzgeber "Störungen 

behoben oder ZielentWicklungen korr igieren will· 3 ) u nd 

diese Ents cheidungen so wichtig sind, daß d i e Ausfül lung 

der Exekutive nicht vorbehalten sein kann . 

b) Plangeset:l;e4
) IPlanungsgesetze) sollen der Steuerung von 

Staat und GesellsChaft dienen, sie geben Zielsetzunge n 

fUr die künftige Entwicklung an. Sie e rschöpfen sich im 

Gegensatz zu MaBnah~egeset :l;en nicht 1m einmaligen VOllzugS) , 

sondern mit ihnen sollen selbständige Impulse für die 

kUnftige Entwicklun g durch Beschre i bung e i nes Planzieles 

und Mittel zur Erreichung dieses Ziels gegeben werd en. 6 ) 

1) Beispiele 
IBGBI. I 
IBGBI. I 
IBGBl. I 

sind d a s KonjunkturzUSChlags gesetz vom 23.07.70 
S. 1125); Investitionshilfegesetz vom 07.0 1. 52 
S. 71; Lastenausgle ichsgesetz i.d . F. vom 01. 10.69 
S. 1909) . 

21 Erh~rd DENNINGER, Staatsrecht 1, Reinbek bei Hamburg, 
1973, S. 118 

3) Georg HULLER, a.a.O., S. 99 

4) Beispiele, Cesetz über den Ausbau der Bundes ferns t raßen 
1971 bis 1985 vom 30.06.1971 (BGBI. 1 S. 873)1 Gesetz 
über Geme1nschaftsaufgabe z ur Verbesserung der Agrar
struktur und Küstenschutz vorn 03 . 09.69 (BGBI. t S. 1573 ) 
R~umordnungsg~ setz vom 08.04.65 (BGBl. I s. 306); St~dte
bauförderungsgesetz i.d. P . vom 18.08 . 76 (BGB1. J S. 2318) 

5) Peter HÄBERLE, Grundrechte 
Heft JO (19721, S . 48 

1m Lelstungsstaat, 1n ' VVDStRL , 

6J Roman HERZOG, Allgemeine St~ats lehre, " . ~ .O., s. J28 

. I . 
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Plangesetze müssen , Um eine schnelle An pas s u ng an ver

änderte Umstände möglichst z u go .. ,ähdeisten, abstra k t 

in Form von a l lgemeinen P l anungs grundsä t zen f o rmuliert 

sei n, "die Auf s te l lung der Ei n zcl program .. e und -pläne 

ist dann Sache der Exek utive". T) Sie könne n nicht a uf 

Dauez angelegt se i n, solange j edenfal ls die P l ange~et7.e 

dem "Prinz i p von Vo r such und Irrtum"') unte rl iegen , d.h. 

Methoden z ur I'I' i r kung sabs ch1ltzung entweder n i ch t bekannt 

sind o de r vom Gesct't.<!c ber nicht anqcwand t werden . 

c) Lenkungsgeset ze)) und Umverte i lungsgesetz( 4 ) a l s Instr~e nte 
de r Wirtschaftslenkung, geben für das zu erre i chende Ziel 

i m Un tersc h i ed zu den P I ,mgesetz.:.n, " e i ne s oder mehrere 

zwingend vorge schr iebene Hittel' S ) vor . Von der Funktion 

zwingt d iese r Gese tze s t yp zu e i nem hohen Grau der Dichte 

und BestillITltloelt d er Normen , da sonst gerade der Lenkungs

e ffek t nicht meh r ge wKhrlei stet wä r e . 

d) Steuerungsgo$etze sind nicht nur roaktiv6 ) , sonde rn mit 

i hnen sollen auch g l oiohar t i ge Probleme der Zukunft qo -

H~" t werde n. "Der Gesetzgeber po stulier t selbst e i n System

gleichgewi cht in t erdependenter Zielse t zungen, die in ihrer 

Ve rw i rk l ic hun g einande r t e nden ziel l a usschlie ßen kön nen. " 7) 

1) Erhard DENNINGE R , Staatsrecht 1 , a.".O. , S. 120 

" Rom~n HERZO~,a . a . O., S. 32~ 

3) Be i s~iele da für sind d as Berlinfördcr ungsgesetz vom 23 . 6.70 
(BGB L I S . 826) 1 Gesetz zur Förde r ung vo n Steinko h le 1n 
Kraf t werken vOrn 12 . 08.65 iBGBI . 1 S. 777) 

4 ) Beispie le . Bundesversorgungsgesetz vom 20 . 0 1 . 67 (BGBI . I 
S . 1 41) 1 Vermögensbildungsgesetz i.d. F. vom 15 . 01.75 
(BGBI . I S . 1685); Wohnge ldgesetz i. d . F . vom 29 . 08 . 77 
(BGB I. I S. 16 85) 

SI Peter HÄBERLE, ". " . 0 . , S . 50 

6) Wie z . B. Stabilitätsgesetz vom 08.06.67 IBGB I . I S . 582) 

7) Erhard DENNINGER, a . " . O., S . 1 20 
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Ein Beispiel dafUr ist das Stabilitäts?esetz. Das ge

samtwirtschaftliche Gleichgewicht im Sinne des Stabili

tätsgcsctzcs kann sich nu r ergeben ~als Resultante mehrerer 

Pro:ze6gleichgewichte mit variablen FaktorgröBen (Preis

niveau, Beschäftigungsstand usw.l· 1) 

e) Richtliniengesetze2 • zeichnen sich aus durch mehrere 

p auschale Zlelformeln , die Mittel zur Verwirklichung sind 

offen formuliert , "allenfalls angelegt·. 3) Zur Zie ler 

reichung wi rd den Verwa l tungsbehörden weites Ermessen 

eingeräumt. 4 ) 

3. Org~nisat1ons- und verfahrensgesetze, richten sich zuerst 

einmal a n den Staat und seine Organe selbst, betreffen 

mittelbar aber auch die Bürger. Bei Organisations?esctzen 

reicht es, wenn der Gesetzgeber Grundprinzipien angibt, 

" 
2) 

" 

die AusfUllung muß den Organisationen selbst Uberlassen 

bleiben, denn nur so besteht die Möglichkeit von Anpassungen 

an veränderte U~stände. Verfahrensgeset:ze bedürfen aUs 

Gründen des Rechtsschutzes einer genaueren Regelung, der 

Bürger muß in der Lage sein , das ~ust~ndlge Ger i cht aus 

dem Gesetz selbst herauszulesen und seine Rechte im Pro:zc8 

einSChätzen können. 

.... a .O. 

Begriff bei Klaus STERN, Dlskussionsbeitrag 1n; VVDStRL, 
Heft 25 (1967), S. 42 0; Beispiele, Hochschulbauförderunqs
gesctz Vorn 01.09.69 (BGBI . I S . 1556): Landwirtschafts
gesetz VOm 05.09.55 (BGBI. I S . 565) 

Pe t er HÄBERLE, a.a.O . , S . 51 

4) Bundessoztal hilfegesetz in der Fa ssung vom 16.09.69 
(BGBI. I S. 1668), § 1 Abs. 2 Satz 1, "'ufgabe der 
So~ialhilfe ist es, den Empfängern der Hilfe d i e 
FUhrung eines Lebens zu ermöglichen, das der WUrde des 
Menschen entspricht: § 4 Abs. 2: Uber Form und Maß der 
SOZialhilfe ist nach pflichtgemäß ... n Ermessen ~u entscheiden .•. 

. I . 
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4. Gese t2e, mit denen d ie Be2iehungen zwischen Priva ten ge

rege l t we r den. 

Gesetze lassen s ich selten spe zie ll c in<:>., der "Typen" zu

ordnen, in der Re ge l s t ellen sie Mischfo rmen a u s versc h i edenen 

Gesetzes typen dar ( l ed i g l ich Organisat ion sge setze wei sen h~u

f 1g keine !> lernente eines ande r en Typus auf). 1) "D i e Steuer unq 

ges ellschaftl i che r Abläu t e erfordert eben me ist e ine Kombi

nat~on von e i nqrei fe nd..,n, onlllc ndc n Re<1Cl11n'I, -n, fördcrn,\(:n 

Ma Sna hme n , Auf t r äge n , Zielsetzungen, Einsatz von Tns t rwnenten 

und O"g"nen . " 2) 

1. J. Die Entstehung des Rechts 

"D"S unmit t elba"e z iel des Gesetz,!obun<;lsprOZessell i s t die 

Sch"ffu ng eines gesellschaftlic hen Steue rungsbtld"lI, näm lic h 

G ~ "J) des ,eS" LzeS . 

In e i ner parlament a riSchen Demokrd t ie i s t d ies d as Endprodukt 

e ines Informationsf l usses zwischen Informationstr~gern (Bürger, 

Parteie n , Verbünden usw.), d as durch den Gesetzgebung s proze B 

in eine verbindl iche Form gebracht wi r d (Ge l tung). Geset z-

ge bung l äSt sich als einen t ec hn i schen Vorgang charakteri

sieren , das Ziel (Gesetz) soll mittels Intormat lonssarnmlung, 

Informationsumset z ung, Entscheidung und Beratung erreicht ~erden . 

" Georg M~LLER, a.d . O., s . 1 ~7 

" A.a.O. 

3) Friedr lch LACIlMAYER, Zu r Theorie der Gesetzge bung. in; 
DtlV 1978, S . 36 

. I . 
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Das Parlament als die let~te Stufe der Gesetzgebung lvor

gescha ltet sind In der Rege l die Ministerien als Hauptpro
duze nt en von GesetzesentwUrfen1)) t räg t die Veran twor tung 

fUr die for~ale tSprache, Begriffe) und inhal t liche tRege l ungs 
bedürf tigkei t, Zi e langemesse nheit , Qualität) Seile des Ge

s etzes. Im Vorde rgrund des rechtswissenscha ftlichen I nt e resses 

stand bisher weitgehend die vollziehende jurist ische Praxis 
(Richter , Rechtsanwäl t e ), die Gesetzgebung ...urde dabei weit

gehend ausgek lar..:.ert . Untersuchungen und Ansätze zur Ver
bes serung der Regierungstätigkeit, im Sinne ra t ionalitäts
o rient i erter Verfahren, kommen aus den Politik- und Planungs

wissenschaften. 2) 

Die ~gen "nach der Kapaz ität des polltlsch-admlnstrativen 
Systems fUr Problembewältigung , nach der Durchsetzbarkeit von 
Reformen, nach den Vorausset~ungen, unter denen veränder unqs

bereitSCha f t innerhalb des gesellschaftlichen Einflußgefüges 
zur VerfUgung steht oder mobilisiert werden kann, und nach 

internen Restriktionen , die eff izie nte Problemlö sungen bee l n
trächtigen",sind von dort ent wickelt worden. 3) 

Die Faktoren mUs sen auch bei der Gesetzgebung beachtet werden, 

dem Gesetzgeber mUssen Hilfen zur Verfügung gestel l t werden , 
die einer "rational en und optimale n Zielverwirklichung dienen ". 41 

1) Tho~as ELLWEIN, Das RegierungssYStem der Bundesrepublik 
Deut schland, 4. Auflage, a.a.O., S. 262 zwischen 1949 und 
1972, 2462 von 4129 EntwUrfen: vgl. a uch Abschnitt 1. 3 .2. 

21 ~gL. etwa Carl SöHRET , Entsche i dungsh ilfen für die Regierung, 
Opladen 19701 Fritz W. SCHARPF , u.a., Politikverf l echtung, 
Kronberg!Ts 1976 

3) Burkhardt KREMS, Grund f ragen der Cese t zgebungslehre : Erörtert 
anband neuerer Gesetzqebungsvorhahen, insbesondere der Neu* 
regelung des Ber gschadenrec hts, Diss .-Hanuskript , Bi elefeld 
1978, S . 32 mi t FuBnote 33 

4) Frledrich LACHMAYER, a.a.O., DöV 1978, S. 37 

./ . 
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1 . 3 . 2 . Geset zgeber und Geaetzqebungsver fahren, 

Gesetzesvorlage n können beim Bundestag durch d i e Bund" s

regLe~unq, Qua der Mitte des Bu ndestages oder du r ch den 

Bundesra t eingebracht werden (1nit i ativree ht , Art . 76 

Abs . 1). 

Gesetzgeber sind gemaß Grundge s e tz , A~t. 77 Abs . 1 , der 

Bundestag und der Bundesrat . An de r Gesetzeserarbeitung 

i st der ' fo~mel1e Gesetzgeber" aber nUr zu einem aer ingen 

AUSmaß betei l i gt . Die eigent l ichen Geset zesmacher 1
) sine 

d i e Mi nlst",rle n . Se i t 194 9 sind vOn den insq (! s a mt 5 . 171 

Gesetzesvorlagen, a llein 3. 175 auf d ie I niliative der Bundes

regierung bei~ Bundestag über den Bundesrat (Art. 76 Aba . 2 

Satz 1 GG) e ingebracht worden. 

Feter NOLL, Gesetzgebungslehre, Reinbe k 197 3 , 5. 44 tf . 
"lawma ke r"; Er hard BLANKENBURG/ Hubert TRETBER , Büro
k ra t en a l s Pol Itiker, Parlamcnta~ier als BUrokraten, 
in: Die Verwaltung 1972 , S. 273 ff. 
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" Tabelle 1 

L Wahlperiode 
,. Wahlperiode , . Wahlperiode 

•• Wahlperiode 
,. Wa hlperiode 
,. Wa hlperiode , . Wahlperiode 

•• Wahlperiode 

Geset~e$vorlagen 

der Bundes
l:egierung , 
die dem 
Bundesrat zur 
Stel l ungnahme 
'Zugeleitet 
\of1Jrden _I 

'" .., 
'" m 

'" 
'" '" ,., 

aus der Mitte 
des Bundes 
tages .'1 

'" ". 
'" 
'" m 

'" 
'" " 

des I ns-
Bundes- gesamt 
rates· I 

" sn 

" sn , 
'" , '" 

" 
,,. 

" '" " '" " '" 
~usammen 3 .175 1 .781 '" ~. 17 1 

" 

.1 Nach den Unterlagen der Verwaltung dcs Bundesrates. 

'+1 1. - 6, wahlper iode nach den Unterlagen der Verwaltung 
des Bundestages . 

Quelle' Gebhard ZILLER , 30 Jahre Bundesgesetzgebung, in : 
BUlletin vom 11.09.19, Nr. 103 , S. 960 

./ . 
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Noch deutlicher wird das Gewicht der Bundesregierung an de r 

Ges etzgebung, wenn man die vom Bundestag beschlossenen Ge

setze betrachtet. Von den s ei t 1949 vOm Bundestag beschlossenen 

3.446 Gesetzen, gehen 2.692 auf die Initiative der Bundesre 

gierung z urück, das s i nd ca. 85% der insgesamt von de r Bundes 

reg i erung ei ngebrac hten Gesetzesvorlagen . 

Tabelle 2 1): 

Gesetzesbeschlüsse auf Ini tiative von 

Bundesregierung/Sundestag!Bundesrat!z usammen 

>- Wahlperiode '" ", " '" ,. wahlperiode '" ,,. , 
'" ,. Wahlpe r iode m " 

, m 
<- Wahlperiode '" " , '" 
5 . Wahlperiode m '" 

, 
'" , . Wahlperiode '" " " 
,,. 

, . Wahlperiode '" " " 5" ,. Wahlperiode '" " '" ", 
zusammen 2 .6 92 '" " 3. 44 6 

Eine wesentliche Änderung der Reglerung~entwUr fe im Parlament 

1st selten 2), "die Wür fel sind bereits gefallen, ",enn sich 

der formelle Gesetzgeber mit dem Gesetzent",urf befaßt". 3) 

Im folgenden wird noch einmal kurz skizziert, welchen formalen 

Gang Gesetzesvorlagen, die auf Initiative der Bundesregierun~ 

zurUckgehen, nehmen . 

" Gebhard ZILLER, a .a.O., S. 96 1 

2) Rolf WANK, Grenzen richterlicher Rechtsfor t bildung, Beelln 
19'8, S. 62; Ulr i ch LOH~R, Das Hohe Haus - Der Bundestag 
und die Verfassungswirkl i chkeit, Stuttgart 19'5 , S . 202, 
gibt eine Ubersicht. 

3) Herrmann SCHMITT- VOCKENHAUSEN, Durchgangss t at ion und sonst 
hiehts? Zur Gesetzgebungsarbeit des Bundest ages , in: Emil 
Hllbner, Heinrich Oberreuter , Heinz Rausch (Hrsg . ). Der 
BW'ldestaq von inn.,,, o.,,.,,,h.,n. Miln"h.,,, lQfi'l. S _ 14fi 
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1.3.3. Prozedurale lmplikationen 

Der Gang der Geset zgebung gliedert sich grob in die Gese t zes
entwurtsarbeiten und di e Ve r abschi edung in Bundestag und 
Bundesrat. 1m Regeltall wi r d man 1m einzelnen vOn fo lgendem 
f ormalen Gang der Gese t zgebung ausgehen können : 

Re ferent enentwurf in e inem Ministerium~ 

Unterr i chtung anderer Referate und Abteilungen 1m 

Mi ni sterium selbs t~ 

Unte r r ichtung das Bundeskanzleramts; 

ggfls. Unterrichtung anderer Mi nist erien, 

Verständigung mit den zuständigen Verbänden~ 

Kabinett$vorlage, 

Kabine t t sbeschluß ; 

vorlage im Bundesrat, 

Stellungnahme des Bundesrates; 

Erarbeltung der Stellungnahme der Bundesregierung 

zur Stel lungna~~e des Bundesrates; 

Vorl~90 i m Bundestag: 

Fr ak tionsbcratunge n; 

./. 
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Erste Lesung und Oberweisung an die zus t Sndigen 

ÄusschUsse; 

Äusschu8beratungcn: 

Beric ht darUber und zweite Lesung im P lenum; 

g9fts . nochlr.a ligc Ausschußberatungen; 

dritte Lesung im Plenum; 

Beschluß des Bundestages; 

~~lter Durchgang im Bundesr at; 

dessen Zustimmung oder B~d~nken und Ei nwände; 

im letzteren Fall Befassung d es Vermittlungsausschusses; 

Bi ll igung der Vorschläge des Ve r mi t tlungsausschusses 

durch Bundestag und Bundesrat; 

Unterzeichnung des Gcset~cs durch Kanzler und Ressort 

mini s t e r; 

Unterzeichnu ng und Verk ündigung d u rch den Bund espräsidenten. 1 ) 

Der Gesetzgebungsgang 1st hier nur in seiner typischen Ausge

staltung abgebildet . 

1 ) Thema s ELLWEIN, Regierungssystem .. . , a.d . O. , s. 263 

./. 
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Das gesamte Gesetzgebungsverfahren wird von vielen Sachver

ständigen beg le itet. Der entw~rf wird von Fachle~ten a~s den 

Minister ien erarbeitet und begründet. er wird dann "betroffenen" 

Verbänden zur Stellungnahme vorgelegt und in der Regel auch 
e i ner öffentlichen Diskussion zugänglich gemacht. Ferner stehen 

der Bundesreg ierung ständige Beratungsgrenien zur Verfügung, 
im Jahre 1914 mehr als 300 mit mehr als 6 .000 Experten " .1) 

Sachverständigenkommissionen. ähnlich dem engl ischen Vorbild 
der Royal Commusslons. können i~ Einzelfall für ein spezifisches 
Gesetzesvorhaben von der Regierung einberufen werden.2) 3) 

Auf der parlamentarischen Ebene wird die Vorlage von FaCh

leuten in den AusschUssen beraten und diskutiert. wobei den 
AusSChußmitgliedern der Wissenschaft liche Dienst des Bundes
tages mit seinem Sachverstand zur Verfügung steht. 4 ) 

Der Bundestag kann ebenso, wi e die Bundesregierung, Anhörungen 
durchführen, wovon in letzter Zeit verstärkt Gebrauch gemacht 
wurde. 5) 

Durch die Beteiligung des Bundesrates ist außerdem sicherge

s tellt. daß die praktischen Erfahrungen und Kenntnisse der 
Lande sverwal t ung mit in die Gesetzesvorlage eingehen. 

" Rol f WANK. a.a.O •• S. 155 

2) Wolfgang SCHIER. Cesetzgebung und Gesetzgebungstechnik, 
BayVBl . 1~79. S. 325, so waren z . B. beim BMJ Kow~1ss10nen 
zur Vorbereitung einer Reform der Zivilger ichtsbarkeit, 
für Cerichtsverfassungsreeht. für die Reform des Ehereehts 
usw. eingesetzt. 

3) ~um Einfluß der ~Lobby" hat der Gesetzgebung "gl. Wolfgang 
SCHIER, a.II.O., S. 326 

" 
SI 

Wol fgang ZEH, Die wissenschaftlichen Dienste des Deutschen 
Bundestages. i n: Jürgen Rödig 1Hrsg.). a.a.O . • S. 173 ff 

So wurden beispielsweise Hearings zum Mi t hastirnmungsgesetz 
und zur Strafrechtsreform durchgefÜhrt, vgl . auch Rolf WANK. 
a.a.O., S. 156 mwN 

./. 
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Dia Anwendung von a llgomeinen Regeln im Geset2gebungsprozeß 

bedingt jedoch nicht nur die Kenntnis des rechtstatsächlichen 

Hintergrundes, desse n Fest stellung zudem "häufig eher auf 

Intuit ion a 1l; auf empi rischer Grundlage" 1) beruht, sondern 

auch die Kenntnis und Beurteil ung der sozialen Folgen der 
Neur egelung. 2) 

DieS zu erreichen, muß s i c h der Gese tzgeber prognostischer 

Me thoden und Techniken bed ienen . Ers t dadurch gewinnt e r 

Kenntnis Ube r die Erreichbarkeit des mit dem Geset z ange

s trebten Regelungs2ieles und Uber die Angemessenheit des 

Regelungsmitte ls. Dami t das Gesetz Erfolg hat, mu8 es Effekti

vi tätsbedingungen , wie beispielsweise "In format ionen des Be

troffenen, Ubere instin~ung mit dem ReChtsbewußtsein, Prakt i 

kabilität , Uberwachung, Sanktionen usw . 3), genUgen , was s i ch 

nur prognostisch ermitteln 1~8t . Ferner muß der Gcsctzgebe r , 

die Neben- und Folgewirkungen bedenken, die von einem Gesetz 

~usgehen und die der intendierten Wirkungsweise völlig kont rä r 

l aufen können. 4 ) An Methoden zur Vorabschtit zung von Wi rkungen 

s t ehen dem Geset zgeber bisher i nsbesondere die aUS dan Natur-

" 

" 
31 

Klaus JUrgen PHILIPPI, Tatsaohenf eststellungen des Bundes
verfass ungsge richts . Ein Beitrag zur rationale",ptri schen 
Fundierung verfassungsrQchtlioher Ent sche i dungen, KOln, 
Berlin, Bonn, MUnchen 1971, S . 190 . 

Vgl. dazu auch Peter NOLL, Von der RechtsprechungsVissen
schaft zur Gcsetzgcbungswissenschaft, in : J ahrbuch t Ur 
Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Bd . 2 , DUsseldort 1972, 
S. 536 . 

Rolf WANK, a.a . O., S . 166; Karl-Dieter OPF , Soziologie 1m 
Recht, Reinbek 1973, S. 140 ff; Hans RYFFEL, Be d i ngte Fak
toren der Effekt ivität des Rechts, in : J ahrbuch fUr Rechts
soziologie und Rechtstheor ie, Bd. 3, DUsse ldorf 1972, S.235tf 

Peter NOLL , Gesetzgebungsle hre. S. 156 ff. 

. / . 
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wissenschaften bzw. Sozidlwissenschaften sta~~enden Modell

versuche, Pldnspiele und Praxistests1 ) , die SimUlation2), 

umfragen, mit denen die voraussichtlichen Reaktionen bei 
den Betroffenen abgefragt werden können , zur Verfügung. Bis

her hat der Gesetzgeber "die vorgreifende Ermittlung und 
Analyse der wirkungen"J) weitgehend ausgeblendet und nur 
bei wenigen Gesetzesvorhdben zu ermitteln versucht . 4) Immer-

hin kann daraus auf ein - wenn auch noch schwach entwickeltes 

I nteresse des Gesetzgebers an Methoden ZUr Gesetzesverbesserung 
geschlossen werden. Die Weiterentwicklung der bekannten MethOden 

und deren spezielle Anwendungsmöglichke iten für einen Gesetzes
test ist daher eine vordringliche Aufgabe der Wissenschaft . S) 

Diese Frage wird im Mittelpun~ des zweiten Teils des Forschungs
projekts stehen . 

11 Pater FRICKE, Werner HUGGER, Soll t en Gesetze vor Erlaß 
getestet werden?, in , DÖV 1979, S. 550 f f . 

" Klaus J. IIOrT, Finale Regelungen , ExpcI:imcnt und D ... ten-
verarbeitung in Recht und GesellSChaft, in: J Z 1972, 
s. 65 ff. Zu Simulat ionsmodel l en vgl. Ralf BENDER, Der 
Referentenentwurf ZUR I. Justi zverfassungsgesetz - e i n 
"Schu6 ins Dunkle", i n: ZRP 1972, S . 116 ff. 

3) Pe t er FRIeRE, Warner HUGGER, a . a .O., S. 55 1 

., 

" 

A.a.O . , S. 551, Fu6note 6 

An der Aufbereitung und e xemplarischen Anwendung von Tes t -
und PrUfmethoden wird zur Zeit im Auftrag der Bundesakademie 
für öffentliche Verwaltung von earl BöHRET und Werner HUGGER 
mit dem Ziel eines "Testhandbuchs ' gearbeit e t . Die Ver
~ffent lichun9 ist fUr Mitte 1980 geplant. 

. I . 
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1. 4 . Zur gesellschaftlichen Funktion von Rechtsno r lUe n 

"E><istenzbedingung jeder Gesellschaft ~ind integr"tiv~' Krl1 ftc , 

die den Zusammenhalt der Gesellschaft bewirken. ,l ) Das Recht 

spielt in dieseIU Zusa~~enhang eine zentrale Rolle . Es dient 

der Regelung und Steuerung der Organisation nach einem be

st i mmten von der Gese llschaft selbst fest90lcgten Plan . 2 )Das 

geschi eht dur eh Festle gung von Ve r halten s regeln sowi e Steuerung 

und Planung bestimmter Lebensbereiche . Die Funktion von Rechts

normen s t eht im e ngen Zusa~enhang und kann nur erklä rt werden , 

wenn man auch die Funktion des Staates untersucht. 3) 

Wä hrend in der bUrgerlichen Gesellscha f t das Recht Ausdruck 

des gesellschaftlichen Gesamtbcwu8tse ins und Gesamtwi llens 

war, ist es unter den gegehenen ge sel lschaftliche n Bed i ngungen 

mehr ein Werkzeug zur ErfUllung gesellschaf t licher Forderungen, 

di e an d en Staat g estellt we r den. 

Die klaSSischen Kri ter i en der Rechtsordnung : Gerechtigkeit und 

Rechtssicherheit, treten um so me hr in den Hinte rgrund , je 

mehr sich der Staat anderen Aufgaben luwendet, die einer 

schnellen Lösung zugeführt werden mössen , je mehr Aktionen 

vom Staat erwartet werden. LUHHANN definiert Recht 'als 

Struktur eine9 sozialen Systems, die a uf kongruenter Ge..-' 

ralisierung normativer Verhaltenserwartungen beruht" ,4) WO~1 
Strukturformen und Komplexitätsgrad der Gese llschaft sich 

gegenseit ig bedingen. 

1 ) Burkhard KREMS, a .a. O., S. 25 

2) Darun t er we rden hier insbesondere die Verfassungen ver
standen. 

1I Vgl . daz u Fran z NEUMANN, Demokratischer und autoritärer 
S t aat, Frankfurt 1967, S. 3 1 ff 

4) Niklas LUHHANN, RechtSSOZiOlogie 1 , Re lnbek 1972, S. l OS 

.1. 
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politische Funktionen erfüllt das Recht nach GöRLITZ 1) , 

indem es durch Konsolidierung, Integrat ion, Neutralisierung 
und So~lelisierung stabi l i sierend wirkt, VerhaltenS8teuerung 

möglich macht, Rationalität und Legitimation vermittelt, die 

Sanktionierung abweiche nden Verhaltens und damit soziale Kon

trolle mögl i ch macht. 

Die gesellschaft liohen Funktionen des Rechts kann man im 
wesentl iohen unter folgenden Gesichtspunkten zusa~~enfassen: 

"Reoht dient der Bereinigung sozialer Herkunft (pea k tl ons
funktion~ der Verhaltenssteuerung IOrdnungs f unkt i on) , der 

Legitimierung und Organisation sozialer Herrschaft (Ver
fassungsfunktionl, der Gestaltung der Lebensbedingungen (Pla

nungsfunktionl und der Rechtspflege (Uber wachungs funkt ionl "2~ 
sowie "der Verteilung gesellschaftlich begehrter kna pper GUt e r 
und Vortelle . ., 31 

Neben der Slcherstellung des Ablauf s von Funkti ons zusammen
hängen, gibt es auch noch immer flKomplexe von Rechtsnormen, 
die geltende soziale Normen bloß best~t igen , verdeutlichen, 

oder Konfliktregeln aufstellen , die sich in erst er Linie an 
streitschlichtende Ins tanzen wenden . " 4) I mmer wichtiger je

doch wird die Koordina tion, Pl anung und Lenkung der Gesell· 
sch~ft durch d~s Recht . 

1) Axel GöRLITZ, Politische Funktionen des Rechts, Wiesbaden 
1976, S. 31 ff., 60 ff. i Georg MÖLLER, a.8.0., S. 7 

2) Manfred REHB INDER, Rechtskenntnls, Rechtsbewu6t s ein und 
Rechtsethos als Probleme der Rechtspolitik, in, Jahrbuc h 
für RechtSSOZiologie und Rechtstheorie, Band 3, DUs sel 
dorf 1912, S. 34 

" 
41 

Cees J.M. SCHUYT , Joop C.M. RUYS, Die Eins t ellung gegenUbcr 
neuen sozialökonomlschen Ge setzen , i n; J ahrbuch fUr Rechts · 
SOZiologie und Rechtstheorie, Bd. 3, a . a. O., S. 5 66 

G<:!or q !-IULLER, ...... 0., s . 7 

. I . 
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Die Rechtsordnung kann immer nur ein Abbild der ge sellscha f t

lichen Ver hältnisse sein , indem sie, ~die i n der Gesell
scha rt verbreite ten Vorstellungen verankert oder diese Vor
stellungen .. . verbe ss"rt . · 1) 

Eine Änderung der Ge sellschaft oder des BewU~tse ins 1st mi t 
Ge setzen nicht erreichbar, sondern nur durch die Macht , die 

hinter den Gesetzen steht2 ' und ist da mit eine Frage der 
Durchsetzbarkeit des Rechts, die durch die Exekutive ge
l eistet werden muß. 

1) Thoma s ELLWEIN. Reglerungssystem. a .a.O .• s. (1) 

21 A.a.O. 

./ . 
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2 . Entstehung und Wirkungsweise von Rechtsnormen 

Unter der Zi elsetzung, alle wesentlichen Bestandteile des 

Komplcl<e" -Normerzeugung-Normwirkung" in der Art zu erfassen, 
d .. g am Ende Instruktionen ~ur Normset zung mit hohem "Erfolgs
grad - gewonnen werden können, mUssen zunächst die infrage 

kommenden wissenacha ftstheoretischen BezUge geklärt werden, 
von denen aus sich das Gebilde der Rechtsnorm in genetischer 
wie funktionaler Perspektive ersohließt. Ausgegangen wird 
dazu vom Cang der Cesetzentwicklun9, den beispielsweise Aure l DAV: 

wie folgt beschreibt: 

~Der Gesetzgeber wird zuerst "klar" zu arbeiten versuchen 
und sich mit jeaer vorliegenden Information versehen. Jedoch 

das genügt nicht. Wird er den Problemen gegenUbergestellt, 
d i e der Ingenieur nicht mehr lösen kann, wird der Gesetzgeber 
sich auf die "innere Uberzeugung" beziehen. Er wi rd Uber

schlagsreohnungen und vage Prognosen anstellen, er -wird &ruch
teile von Auskünften gebrauchen, die zur H~lfte verschüttet 
und rast unbrauchbar sind, und er wird alle fa s t unlesb .. ren 

Spuren der Erfahrung a ufdecken, die ihm vere rbt wurden. 
Schließlich wird er sich dem Glück anvertrauen , wird darüber 

hinaus versuchen, den Zur .. ll zu zähmen und die Chance zur 
Verdoppelung des Einsatzes suchen , die es ihm erlaubt, ohne 
Kenntn is vOn Spi81 des Gegners zU Qewinnen . , 1) 

weil, wie d ie Erfahrunq zeigt, "jedes Individuum, fij r sieh 

allein betraChtet, psychisch vOn dem anderen verschieden 
(ist), und es gegenUber dem ReCht unterschiedliche Bcstre-

1)Aure l DAVID, Die soziologische Methode und die Methode der 
Gesetzgebunq, in : Ernst E. HIRSCH, Man fred REHBINDER (Hrsg.) 
Studien und Mater ialien zUr Rechtssoziologie, Köln , Opladen 
1967, S. 157. 

. / . 
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bungen, Reaktionen !ha t), erle idet d ie diese I ndividuen 

umfassende Gesellschaft Wandlungen in i hrer Haltung gegen
über de m. Rech t . "l) Hierauf, n!lmlich auf die " jeweiligen 

Bedürfn isse der sozio- ökonomischen Verh!lltnlsse verschiedener 
struktureller Gegebenheiten" ist es denn a uch zurUckz uführ cn , 
"daß ein und dieselbe Rechtsnorm unter den unterschiedl ichen 

Bedingungen der gesellschaftlichen Strukturen auf verschiedene 
Weise wirksam werden kann: auf die gleiChe , auf nur teilweise 

ver~nderte odor au f völlig verschiedene Art und weisc - oder 
auch überhaupt nicht (obwohl i hre Verbindlichkeit und ihre 
normative Exist enz erhalten bleiben). ,, 2) Darum muß da s Recht 

"d ie vorgegebenen natürlichen und SOZiologischen Tatbest~nde 
in seinen Dienst stellen , wenn eS seine Zwec ke wirksam ver

f o l gen will. Aus na t ürlichen, psychologi schen , soz iologischen 
Erfahrungsgesetzen ergibt sich, was a ls Mittel geeigne t ist, 
U~ e inen vOm Recht erstrebten Zweck zU erreichen. "3) 

Eine de r zentralen wie selbstverstÄndlichen PrÄmissen, unter 

denen d i e Rechtssetzung zu erfolgen hat, ist a l so ihre von 
gesellschaftlichen und ökonomisc hen TatbestÄnden abhÄngige 
Wirkung, wobei der en Er f orschung im I dealfall bi S zu den 
indiviuellen Verhal t ensmotiven und Pr!lferenzen der Norm
adressaten r e ichen müßte . Dies zu leisten we ist in model l
theoretische Richtung : insoweit "jedem juristischen Ge5etz 
Annahmen über Kausalverknüpfungen zugrunde el iegen ) , hängt 

die Qualität von Gesetzgebung ganz offensichtlich entsch&idend 
vom Wahrhei t sgeha lt dieser Annahmen ab, je höher der Wahrhaits-

1) Jean CARBONNIER, Die große n Hypothese n der theoretischen 
Recht!lsoziologie. I n: Er n!lt E. HI RSCH, Man f r ed RE1I8:utDI3R 
!Hrsg .), a . a.O., S. 139. 

2) Adam PODGORECKI . Dreistuf enhypothese über die Wi r ks amkeit 
des Rechts. I n: Ernst E. HIRSCH, Manf r ed REHBINDER !Hrsg. ), 
a . a.O., S. 27'>. 

3) Reinhold ZIPPELIOS , Das Wes en des Rechts , München 1973 , S.S6 . 

. I . 



- 35 -

<]eh;/llt des zu<]runde gele<]ten ~juristischen Gesetzes" 1), 

desto gr ößer die Chance der <]e troffenen l e gislativen Ent
scheidun<] a uf "RiChtigkeit".2) 

Eine zweite Eigenschaf t des Rechts, die darin besteht, daß 
es ~auoh Uber a lle Gegenwart insofern hln;/lusgreift, als es 

dispositiv in der Zukunft zu wirken sucht , um bestimmten 

Vorausgesehenen respektive e rwarteten ErScheinungen zu be
<]egnen oder sie gar zu steuern ")), erfordert, daß "das mensch
liche Verhalten vorweg<]edacht und vorweg beSChrieben wird, 

bevor es normiert und bevor der Norm Folge geleistet werden 
kann. ,, 4) An dieser Stelle deuten sich BezUge zur System

theorie an. 

Erschwert wird cchließlich die mit der Normcetzung notwe ndige 
Antizipation dec Verhaltens eines in seiner Mikrostruktur 
ohnehin kaum erfaßbaren sozio-ökonomischen Systems durch 
eine Vielzahi interven i erender Variablen, die das "rational 
planende Moment •.• , das aus dem System de r Rechtsnor~en ein 
wichti ges Instrument der so<]. ~sozlalen Kontrolle " SChafft " SI 

" 

" 

Entge<]en dem Verweis von Hans<]cor<] FROHN meint Prederic 
K. BEUTEL , Die experimentelle Rechtswissenschaft, Berlin 
1971, S. 35, dam i t eine "festst ehende Erklärung Uber die 
Urs~chen der Reaktionen der Gesellschaft auf besti~~te 
NOrQen , die es erlaubt, die Fo1gen zu beschreiben und 
vorherzusa<]en, die bei Anwendung einer Shnlichen Rechts
gelt.ung auf IIhnliche ProbleJl'.e eintreten wUrden.~ 

Hans<]eorg FROHN, Gesetzesbegr lf! und Gewaltenteilun<], 
Rechtswissenschaf t l. Diss. UniverSität Köln 1978, s . 23 . 

3) Ren~ KÖNIG, Das Recht im Zusammenhan<] der sozialen Normen
systeme. In, Ernst E. HI RSCH, Manfred REHBINDER (Hrs<].), 
a.a,O., S . 46 . 

4) Dieter SUHR, Die ko<]nitiv-praktlschc Situation - Fundamen
tierungsprobleme in praktischer Phi losophi e, Sozialtechnlk 
und Jurisprudenz, Berlin 1977, S. 68. 

S) Renl KöNIG . Das ReCht •.. , s.a.O., S. 47 

. I . 
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konterkarieren. Denn "erwiesenermaßen bleibt es unen t schieden, 

ob und inwieweit das Recht das Verhalten zu s teuern vermag, und 
ob nicht v ielme hr a ndere Normensys t eme eine dem Recht über
legene Kra f t der soz ialen Kon t rolle aus~uüben vermögen . Ent

spr echend de le er r e i c hten Grad an Ra tionali t ät wird i m Laufe 
d i eses Prozesses immer mehr Uber das Verhäl tn is von Haupt-
und Nebenfo lgen, von manifesten und latenten Wirkungen, vor 
al lem aber von pOSitiven Funktionen, Dysfunktionen und A-Funk

tionalitäten nachgedacht.· l ) Dieser - gewo llt hohe - Rat Iona li 
tätsgrad , der das Maß an sptlter einsetzender WIr kungs kont roll e 

demonstriert, kann - wie an andere r Stelle nachzuweisen - je
doc h nur in dem Umfange erreicht werden, wie bei der No rmsetzung 

nach en t sprechend "rationalen" Regeln ve rfahren wird und werd~ 

kann . 

Der Vorgang der Normsetzung, d.h . "der unabl~ssige Versuch, 
vo r dem llintergrund halbwegs ' s edi mentierter ' (konst llnt und 
s t llbil akzept ierter) Erfahrungss~tze und Zielvorstellungen ... 
(und ) unter Beachtung gegebener Mittel und Cr onzen durch re

gelmäßi ges und konsequentes Vergleichen von S011- und Ist
Zust~nden (einschl ießlich i hrer Konsequen~en) Rechtsnormen 
hinlänglich ' optimal' zu ges talten - 21 , ist seinerseits der 
"Diale ktik zwischen den natUr lichen und SOZiologischen Vor

gegebe nhei t e n und den je f ür gerecht befundenen Prinzipien 

ihrer Ordnung (unterworfen) " 3) , in ih~ spiegelt sich ursäch
l ich da s Verh~ltnis zwischen Norm und Wirkung, zwischen 
- genere ll - Absicht oder "Idee" und Realit~t wieder. "Die 

soziale Wirkl i chkeit des Recht s i m Sinne der Soziologie be-

1) Ebenda. 

2) Marttn MALLACH, UrsGchen suboptimllie r Rechtsnormen -
Aufgezeigt an Beispielen aus der (Agrar-) Sozialpol1ti'k, 
i n. JUrgen RöDlr,(Krsg .), Studien zu einer Theorie der 
Gesetzgebung, 11 . 11 . 0 ., S. 5ßO. 

3) Re l nhold ZIPPELIUS , Das Wesen ... , a.a.O., S . 65 • 

./. 
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zielt dagegen den sozi a l en · Unterbau" von Re gelungen , aus 

denen nach mannigfaltigen Umwegen auch d ie Rechtsnormen er
wachsen , bis Sle sich zum Kultur system des Rechts verdichten.· 1 ) 

Hinsichtlich der hierbei ablauf enden Vorgänge ist die Norm
s etzung auch unter rechtskybernetlschem Aspekt ZU un t ers uchen. 

Modellt heorie, Systemtheorie und tRechtG-) Kybernetik begrenzen 

wlGsenschaftstheorctisch den Raum, in den eine al l gemeine Rocht
setzungstheorie eingeschlossen gedacht wer den kann . 2) Eine 

solche Theorie zu entwickeln ist hier nicht Aufqabe . Die se 
drei wiss enscha ft s theoretischen Be zUge werden hier lediglich 
in heuristischer HIlfsfun ktion bei der Erk l Srung von Norment

stehung und - Wirkung zugunsten gesetzgehungsmethodischer Ver
we rtbarke i t genut zt . Demzufolge wird bei der anschließend 

pragmatischen UntersuchungsfUhr ung hierauf nur i nsoweit zu
rückgegr if f en, wie es zur Erarbe l tung prax isnaher gesetz

gebungsmethodlscher Anforder ungen zweckdienlich erScheint . 

2.1. zum Spannungsverhältni S zwischen Norm und WirkliChkeit 

"Die Normen stehen also 1n einem dia lektisc hen Spannungsver
hältnis zur Wirklichkeit, die Norm kann von der Normverwirk
l ichung nicht loegel8st betrachtet werden. Sie wird bereits 

bei ihrer Entstehung vOn der Wirklichkeit her bestimmt und 
ist i n ihrer Anwendung auf die WirkliChkeit ausgerichtet, 

sowe i t diese das Vorverst5ndnis der rechtsanwendenden Beh5r de 

1) Rene KöNIG, Das Recht . . . , a .a.O., S . 48 

2) Zur Klarste I lung sei darauf verwiesen, daß s i ch d i e El n
beZ i ehung und Nu t z barmachung materieller Wissenschafts
diszipl inen [Ur eine Rcchtssetzungstheo rle (JurisprUdenz , 
Rechtssoziologie, Sozia l- und Wi rt scha ftswissenschaften , 
Soz i alpsychologie u.a .l nach dem zuvorderst zu erstellenden 
wissenschaftstheoret ischen Aussagensys t em zur Beschreibung 
von Normenstehung und - wirkung bemiSt. 

./ . 
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prägt . • 1 ) Mit der Festste l lung dieses Beziehungsgefüges 

zwischen Norm und Wi rklichkeit is t durch die bloße Char ak t e

risicrung als "dialek tisch H noch wenig für d ie Steuerbar~ei t 

d i e sas Verhä ltnisses gewonnen. Intere ss ant i s t, wie die se Be 

z ieh ung zwischen Norm und Normve rwirkl ichung erklärt werde n 

kann, nachdem der Wirk lichkeitsbezug 1n zweifache r Weise , zu 

unter SChiedl ichen Zei tpunkten und durch un t ersch iedl iche Pe r

sonen vermittelt eine Rolle spie l t . 

Re cht sso ziOl09isCh2 ) wie auch systemt heoret i sch 3 l wi rd d as 

Recht ssystem als Te i lsystem des gesellscha f tl i chen Gesamt 

systems a u f gefaßt. Dementsprechend läßt s ich mi t de r Ve r 

änderung "des physisc hen Subst rats des Rechtssystcr.ls·, (n 1im

lie h ) "der sich i n einer gewissen Zeitspanne vollziehenden 

Erneuerung der (die Gesellscha f t bildenden) Individuen" 

zwi ngend e r klären , "daß das Rechtssystem selbst i n die Ve r 

<tnderunyen mi t hineingezoge n wird.,,4) In der Festlegung de r 

Dichte des Zus~mmenh~ngs zwischen Rechtssystem und Wirk l ich

keit m~n ife stiert sich d ie eigent l iche RechtssetzUTIg mi t den 

sie konstitu i erenden Entscheidungen . Daß eine Anpassung von 

Rechtssystem a n Wirklichkeit .se l e kt iv und nicht automatisch 

erfol gt, belegt die h~uf ig nachgewiesene ~bemerkenswerte rela

tive Invar ianz von Rechtsstrukturen t rotz gesellscha ft l ichen 

wandels; sie lie g t zUm Be ispiel der Vorstellung eines ""!'"unk

tionswandels " r echt l icher Instit utione n zugrunde. " 5 ) 

1) Thonas FLEINER, Norm und Wirklichke i t, 1n , Ze itschrift für 
SChweizerisches Recht , B~nd 93 N. F., 11. Halbband/Heft 1, 
1914, S . 313 . 

2 ) ~Wenn d i e Gesellsch~ft ein lebendiger Organismus ist , ist 
das Recht , das ein konstitu i erendes El ement der Gesel l 
schaft bildet, a n dem Le ben des Ce samt organismus beteiltgt .ft 
Jean CARBO~NIER , Große Hypothesen .. • , a . a . D., S. 118. 

3) Ni k l a s LUHMANN, Sys temtheoretische Beiträge zur Rechts
theorie , in: J ahrbuch für RechtSSOZiologie und Rechtstheorie, 
B~nd 2 , a .a. O., S. 213: " I m Rechtssyste r:. mUs s en Ent scheidungen 
getroffen werden, die gesellschaft l i che Verhältnisse auBer
halb des Rechts E>ys tems ordnen sollen." ., , 
Jean CARBONNIER, Große Hypothesen ... , a.a . O., S . 13 

" Nlklas LUHMANN, Syst emtheoret ische Beitrlige ... , a .a. O . ,S.273 
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Die gesetzgeberlsche Aufgabe ste llt sich i m Hinblick auf die 

richtlerliche Rechts-WirkllchSkeits- Anpass ung mit der oft 

krampfhaf t en Wahrung einer nur noch f i ktiven ~Rechtssubstanz" 

wie fOlgt dar: Der Un t erschied zwischen originär zugeschr i ebener 

und al l mählich f a kt isch qua Reehtsfortbildung erworbener Punk

tion muS durch den Geset zgeber selbst geschlossen werden. Aus 

der Untersuchung der Rechtssprechung des BGH zu den Allgemeinen 

Gesch~ftsbedingungen zieht Jutta LIMßACH e t wa die SchlußfOlge

rung . "daß Ge r ichte nicht Stifter neUe r Konzepte Isind l. Sie 

orient ieren sich am konventione l len, dem hergebrachten Wissen. 

und sollten 'ehemals brauchbare Prinzipien allmähliCh den Cha

rakter von Post ulaten annehmen , so werden die Gerichte eher 

versuchen , diesen eine "neue" Seite abzugewinnen, als von 

ihnen Abschied zU nehme n . Empfindliche EinbrUche in das Prin

zip versuchen d ie Gericht e durch "fürsorgerische" und in der 

Dogma t i k ansiedelbare Korrekturen an dem Prinzip zu kompen

sieren . " l) Diese r Befund erklärt eine Ursache fUr verzögerte 

Rechtssyste~-Wirklichkeits-Anpassung; er stellt aber auch 

außerdem k l ar, daß als Träger des Recht ssystems mehr als nur 

der Gesetzgeber zu verstehen ist. Die gebotene Spe zifizierung 

sowie d i e sich dan~ unterschiedlich stellende Fr age nach 

Wahrnehmung e i ner fäl lige n Rechtssystemanpassung einschl i eß

l i Ch de r Art der dann einsetzenden Rechtsset zungstätlgke i t 
wlrd hier noch zurückgestellt. 

Die Einbindung des Rechts i n die sozia le Wi r klichkeit ist 

genetisc her wie funktionaler Natur, insofer n ~Normer;:;eugung 

und Normempflingnis" in Form von Kreispro.:essen " bla ufen, 

"die aus der übriget1 Wirklichkeit über Normer .:eugung und lIorm

verwirklichung in die Ubrige Wirkl i chkei t wieder hinausfUhren,21 

" J utta LI MBACH , Die reChtliche Er heblichkeit ge se llSChaft-
licher Unwis senheit , in : Jahrbuch für Rechtssoziologie und 
Rech t stheorie. Bd. 4, Opladen 1976, S. 313 

2) Dieter SUHR, Kognitiv- prakt i sche Situatlon ...• a. 3 .0., 5 . 58 

. I . 
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Im ein2clnen ist di eser Proze ßve rlauf so denkba r , d~ ß "aus 

de r Umwelt BedUrfnis se, Wart vorlltel l ungen, Forderungen an 

(dll s ReOJ", l ung,u}'steT:1) heri\ngetragen werden, di\~ ~le Z\l r egu

lieren hat ..• Di e Regul i e r ung geschieh t a ufgr und und inner 

halb e i nes r echt l i chen Kompetenzenschemas in rechtllc h ge 

ordneten Verfahren durch rechtsverbindliche a l lgeme i ne Ver

haltensno~en und Elnzelordnunge n . ,. Diese werden zur ve r

bi ndlic hen Richtschnur künfti gen Handeins. Sie ins titutionali

sieren besonders wichtige Verhal tensmus te r, nach denen das 

menschlic he Handeln in d i eser Gemeinschaft koord i n iert wird, 

und gewi nnen so d ie (real i t~ts-) konstitutive Funkt i on . Auf 

diese Weise wi rken d ie Rechtsnormen wi eder auf d i e so zial e 
umwelt zurUck und strukturieren Sle .~1 ) 

Aus dem abs tra kt en 'Sinn" einer Norm, da ß "mit i hrer Hilfe ... 

heutige soz i a le Zustände auf Morgen hin beei nf lußt und ver 

ändert werden können~ , folgt als Prämisse , "daS Cesetz

gebung tatsächlich auf das Verha l ten der ~ormadrc ssatcn Ein

fluß hat, als auch davon ausgegangen wird, daS deren normge

rechtes Verhalten Uber kur z oder lang zur Rea li s ierung de r vOm 

Ge se tzgeber verfol g t e n Ziele und Zwecke fUhr t, j eden f a l l s dann, 

wenn Gesetzge bung ihren "Naturalian ,,2 ) gerecht gcwor de n ist,·3) 

Diese Fes tstel lung unterstreicht , daß "die Rech t s nor men selbst 

und vor a llem die Rechtsfolgen 4Stra fen . Steuern, Schadens

e r satz usw. ) imrr.er r ein instrumentellen Charakt er !haben) ·, 

immer nUr Mitte l zu irgendwe l chen Zwec ken , nie Se lbstzweCke 

(sind) ... , (denn sonst könnte) nicht me hr nach ihre r opt i lllZllen 

Gesta l tung i m Rechtssetzungsprozeß ge fr agt we rden, da die se 

Frage j a i mmer a uf Zic lvorstellun'Jen h i ngehen muß , die hinter 

1) Reinhol d ZIPPELIUS, Das Wesen . .. , a. a. O., S . 66 

2) Nach EUgen HUBER, Recht und Rechtsverw l r klichung - Probleme 
der Gesetzgebung und der Rech t sphi l osophie , Bas e l 192 5 , 
S . 312 'Sind dies diejen i gen durch die Natur gegebenen 
tats~chl ichen Verhältn isse, d i e f ür die Gese t zgebung als 
r eale Mächte anerkannt werde n mUssen". 

3) Hansgeorg FROHN, Ges e tzesbegr1 ff ... a . a .O., S . 1a f . 
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oder über der fraglichen Einrichtung stehen." 1) Trotz der 

Eigenschaft von Rechtsnormen als Gestaltungsmittel neben 
anderen zur Änderung sozia ler Zustände ko~t bei einer Ver
engung des Blickwinkels auf den Wirkungsmechanismus von 
Rechtsnormen diesen auch die Qual ität einer eigenstKndigen 
sollwertfestsetzung hinsichtlich der Beeinflussung mensch
lichen Verhaltens zu. Denn eine "rechtliche Regelung vermag 

nicht unmittelbar zU wi r ken, sondern nUr auf dom ' Umwege ' 
über Willensentscho idungen und derjenigen, deren Verhalten 
geregelt werden sol l . Regelung ste llt sich somit als Beein

flus s ung dieser Entscheidung für eine von nehreren Verhaltens 
a lternativen da, und umgekehrt gesehen ist diese Entsche i dungs

situation der alleinige Ansatzpunkt für Regelung . - 2) 

Rechtsnormen beinhalten inso fern sowohl einen Verhaltens im
puls. wi e auch timplizit) einen Soll-Zustand, sie "wirken über 
s i ch hinaus, in die übrige Wirklichkeit •. . , und tsind darum) 

dem Anspruch nach idealtypische selbstvollstreckende Wahr
sagungen (Über den erwünschten Soll - Zustand) .3) Von ihrer zie l 

besti~ten Funktion her besehen beinhaltet eine ReChtsnorm uno 
ac tU die sich in der Wi r klichkeit niederschlagenden erwUnschten 

bzw. angest r ebten Folgen des durch sie initiierten Verhaltens 
und Handeins der Betroffenen. Letztlich sind es genau dieser 

Wirkungsmechanismus und diese Zweiwertigke it von Rechtsnormen, 
die fUr d i e Rechtaerzeugung di e Antizipation der Wi r kungen zur 

Bedingung machen müssen, damit Rechtsnormen ihrem instrunen
teI l en Charakter nach als "optimal" angesehen werden können. 

Gleichzeitig deutet sich hier aber auch sohon eine Grenze für 

1) Pater NOLL. Gesatzgebungslehre, a.a. O., S. 110 

" Eberhard BADEN. Gesetzgebung und Gesetzesanwendung im 
Komrnunikationsproze8, Baden- Baden 1977, S. 36 . Ähnlioh 
auoh Reinhold ZIPPELIUS , Das Wesen .•• , a . a.O . • S. 56: 
"Seine tdes Rechts) Abs icht . die Verhältnisse zu ändern , 
bedarf der Vermittlung duroh menschliche Handlung: Das 
Sollen kann unmittelbar nur menschliche Willensentscheidungen 
bestimmen, a lle übrigen Geschehnisse kann das Recht a lso nur 
mittelbar beeinfl ussen und auoh da s nur insoweit, als die 
Ver hältnisse durch mensohlichen Vollzug der Normen ge wandelt 
werden können. " 

3) Dieter SUHR, Kognitiv- praktisohe Situation . ..• a.a .O., S. 54 

./ . 
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die Erzeuqung "optimaler " Rechtsnormen a n, insoweit ~der (sich! 

an das Handeln anschließende Kausalablauf und der Eintritt eines 
Erfolges au.$e~halb des 1m strengen Sinne IIcrbi.etb"rcn Vor<:lan'ls 
(liegen! ."1! 

Noch klarer läßt sich systemtheoret1sch begrlinden, daß mitte ls 

Entscheidung Ausmaß und A~t der Anpassung von Rechtssystem an 
Wi~klichkeit - und nicht an~res stellt die Erzeugung "opti
maler " Rechtsnormen dar - nicht voll kontrollierba~ möglich 

ist. Teilt man die reehtssoziologisch unschwer nachvollzieh

bare Aussage, daS die "Interdependenz von Gesellschaftssystem 

und Rechtssystem mit hoher Komplexität fortbesteht und gröBer 
ist als die Interdependenz von Elementen des Recht ssystems 
selbst~ , dann folgt daraus, "daß das Rechtssystem die Auswir
kungen seiner Entscheidungen auf die Gesellschaft nicht kontrol

lieren kann. Diese Lage schlieSt nicht jede Zweckorient ierung 
des Rechts, wohl aber eine Zweckprogra~~ierung aus in dem Sinne, 
daS die Richtigkeit der Entscheidungen von dem Eintreten bzw. 
Ver\lle1den bestinunter Wirkungen abhängig <]emacht wird . ,,2! Die 

Vorabschätzbarkeit von Wirkungen einer Rechtsvorschri!t vor 
ihr er normativen Geltung wird hierdurch nicht absolut ausge
schlossen, wohl aber wird die Unbest1nunbarkeit des Verlässlich~ 

keitsgrade s von Wirkungsvorabschätzuo<]en begrUndet. Anderer
seits wi rd aber auch dss trotz erfahruogswiasenachaft11cher 

Nirkun<]srtlckversicherung unersetzbare, originär normativ 1&9i

timierungsbedUrftige Moment bei der Rechtssetzung unter.trichen. 

Allein schon die abstrakt thematisierte Beziehung zwi.chen Norm 

und Wirklichkeit erklärt die in der Eigenschaft der s oz1o-öko· 
nomischen Bed1ngtheit des ReChts und f erner in der Zweiwertig
keit von aechtsnormen (Wirkungsau$lösung/Wi rkungszlel! be· 
ruhende UnmögliChkeit einer gesiCherten Effektivitätsprogno.e.) ) 

1) Relnhold ZlPPELIUS , Das Wesen •.• , a . a.O., S. 29 f . 

2) Nikl •• LUHHANN, Systemtheoretische Be i träge • •• , a ••• O., 9 .274. 

)) Mi t "unsicherer Proqnose" wird auf den der spezifischen 
Ei genschaft des Prognosegeqenstandes zusätzlich anzulasten
den UnS icherheitsfaktor abgestel l t . 
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2.2. Wirkunq und Wirkunqserzeuqunq von Rechtsnormen 

Als Drehpunkt fUr die HerbeifUhrung eines Soll- Zustandes ver

l~uft die Funktionsweise von Rechtsnormen in einem reehrs tufigen 
system . auf dessen Ebenen sich die Entscheid ungsfolgen mehrerer 
Beteiligten manifestieren. Die Rechtswirklichkeit erwSchst "aus 

der Rechtsverwirklichung. der Rechtsanwendung, die überall die 
Rechtsnor~en voraussetzt. H1 ) Diese existenten Rechtsnormen 
treffen zunächst "auf die menschliche Psyche ... und haben als 

Reaktion das menSChliche Verhalten zur Folge (psychomotorische 
Wirkungen) " . 2) Auf der ers t en Stufo be"teht die Wirkung also 
darin, sich gegenüber den von der Norm her möglichen Reaktionen 

für ein bestimmte" Verhalten zu entscheiden, wobei es hierfür 
unerheblich ist, ob die von der Normwirkung potentiell erfaBte 
Situation selbständi g eintr itt oder aber ob ein Ve r halten vor

liegt, wonach man in diesem Wirkungsbereich fällt bzw . gebracht 
wird. Dagegen ist es fUr die Entfaltungschance 3) der Normwirkung 

1m Interesse des Ncrmsetzenden von hoher Bedeutsamkeit, ob der 
~Rechtsnormempfänqer ,, 4) :in diese Situation potentieller NO l:m
wi r kung kommt bzw. ob überhaupt eine solche Situation vcn der 
Rechtsnor~ her gesehen realiter eintreten kann, denn "Rechts

norMen regeln i~~er bestimmtes verhalten in bestimmten Situa
tionen." 5 ) 

" Rene KONIG, Das Recht ••• , a.a.O., S. 46 

2)AnrZej KI SZA, Kybernetisches Modell der Entstehung und der 
Wirkung des ReChts, Berlin 1915. S. 11 

3) Im Sinne der ~wahrscheinlichkelt eines Ereignisablaufs" , 
Reinhold ZIPPELIUS . Das Wesen •.. , a.1I..0., S. 41 

""'''' .-,"".j "'0", "~be ~ -, .. Mo'" " ~ vU ,,_~ ~ ~ r"e~~sc"es e~~ ••• , a.ll.v., 

" 
Zur Kategorislerung der an der Normwirkung Beteiligten 
weiter unten. 

Peter HOLL. Gesetzgebungslehre. !l.a.O., S. 176. 

S . 11 • 
vql. 

./. 
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Die Verhaltensmöglichkeiten, fUr die sich der Rechtsnorm
empfänger als Reaktion auf die faktische oder potentielleI) 
Normbetroffenheit e ntscheiden kann, hängen vom Normtyp ab. 

Wi r übernehmen d ie Untersche idung von L.H. FRIEDMANN, wonach 
bei Geboten (bzw. Verbot en) reagiert werden kann mi t "Befolgung , 

Abweichung, Umgehung", während bei Normen, "die keine Gebote 
hervorbringen , sondern stattdessen Strukturierungen schaf fen 

und verschiedene Wahlmöglichkeiten vorsehen, die Reaktion 1m 
"Gebrauch, Nicht-Gebrauch oder Mißbrauch" bestehen kann. 2) 

Erst dieses dann eingeschlagene verhalten erzeugt auf der 

zweiten Wirkungsstufe "direkte <olgen in der Real1t1l.t. (Es 
s i nd dies) die Wirkungen der psychomotorischen Wirkungen (im 

Sinne) gewöhnlich objektiver gese llschaftlicher Ersche1nungen . · 31 

Auf der dritten Stufe ",aren dann die "noch weiteren gesell

schaftlichen Wirkungen auf dem Gebiet der Wirklichkeit ... als 
sekundäre oder entfernte Folgen (festzustel len ) .• 4) "Diese Wir

kungen treten mit dieser Wirklichkeit in sehr allgemeine und 
oftmalS sehr entfernte Beziehungen. Es geht hier um solche Wir
kungen, die auf anderen Gebieten der Wissenschaft (z.S. Medizin ) 

als Sekundär-. Folge- oder Späteraeheinungen bezeichnet werden ." S) 

" 

Diese Unterscheidung hebt auf die Fälle ab, wo man sich in 
Ke nntnis um die Existenz einer Norm $0 verhält, daß man 
(aus zu erwartender Beeinträchtigung eigener Interessenver
folgung) nicht in die Situation der Normwirkung gerät (po
tentie ll ) bzw . wo man s i ch in der Situation der (unmittel 
baren) Normwirkung (f reiwillig oder unfreiwillig) befindet 
(fakt isch) . 

Lawrence M. FRIEDMANN, Ein i ge Bemerkungen über eine allge- . 
meine Theorie rechtsrelevanten Verhaltens, in: Jahrbuch f ür 
Rechtssoziol ogie und Rechtstheorie, Bd . 3, a.a.O., S. 208 f. 
Ähnlich unterscheidet Erhard BLANKENBURG, Uber die Unwirk
samkeit von Gesetzen, in: ArChiv für Rechts- und Sozial
philosophie, Bd . LXIII!l (1971), S. 31 zwischen ~Verhaltens
regeln, die Verbote und Gebote, und Regelungsangeboten , die 
rechtl iche Formen für soziale BeZiehungen anbieten." 

3) Andrzej KISZA, Kybernetisohes MOdell .. . , S. 10 

4) Ebenda. 

.I. 
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Die drit t e Wirkungsstufe verdeckt mit der Zusammenfassung 
von Neben- und Spätwirkungen die unterschiedl iche analytische 

Erfassungsqualität dieser Wirkungsarten, Eine weitere Diffe

renzierung ist daru~ naheliegend: "Nebenwirkungen kann der 
Gesetzgeber, wenn die Tatsachenanalyse VOlls t ändig ist, me i st 
sofort, auf grund einer kur zfristigen Prognose, feststellen 

und 1m Gesetz selbst oder durch andere Gesetze korrigieren .• . 
spätfolgen können (dagegen), wenn sie unerwünscht sind, nicht 

dadur ch behoben werden, daß man die gesetzgeberischen Mittel 
verändert oder gezielter einsetzt. Sie sind Folge des er

wünschten Zustande s selbst, der nach l ängerer Zeit durch seine 
eigene Entwicklung neue Probleme stellt, oftmals kaum lös
bare .~ l) 

Damit ergibt sich folgende ana lytische Wirkungskategorisierung : 

Auf der ersten Wirkungsstufe wird als Re akt ion auf die faktische 
oder potent i elle "Norm~troffenheit· ein Verhalten ausgelöst. 

Die Effekte dieses Verhaltens, sein Niederschlag in de r ge

se llSChaftlichen WirkliChkeit konstituieren die Wirkung einer 

Rechtsnorm i m engeren Sinne. 

Soweit aus diesem Verhalten weitere Folgen bei den originären 
Rechtsempfängern reSUltieren (Einstellungswandel) , sprechen 
wir von Folgcwirkungen. 2) Au! gleicher Ebene sind die Neben

wirkungen anzusiedeln, die als nicht vorhersehbare, nicht 
intend i erte Wlrkungsfolgen in nicht unmittelbar von der Rechts
norm angezielten Gesellsehaftsbereichen auf t reten ("Fremd
wirkungen"l. 

Schließlich w~ren Spätwirkungen als die s i ch mittel - bis lang
f~istig einstellenden Folgen der Folge - und Nebenwirkungen 
aufzufassen. 

" Peter NOLL, Gesetzgebungslehre, a.a.O., S. 159 

2) Wirkungsfelder können in der ökonomie, der Umwelt, der 
Gesellschaft usw. liegen. 

./ . 
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KLassifizie rung von Rechtsnorrnwirkungcn 

h"IRKUNG5IMPULS 

psychomotorische Wi. r kungen 
potenti el l/ fa k t isch reehts-
normrclev(lntc Situa tio n "", 
Verhaltensausl ösung 

WIRKllNG 

Ni edersehl"9 "0" no r mi nduzier-
ton Verhaltensweisen ""' Hand-
lungen '" '00 RealiUit 

FOl.GEWIRKUNCEN NEBENWIRKUNGEN 

weitere Folgen '0- nicht vorhergesehen e/ 
<'indert er Verhaltens- nicht i ntendierte Fo l gen 
we isen/Handl ungen " in weiteren Gesell-
norrnre lev.Real i täts- schaftsber e ichen 
aussehn. 

SPÄ'rWIRF;UNGEN 

rn i ttel- oB langfrist ig ein-
tretende Folgen '00 Fo lge- "", 
Nebenwirkungen '" gesa mtgesell-
schaftlichen Kontext 
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Folge-, Neben- und Spätwirkungen können Mit "Auswirkungen~ 

gleichgesetzt werden , "die gemessen werden an theoretisch 
postulierten Zusammenhängen und anderen sozialen Vorgängen.- 1) 

Mit dieser f'orma l kLass i{izierung sollen fr ühzeitige Bewertungen 

von Wirkungen und damit begriffliche Unschärfen vermieden wer
den. So ist etwa darauf zu achten , daß ausbleibende zielbe 
zogene Norm(folge)wirk ung sowohl auf "Wirkungslosigkei t" wie 
auch auf unerwünschter (Fo lge)Wirkung beruhen kann , ohne daß 

im zweiten Fall von Nebe nwirkungen zu sprechen wäre. Denn die 
unerwünschten (Folge )Wirkungen lenken die Aufmerksamkeit auf 

die Frage nach der Eignung der Rechtsnorm zur Herbeif ührung 
des erwünschten Soll-Zusta~ zurück, also auf dia Wirkung bzw. 

den originären Wirkungsmechanismus . währand für die Neben
wirkungen ebenso andere als direkte normenbedingte Ursachen 

geltend gemacht werden können. 

DamgegenUber bringt "Wirksamkeit " e i ne normative Qualifizierung 

von Rechtswirkungen. Uneingeschränkte Wirksamkeit würde vor
liegen, wenn "die Norl:1 durchs Ziel gegangen ist. ,,2) 

2.3. Die an der Rechtsnormwirkung beteiligt en Akteure 

Rechtsnormen beinhalten einen Handlungsauftraq. Deltentsprechend 
geht e s bei der Wirkungsentfaltung von Rechtsnormen "stets um 

das Uberm1t t eln und Verarbeiten von Informationen " .)) An dieser 

1) Erhard BLANKENBURG, Uber d i e Unwirksamkeit ... , a.a .O., S. 41 

" Rene HARIC, Rechtswirksamkeit und RechtsbegrUndung. In: 
Adol f J . MERKL, Rene MARIC, Alfred VERDROSS, Rabert WALTER 
'Hrsg.). FestSChrift fUr Hans KELSEN zum 90. Geburtstag , 
Wien 1971, s. 89. 

3) Eberhard BADEN, Gesetzgebung •• . , a.a .O., S. 54. Noch 
genereller Dieter SUHR, Kognitiv-praktische Situation ... , 
a.a. O. , S. 64: "So kann Normerzeugung und Normverwirk
lichung aufgefa6t ~erden als ein Prozeß, i n dem Nach
richten er zeugt we rden , durc h welche innere Erwartung~n 
und nach außen dringendes Verhalten des Empfängers ge
steuert werden. De r ganze Proze8 spielt sich ab einge 
bettet in die gesam~ Wirklichkeit. ~ 
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Vermitt l ung sind unterschiedliche Funk tionst räge r beteiligt , 

"Diejenigen , deren Verhalten le t ztlich ",e r egelt werden so l l, 

können als die von der Regelung Betroffenen be~eJch"et werden ; 

d"'1"gen se j e" "AusfUhrende~ d i ejenigen <]enannt, cl«r., n Hand 

lungs s pielraum von der Regelung unmittelbar beel nf lu6t we rden 

soll. Soweit Ausführender und Betroffener i d en tisch si n d, 

haben wir es aussc hließl ich mit direkter Regelung zU t un . In 

a llen anderen F~llen liegt mittelbar e Re gelung vor . ,l ) Zu 

dieser Fe stle gung ge langt BADEN unter dem a llgemeine n Aspekt 

des Fun k tionierens von Regelun gen: Danach bezeiChnen Betroffene 

und Ausführende lediglich die Interaktionspole, wenn "die Ent 

Bcheidungssituation bei der Auswahl einer vOn mehreren denk

baren Handl'~ngsa lternativen des Ve r haltensspielraums ('!ege-ben 

i st) .• 2 ) Dagegen zeichnen sic h recht liche Regelungen dadurch 

aus. daß sie als Regelun9sinstrumente nieht lediglich als 

' Infocmationsträger" 3 ) zu begreifen s ind, sondern darüber 

hinaus "gerichtete I nformationen, nSmlich vom Gesetz0eber an 

den Ce sctzesadrcssat en geriehte t"4) , transportieren. "Als 

Adcessa t des Ceset zes (ist einmal ) der potentielle Ben utze r 

des Ges .. tzes (anzus.,h .. nJ ... "5) Da sich "n .. nutze r " jedoch so

~ohl auf di .. Vermi t t lungslnstanz als auch auf eine Person be

z i e hen kann, die sich im Bewußtsein e iner Rechtspüs i tion un

mi tte l bar e i nes Gesetzes bed i ent (Antr~gsstel ler ). halten wir 

am Oberbegriff des Adressaten fest. Von Rechtsadressaten 

sprechen wir als der Gruppe , an die sic h ein Gesetz richtet 

bzw. d i e mit einem Ges etz in Berührung kommt . 

" Eberhard BADEN, Gese tzge bung .. . • a . a . O . • S. 41. 

" 11.8.0., ,. H. 

31 11.8.. 0 •• O. " . ., 
Vgl. 8 . .. . 0 •• ,. <S . 

SI 11..8. . 0. , , . '5. . / . 
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Weil "wegen der allgemeinen sozialen I nterdependenz letzt-

lich vOn jeder Norm immer alle Menschen • .. , wenn auch in 

unterschi edlichem Maße (und - wic hinzuzufügen ist: in unter
"chiedlicher Funktion) betroffen sind " 1) , ergibt sich für das 

Ver hältnis von Adressa t ZU Betroffenem, daß der Geset zesadressat 

als dom ausschließlichen Gegenpart des Gesetzgebe rs zum Ge 

setzecanwender ~, wenn er Informationsvermittlungsfunktionen 
bei de r Regelung übe r nimmt , und daß er Bet ro ffener ble ibt, 
wenn ihn die Rechtsnorm abe r die Vermittlung des Gesetzan
wenders auf die Weise erreicht, daß erst dann de r Impuls zur 
Reaktlonsentsche idung und Verhaltensauswahl ausgelöst wl rd . 21 

Nach diesem Verständnis bezeichnen darum Gese tzesadr essat, An
wender und Betroffener ke ine phYSisch f eststehenden Personen

qruppen , sondern aus der Gesamtmenge der vi rtuell Betrof fenen 
wi rd von der ReChtsnorm eine mehr oder minder klar bestimmbare 
Adressatengruppe ausge9renzt, aus der s i ch wiederum je nach 

Wirkungsmechanismus bzw. (regelungstheoret i sch ausgedrUckl 
Informationsstruktur die Gruppe der Rechtsanwender heraus

bildet. Soweit dieser Wi r kuogsmechanismus direkter Natur ist, 
fal len Adress~ten und Anwender innerhalb der Gesamtmenge der 
Be t ro f fenen zusammen. In diesem Fal l wlir de auch die Unter
scheidung "zwischen Rechtsstab und Rechtsunt erworfe nen als 
den beiden möglichen Normadre5saten ~ 3) zutreffen . Hingegen 

sind Adressaten und Bet roffene dann ause inanderzuhalten, wCnn 

auf die un~ittelbare b zw. vermittelte Berührun~ mit einer Norm 
abzustellen ist. So ist bei mitte lbar ablaufendem Wirkungs
mechan ismus die Trennung von Anwender und i m engeren Sinn Be

troffenen Bedinqung ~ur Beschreibung der Inte raktionsprozesse . 

1) Pete r NOLL, Gesetzgebungslebre, a.a.O., 5. 180. 

2) Die ,~genüberstellun9 von Rechtsadressat und Rechtsbe
trotfenen entspricht der Unt e rscheidung zwischen "tormeller~ 
(allgemeinheitsgerichtet) und "materieller ft lvom Gesetz 
geber bezeiChne t er /begrenzter) Adresse bei Uwe KRUGER, 
De r Adressat des Rechtsgesetze s, Ber l in 1969, S. 66 f f . 

" Hanfred REHßINDER , Rechtskenntnis •.. , a .a.O. S . 34 

• J • 
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Nu r h iecrdurch ist verständlich, daß nach KISZ ... 1J i n e rste r 

Linie d ie E~ekut ivc Iverstanden als die Tätigke it der Ge

ri.chtsvollzieher, der Polizei usw . 1 bei Verh.,lt"nsabweichungen 

"uf die Psyche de s Menschen eln"'irkt, und dae außer der Exe

k utive a uch die Juri~d iktion und Administration neben die Be

ziehung z",l~chen Legislative und Bet rof f enem treten: · Sie 

haben die Fun ktion eines Rege l verstä r kers . Ja man kann sie, 

da i h r Ei ngre ifen nur für c en Fall vorgesehen ist , in dem der 

Betrof fe ne sich rege l wi dr i g verhält als "l::ventualverstiirlo:e r " 

bezei Chnen. "21 Erst beim Wechsel von der regelungstheoretischen 

z ur rechtskybernet.ischcn Betrachtungs"'eise sind Jurisdi ktion 

u nd Adninistra t ion lim Gegensatz zU r I::xekutive i n e ngere n 

Sinne) bei mittelbar "'irkenden Nornen al s Rechtsanwender zu 

beze i chnen. Im Ubrigen, und dies Ist der a u s der regelun?s

t heor etischen Darstellung entn",lunbare Erkenntni swert , fung ieren 

Jurisdikt i on , Adm i nistration und Exekut ive als Regelver

st~rker3) gegenüber dem Wirkungsmechanismus : Legislati ve -

No rmen des Rechts - direkte Normen in der Psyche und 1m Ver

halten der Rechtssubjekt~ - Wirk ungen dieser No rmen i n der 

rechtsgesellschaftlichen Wirklichkeit - sekundäre oder ent

fernte rech t sgesellschaftliche wirkungen . 4 ) Nur in diesem 

Erkl~rungsmodcll bleibt der origin~re Wirkungsmechanismu s von 

Rec htsnor men gewahrt, nämlich de r in der Norm se l bst angelegte 

Spannungsbogen z",ischen Recht~setzungsinstanz und (en t fernte

ster) Normwirkung. 

Daraus fo l gt fUr die Rechtsset zung, daß Kenntnisse über die 

j,'unktionsa usUb ung von Jur isd i ktion , Administration und Exe

kutive in ihrer Ei genschaft a l s Rege l ungsverstärker z u be

schaffen sind, \UT, - sowei t mögliCh - diese l'unkt i onsausUbung 

in i h rer hochbedeut s amen Rolle als über die Wirkungsingang

setzung von Rechtsnormen st~ndig mi t entscheidend d u rch die 

Norm s teuern zu können. 

" Andrzej KISZA, Kybernetisches Model l ... , a.a.O., S. 2 1. 

2) Eberhard BADEN, Gesetzgebung . . . , a.a.O., S. 44 • 

3) Es handelt s i c h im Gr unde um zwei Regelverstärker , die sich 
ergän zen können, näm l ich "Psyche - Jurisdiktion - Exek utive 
Psyche" und ' Psyche - Adminis tration - Exek ut ive - Psyche". 
Vgl . Andrze j KISZA, Kybcrn~tisches Mode l l .. . , 01.01. 0 ., s. 2 1 . 
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2 . 4 . Exkurs' ~ormwirkunq und Normqeltunq 

FUr den Erfolgsnachweis von Rechtsvorschriften werden nicht 

selten 50 diffuse Maßstäbe wie "Effektivität" oder "Ak~eptan~' 

herange~oqen. Weil sich hinter diesen Be~eichnungen in der 
Tat wichtige Qualifi~ierungsmerkmale von Rechtsvorschriften 
verbergen. ist eine Klärung des Verhältnisses von Normwirkung 
zU Normgeltung (wOmit assosiativ "Effekt ivitllt ·· und "Akzeptanz" 
angesprochen sind ) geboten. Aus rechts theoretiScher Perspektive 
ist Geltung "der Ausdruck fUr die spezifische Seiensweise der 
Norm. Ein Gesetz "ist" n icht. eS "gilt". Es . • . wird gefragt. 

ob eine bestimmte Norm einern bestimmten Normensystem angehört 

oder nicht, ob sie al s Bedingtes ihrer Bedingung entspricht •.. 

Nur die Grundnorm. als die Ur-Bed ingung gilt aus sich •.. Die 
Geltungsfrage ist die Frage nach dem Woher . nach dem Grund."l) 

Dagegen argumentiert eine der rechtssoziologischen Auf fass ung 
nähere POSition von den Normwirkungen aus, "Die Wirksamkeit. 
also die Tatsache, daß eine Normenordnunq die Chance hat, be

folgt und obrigkeitlich durchgesetzt ~u werden, ist aber nichts 
Normatives, sondern ein so~iologischer Tatbestand, der insbe

sondere bedingt ist dur ch das Faktum einer zuverlässig funk 
tionie renden obrigkeitlichen Organisation. Eine geltende No~en

ordnung ist also kein normativer Tatbestand , sondern sie exi
stiert in der Dialekti k von Norm und Normvoll~ug . ,,2 ) 

Diese~ von der Spannungssituatlon ZWischen Normexistenz und 
Normwirksamkeit gepragtem Geltungsverständnis versUcht P.NOLL 
mit der Unterscheidung zwischen "normativer" und ftfaktischer" 

Geltung Rechnung ~u tragen: die nOrmative Geltung betrifft die 
"Legitimität einer gesetz ten Norm", während die fakt i sche Gel
tung den -Grad der Wah~scheinlichkeit und Häufigkeit von Be
folgung und OurchseUung der Norm (ang ibt ) .• 3) 

1) Ren~ MARIC , Rechtswirksamkeit . . • , a.a.O., 5. 86. ~hnlich 
auch Friedrich LACHMAYER, Möglichkeiten einer Verwendung 
normtheoretischer Analysen für die Geset~gebung. In' Jürgen 
RöDIG (Hrsg.) , Studien ~u einer Theorie der Gesetzgebung, 
a . a.O., S. 50 1: "Die Geltung besteht darin, daß eine Norm 
gegeben ist, welche vorschreibt , daß einer anderen Norm ge
horcht werden 5011." 

2) Reinhold ZIPPELIUS, Das Wesen ••• , a.a.O .• S. 22. 
3) Peter NOLL, Gesetzgebungslehre, a.a .O ., s. 259. 

./. 
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Ähnlich ar gumen t iert .. ueh T. FLEHIER : "De" Sc hl uß von de" 

wirklichen Anwendung der Norn: .. uf ih re Gü ltig ke i t fUhr t z u 

j eglicher N .. gatio n der Sp"nnung vOn Norm und Wirklict:keit. 

Kons .. q ucnt weitc "geda cht f Uhrt .. r zu r Au f hebung des 5011en-

gehaltes e i ne r Norm . .. . .. (Tetslichl LCh aber zwi ngt) «bnor",es 

Verhal ten n i cht zu einer Obcrpr ü f ung der Gesetze , sondern f Uhrt 

un s vorl.'i.ufi g zur "nnahme , es cei willentlich un d wiDsent l ich 

e i n GcO<e t 2 iibertr(· t en word .. n . Selche tlbe r legungen sind aber 

nur dann z u läss i 'l. WClnn davon aU5qe'lan'ler. \oIerd .. n kann , da ß 

d ie Norm unnbhäng i y V O )\ d er Vc r ha l tens\olirklichk" i t e" i s ti,'r t ." l ) 

Il e alisi erung u nd b l oße Ex iste nz eine r No r n beg ründ .. n somit 

gle i c hermaBc~ unu unabhängig voneinande r den Gel tungs",odus 

e i ner Rechtsnor m. "Die Ge l t un g be ruh t d urch die Adre ssaten , 

d i e dadurch die Macht de r Herrschenden beg r ünd e n , und anderer

seit s in der rech t lich en Leglti~a tion , die den rech tm~ßigen 

Beh ö r den d i e g r öBe r en Macht- und Ane r kenn ung s chancen ve r -
leiht. ,,2) 

Während dami t die rcchtstheoret i sch-normative Geltung ledig 

lich als eine j ede,- anderen Gelt ung vorgll.nglge Form vergle i c h s 

we i se prl!.z i s e abzugre nzen ist , blei bt das , \oIaS unte r f a kti scher 

Ge l t ung zu vers t ehen ist, weiteren Diffe ren z ierur,ge n ausge 

setzt . So unterscheide t ZI PPELIUS d re i Ge l tungsMOdal 1 tJ~en, 

d i e gle ichc~maBen für Rechtsnormen "ngeno~~n wcrden , und aus 

de r en Zusamment re~ fen bei ident ische n " 'O ch t snor men Konflik t e 

e n tstehen können: 

a) no r al i sche Geltung: "D ie ins Bewußtsein getretene No rm als 

s o lche und n i cht bl oß d Le Rüc ks i Cht a u f die No r msank tion 

als Trieb f e der (is t ) wi r ks a m, man hande lt "aus Pf l icht " ... , 

ei n Gebo t Iwi r d) um seiner selbst Wi l l en im Gewissen be

jah t und wi r k sam .· 3 ) 

1 ) Thoma s PLEINER, Norm un d Wi rk l ichke it .. . , a . a . O . , S. 287 

" l\.a. O ., S . 293 

3) Ile inhold ZI PPELIUS, Das Wesen ... , a. a . O. , S. 32 
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b) So~iAltechnlsche Geltung: "No'rmen in diesem GeltungsmodUS 

sind einerseits "objektivet ft Sinngehalt und a nderersei ts 

ein Sinngehalt, der zur Zeit 1n den Menschen "a kt uell" 

(d.h . in subjektiven Akten lebendig) ist , ein Sinngeha lt , 

der in der Gemeinschaft von so vielen anerkannt wird, daß 
er in dieser herrscht. " l) 

c) die Galtung a ls Zwang~regel: dies mein t "die sichero Chance, 
daß (d ie Normen) in einem rechtlich organisierten Er
zwingungsverfa hren durchgesetzt we rden . sofern sie nicht 
schon ohnedies befolgt werden .•. Chance bedeutet die Wa hr
scheinlichkeit eines Ergebnisablaufs. Beim garantierten 

Recht wäre das also die Wahrschein l i chkeit , daß reChtlich 
normierte Pflichten zwangsweise durchgese tz t werden können, 
Oder daß deren Verletzung bestra f t wlrd . · 2) 

unmittelbar am ~ irkungs~chanismus von Rechtsnormen ansetzend 

identifiziert R. LAUTMANN am Beispie l eines antidlskriminativen 
Gesetzes vier Kausalketten. nach denen die (fakt ische) Geltung 
eines Gesetzes differenziert werden kann,3) 

Bei einem erlassenen Geset ~ 

al verhalten sich die Adressaten kon form zu diesem Gesetz , 
bl internali sieren die Adressaten dieses Gese tz, 
e) handeln die Adressaten konfor~ der Intention des Gesetzes, 

d) inter"alisieren die Adressaten dia Gesetzes intention. 

"'.a.O., s. 36 

2) .... a . 0., S . 4 1 

3)RUdlger LAUTMAN~, Abbau von Vorurteilen durch Geset~e, in: 
Jahrbuch für Rechtsso~ io loqie und Rechtstheor l e. Bd. 3 . 
a . a.O .• S . 193. 

./. 
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N~ch den ersten beiden Kausalketten würde das Cesctz nur 

dem "Buchstaben, also se1nem manifesten Inhalt nnch reali

siert.~l) Damit entspricht d ie erste Kausal ket te ungcf~hr der 

'Celtung als Zw,lngsregel", die zweit .. Kausalkette (einschließ

lich der dritte n) wlire mit der "sozial technischen Geltung" 

vergleichbar , während ", i t der vier t en Kausalkette die "mora 

lische Ge ltung " erreicht wUrde . 2 ) 

Es wird hier einma l der allerdings nur mi ttelbare Zusammen

hang zwischen "fak.tischer Ge l t ung" und "Wi rksamkeit')) (1m 

normativen S i nne von Effek tivität) deutl i ch, zum ander en zeigen 

sich aber aUch unterschiedliChe Wirkungswei sen, die ihrerseits 

d i e Wirkung einer Norm (gemessen an ihrer Wirk.unyslnte ntionl 

bedingen. Der Begriff der ~Normakzeptanz" besitzt ke inen zu

sätz l ichen Systematisierungswer t , eher resignativ aufgefaßt , 

wUrde Akzeptanz die heiden ersten Kausalketten beinhalten, als 

freiwillige NormUbernahme und - befo1gun9 verstanden wUrde von 

Akzeptanz aber ebenso auch erst nach Vorl iegen der vierten 

Kausalkette gesprochen werden können. 

Wir werden im weiteren die Fundarncntalunterscheidung zwischen 

normativer und faktischer Geltung beibeha l ten, und die Spezi 

fizierung der letzteren Celtungsform von den jc~cils betrachte

ten Wirkungen und Wlrkungsbedingungen abh~ngig machen. 

1) Rüdiger LAUT~~N, Abbau von Vorurtei len ... , a.a.O~, S. 193 

2) Ebenda . Einen restriktiveren Geltungsbegriff verwendet 
Erhard BLANKENBURG , Uber die Unwirksamke i t ... , a .a. O., 
S. 41 . Danach wird die Gel tung von Gesetzen "bei Ver
hal t ensregeln a n der Einhaltung ihrer e xpliziten Vor
schriften , bei Regelungsangeboten an ihr em Gebrauch oder 
Nichtgebrauch (gemessen I." 

31 ~Wirksarnke i t . .. wi rd gemessen an den expliziten, pro
grammatischen Zielen, die mit dem Geset2 verwirklicht 
werden sollen." Erhard BLANKEN BURG, Uber die Unwirksam
keit ... , a.a.O., S . 41. 

./ . 
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2.5. Wirkunqsbedingungen von Rechtsnormen 

Bei noch Intentionskonformer Auslösung rechtsnorm relevanten 

verhaltens nennt P. NOLL fUr die dann folgenden Wirkungs

stufen drei Fälle von unwirksamke i t'), 

1. Die Norm verfehlt ihren ZweCk, auch wenn sie befolgt wird, 

wei l das angeordnete Verhalten nicht geeignet ist, den vom 

Gesetzgeber gewünschten Zustand herbeizufUhren, 

2. Ausgleichs- und Präventivwirkungen von ( lohnenden bzw. 

zurUcksetzenden) Sanktionen widersprechen sich. Sind beide 

Funktionen gewollt, entsteht keine Beeinträchtigung der 

sozialen Wirksamkeit, meist ens ist aber nur eine Funktion 

gewollt und nUr eine Wirkung beabSichtigt. 

3 . Nebenwirkungen und Spätwirkungen gesetzlicher Normen er

weisen sich in erhebliChem Maße a ls schädlich. 

Als ursächlich fUr diese Wirkungsdefizite und -mängel lassen 

s i ch .1m weitesten Sinne Unstimmigkeiten und WidersprUche 1m 

Zweck-Mittel-Verhältn i s einer Norm vernuten. Wie ein Verhalten 

bescha ffen sein muß, damit es sich in einer normgewollten 

Veränderung realer Zustände ausdrückt , kann zU einem Guttetl 

theoretisch erklärt werden. Die Kernproblema tik jeder tlo rm

setzung besteht dagegen darin, das Zustandekommen eines solchen 

Ve~haltens zu bewirken , durch eine Norm mithin einen ~olchen 

Verha ltensimpuls a uszulösen . 

Der en t sche idenden Frage, nämlich ~wje mit gesetzliChen Normen 

sozia le Zus tÄnde in einem erwünschten Sinne beeinflußt werden 

(können) ,,2), ist vorgeschaltet die Erfüllung der fundamentalen 

" Peter NOLL, Gesetzgebungslehre ... , a.a. O., S . 156 f 

21 A.a. O., S. 63 

./ . 
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Voraussetzungen j eder Normwirkung, -Die Norn mu S dem Bürger 

mitgeteilt werden, der Bürger muß in der La~c sein. sie zu 
befolgen, und er muß Wil l ens sein, sie zU befolgen (entweder 

aus innerem Verlangen, aus Furcht oder einem anderen Beweg
grund . ·. 1 • Dementsprechend müßte "eine 7heorie rechtsrele

vanten Verhalten s, der Wirkung der Gesetze .. . wenigstens 
drei Bestandtei le enthalten' eine Unterhaltung (zumindest 
auf deskriptiver Ebene) der Kommunikation von Gesetzesin

formationen zwischen dem Gesetzgeber und der betroffenen Be
völkerung, eine 7heorie der Strafbestimmungen un~ eine Theorie 
der Rechtskultur der Legitimität. ·21 

Thematisiert werden mUßten von diesen Komponenten zunächs t 

mindestens die drei von PODGORECKI fU r das ZustandekoIT~en 
von Normwirkungen als maßge b lich angesehenen Variablen, "Die 
erste unabhSngige variable ist der I nhal t und die Bedeutung, 

die einen bestimmten Rechtssatz durch das s02ia lökonomische 
System, innerhalb dessen er ein verpflichtendes Element des 
Rechtssystems darstellt, beigemessen werden. Die zweite un
abh~ngige Variable ist das ~irken einer Subkultur im Rahmen 
e i nes best i mmten s02ialökonomischen Systems als Bindegl ied 

zwischen den Auswirkungen des Gesetzgebers und dem sozialen 
Verhalten der von diesem Gesetz erfaßten Personen . Die dritte 

unabh~ngige Variable, welche die Wirksamkeit einer abstrakten 
Rechtsnorm (im Rahmen eines bestinmten sozlalökonomischen Sy
stems und best immter rechtlicher Subkulturenl auf mannigfache 

Weise beeinflussen kann, ist die Persönlichkeitsstruktur der 
von dem Rechtssatz er faSten Individuen.~3) Dementsprechend 

"wird eine Rechtsnorm ihren höchsten Wirkungsgrad in e~ 

akzeptierten sozia lökonomischen OrdnungsgefUge e rreichen, 
getragen von einer rechts f reundlichen Subkultur und von recht
lich gesinnten Personen verwirklicht. Entsprechend i~t eln 
Rechtssystem am unwirksamsten in einern unbeliebten sozialöko

nomiSChen System , das gegensätzlichen EinflUssen von rechts-

11 Lawrence M. FRIEDMANN, Rechtsrelevantes Verhalten ..• , 
8.a.0 . , S. 215 

21 A.a. O., S. 223 
11 Adam PODGORECKI. DretstufenhvDothese • .. , a.a,O" S. 271 
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feindlichen Subkul~ uren unterworfen is~ und vOn einer Reihe 

von juris~isch unin~eressierten Personen verwirklicht wird . " ' ) 

Die ers~e var iable erfaß~ die sprachl i che , seman~ische oder 

auch kowmun lka~ ive Dimension von Gese~zen. Die zweite variable 

wei st auf die Rechts k ultur und die damit te ilweise implizierten 

außerrechtlichen Normen. Die dritte Variable schließlich stellt 

auf die Verbindung von normgeneralisiert präskriptivem und in

dividuell- faktischem Verhal~en ab. Hit der Funktion von Steue

rungsgrößen l as sen sich d i e beiden let~tgenannten Variablen 

umin~erpre~ ieren in normwirkungsrelevante 

i ndividuaipsycholog ische Fa ktoren: Grad an Ubereinstimmung 

von individuellem Wer tesystem und individueller Eigensteue

rung mit gesetzl ic hen Normen, 

sozlalpsychologische Faktoren: Grad an gruppendyn amischer 

Fr emdsteuerung zu Gunsten oder zu Ungunsten der faktischen 

Wirksamkeit und Geltung. 

Das dritte von P . NOLL genannnte FaktorbUndei, die 

s t aatsorganisator ischen Faktor en : 'Schwere des angedrohten 

Nachteils für die tlbertretung' und 'Wahrscheinlich kei t seines 

Ei ntritts ', "Größe des Vorteils fUr normkonformes Verhalten' 

und'Wahrscheinlichkeit seines Ei ntritts,,2), 

korrespond i eren mi~ der letzten der eingangs aufgeführten 

/(urnponenten rechts relevanten V"rhaltcns ("Theorie der S t raf

bes~ i!MIungen ·') . 

" ".a.O., s . 282 

2) Peter NOLL , GrUnde fUr die soziale Unwirksamkeit von Ge
set z en, in: Jahrbuch für Rechts"o~ io logie und Rechtstheor ie, 
Bd. J, lI .a. O., S . 265 ff. 

. I • 
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Die bis jet~t genannt en Wlrkunqsvoraussct~unqen betreffen 
mi t Aus nahme des ~prachlich-kömmunikativcn Aspek ts d i e 
Regelungssubs tanz oder den mit der Rechtsnorm aus~esprochenen 
Verhaltensau ftrag. Expli zit noch nicht berUcksichtigt sind 
d ie Wirkungsbedi ngunge n, sowei t s ie i n der Vermitt lung und 

Handhabung von ReChtsnormen be ruhen . Die prozessua le Dimen
s ion der Wirkungs e rzeugung mi t den dort zu l o kalis i erenden 
EinbruChste l len der RechtsWirksamkel t bringt E. BLANKENBURG. 

Uber die Unwi r ksamkeit von Geset zen wird nach i hn e ntschieden , 
n~unÄchst auf der Ebene der FOrmulierung des Gesetzes und der 
Real i tÄlsangemessenheit seiner Ziele, dann auf der Ebene der 
Mob ilisierung des Rechts durch seine Adressaten und - heide 

vermittelnd - a uf der Ebene der lnstitut ionen zur Verwaltung 
und Erzwingung der Gesetze. n11 

Was die Recht svermit t l ung anlan~t lassen wir diese DimenSion 
de r Funktionsweise von Rechtshandhabung zun~chst noch außer 

acht . Be i der Analyse der Mikrostruk t ur der Normhandhabung 
we rden die übrigen ~ irkungsbedingungen und ihre e ins chlägigen 
Ausstrahlungen noch aus führl icher 2ur Sprache kommen. 

Wie der C~setzgeber auf d i e Instit utionen zur Vermi ttlung des 

Rechts und zur Kont rolle seiner Ei nha ltung Rücks i cht ne~~en 
muß, so ist er andererseits in der EntSChei dung für eine 

Regelungsalternative sowie in der Wah l der Mi tte l zur Zweck
e rreichung an Grundprinzipie n rechtstaatli cher Ordnung, an 

d ie Prinzipien seiner eigenen Legitlmationsgrund l age gebunden . 
Von j enen Pr i n zipien, d i e gesetzgeberlsches Handeln l e iten 
mtissen : 2) 

1) Erha rd BLANKENBURG , Uber die Unwirksamkeit .. . , a. a .D . , S . 54 

2) Thomas FLEINER, Norm und Wirklichkei t .•. , a. a .O., S . 345 

. /. 
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Rechtsgleichheit (Vollzug sowie Kontrol l - und Durchsetzungs

möglichke iten haben die gleiche Gesetzeshandh~bung zu ge 

wll.hrleisten) , 

Rechtsbewußtsetn (Konformität mit den Eigeninte ressen der 

Betroffenen , Motivierung zu freiwilliger Be fo l gung) , 

Rechtssicherheit (Kla rheit , Eindeutigkeit und Berechenbar

keit des Vollzugs, Beständigkeit von Rechtsvorschriften ) , 

Freiwilligkeit und Solidarität (AbstUtzung auf freiwi llige 

Betolgungsbereltschaft, Integrationswert , Geme inwohl ), 

Zweck der Norm (Mitteleignung zur Zweckerreichung , ErfUll

barke it des Normzwecks) 

wach t die Rechtsprechung über die Einha l tung des ersten und 

dritten Prinzips, während der Gesetzgeber über die Einlösung 

der Prinzipien zwei und vier weitgehend autonom entscheide t . 

Innerhalb des verfassungsrechtlich abgesteckten Rahmens i s t 

die legislatorische Initiative für die Zwecksetzung der Norm 

frei, hier aber wird Uber die ErfUllbarke it der übrigen Prin

zipien vorent schieden. 

AU5führ l iche Beachtung richt et sich nachfolgend auf 

Rechtskenntnis sowie als Teilaspekt h iervon auf 

Gesetzesspr ache, 

Rechtsbewußtsein, das zu einem Gutteil au f Rechtskenntnis 

und ReChtsspraChe auf baut, 

Rechtss i cherheit sowie 

Zwecksc t zung der Norm . 

"Fre iwilligkeit und Sol1darltllt" werden als nicht sinnvol l 

trennbar von Rechtsbewußtsein (e rweitert um Rechtskultur 

und Rech t sethOS) angesehen. 

./. 



- 60 -

2. 5 . 1. Vor b emerkung 

Erör terungsbedürftig sind die Wirk ungsbe di n gungen lediqlich 
, .. 1 ." bei " zwec kge richteten" 1m Gegensatz zu symbo ischen Cc -

setzen . 

Ausgeklammert werden also j ene Gese t ze , ndie VOn vornherein 

gar nicht darauf angelegt sind, faktisch wirksam zu werden, 

bei denen v ielmehr die gesetzgebende Instanz mit dem Er la ß 

des Gese t zes pri mär andere soziale Ef fekte erz ie l en wi ll als 

d i e j enigen , d ie durch die fa kt ische Wirksamkeit eint r eten 

würden . " 2) Tats~chlich ist es jedoch häuf i g schwierig heraus

zufinden, ob einem Geset z gewollt nur symbo l ische Bedeutung 

zukom,,,en soU 3) , f Ur welche Seite IGesetzgebcr, Ges<>tzes 

adressaten) e in Gesetz mit lediglich symbolischem Gehalt wi rk t 

und o b der symbolische Ste l lenwe rt schon zum Zeitpunkt de~ 

Gesetzgebung f eststand bzw. absehbar war, oder a ber ein Gesetz, 

we il i m Rern absolet geworden zu symbolischer Bed eut ung absank. 

" Zu dieser auf J oseph GUSFIELD ~urUekgehenden Un terschei dung 
vgl. Lawrence M. FRIEDMANN , Re cht srelevantes verhalten .•. , 
a .a. O., S. 21 0 . 

2) Peter NOLL , Gesetzgebungslehre, a .a. O. , S . 15 7 . 

" Die solchen Gesetzen verbleibende symbolische Bedeutung "k·ann 
dem Ges e t zgeber so wicht ig sein, da ß er eine Verhaltensnorm 
aufrecht erhä l t , o hne die Vorausset ~ung fü r d ie Wi rksamkeit 
ihres Ge ltungsanspruches schaf fen zu wo l len. " Erhard BLANKEN
BURG, IJber die Unwirksamkeit ."'. a.a.O., S. 44. Vgl. 'ferner 
Johannes FEEST, Polizei l iche S i tuat ,Onen und d ie Bagatelli
sierung von Delikten , i n, Erhsrd BLANRENBURG IHrsg.', Empi
r ische Rechtssoz iologie, München 1975 . Zur symbol ischen Funk
tion SOlcher Ges etze im größeren Kontex t politischen Hs ndelns 
f e r ne r Murray EDELMANN, Politi k als Ritual, Frankfur t, New 
't'ork 1~76 , S . 40 f. Als Beispiel sei a uc h sul das Nor ",eqische 
Ha usangestel l tengeset z verwiesen, "!\U( der einen Seite wo llte 
der Ge setzgeber seinen ern s t en Wil len beim Erlaß d e s Gesetzes 
zum AUSdruck bringen. Dies geschieht tr3dit ionsge~i8 durch 
d ie Androhung von Sa nktionen, i ndem man gleichssm dem Ge set z 
"Zähne" verleiht ..• Die andere Se i.te wurde dadurch zufr i e den· 
ges tellt , daß die Strafbes timrnung o f fen sic ht lich unwirk~ wsr 
und mi t großer Wahrsche inlichkeit nie angewandt werden wUrde ... 
Da s materielle Recht schUtzt die Hausangestel l t en, und das 
f o rmelle die Hausfrauen. I Oi e gewaltsame Ourchsetzung des Ge
setzes ist theor etisch möglich, in der Prnxis j edoch höchst 
unwahr s cheinlich .)" Vllhelm AUBERT , Einige soz i ale Fun kt i o nen 
de r Geset~gebung , i n ' Er n s t E . HIRSCH, Manfred REHBINDER 
(Hrsg.) , St Udien und Mate ria lien z ur Rechtssozio logie , a.".O . • 
S . 302. 

, 
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Schließlich kö nnen angesichts (ge s el lschaftl ich ) ungünstige ~ 

Bedingungen abe~ auch im Blick aut eine f lexible Handhabu ng 

gem~6 den Ände r ungen 1n de n Geltungsvor aus s e t z ungen du r ch 

zeitwe i l i ge Vollzugssuspendierung Ge setze vortibe rge hend z u 

symbol ischer Funk tion denaturieren, wobei l aten te Wirkungen 

dadurch e i ntre t en kön ne n , daß die Vol lzugsorganisa t ion und 

Sanktionsmecha nismen j ederzeit reaktiv ie rbar sind (ßeruf s 

bildungsabg., be) . Schließlich is t d ie "Funktions-Funkt ion " 

s o lcher Ge set ze nicht zu unterschät ze n , "Das KompromiBbedUrf

ni" der gesetzgebenden Versammlung (bewirkt ), daß die Form 

der Gesetze ein Weg ist, um Cruppenkonf likte zU lösen oder 

wenigs t e n s ZU mi ldern ... es i s t ein Tei l der Funk tion de s 

Rechts . Ideal e n Anerkennung z u verscha ffe n, die i m Gegensatz 

zu der vorherrschende n Verhal tensweise s t e hen. Di e me isten 

Komplikatione n e ntstehen aus de r Notwen digkei t heraus vorzu

geben , eine Sa che zu tun, wMhrend man in Wirklichke i t eine 

andere t ut (T. ARNOLD ) .,,1 ) 

Ob Uberhaupt und Wa nn e i nem Gesetz ledig lich symbo l ische Be 

deutung und dann lediglich Eigenfunktionali tät f Ur den Gesetz

geber zugespr ochen werden kann , ist erst auf grund e i ner Analyse 

v on Ent stehung und Il1rkungs we i se eines Gese t zes Uberzeugend z u 

kl ären. Wi r scheiden hier nur d ie eklatant symbolischen Ge

s e tze , d .h. Ge set ze mit bewuß t einkal k uie rte r Wirk ungslos ig

keit gegen Uber den potentiellen Gesetzesadressaten a us und 

beziehen u ns auf Rechtsnormen ~it e xpl Lz i ter Wirkungsabs icht. 

2. 5 . 2 . Rech t s kenn t ni s 

"W i ll m"ndcn tatslictülchen Einflllfl eiIles Gese t z es me ssen, so muß 

ma n die Var iablen untersuchen, d i e zwischen dem I nk r a fttreten 

d e s Gesetzes und dem Ve r halten wirks am werden ... Eine der 

wi c h t igsten Va ri ablen ist der Gra d a n r ntorm iertheit derer , 

a n die sich das Ge s e tz wendet . ,,2 ) Die I nformierbarkci t s elbs t 

1 ) Vi lhelm AUBERT, Soz i ale Punktionen . . . , ,. . ,. . 0 ., S. 29 7 . 

2) Vilhc lm AUßERT , Soziale Punk t ionen . . . , ".<1.0., S. 287 . 

. I . 
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1st wiederum davon abh~gig , daß - au ßer der Ursachenorien

tierung - s ich "das Recht, wenn eS bestimmte Erscheinunge n 

beseitigen will, an die "richtige Adresse " wenden (mußI . Es 

e r reicht seine n Zweck nicht , wenn es nicht auch in dieser 

HinSicht faktisch ric h tig orientiert ist . ,l ) Denn es ~besteht 
e i ne 8eziehung zwi schen e ffekt iver 8erUhr ung mi t dem Ge~etz 

und z utreffender Vorstellung von Re chtsnormen . Normenvor

ste llun gen sind in hohem ~ße vom Kont a kt mi t dem Geset~ ab

h~ngig, und wahrs cheinlich rUhren zutref fende Vors te)lung~n 

von Re c h tsnormen , besonders der wen iger bekannten Normen , von 
Ge s etzesKenntnis her . ~2) 

Der Bedeutung von Rechtsvermlttlungsin s tanzen fU r die Bekann t 

heit von Rechtsvorschriften vergl e ichbar is t die ~Einste l lung 

der MeinungsfUhre r , d ie a m Beginn des i nformellen Sende netz es 

stehe n und entscheiden, ob e i ne von offiziell er Seite her

r Uhrende Norm entgegengenommen und mit ausdrUc k l icher oder 

st illschweigender Zustimmung weitergegeben we rden 5011 .• 3 ) 

Diese T~tsache rechtfertig t u. ~. d ie behörd liche Inte re ssc ~

berüc ksichtigung VOn Verbänden und Organi s~ tlonen beim Ent

wic keln neuer Gesetze. Cleichze itig resultiert hieraus die 

verstärkt e Pflicht des Gesetzgebers z u r In formation bei Ge

setzen mi t nicht oder nicht einhei t l ich o r gani siertem Be

troffenemkreis. Ge~ ie l.te Informat ion mit Kontrol l e des tr

r e i chungsgrades s i nd ~och i mmer d ie Au~nahme . 4) 

" Re1n hol d ZIPPELI US , Das We sen . • . , a.a.O., S . 57 . 

21 Vilhelm AUBERT, So z iale Funktionen ... , a.a. O., S. 306 f . 

3) A.a. O. , S. 309. 

4) Vgl. etwa die durch Repräsentativerhebungen kontrollierte 
Aufnahme und Ve r wendung der durch ein neues Verteiler system 
abgegebenen BroschUre ~Der Rote Faden - Ratgeber für ältere 
Mitbürger ". BUNDESMINISTER FUR JUGEND, FAMI LIE UND GESUND
HEIT, Informatio nen Nr. 1S/1979 vom 19.09. 1979 , S . 18 f. 
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Mit der gesetzgeberischen Dosierbarkeit der Rechtskenntnis 

stel lt diese ein Regulat iv für Normwirkung nach Breite und 

Intensität dar . Es wird zwar kaum möglich sein , dem Gese t z
geber nachzuweise n, daS von einer vorausgeschätzt geringen 

RechtskenntniS die Festlegung des Begünst igungsgrades von 
Rec htsnorme n abhängig gemacht wird. Verdachtsmomente in 
dieser Richtung beruhen a uch nicht i n der Tat sache , daß 
beispie lsweise f ur 1974 ein Zusatzbedarf bei unterstützung 
aller Berechtigten gemäB BSHG ( laufende Hilfe z~~ Lebensunter 
halt) von 1.474 Mrd. DM bzw. 1.285 Mrd. DM (mi t bzw. ohne 

Mietzuschlag) erforderlich gewesen wäre. 1) Dies s pricht e he r 
für Unterlassungen bei der Informlerung de r Rechtsgeno ssen, 

für die der Bundesgesetzgeber wie auch die ührigen Gesetzes

und Verordnungsge ber verantwortlich zu machen sind. Es be
kr~ftigt aber auch anderweitig schon begründete Zweife l an 
der justitiellen Bereitschaft zur Wahrung dcs Anspruches ~uf 
Rechtskenntnis der Rechtssub j ek t c. 2) 

Auf die ~ufun ktionalität der Rechtsunkenn t nis 3) könnte bei 

der Rechtssetz ung billigerweise im Rahmen der Rechtsschutzaus
gestaltung bzw. der danach a us zurichtenden ~ in- und wider

spruchsfestigkeit des angewandten Gesetze s gepocht werden; 
Je detaillierter und spezifizierter die Recht svorschri ft, desto 
grö ßer die Gefahr , durch e xtensive Inanspruchnahme von Rechts

mitteln durch juristisch versierte Personen den Vollz ug zu 

lähnen. Entspre c hendes kann aber auch bei allgemeiner gehal
t enen Regelungen eint reten, wobei Sich dort auch die j uri
stischen Laien (häufig au fgr und von Mi ßverständnissen I zur 

Rechtsmit telreklamlerung ermut igt f Uhlen dUr f ten . 

1) Bei Beschränkung der Regreßansprüc he a uf Ehepaare mi t l ed i gen 
Kindern unter 27 Jahren würde aich de r Mehrbedarf auf 2.563 
Mrd . DM bzw. 2.1 42 Mrd. DM (ohne Mietz usc hlagl erhöhen. 
KOMM ISSION PUR WIRTSCHAF"I'LICIIEN UNI) SOZIALEN WANDEL , Wi r t
schaftliCher und aozialer Wandel in der Bundesrepub l ik Dcut sc 
land tveröffentlicht durch den Bundesmini s ter fUr Arbeit und 

2) Sozialordnung) , Göttingen 1977, S. 476. 
·Unwlssenheit der Rechtsgenossen fo rde rt erst dann die Rück
sichtnahme richt er li cher Instanzen heraus , wenn sie e in AUS
ma ß annimmt, daß sie das Selbstverständn is de s Partners und 
dessen Zuversicht verunsichern, daß das Gericht entsprechend 
seiner Erwart ung judizieren werde." Jutta LIHBACH, Die recht 
liehe Erhehlichkeit gese ll schaft liChe r Unwissenhei t , a.a.O., 
S . 316. 

3) Vgl. J utta LIMBACH, a.a.O., S. 315 . . / . 
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Obwohl keine Regel anzugeben ist , wird davon auszugehen sein, 
daß die "schlecht und recht" bestehende Funktionsfähigkeit 

von Verwaltung und Ger ichten in erhebl i chem HaB der Rechts
unkenntnis zugute zu halten ist. Dami t wird keinem Zynismus 
das Wort geredet, sondern lediglich an den 1n neuester Ze it 

verstarkt Schaden gen~~enen Faktor des Vertrauens als Mecha
nismus zur Reduktion gesellschaftlicher Komplexitat 11 und 
hi er insbesondere an das Vertrauen in den Rechtsapparate e r

innert. Daß Vertra uensdefizite und mi thin eine gerinqe Aus
bildung des Rechtsethos seitens der Rechtssubjekt e bestehen, 
ist freilich nicht uncrklarlich . 2) 

Ob übe rhaupt und auf welche Weise notwendige , wünschenswe rtQ, 
vermutbare und in ihrem Ausmaß zweckmäßige Rechtskenntnis 
austariert werden kann, ist nicht abgelöst vom Rechtsbewußt
sein , d.h. Von de r ' Ei nstellung gegenüber der Rechtsordnung ,, 3) 

und noch weniger vom Vertrauen in die Rechtsordnung zU beant

wor ten . Das Rechtsbewußtsein ist dort durch e i n ent sprechendes 
Rechtsethos zu ersetzen , wo "dem Einzelnen die i hm vertrauten 

au ßerrecht11chen Ordnungen eine Stellungnahme (unmöglich) 
machen, wo (keine ) Parallelwert ung in der Laiensphäre mög l ich 
ist , wo die Rechtsordnung (ke ine ) Eviden z besit~ t .,,4) 

J) Vql. Niklas LUH~ANN, Ein Mechanismus der Reduktion sozialer 
Komplexitä t , Stuttgar t 1973 . 

2) Vgl . Hanf red REHBINDER , Rechtske nntnis . .. , a . a . O •. , S .. 33 
sowie einschlägige Hi nweise in Anm. 45 . 

3) "' . a. O., S . 29 . Gena uer beze ichne t dieses Rechtsbe~u6tsein 
"d i e Achtung vor der Rechtsordnung, das Rechtsethos . " 

" A.a.O., s . 32. 

./ . 
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2.S . 3. Gesetzessp rache 

Neben organisa tor i schen und implemen t at i onsst rategischen 

Vorkehrungen wi rd eine bestmögl iche Kommu n i kation (b zw. 

deren Verhinderung I zwischen Gesetzgeber und Adressat vor 

allem d u rch die Geset zes sprache gewäh r leistet . I s t zwar "die 

fu nk t ionsgerechte Zeiche ngebung d ie Bedingung, unte r welche r 

die Präd ikat i on " vollkommen " f ü r das Geset z vollzogen werden 

kann"ll , so bemiSt sich d iese Funkti onsgerechtigkei t nach 

"der Rol le (des Geset z e s11m Informatlons- und Bee lntlussungs

prozeß i n de r Gesa Cltbevölke r ung", wes halb eine Gese tze sspra che 

"mi t einer knappe n und exa kt e n Terminol ogie, die a ls Kommuni

kationsmittel inn erhalb der j uris tischen Beru fe , a ls Mittel 

zur Lösung von Rechtskonf l ikten mi t lIi l fe juristisch v orge

bi l deter Personen ent wickelt wurde , untau g lic h sein muß" . 21 

Demgegen übe r versp rich t man sich H von e i ner s t ra f f eren Re

dakt i on der Gesetz e (mittels no~mierter Sprache und in ihrer 

Bedeutung f estge l egt er gese tzestechnische~ Figu ren ) sogar 

einen Zuwachs an Tran sparenz ... , den a uch de~ nichtvorge

b i ldete Betro ff e ne nach der i n jedem Fa ll e r forderl i c hen "-in

arbe itung i n d ie Materie z u sch;;tzen wissen wi rd. ,, 31 Es wird 

im wes en tl i chen de r Rechtsentwic k l ung und -ausarbeitung zu
fallen mUssen, einen "optimalen KompromiB (angesiCht s ) der 

Vielfach bestehe nden An t inomi e n zwischen Anschau li chkeit und 

Ei nfachheit durch abstrahie r end e Rationalisierung , zwischen 

Verständ liChkei t und präz i sion ,,41 zu suche n . Die Max i me , 

"wonach Ges etze s o verstän dl i ch se in sollen , wi e es die 

Regelungsr.laterie gesta.ttet,,sl , wird nicht durch fes t stehende 

11Gustav KANIAK , Da s vo llkommene Gesetz _ Prolegomena zu einer 
Thesmologle, l<lien 19 74 . S. 40 . 

2)Vi lhelm AU BERT, Soz i ale Funktionen ... , a . a . O., S . 295 . 

31Ebe r hard BADEN, Ge set zgebung .. . , a. a . O., S. 78 . 

41 P .. ter NOLL, Geset zg"bungs l ehre, a. a . O. , S. 19 1. 

SIEbenda. 

./ . 
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Regeln befolgt werden können . BADEN schlägt hier den Weg de5 

praqma tischen Ausrichtcns "on cinc~ im Ei nzelfall j ewei l s 

prognostizierten Benut ze rkreis · vo r. Zwa r fäl l t dies n ich t 

l e i cht, Hsolange empirische Daten zU d iesem Fragen komplex 

f ehlen . Dennoch erscheint es lohnend, bei de r Ges t a l tung von 

Gesetzen d iesen p ragmatischen Ges i chtspun kt zugrunde zU legen . 

In j e st~rkerem Ma ße dies geling t, umso eher kann eine ver

bcsseruny des ver ständigungsvorganges zwischen Gesetzgeber 

und Gesetzes ... n wender erreicht werde n ." 1) Eine n ,.uslltz lieh z u 

berücksichtigenden Aspe kt bei der sprach lichen Ausges t al tung 

s ic ht NOLL i n der An z ahl der Recht sver mit tler , die sich bei 

ungenügender Verst ä nd lichkeit "zwi schen das Gese t z u nd die 

Adressaten schieben . Eine o pt ima le Cosetzgcbungstechnik wird 

nicht z ule tzt danac h trachten müssen, den Re c ht svermitt lungs

a ppara t , der eine nicht imme r erwünschte Eigengesetzlichke it 

en twicke l n ka n n , möglichs t klein und überblickb~r zu halten 

und ihn n ich t ei n fach als fest geqeben oder womD~llch noch 

we i t er anwachsend vorauszuset. z en .· 2 ) 

Wenn auch einerse its Hi nweise gegeben werden, woran s i ch sprach

l iche Ausgestaltung und Begrif f lichkeit orient I eren , welche 

d e r v i elfältige n SpraChmuster zugr unde gel egt werden sollten , 

so bleibt dennoc h wei testgehend o ff e n, wie ein schlägig ver

arbeitbare I n f~rmationen zu gewi nnen sind, und vor al l em , wo
r Uber die RUckve r sicherung über die verständliche und zweck

gee i gne t ste sprachli che Fassung verl aufen soll . Di e Schwi~r ig

kell wi rd plastisch angesichts der d r e l Konstituan ten der a 11-

t a 'f"spr .. chl ichen Wo~tbedeutun <:J : "Jed es Wort hel <'inen bcqri f f

lichen Inha l t von grBßere~ oder ge~ingerer Bestimmtheit. Es 

" Eberhard BADEN, Gesetzgebung ... , a.~ . O . , S. 81. 

21 Feler NOLL, Gesetzgebungslehre, ü . .. . O. , S. 191 . Vgl . ferner 
den einschlägig interessan t en Befund bei d er Untersuchung 
der Wirkung des Norwe gischen Hausa~gestelJ tengesetzes von 
194 81 " Daher hängt die Wirksamkeit dieses Gesetzes fas l 
ausschlie ßlich von seinem Einfluß auf einen Laienkreis ab 
und von seine r Fähigkeit, seinen Inhalt Hausfrauen und Haus
angestel l ten ohne Einschaltung vo n juristisch geschulte n 
Vermi t tlern rnitzut" i len. " Vilhelm I\UßERT, Sozial e Funk tionen 
.. • , a.a .O. , s. 2 95. 



- 67 -

hat aber auch einen Nebensinn , unter dem alle Assoziat ionen 

zu verstehen sind , die ein Wort gewohnheitsmäßig und unwi l l

kürlich i n uns hervorruft. Schließl i ch hat das Wort auch einen 
Gefühlswert oder Stimmungsgehll,lt."l) A.ndererseit s sollte die 

Frage nach Verständlichkeit aber auch nicht überbetont werden; 
zum einen, weil grö8e r e Verst!ndlichkeit (für wen? ) ni cht 
gleichbedeutend mit Kl arheit und Bestimmtheit zU sein braucht, 
sondern die sen gewiß wichti geren Pri nzipien wide rsprechen kann, 2 

zum zweiten, wei l nicht zuletzt wegen der wachsenden Kompli 
z iertheit der zu regelnden Sachverha lte d ie Rechtssprache einen 

hohen Spe zia lisierungsgrad unvermeidlich besitzt, und drittens , 
wei l der Bürger mi t dem Gesetz meist nur noch über Vermittlungs

i ns tanzen in Berührung kommt. 

Vermutlich wird aufgrund dieser Beobachtungen eine verstärkte 

Ausrichtung an den Rechtsanwendenden als Maßstab von Verständ
lichkeit empfehlenswert sein. 

2.5.4 . Rechtsku l tur, ReChtsbewußtsein. Rechtset hos 

GegenÜber Sprache und Kommunikat ion von der Gesetzgebungs
technik sehr viel SChwier iger er faßbar und steuerbar i st der 

Faktor der "Rechtskultur" . ~Di.e Summe dieser Gewohnheiten und 
Werte (RechtshewuBtsein , Rechtss inn , intuit ive s Recht, Mora l , 

soziale Vorstellungen, Achtung vor dem Recht, GefUhl fU r die 

Rechtswürde) - zusammen mi t der Annahme, Auswertung , Kri tik 
und VerWirkl i chung des gÜl t i gen Rechtssystems - kann man als 
die allgemeine Rcchtskultur einer Gcsellschaft bezeichnen.- 3) 

I) Themas FLEINER, Norm und Wirkl ichkeit .. . , a.a.O., S . 295. 

21 

Er be zieht sich auf K.O. ERD~~NN, Die Bedeutung des Wort e s. 

Uwe KRUGER , Der Adressat ... , lI.a.O., S . 94, entscheidet hier 
rigoros: "Die Forderung nach Verst~ndlichkeit hat ein so ent
scheidendes Ge~icht, daß sle im Zweife l, aber auch nur dann, 
der Pr äZision vorgezogen werden muß." 

3) Adam POOGORECKI , Dreistufenhypothese ..• , 11 ./1.0., S. 275 . 

.( . 
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I n dieser Rechtskultur macht d~ s staatliche Re cht n ur ei nen 

Te i l aus. es ist l e digl ich Teil "ko nkurrierende r Recht.e . 

staatlichen. in frastrukt urellen . supr anationalen Rec hts."1 J 

In un kenntni s der Rechtskul t ur einer Gesell scha ft. erlas sene 

Ge s e t ze können be züglich ihrer faktischen Geltung wi e Fremd

körper a bgest oße n · ... erden . oder abe r Sie e r r eic hen se l bst be i 

ausreic hender San ktionsa ussta t t un9 niemal s j enen bis zur 

" ln cr02ep t ion" fll h r cnden G.,ltungsgra d. de r f Ur die int.m

dierte i'lL r ksa'nkci t er f order l i Ch IO lhe. 21 And ere rseit s ka n n 

di e Recht" kul t ur als Ui l fe zu r Annahme und Be f olgung vo" 

Rechtsnormen gezie lt e inge!letzt we rden . de nn "S it te und BrC\uch 

(können) e inen größe ren Ei nfluß auf da" Verhal ten und die No rn

vorstellu~g ausUben als das Gesetz se lbst .· ]) Die büvußt ü , vor

gäng i ge Ei nbezier.ung dar Rech t .,;kultur in den Wi r k ungsfI'.eehan i s 

mus vOn Rechtsnormen se t~t e i ne ana lyti.,;che Ti e fe bei der Ent

wic klung von Gese t z en v oraus , die d a s ge wö hnlich unter gesetz

gebung~techniseher Tä tigkeit ve rs t and ene Vorgehen von Um f ang 

und M .. thode h .. r bei wei tem übertrH ft. So hiitt" ma n s i ch n<lc h 

RYFFEL 2umlnd"st f o lge nder einschlägi g eff ekti vität s inter

venie render Va ri ablen ZU vergegenw~rti gen4 ): 

" 

" 

Jean CARBO~NIER. Gr oße Hypothesen . . .• a . a . O .• S. 14 4 . 
Vgl . in d i .. s e m Zusa.,~enhang d i e Grundlehrsät ze der Rech t s
soziologie (nach Jca n CARBO~NIE R ): 

1 . Das Recht ist ult\fa.,;sender a ls dtß fo rmel len Quellen 
de s Rechts (5 . 14 6) 

1 . .. 1 ( Le!Mla/Hil f5"at ~l : Das Recht is t um f ass end e r als d ie 
Rechtsregeln (5 . 147 ) 

2 . Das Rec ht ist v i e l b eschränkte r a l s die Ges amtheit 
der BeZieh ungen zwischen den Me nschen (S . 149) 

Vgl . Vilhe i n AUB ERT , Soziale Funktione n . .. , a.a.O. , S. 2 90 : 
- Es ist d urchau s mögl i ch . daß die Personen , d i e das Gesetz 
gelesen oder zumindest d~von gehört habe n, Gruppen ange hören . 
d i e aUs außer ha l b d es Geset zes liegenden Gründen Normen be
f olgen , die große Ähnlich keit mi t denjenigen dca nau9ange 
stel l tenge s e t zes h~ben. " 

J) A . ... O .• S . 2 91. 

4 ) Hans RYF FEL. Bed in gende Faktonm ...• a . a . O . , S. 24 1 . 

./ . 
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Verel nbarkei t mit partikulären Normen (recht liche Sub

ku l t uren ) , 

Umfang an vorgegebener Ordnung und vorgegebenen sozialen 

No rmen , 

Konflik t zwischen Sozi a l- und Rechts no r men ("Konsonanz " 

mit oder Dominan z (Pragbarke it ~ du rch Rechtsnormen ), 

vorhandensei n offene r Spielraume , ges t altbarer Bereiche 

bei gesellschaftl i chen No r men. 

Sc hon bei den Römern war bekannt, daß Ge ~etze ohne Ve r e inbar

kei t mit Si tte und Mora l vergebens sind . 1 ) Die Vereinb~rkeit 
des Rechts mit außerrecht li chen Normen und noch stärker die 

Verlagerung d er Steuerungsfunktion des Rechts auf andere soz i al e 

OrdnUngsgef Uge 2 ) macht es überhaupt erat verständlich , daß sich 

die Bevölkerung (trotz fehlender Rech t skenntnis) i m großen und 

ganzen rechtsgemäß verhält. In jüngerer Zeit ist indessen fest

zustellen. d a ß die Eff e kt ivität des Rechts mi t dem Ausmaß a n 

verrechtlichung i n ke iner Weise mehr Schri tt hä l t, was u.a. 

a uf d ie Auflösung bzw. Schwächung a U8er r echt licher Sozia1-

ordnungen)) und auSerrecht1icher Normen sowohl als Ursache wie 

als Folge zurückzuführen ist ; ·Wenn sich d i e Gesellschaf t z ur 

Aufrechterhaltung de r sozialen Kontroll e n icht auf informelle , 

autonOme und se l bstregulierende und personenbezogene Ordnungen 

stütze n kann, so wi rd sie sich an formaler organi sier t e I n

s tan zen und zu machtvolleren Uberwachungs- und Regulierungs-

" Vgl . Ernst F. . HIRSCH, Da s Recht i m sozialen Ordnungsgefüge , 
Ber Un 1966, S. 58. 

2) Manfred REHBINDER, Rechtskenntnis. a.a.O .• S . 26 . 

3) Vgl. Theo MAYER-MALY, Rechtskenntnls und Gesetzesflut, Salz
b u r g/München 1969 . S. 82: ~Die gegenwärtige ,~setzesin
flati o n s t e l lt sich ja zu einem guten Tei l überha upt nur 
als Reaktion a uf die Verkü~~erung der Privatautonomie dar." 

. / . 
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instrumenten wenden. Ni cht nur die Po li~ ci , scndc,n ~uch 

SChu len, Soz i a l b"hördcn (md v'ül l c~cht noch il nde r ü Inst i t u-

tionen ·.,c,-den ( il ,· d e" U" ia n<jo .1" ,- ~ "z i.> l "n K,>"t. ,-"j 10 i n 

p fl .i eht g"nomm',n ",cnlen."IJ W"i l ~lS0 ,, ; n('r,,"it3 <i"r Verlust 

an ;n,ßern-'Ch t lich"n O n lrt ll" ' ;<''' '; ub" i di" .-.i t;i l "nd I,:'~"t;, d '01' , ' 11 

öffentliche Regelungen und 'I'rlige r schaft verlangt und 0S ande

re rseits a llBe rre c h t l lcher Kor",,,,n Ol l s Untel'stütZllng z u r fre i 

wil ligen Be f ol')ungsbereltsch3.ft e l' man<Je l t, ist " (v ermehr te s) 

Recht in verstärkte~ Maße dar~uf angewte ~en , mLt eiqe~en 

Mitteln fül' seine Verw irk lichung zu so~qen . ,,2) 

Doch die Substitutionsk~a ft d\~s Rechts oegenUbe r 'mderen 

N01Cmen is t begren ;!t. lIufgruncl einer "mpi r ischen ün t ersuchuI\0 

über das verh<l l tn.1s der Il ,wölk"rur.,) z Ur Rechtspflege, das '1m 

" Re(;h tshe\~llß t .. e i!l H (G" unde i n ~ Ce' 1 1 "" '.' '1WI.mObe ~ '1(; L Ree ht,. 

OLdnun9 vs . ,. 1 ttl icher o der mo r a"'1scher Bewerlun9 von ko ,, 

kre t en Sachverhal t en) <Jesplegel t wu rde, konnte beleg t werde n , 

daß Hdie Frilgc der E! fe ktiv i t J. t von Recht nic h t isolter t wcrder. 

kann vOn dc~ Untersuchung dcr Effcktiv i t1it auac r recht lic hc~ 

Sozla l normcn . Belde Normensystemc müssen ih rerseits auf ge -

1 ) PhilippSELZNICK , Rechtsin sti t ut10ncn un d soz iale Kont rolle , 
in ' Man f red REHB !N DER Illrsg .l , E ;nfüh~ung i n d i e Recht' 
sozio l ogie , Ber l i ll 19 71 , S . 1 4 5 . 

21 Han fred REHBI NDER, Recht.skenntnis ... , a . a .O., S. 28. 
Vgl. tihn l ich a uch Chri stian STARCK, Ub ermüB an Recht s
staat? , 1n: ZRP 1 979, $ . 2 1 2 , " Ein allgeme in z u b.,obachten
der Schwund an gesellscha f tl ichen Verhaltensno~men, de r 
Ausdruck von KonscnseLnbu B~ i&t, ve rlangt genaue GeSet2e , 
um dive~gie rende lnterpr"'t"t i onen zu verhindern." 

.(. 
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sellschaftliche Ziele be~ogen werden, um Maßst~be sowohl t Ur 

ihre Wirksamkeit als auch rUr ihre Berechtigung ~u ermitteln.,,1 

Im engeren Sinne "'eint Rechtsbewußtsein "das Wissen davon, was 
Recht sein soll, die Meinung über richtiges Recht".21 

11 Wolfgang KAUPEN. Das Verhältnis der Bevölkerung zur Rechts
pflege, in: Jahrbuch für Rechtsso2iologie und Rechtstheorie 
Bd. J, a . a .O., s. 563. Ähnlich auch die Ergebnisse der bei 
Thomas FLEINER referierten Untersuchungen: ~Die Verhaltens
weise gegenüber Nor",en wird sta rk von kulturellen und so-
2iale n Faktoren beeinfluBt. Der Appell an das Gewissen ~eigt 
fUr gewöhnlich eine größere Wirkung auf Gruppen mit anfäng
lich geringer innerer normativer Bereitschaft als auf Gruppen 
die eine hohe normative Bereitschaft aufweisen. Strafan
drohungen haben in der Regel eine gemischte Wirkung auf die 
genannten Gruppen ... , sie erhöhen jedenfalls das moralische 
Bewußtsein." Thomas FLEINER, Norm und Wirklic hkeit .•.• lI . a.O 
S. 303 f. Auf gleicher Linie liegen die Erkenntnisse aus eine 
Untersuchung zur Umstellung auf den Rech t sverkehr in Schweden 
im Jahre 1967. ~Behörden, die einen sozialen Wandel in einem 
Lebensbereich planen. i n dem es unterschiedliche soziale Be
zie hungen gibt, und die zU regelnden Tätigkeitsfelder zweck
gerichtet Sind. (können) sich darauf konzentrieren . die 
nötigen Inform~tionen weiterzugeben, und (können) den Wandel 
in der (normbewirkten) Einstellung der Bevölkerung als sekun
där betrllchten .- Britt-Mari PERSSON-BLEVGARD . J ett e HOLLER
NIELSEN, Recht als Mittel des SOZialen Wandels. in: Jahr
buch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie . Band 3, d.a.O., 
S. 445. Entscheidend ist der hieraus ableitbare Umkehrschluß. 
daB Verhaltenswandel regel~äBig dann schwerer, und das heißt 
auch unter gröBerer Beachtung auBerr echtl ich wi rksamer Normen 
dur chzufUhren ist. wenn den zu regelnden Tätigke iten und 
Verhaltensweisen eine Zwocka usrichtung naturhaft nicht vor
gegeben ist . und diese Tätigkeiten zudem einem Lebensbereich 
mit weitgehend homogenen sozialen Bez iehungen angehören. 

2) Man fr ed PEHBINDER. Rechtskenntnis ... , a . a.O . • S . 30 

. I . 
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E,.~.eu9 t werden soll da!< Rceht sbewußtscln ,~"f se l I cn d es 

R,'c h tsstal>es , indem "d ie hinte r ,kn Normen stet"'''<!en Wcrt 

entsc heidungen und Absichten offengelegt u nd übe rmi ttelt 

werden , so daß sie von den Mi t gliedern des Rechl sstabes nach

vollzogen werden kön nen . ,1) Be! den Rechtsunterwor fenen wi rd 

" Re c h tsbewußtsei n als RechtsÜberzeugung bewirkt, ~enn die de n 

Normen z ugrundeliegenden Wert e n tschei dungen interna l i siert 

werden. Die lIauptaufgabe liegt hier bei der Erz i e hung in 

Familie und ö f f e n tl i.chem Un·te rrichtswe sen ... " . 2) Daß das 

so herbei geführte Rechtsbewu ßtse in vie lleicht led i gl ich d i e 

Disposi t ion z um Rechtssy stem insgesamt berühr t und i~ je

wei li gen Einzelfall a uße r dem maßgeblich Von Art und Umfang 

der Betrof fen heit durch e ine gesetzliche Rege lung a bhängt . 

be l egt u. a. eine empi risc h e Studie üb er d i e Ei n fü hrung de r 

Me hrwerts t e uer in den Ni ede rla nden. Dana ch konnte best~tigt 

we rde n, "daß Gruppen, die relativ ge sehen weni ge NaChteil e 

durch e in neues Gese t z e rdu l den als a nde r e Gruppen , auch 

eine pos itivere Eins t el l ung gegenUber d i esen Gese t z a n den 

Ta g legen . • 3 ) 

Rechtse t hos f~llt auf seiten des Rechtsst a bes mit dc~ Berufs

e t hos z usammen , das gewährleis te t, "<.laß als un r ichti g a n

gesehene Normen l oya l a ngewandt und durchgeset zt werden, so

fe rn sie demokr ... tisch legitimiert sind . ,,41 REHB1NDER schl ägt 

hierz u eine " im posit iven Sinn e psychol o g ische Schulung des 

Rechtsstabes" vo r. Ftir die Verbrei tung de~ Rech t sethos in der 

öf fent lichke i t wird geferdert , "vor a l lcm eine tieferdringende 

V"rmittlung von Einsich ten in das We"" n cl "r .. cchtlich-s'ta "t~ 

lichen Ordnung In dcr mad .. rnen Ge~ell sch"ft, ihre unc·r·Hl8 1·iehe 

" A. a.O., s. 37 . 

, ; 
1\..a. O. , S. 44. 

3) Cee s J . M. SCHUYT, J eap C .M. RUYS, Die F-ins t ellung gegen. 
Uber neuen sozia Iökonornischen Gese t zen, in ' J " hrbuch für 
Rechtssoziologie und Rechtstheor ie Bd. 3 . <I.a . O • • S . 590 . 

4) Han frod RERBIND ER. Rechtskenntnis .. . , a. «.0 . • S. 38. 
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Funkt i on der wirk lich-ma ßgeblichen Konturierung und die 

unserer Epoche angemessenen Ri cht i gkeits k rl ter i e n , die j eg

li c he Dogrna tisierung verb i eten und der Rec ht sordnung gr und

sätZlich den Charakter von strikt einzuhal t enden Spielregeln 

verleihen ." l ) 

2.5. 5 . Rechtssicherheit 

Die systemt heoretische Betrachtungsweise l et s t e t auch eine n 

Be itrag zur Klärung des Be griffs der RechtssiCher heit . Zu

grundegelegt wird die Cha rakterisierung d er Beziehung zwi schen 

Cesellschaftssystem und Recht s system als einer Form der "n i c ht

kon t ingenten Verknüpfung kont ingen ter Sachverhal t e . ,,2) Dann 

is t Rechtssicherheit "nicht die archaisch-naive Sicherheit. 

im Recht zu sei n und sein Recht behaupten z U können, sondern 

nur jene Sicherheit, d ie den Rechtsträger selbst i n SiCherheit 

versetzt' da ß er, wenn er im Recht ist, sei n Rec h t durch

s etzen kann. ")) Di~sonsten unter di eser Bezeichnung ge

na nn ten At t ribute wie Best ä ndigkeit, Vorhersehbarkeit, Ubcr

schaubarkei t und Verstandlic hkeit sind auch nach d iese r Au f 

fa ssung z utreffend . Denn als Voraussetzung zur Rechtssicher

he i t auf Seiten des Betroffenen fungiert die Rechtskenn tnis, 

die bei zu häufiger Änderung der Rechtslage kaum gewllhr lCl sten 

i st . Ferne r gehört hierzu das Vertra uen I n d i e e i gene oder 

fremde Be urte llbarkeit der Durchse tzungscha n cen eine s Rec ht s 

a nspruchs, was wiederum einen in Bes tMndigkeit begründ enden 

1) Hans RYFFEL , Grundprobleme der Rechts- und Staatsphi lo
sophie 1969 , S. 4 1 1. 

2) Nlkl a s LUHMANN, Systemtheoretisehe Beltrdge ... , 8.8.0., 
S. 276 . " Es bleibt zwa r offen , ob, und wie gehandelt 
(~ontingenz auf Seiten des Gese l lse ha fts systems ) und ob 
und wie entsc h ieden wird (Kontingenz a uf Seite n de~ Rechts
sys~ems ), aber eS wi rd (m i t einer Rechtsnorm) festqelcgt 
und mehr oder wen iger durchge se tzt , daß ~ gehande lt 
WilCd, dann a ueh e ntschieden wird (Nichtkontingenzlo" 

31 Ehe nda. 

./ . 
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Orientierungswert des Rechts, s~1ne Klarheit und Best immt

heit vorausse t z t . Der enge Zu sammenhang von Rechtskenntnis, 

Gesetzessprache und Rechtssicherheit verwe i st schl i e ß lich 

auf ~ .... ec ksetz ung und Zweckratlonalität im S i nne von de ren 

genereIlet Wide r-standsfäh i gke i. t g egenüber s021o- l}konomise ~.em 

Wandel auf der e i nen und auf Rechtskultur/Rechtsbewußtseln 

in der Eigenschaft als aU6errechtl i c he No r munterstUt z ung 

oder Norrnkonterkarlerung auf der anderen Seite. 

2.S.6. Z .... ecksetzung der Norm: 

Zie lqeeiqnetheit und Wirkungssicherheit 

Kla r he i t darüber , was mit e i ner Rechtsno rm erre icht werden 

soll und die Präzi sierung dieser Vorstellung als Regelungsziel 

ist unvcrzichtbar sowohl f Ur den e i ge nt l ichen Rechtset zunqS

vorgang als aUch fil~ d ie spätere kontinuier l iche Kontrol le 

und Bewertung der Wirkung einer Rechtsvorschrift. "Zwar ist 

jedem Gesetz ein ~iel, d as i nhaltlich tei l weise auch mi t seinen 

Anlaß i dent i sch ist, un t er stellbar . Bei den mejsten Geset zen 

ve r mi ßt man indessen präzi sere Zielsetzungen ode r 9ar Wi~kungs

absichten, die Vo r aussetzung für d i e Wirk ungsbcwer tung wdren. 

Schon die Gesetzesentwicklung tut sich darum s chwer zu ge

währlei sten , daß das Gesetz auf zuf riedenstellende Weise nach 

dem konsistenten Zweck-Mittel - bzw. Maßnahmenprinzlp funktio

niert und deshalb d i e instrumentel l bedingten Wirkungschancen 

als h och anzusetzen Sind.- 1) 

Zieleignung und Wirkungssicherheit implizieren a ußerdem, daß 

die l"lirkl1chkeit in dem anges t reb t en Sinne lIberha upt beein

f lußba r und ges t al t bar ist . Es ist im Prozeß der Gesetzgebung 

a lso darzulegen, daß das RegelungSZiel realitätsangemessen, 

1) Werncr HUGGER, Legislative Effektivit~ts$tei~erung: Von 
den Grenze n der Gesetzes cvaluierbarkeit zum Gesetz auf 
Zeit , in : Po l itische Viertel j ahresschrift 3/ 19 79, S. 209 . 

. I . 
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d.h. prinzipiell er~e ichbar 1st. Auf der nächs t e n Konkret i 

sierungsstufe, der Ben ennun g von Regelungszwecken ist eine 

Kla rsteilung sowohl in R ie ht~g auf das Ziel, n~mlich bez Ug

lieh des entspreehungsverhältnisses von abstrakter Zi el

set~ung und mehreren Einzelzwecken (Komponenten de~ Zielbe

schreibung) ~ ls a uch 1n Richtung auf die Zuordnungsfähigkei t 

v on Zwe cksetzung zu Normwirkungen notwendig. Erst dann können 

Aussagen Uber Z1elgee ignet heit und voraussichtliche Wirkungs

s i cherheit auf der Grundlage materieller Regelungsbestand

teile getroffen we rden . 

Bei weiterer gesetzge bungsmethodischer und -technischer Auf

l ös ung kommen dann a uc h einschläg i g bedeutsame Aspekte wie 

e twa Widerspruchsfreiheit der ein~ elnen 7.wecksetzungen , Ne ben

und FoJgewirkungen Ins Bljckfeld. 

2 . 6 . Anforderungen des Bundesverfassunqsrichts an die Gese t ze 

Die bis herige Spruchpraxls des Bundesverfa ssungsgerichts i n 

Normenkontrollverfahren e r möglicht dle Aufstell ung e i nes Ka t a

l oges von Anforderungen, die das Ge r icht a n d ie inha lt l iche und 

formale Sei te von Recht svorschrl f ten stellt. 

Das Bundesverfassungsgericht nimmt fü r sich in Anspruch , be l 

der NachprUfung von Geset zen das Gese t zgebungsverfahren sowie 

die "Rich tigkeit" de r Tatsachenfes tstel l ung und der darauf be

ruhenden Prognose zu überp rüfen . Da s Geset z gebungs verfahren 

wird insowei t in die Uberprüfung miteinbezogen, wie die Ke nnt

nis d avon no t we ndi g 1Gt, ~um ein Gesetz nach den verfassungs 

recht lichen Kr iter i en der Eignung, ~rforder l ichkei t und Ver

h~ ltn i smä8 igkel t d er Normsetzung zU beurte i len . 011 Bei der 

1 ) Fritz OSSE~BUHL , Die Kontrolle von Tatsachenfeststell~gen 
und Prognoseentsche idungen d ur ch da s Bundesver fass un gsgericht . 
in, Bundesve rfa ssungs geric ht und Grundgesetz, Bd. 1 , Tüb 1ngcn 
1976 , S. 48L 

./. 



- 76 -

T~tsachenfestste l lung z u einer Regelung verlangt das Ge rich t 

vom Gesetzgeber je nach Intens i t ä t des Bingriffs i n den grund

r f-ch tlich geschützten ~-reiheitsooreich des Bür gers u:nfilnq

n'iche und sorgfli ltic;e Untersuchungen . r iir eine Ilege l,mq b" i

splelsweise, rn i t der die Vorschulerziehung mit den d ritten 

Lebensjahr einzuführen .... lIre , wUrde es n.icht z Ur Begründung 

ausreichen, die SUbjektiv gefllrbten Stellungnah~cn von Sach

verstlindigen einzuhol en, sondern der Gesetzgeber wäre vielrt.e h r 

gehalten, "eine verläßliche c npir i sche Basis flir ... ein be

hauptetes elterliches Erz iehungsdefizit z u sChaffen., l ) 

Das Verbot des Nachnahmeve rsandes von Tieren 2 ) konn t e nach An 

s i cht des Bundesverfa ssungsgerichts deGha l b k~in~n B~stand 

h aben , .... ell sich nar Ces~t zgeber "von fehlerhaf t~n Annahmen 

ur.d unvollständ i gen Er .... ägungen hil t l e iten l assen.,3) Das erst 

in den Ausschußberatungen eingefüh rte Verbol sei ohne Anhörung 

de r Betroffenen elngefUhrt .... orden und mit Tatsachen hegrandet 

worden, d ie einer n~heren Pr~fung nicht standha lten wtirden 4), 

insbesondere hätten deshalb alleh s c honendere Maßnahmen n i cht 

sachgem~ß erörtert .... erden können. S) 

Die Aufgabe zUr Ko n t rolle von legislat iven Prognosen hat das 

Bundesverf assungsgericht sehe restr i ktiv umschrieben, es 

schrumpft zur reinen "Vertrelbark"1tskont~ol le,,6) . Seine Prü

fung beschr<ink t sich da rauf , ob di.e ge~ ·~ tzliche MIIßnahmc 'ob

jektiv ungeeignet" , 'objek tiv untauglich" oder "SChlec hthi n 
• .. H 7 ) 

ungee ~gn,,~ wa~. 

" A.a.O., S. 466; vgl. dazu auch "Schulbuch fall" BVerfGE 31, 
229 f f (24 7) . 

2) BVerfGE 36 , 47 ff. 

" A.a.O . , S. 6 4. 

4) Vgl. Ernst BENDA, BUndesverfaSliUnqSoeric),t und Gesetzgeber 
im dritten Jah rzehnt des Grundgeset zeS , l n' DöV 1979, S. 46 7 . 

5) BVerfGE 47 , 6 4 ; so auch Erdölbevorratungsfal l BverfGE )0 , 
292 ff (327). 

6) Klaus Jür gen PHI LIPPI , Tatsachenfeststellung und Bunde~ver
fa ssungsge richt, a.a . O., S . 180 f. 

71 AV"rtG ]0. ~~o 1 2b~ f f l: 30 , ~n D17 1: 36 . 364 f)'l81, 



- 77 -

Die ~berprüfung der Prognose wird umso strenger vorgenomnen, 

je stärker mit dem Geset z in grundrechtlich geschützte Frei

heitsbereiche eingegriffen wird, bei rein a ußenpoLitischen 

und wirtschafts l enkenden Gesetzen billigt das Gericht da-

gegen dem Gesetzgeber einen weiten prognosespie lraum zu. 1 ) 

Im HOchschulurteil 21 und im Abtre1bungsurtell 31 hat das Ge

richt ~in e indrucksvolle r Weise demonstriert, daß legislative 

prognosen und Wer tungen umSO rationaler und plausibler sein 

müssen, je mehr sie in existenzbedrohendem Maße in Grundrechts

positionen eingreifen". 41 Wlihrend eS i m sogen. MUhienbeschluß 51 

lIusdrUcklich darauf hinweist, "daß die Gerichte ihre Uber 

zeugung über den voraussichtlichen Verlauf einer wirtschaft

lichen Entwicklung nicht der des Gesetzgebers entgegensetzen 
dürfen".6) 

Das Bundesverfassungsgericht liberprüft die Prognose aus der 

Sic h t des Gesetzgebers . Eine Fehlprognose ha t dann keine ver

fassungsrechtliche Kon sequenzen, wenn der Gesetzgeber seine 

Entscheidung zum Ze1tpt.lßkt des Gesetzeserlasses "sachQcrecht 

und vertretbarJ)~getroffen hat. Im MUhlenbesch luS81 hat das 

Bundesverfassungsgericht diese Posit ion besonders deutlich 

gemacht : " IrrtUreer Uber den Verla uf der Wi r tscha f tl i chen Ent 

wick l ung ~üssen in Kauf genommen werden, da der Gesctzgeber 

auch zur Abwehr kUnftiger Gefahren 1m Rahmen des mög lichen 

" Vgl. dazu Uwe SEETZEN , Der Prognosespie lraun des Gesetz-
gebers, in: NJW 1975, s. 429 ff . 

" BVerfGt )0, " (120, '" f , 14 2 ) • 

3) SJW 1975 , ,. '" (5971. 

" Prit l OSSEllBllHL, a .... O. , S. 500 . 

5) BVerfGE " , , ( 1 7) . 

" U Pritz OSSENS HL, " .... 0. , S . 509: vgl. auch Horst SÄC KER, 

" 
Die Rechtsmacht des BundesverfassungsgeriChtes gegenüber 
dem Gesetzgeber, in: BayV3l. 1979, S. 195. 
3VerfGE JO, 250, 263. 

81 BVerCGE 25, 1 f i. 

. I . 
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verpf lichtet is t . de r z unächs t z u erwar t ende Geschehcnsab l ~uf 

aus den v e r s c h iede nsten Gründen aber auc h unvorhergesehen e 

We ndungen nehmen kann (vgl. BVerfGE 16, 14 7 (1 61 ff . ); 

BVerf GE 18 , 3 1 5 (332 )). Eine aufgrund ei ner j,'ehlprognQs e er
griff e ne Maßnahme k ann nicht schon deshalb als verfassungs

wi d rig angesehen werden " . 1) Der Geset~geber kan n j e doch ge

h<'llten sein, ~u liberpcUfe n , "ob d ie ursprüngliche En t~che id unc 

<'luc h unter ver~nderten Umsttinden aufre chtzuerha l ten is t ~2) 
und d i ese entsprechend der t<'lt~äch ljchen En twicklung " <'I ufzu

heben oder zu ändern-
3

) is t (Nachfassen) . 

Die gesetzgebc rische Ges t altungsfreihei t i st insof ern einge

schränkt , "al s s ich der Gesetzgeber k eine Systembrüc he z u

schu lde n lassen korrunen da rf.,,4) Di es g il t für w ider~ pr üc he 
~ ",i schen versc hiedenen Rechtssystemen 1" intersys temat i s ehe 

Wide r sprUche H5 ) ), e benso wie auch f Ur Widersprüc he i nnerhalb 

desse l ben Rechtss ystems t " i ntrl'lsystema t i sehe ~1idersprüche "6)) 
Das Bundesverfassun gsgericht UberprUf t die Syste mgerecht i g

kei t im Hinb l ick auf S1nn u n d Zwe c k de r Gesamtregelung. E in 

v er fa s sungs r echt liche r Sys tembruch l i e gt demnach vor , wenn 

nac h d i esem Maßstab eine Re gelung nicht "sachgemIl6 ", "sach

lich ge rechtfertigt" 1st und nich t "der vo m Gese t z se l bst 

s t at:ulerten Sachgcset zl ich kc t t ,. fo l gt. 7 ) 

Im Verfahren gegen die Seu rege lung der Richteramtsbezeichnung 

hat das Gericht wie f o l g t im Hinblick au f d i e Syste mgerechtig

k ei t formuliert: 

" A.a. O., S . 12~ Vgl. weite r J O. 250 (263). 

2) I:lVerfG DöV 1979, 49 ( 5 1) - !(aUar- Bcschlull 

3) BVerfGE 
33, 17 1 

2 5, 1 (1 2 f ) ~ f erner BV"rfGE 
(189 fl ~ 39 , 210 ( 226). 

4 ) Rolf WANt: , a . . ".O ., ~ 1f18. 

;) 
"" . a . O. 

" A. a. O. 

30, 250 ( 263)~ 

7 ) BVer fGE 13 , 331 (340); 1 5 , 3)3 (31 8) ; 18 , 366 (372 f); 
2 0 , 374 (371); 25, 236 (251 f.) ; 3 4 103 11 1 5 ) ; 36 ,383 
1394 ) ; vg1. dazu ferner Hans Hein r ich Rl)PP, Art . J al s 
.... ~~ ...... __ ~ . _ _ •• _" •. __ _ h~' <_ h _ _ .... ___ •• n_~ __ ._~ lln ;~ . 
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"Ganz deut l ich wird der verstoß in die~em Punkt, wenn man 

die Systematik des Gesetzes z ugrunde l egt , das von der No t 

wendigkei t verschiedener Amtsbezeichnungen für (beisitzende) 

Richter, Spruc hkörpervorsi tzende und f Ur die "Spitze" dea 

Ger ichtes ausgeht und d eshalb drei Amt~bezeichnungen ~Richter ' , 

"Vorsitzender Richt e"." und " Pr äsident " kenn t . Der Geset? gebe". 

verläßt die selbst gewählte Ko nzept ion und r eiht d ie Leiter 

bestir:unter Gerichte in die Gruppe der ' e i nfachen" Ri chter ein. 

Das 1st eine systemf remde, unsachliche, d eshalb wi l lkürliche 

Rege l ung der Amtsbezeichnung fUr d en Leiter eines Amtsgericht s , 

der nicht zum "Prlisident" ernannt worden i s t. ~1) 

Mi t Fragen der Praktikabi lität von Gesetzen hatte sich das 

Bundesverfassungsgericht in mehreren Entscheidunge n zu be

f assen. Das vom Geset z ge ber eingebra chte Argumen t aus Gründen 

der Prakt ika bili tä t kö n ne nicht jede m d enkba ren Eingr if f 

Rechnung getragen we~den, hat das Geric ht insbesondere bei 

Massenentscheidungen , ~w1e Ren t envers1cherungsverhSltnisse 

sie d a r3te l lcn ', ane rkannt , "die möglichst e in fach und p r akti

kabel gestal tet werden mijssen.· 2 ) Daß jedoch die Bed ürfnisse 

ei ner Massenverwaltung nicht schlechth in jede Grundrechtsein

schränkung recht f ertigen, hat das Gericht s eit 1969 i n 15 Fä lle' 

deut l ich gemacht. 3) Ocr Gesichtspunk t der Pra kti kabilitä t wurde 

zwa r erwogen, abe r vorn Ger icht verworfen. 4 1 

1 ) BVerfGE 38 , 1 (20 0. 

2) BVerfGE 3 1 ,1 (6). 

3J Erns t BENDA, a.a.O. , S . 468. 

4) BVerfGE 26, 321 (326) "die Praktikabilit .st mull jedoch hin t er 
de r be s onderen Wertent scheidung d es Ar t . 6 Abs. 1 GG z u
rückt re ten, die hi er d en geset2geber lschen Gestal t ungsrahmen 
daa flrt . 3 Ab ... . 1 GG einschränk t. " , 27 , 39 1 (396 ), 30 , 
)67 (391 ); 31, 1 (6) "die Pra ktikabili tä t a llein r"cllt 
f ert i gt jedoc h . " im Rahmen des Art . 3 Abs. 2 GG e i ne 
Differenzi erung nic h t . ' 

. I . 
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Die Verwendung von unbes timmten Rochtsbeg r i ffen häl t das 

Bundesverf assungsgericht i n st~ndi ge r Rechtsprec hung f Ur 

verlassungs r ochtlich unbeden klich . 1) Bei d e r Frage nac h Se 

st tmmtheitsanforde r ungcn sind j edoch die " Be sonderhe i ten des 

jewei lige n R"ge l un<jstatb estandc s sowie die RegelungSl nt{msi Ldt 

zu berücksichtigen".<) "Geringere Anforder ungen s i nd vor a llel'\ 

bei vie l ges t altigen Sach verhal t en zu stellen .. . ode r wenn zu 

erwarten ist , daS sich die t atetlchl i chen Vcrh51tnlsse r asc h 

tindcrn ",erden . " 3) 

Fur den Erlaß VOn Verordnungen, di e meist von der Spitze der 

E~ekut ive, der Regierung, ausgehen, bedarf es einer Ermächt i 

g ung des Gesetzes, einer "Delegation o der ~bertragung rech t

setzender Gewalt . ,,4) Arti kel SO Abs . 1 Sat z 2 Grundgesetz , 

sieht vor , daß in nerhalb, Zwe c k und Ausmaß der Ermächtigunq, 

im Gesetz besti mmt we r den mUssen, de r Gesetzgeber is ~ also 

gezwungen, "die Gr undlinien de r zu treffenden Regelungen selbst 

zU bes timmen ". S) 

Die Frage de r ausre ichenden Begrenzung der Ermächtlgungsnorm 

i st nach Ansicht des Ge r 1chtes nur fUr den Einzelfall ent

scheidbar , an eIner notwendigen Besch ränkung f ehlt es jedoch , 

"w,'nn die Ermächtigung So un bestimmt ist , daß nicht ",ehr vor

a usgese hen we r den kann, in we l chen F!:Il l en und n,i t we lcher 

Tenden~ von ihr Gebrauch gemacht we rden wird und welchen In

halt die a ufgrund der Ermächtigung er las senen Veror dnungen 

habe n können~. 6 1 

1 ) Vgl . auch BVer f GE 21, 73 (79), 3 1 , 255 (2 64 ) 
vg l . auch weiter unten 6. 1 .9 . 

21 BVe r fGE 48 , 2 10 (221). 

37,132(142), 

3) BVerfG DöV 1979 , 49 (52 ) : 50 auch BVerfGE 28, 175 ( 183 ) ; 
14 , 245 (251). 

" Georg MUL LER, I nhal t und f·orm . .. , ".<i . V., S . 179; vgl . auch 
Thomas CQRN I DES, l<rbeitsteilige ~lormen- und Ge s"tzgebung . 
Wien , Ne", Yo r k 1976 , s . 17 ff . 

SI Konrad HESSE, GrundzUge des Verfassungs r e chts der Bundes
republik Deutschland, 10. Aufl., He idel be r g, Karlsruhe 1977 , 
S. 212. 

6) BVerfGE 1, 14 (60); ständIge Rechtssprechuno vgl. 29 , 198 
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Ausreichend bestimmt 1st danach eine Er mächtigungsnorm schon. 
wenn zum Ausdruck kommt. we lches ·Programm" verwirklicht wer

den soll und daß dieses Programm sich im Wege (verfassungs
konformer l Interpretat ion des gesamten Gesetzes nach allge
meinen Auslegungsg rundsätzen ermitteln läß t. 1) 

Das Verfassungsgericht mißt die EntScheidungen des Gesetz
gebers an der Verfassung. die aUfgestellten Anforderungen 

stecken deshalb nur dIe "äußersten Grenzen o21 ab. Bei mehreren 
AUslegungsnöglichkeiten. von der nUr eine verfassungsgemä6 ist. 
erklär t das Gericht die Vorschrift im Wege der verfass ungs

konformen Auslegung tUr gÜltig. 31 Wie alle Gerichte. wird 

das Bundesverfassungsgericht nur auf Antrag tät i g . In dem 
durch den Antrag ge steckten Rahmen muß das Gericht bei der 

Entscheidung über die vorgelegte Rechtsfrage bleibcn. 41 

1) BVerfGE 33. 358 (384 f1; 36, 224 (2281; 42, '9' (200) ; 
vgL. auch Horst HASSKARL, Die Rechtsprechung des Bundes
verfassungsgerichts zu Art. 80 Ahs. 1 Satz 2 GG, in' 
AöR 94 (1969), 5. 85 ff. 

" Hors t SÄCKER. a.a.O .• S. 196. 

" A.a.O., S. 195 . 

" A.a.O .• S. 196. 

.1 . 
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) . Handhabung vOn Rechtsnormen 

War bislang d i e Auf merksamkeit auf dem Span nungsbogen von 

Normerzeugung bis No rmwi r kung gerichtet, i st nUn der ver

mettelnde Bereich, d . h . die Ebene der "Institutionen -"ur 

Ve r waltung und Er zwingung der Gesetze" einer intenslvercn 

Betrachtung zu unterziehen. 

Ein Großteil der Rechtsvorschr iften entfaltet ihre Wirk ung 

nach Maßgabe der bei i hrer Anwendung') getroffenen Entschei

d ungen, sieht man vOn j enen Normen ab, de r en Steueru~gs- u nd 

Hdndlungsirnpuls den Wirkung"tL·~ger unmittelbar e rre ich t. Bi s 

he r wurde da s wirkungsevozierende Moment e iner Rechtsnorm 

we i tgehend a bstra kt und in de r Rechtsvorschrift selbst expli

z ie r t auf ge f a ßt, realiter ist jedoch j e ner Fa l l Sußcrs t selten, 

wo einem Ge~et~ direkt und nicht me h r vermittl un gsbedürftig 

ein verhal t enssteuernder Wirkungsi mpu ls z ukommt . Der Vorgang, 

wie mit der Ent s cheidung auf g r und einer Rechtsnorm gleich

zeitig über ihre Wir):ungschaneen nac h Haßgabe ):on):reter An 

l ässe für ihre An"·endungseinschUl.gigkeit befunden wird, und 

zwar unterhalb der im Gesetz generell getrOffenen Ziel- b zw. 

Zweck- und Instrumenten- b-"w. Maßnahrnenfestlegung, i ~ t da

gegen ~eist vielschichtiger und kompl tz:e rter. Weil aber in 

erheblic hem Umfang d i e Wirkung eines Gesetzes Vom Modus s eine r 

Hand habung bestimmt wird, die ihrerseits von Abf assung und 

Formulierunq, a lso vOn d er begrif f l i chen Umset zung der Reqe

lungs zwecke und -instrumenta r ien gepr!gt ist, geli ngt eine 

au~h n Ur n~herungswel~e begründete Absch~tzung von Geset zes

wi r kungen erst bei Kenntn is der Feins tr uktur des Rechtsan-

"Anwendung" wi rd hier noch in der al lne meinen Bedeutung 
von "Inbezugse l z ung z u ",inem Sa, .'-, c .· .. ~~ L " verstanden. 
Oie Bed eutung kann Sich je nach systematischer Einordnung 
verengen (vgl . we i ter u nten ). 

./. 
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wendungsvorgangs . 

also im Idealfall 

Die Abfassung von Rechtsvorschriften mUßte 
vorgenommen werden, daß die Gesetzesan

denkbaren Modell wi rkungsförderlicher wendung einem fiktiv 

Handhabung von Rechtsvorschriften möglichst nahekommt, soweit 
hierdurch die zielgemäße Wirkung eines Gesetzes zu gewähr

leisten ist. 

Zur Erfüllung der rechtstatsächlichen Aufgabe muß der Gesetz 
geber darum auch der geset zestechnischen Aufgabe nachko~men, 
"be i jeder Setzung einer Rechtsnorm diese so zu fassen, daß 
j eder Sachverhalt, der ihr zu subsumieren ist, vernünftig und 
zweckmäßig beurteilt werden kann".1) Dies wiederum verlangt 

Kenntnis der Handhabungspraxia einer Rechtsvorschrift, wofür 
ein ana lytische r Erfas~ungsraster notwendig ist. Damit stellt 
sich aber auch grundsätzlich die Frage nach dem Vcrhtiltnls 

zwischen Normanwendung und Rechtssetzung, und zwar speziell 
in der Gegenüberstellung von Rechtssetzung der Legi~l~tivo und 

Judikative (Rechts fortbildung) • Als wesentliches Merkmal zur 

Unterscheidung zwischen Rechtsauslegung, Rec htsfindung praeter 
legern (LückenausfUllung), freier Rechtsfindung intra legern 
auf der einen und Rechtssetzung auf der anderen Seite nennt 
pctar NOLL den Verbleib innerhalb gesetzgeberisch festgelegter 

zwecke und Zweckbegrenzungen, d.h. innerhalb e i nes geset zl i ch 
gezogenen Rahrnens2) und die gesetzgeberisch umschriebenen 
Vollmachten , nach denen sich Gesetzgeber und Richter bzw. Ver- , 
waltungsbehörde gegenseitig 1n ihrer Tätigkeit vertreten können." 

1) Petcr LIVER, Begriff und System in der Rechtss~tzung, in: 
Zeitschrift für Schweizerisches Recht , H.P. Bd. 93, 1974, 
I1 . Halbband , S. 171. 

2) Peter NüLL, ZusammenhKnge zw ischen Rechtssetzung und ~echts
anwendung 1n allgemeiner Sicht, in, Zeitschrif t f Ur Schweize
risches Recht, H.F. Bd. 93, 1974, II. Halbband , S. 265. 
Ähnl ich auch Peter LIVER, a.a.O., S . 149: "Der Richter kann 
ni cht Recht aus eigener zweckset zung schaffen ..• Was außer
ha lb des Sinn- und Zweckzusar:unenhangcs des Gesetzes liegt, 
ist der richterlichen Rechtsfindung entzogen. n 

" Pctcr HOLL, zusammenhänge .. . , a .a.O. , S. 272. 

• I • 
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Di e'" '' Un t "rs"h"i(ll1ng b<'rU h r t qrl1n(b:lt~l j ch , li~· nu r ",,,tivo 

R",,,hwe i t e und die ße 7,ug~.eben(' inn"rhill b Jcr No r menhic rarch , ,, 

b., l de r ges<, t zgebt'r l sch"" Re"htssetz u nq , nIcht jedoch die 

bezllgll~h des I O<jischen Vorgimgs tat;s~chli<::he gegebene Aus 

t a u schb"rkeit von Rechtsse t z un g und Rec ht. s anwe ndung . Da mit. 

wli r e d i e Abstrak tion in Richtun g auf Generalisic r u nCl auf 

Sel t e n de~ Ges e tzgebers Um die Kon k reti sierung u n d Ableitung 

i n Richt ung auf den z u behandelnden Einzelsachverhalt bei de r 

Nor~anwcndung ~u ergtlnze n , um Rechtssetzung un d R~chtsan

wendung 1n e i nen Syst~",?usammenhang zu br i n g e n, de~ ins1e ~~nt 

fU~ die No r mwirku n g relva nt ist. Hierdu~ch i st aber auch von 

der Normenlogi k her die Notwendigkeit begründet . daß z uauns~en 

der angestrebten Normw i rkung d ie <] .. setzgeberische R .. ch t Gset~ung 

i n Kenn t nis der Rechtsanwendung z u e~fol gen ha t . 

3.1. Mi krostruktur de r Norrnenhandhabun~ 

Aus g e gangen wi rd VOm "vol lkommenen Rechtssatz" (q e qenllber dem 

unvol lko mme nen Rec h t ssat z un d dem Aus sagesatz) 1 ) als eine r 

"in s p rachliche Fo rm gebrach t e Verhal t ens - un d En tscheidungs

r e gel" . 2) Charakt erist isch fUr den Rcch t ssat z ist es, "dem 

gene r e l l urnschr 1el.>enen sachverhalt, d .. m "Tatbestand", eine 

e b enso generell UIIlschriebene "Recht sfo l ge" zuzuor dne n . Der 

Si n n dieser Zuordn un g ist , d aß J mmer dann , we nn der im Tat 

bestand bezeichnete Sa chvel-h"lt vorlie')t. die Rechtsfolge 

e i n tr i t t , cl.h. im kon kreten Fall gilt _" )) l n der Kernstruk t ur 

i~ t dam i t die Logik der Gesetz esanwendunq fe stse legt ' 

1 . Subsum1.., rung des Sac hverhalts unter de n Ta t ocstand d e s 

Rechts8<1 t zes, wo be ::. ein Sy llogi~mus vorliegen k a nn, wenn 

die Sub~UMtion d urch Gleichstel l unq vo n Sachverhal ts- und 

Tatbestan d smcrkmalen erfo lgt . 

1) Karl LAREN Z, MethOdenlehre der Re c h t sw issenschaf t , Berlinl 
lleidelbergf New York 1 976 , S. 232 f. und 239 f. 

2) Kar1 LARENZ, a.a . O., S. 255 . 

3 ) Kllr l LARENZ, a . a . O., S. 234. 
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2. Deduktion der Rechtsfo l ge ode r Syllogismus der Re chtsf olge

bestimmung: Beim vollständigen Rech t ssatz ergibt sich die 

Reihenfolge zwangsläufig , wenn die Subsumtion unter den 
Tatbestand erfGllt ist. 

Wäre eine un~ittelbare Subsumt ion ~Ö9lich, könnte man den Vor
gang als ein fache n Syllogi smus (Tat bestand - Rechtsfo l ge , Saoh
verhalt - Tatbestand, Sachverhalt - Rechtsfolqe l beze ichnen . 

DCr Anspruch von Rech t ssätzen , möglichst alle Sachverhal t e, 

die in dem zu regelnden Bereich an fallen können , zu umfassen . 
bedingt jedoch genera lisierende Bezeichnungen und Bagriffe. 
Subsumtion ist aber nur und e rst dann möglich, ~wenn darüber 

Einigkeit besteht, daß die Begriffe der Norm sich mit dem kon

kreten Sachverha l t decken . Ungenau i gkei t kann aber i~er ent
stehen, und zwar grundsätzlich von zwe i Seiten her : entweder 

gibt die Norm s e lbst dazu Anlaß, Z.B. wegen ihrer unbestimmte n 
Formulierung . oder der zu s ubsumierende Sachverhalt, weil e r 

nicht in dem Bereich liegt, den der gesetzliche Begri f f nOr
ma l erwe ise semant i SCh abdeckt . · 1) 

unter besonderer Berüc ksichtigung der Lehren von Karl ENGISCH 
entfaltet werner GOLDSMITH eine verfeinerte StrUktur der Normen
handhabung2), die s i ch zwa r auf die We iterentwicklung des Normen

systems insgesamt bezieht ( "Was soll jetzt geschehen?") und in 
Ahgrenlung zur ·Quell<mfest legung" ("Wa s ist bis jet.:t ge
schehen? ") kon2;ip 1ert 1st, aus der sich aber Elemente des Rechts
a nwendungsprozesses entnehmen lassen. Er unterscheidet: 3) 

" Peter NOLL, Zusamnenhänge. a .a. O. , S. 2~4. 

2 ) werner GOLDSMITH, Einheit und Vielfa l t de s Begri f fs de r 
Normenhandhabung, in: Paul BOCKELMANN/Arthur KAUFMANN/ 
Ulrich KLUG (Hrsg. ), Festschrift fU r Kar! Engisch 2llm 
70. Geburtstag , Frankfurt/M. 1969 . S. 196 f f. 

" 1I .a . 0 . 

. I • 



1. Nor~!Cnauslegung ; 

- Pes t stellunc; des sp,,,c:hliblicnen Sinnes der "0,,,,, 

- Erkundung (j ,-,s Wi l l " ns dc~ tlorrnqebcrs, 

V •• r'll ., ich zwi"ch,-,n be i d"" und qqf h . 

(- Angleichung des "p .. <! ch iiblichen Sinne" de ,: Non,' " n 

den Wi l len des No,mgebersl ; 

2. No r mcn konk,c t is ie,ung : (Prii2 isier u nq, Konkret is i erung und 

Erg iinz ung du r ch '\usfiJhrun gsbcst i mnun,,!cm) , 

J. Norrnenaus~ .. b~i tung (Beseit i g ung eines Norme nnange ls , !nte

g .. " tion cer Normenordnungl , 

4. No,manwendung : 

Sub »um t i on (T"tbestandssubs ulOt ion - h i st.orische Metho de : 

Re cht sfolgesubsumtio n - syste~a ti sche Methode), 

- Ve rwirkl ichung d e r Rec h t sfo l ge . 

Diese St rUktur ist in dieser Form spez i e l l z u r Sys t ema tis j erung 

des Vorgangs von Rec htsprec hung und Re~htsfortbildung geeignet , 

wenn von der Normausarbe1tun g (ein Gren~fall wtlrenvergJeichs 

wei s e konk r e t e \,orgaben des llUnd esverfassungsger1cht s an den 

Gesetzgeber Uber Neuregelung oder Regelungs:lnder un g l a bgesehen 

wird . 1m engeren Si nne für die administrative Handhabun? von 

Rechtsvorschr iften übert r agbar sind dagege n Normen auslegung , 

Nor men konkretisierung und No I'me nan "'enuun <], wobe l konventionell 

die be iden ersten Arbeits s chri t t e als sehr woh l unterscheldung s 

bed Urf tige Te11aktivi t tltcn be i deI' Normenanwendung aufgefaBt 

werden . Danach , ... l;,,:lc (;i ~ ) ' ·, i ~ Au"di " ~, 

we ndun g ergeben,1) 

1 ) Es hande l t s1ch hier Um de n ma Xi mal ausdtfferen?ierba ren 
Handhabungsfa ll: vgl . a uch wei te r unten . 

. I . 
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Sachverhaltsfeststellung, 

Normenauslegung, 
Normcnkonkretis ierung, 
Subsumtion des Sachverhalts unter den Tat bestand, 

Entacheidung über dLe Rechtsfolge, 
Verwirklichung der Rechtsfolge. 

Die Einfüg ung der "Entscheidung über die Rechufol<;!e " i n d ie 

Norrnanwendung lehnt sich an das kybernet ische Rege1ungs:todell 

von Han sj ürgen GÄRSTKÄ an, das den Vorgan<;! der Rechtsanwend ung 
logi sCh plausibel erfaSt, "1st der Sachverhalt rechtswi driq 

(a ls ErgebniS der Subsumtion), wird er an den Entscheider 
weitergele itet , der aus einem Speicher die in Frage konmenden 

Maßna~~en abruft und unter diesen Maßnahmen mit Hilfe der in 
einem Erfahrungsspeicher aufgebauten Entscheidungsmat r lx die 
optimale Entsehe idung auswllhlt (Reehtsfolgensubsumtion). ·· 1 ) 
Insofern also bei der Anwendung der Norm zunllchst der Sachver

halt subsumiert und sodann der konkreti s i e r t e Tatbestand in 
e in Verh1iltnls lW' <]enerellen Tatbestands-Rechtsfolge-Festlegung 
gebracht wird (zur Entscheidung über die Rechtsfolqc bei nicht 
straff pr09ra~~iertem Zusammenhang ) , e nthalt die Anwendung 
"eine doppelte Subsu:ntion und eine einzige verwirklichung".2) 

Oie Unterscheidungsnotwendigkeit zwischen den Bestimmtheits

graden von Tatbestands- Rechsfolgenfassungen bedingt die Ver

feiner ung des Modells. Denn aus der Tatsache einer zweifachen 
subsumtion ~esultieren die <]etrennt zu beachtenden Um~etlungs-, 
Zuordnungs- und Entscheidungsvorgänge auf Rechtstatbestands-

und Rechtsfo lgenseite. Die Analyse dieser Vorgänge i n der Mikro
struktur fUhrt zur Unter suchung der Normnotation und ihrer 
Effekte auf die Normanwendung. 

1) Hans jür gen GARSTKA, Ein Re<]elungsmode1 1 der Rechtsanwenduno, 
in ' Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie Bd. 2, · 
a.a.O .• S. 358 . 

" Werner GOLDSMI TH, Einheit • . • , a.a.O., S. 203 . 

./ . 
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Bestimmtheit meint "den Grad der im Rechtssat z e ntha l tenen , 

mit den tlblichen Mitteln der Auslegung ohne .... eiteres e rkenn 

baren Determinierung , den Grad der Bindunq de r ,-echtsanwenden

den I n stanzen d ureh das Gesetz. Unbest immthe il bedeutet itt 

d iesem Zusammenhang eine vom Gese t zgeber gewollte (oder zu

mi n dest i n Kauf genommene) Offenheit der No .-m.· 1 1 Diese Eis>en

schaft von Rechtsnormen ist tei lweise zu t r ennen von der For de

r ung nach PräziSi on in Wort wahl und Formul i erung bei der Ab

fassung von Recht svorschri fte n . Pr~zision bei nhal t et a l s Forde 

rung an die Semant i k e iner SpraChe l ) 

ihre Sprachverwend un g sregeln in höeh~tmög l ichem Ma ße lücke n

loS z U gestal t en (Abbbau von rnko n s ist en z e nl, 

in ihren Sprachverwendungsregeln f ür d ie ger i ngstmögliche 

Anzahl von Zie l en jeweils 

d i e geringst~ögl lche Anzahl von Objekten z uzula ssen 

(Abbau von Mehrdeut i gkeit), sow i e 

di e gcringst~ögli ehe Anz"hl von neutralen K~ndid~ten 

zuzulassen (Abbau von Vagheit). 

Die Do~ierung des Bestlmmtheitsgrades du r c h Rechtsbegriffe ste l lt 

e i n I ns trumen t zur Er zwingung der a bsichtsgetreuen Ge setzes

handhab ung da r . Diese r Mögl ichke i t begi bt sich jedOCh der G~

set zgeber, wenn er die zweite Rechtssetzungsfigur, de n e xpli 

z iten Ermessensspielraum ohne Unbestimmten Rechtshegrif f , her

a n zieht. 

1) Hans DUBS, Die Forderung de r o ptimalen Bestimmt~it ~l.stan
der Rechtsnormen, in : Ze itschrift tilr Schweizerisohes Recht , 
N.F. Bd. 93.197 4 , Ir. Halbband . S. 223. 

" JU r gen SCHMI DT , Ein ige Beme r kungen zur PräZIsion d er Rechts-
sprache, in : Jahrbuch f'lr Rechtsq"'~\ol"g ie und Recht atheor ie 
Bd . 2, a.a.O . , S . 39 4; vgl . zur Rech tssprache al lgemein a uch 
~onrad ZWE IGERT, Einige UberLegungen zu Recht und Sprache, 
in ' Pritz REICHERT-FACILIDES/Frltz RITTNER/Jürge n SASSE 
(Hrsg.), Fe s tschrif t fUr Reimer Sehmidt, Karlsruhe 19 76 , 
S. 55- 67. 

. I . 
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8is in die jUngste Zeit hat die Rechtswi ssenschaft nahe~u 
i!lusnatuns los strikt die Meinung vertreten, daß das "Verhaltens

ermessen ( Entschließungser~essen , Auswahlermessen ) auf der 
Rechts folgeseite des Rechtssatzes angesiedel t is t ... , und 
auf seiner Tatbestandsseite ••. im rechtsstaatlichen ver

wa ltungsrecht unter der Geltung des Grundgesetzes ke inen Plat~ 
(hat)".11 Daran wUrde selbst eine Relatlvlerung der Gesetzes

bindung durch unbesti~te Rechtsbegriffe auf der Tatbestands
seite nichts ändern , weil damit ke ine das Ermessen kenn~eichnende 
Wahl fre iheit der Verwaltung verbunden ware. Die Beachränkung 

des Ermessens auf die Rechtsfolgenseite hält auch Frtedrich 
LACHHAYER Z) in normtheoretischer Argumentation aufrecht. Aller

dings konstatiert er in der Leglstik neuerdings eine Tendenz, 
anstel le der Ermessenskonstruktion in d ie Bedingungsseite einer 
Norm unbestimmte Rechtsbegriffe a uf2unehmen. Dies läuft jedoch 
de facto und hi nsiCht lich der identischen Außenwirkung (Ent

scheidung b2w . BegrUndung) auf eine Verlagerung des Ermessens 
von der Rechtsfolgen- auf die Tatbestandsse ite hinaus. mit dem 

zu Recht konstatierten e f fekt, daß die Verwa ltung dann unter 
geringerem Legitimations zwang steht, wenn die entSChei dung 
durch 8egrUndung erset zt wird. 31 

Radikal bricht HBns-Joach1m KOCH mit der rechtswissenschaft

l ichen Tradition, das Ermessen ausschlieBllch der Rechtsfolgen
seite eines Rechtssatzes vor2ubehalten. In einer ausfUhrliche n 
Abwägung zwischen den einschlagigen Positionen auf der Basis 
normtheoretischer und -logischer Analyse kommt KOCH zu 2wei 
hervorstechenden Ergebnissen: 

1) Hans-Uwe ERICHSEN/wolfgang HARTENS. Das Verwaltungshandeln , 
in : Dlass . (Hrsg . ), Allgameinas Venoraltungsrecht, 3. Aufl ., 
8erlin/New York 1978, S. 165, m. w.N. 

2) Friedrlch LACHHAYER, Möglichkeiten . . . , .... a.O., S. 498 . 

3) Friedrlch LACHMAYER, ebenda . 

. / . 
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1. Lokalisierung von unbest immten Rechtsbegriffen und Er

messenserm~chtigungen im Rechtssat z: "Inges~mt ka nn die 

Ans ieht n lellt akzeptiert ",,,rden, unbesl immtc Recht sbenr! ffC' 

kamen im ",esentliehen (von einigen unbestimmten Rechtsfo1ge

begl"iffen a bgesehen) a uf der T,~tbesL"r\(lsseite, Ermessenser 

mtichtigungcn .!l.!:.!: auf der Rechtsfolgeseite vor. ZUtreffend 

ist vielmehr, daS Ermessensermächtigungen nur auf der Tat

bestandsseite bedingter Normen zU lokalisi~" sind . ,,1) 

2. Unterscheidung zwischen unbestimmtem Rechtsbegriff und Er

messensermächtlg ung: ~Somit bleiben als wesentliche gesetzes

technisChe Unterschiede e i nerseits die Tatsache, daß unbe

stimmte ReChtsbegriffe einen mehr oder minder großen se" 

n,,,,tischen Gehalt haben und ' nur' im Vagheitsbereich im 

LiChte des No rm zweCks ergänzungsbedürf tig sind, während Er

messenscrm1!chtigungen lediglich die Tatbcstandsergilnzungs

befugnis ausdrücken, und andererseits die logische Diffeten z 

zwi SChen konjunktivet (Ermessen) und disjunktivet (unbe

stim:nte Rechtsbegriffe I Tatbe sta nd serg<inzungsberec htigu ng." 2) 

Be i de Aussagen wetden in der folg ende n Tabelle miteinander komb l~ 

niert und hinsichtlich der Konsequenzen für Art und Bedeulung 

der Notationen bei differen zierter Betrachtung ihres Einsatzes 

auf Ta t bestands- bzw. Rechtsfolgenseite dargestellt. Die Zu

sammenstellung bringt insoweit in kon~~n lrierter Form die Er 

gebnisse der Untersuchung von KOCH. Rechtsfiguren oder Notaxions

typen (unbestimmter Rechtsbegtlff bzw . Ermessen) werden als 

"Ermessensvatianten" unterschieden, nämlich als explizit be_ 

zeichnetes, also statuiertes Ermessen und als sich bei det 

Rechtshandhabung mit der Wahl unbest i mmter Rechtsbe9rifte he~

ausstel l endes, also resultierendes Ermessen. Ilinzugefügt wU'rden 

1) Hans-Joachim KOCH, Unbestimmte Rechtsbe~riffe und Ermessens
errn:khtigungen im Verwaltungsrecht:, Frankfurt / M. 1979, S.173:' 
vg1. ferner S . 104 fi. 

2) Hans-Joachlm KOCH, Unbest immte Re chtshegriffe .•. , a.a.O. , 
S. 119: vgl. insbesondere auch S. 117 ff. 

./ . 



TATBESTÄNDSSEITE RECHTSFOLGENSEITE 

ART DER 
NORM- ICONKRETISIERUNG 
NOTATION 

GESETZESBINDUNG KONKRETISIERUNG GESETZESBINDUNG 

Statuie .. tes Ermessen als Be- Normzweck Rcchtsfolgcnan- Normzweck 
Ermessen rechtigung zur Tat- Ve r hältnismäBig- ordnung bestimmt, verhältn ismä8ig-

bestandsergänzung keit; aber Eintr itt keit ; 
'" Kann- Vor- 'konjunktive Tat- Elgnung!Proportio- alternativ ent- Eignung!Proprtio-
schrift") besta ndsergänzung) n<'lU tät scheidbar nal1tät 

Auswahlermessen als Normzweck Mehrere Rechtsfolgen NOrmzweck 
Aufforderung zur Verhältnismä6ig- stehen ~ehrfach zur Verhältnismä6ig-
Tatbestandsergän- keit; Wahl (Entscheidungs- keit; 
zung Erforderlichkeit ermessen) Eignung!Propor tio-
.) wenn Recht .. fol~e- nalität 

Rechtsfolgenan-anordnung durch ordnung besti mmt, Normzweck Prädik<'l t be-
schr ieben bt aber auf mehrere Verhäl tnismä6ig-
(Zustarld) Maßrlahmen zutreff end keil 

'Auswahlermessen) Erforde rlichkeit 
b) wenn Tatbestands 

ergänzung als 
Mittel zur De-
duktion von 
Rechtsfolgen-
anordnung fun-
gier t 

Resul- Errtessen als Be- Normzweck vase Rechtsfolse- Norf'lzweck 
tierendes rechtigung ~ur VerhäLtnismäßig- anordnunq/Maßnahmen Verhältnismä6ig-

Präzisierung unbe- keit : (Beurte i lungser- kelt: 
Ermessen stimmter Tatbe- Eignung!Proport i o- messen) Eignung! Proportio-
,unbe- standsbegriffe nali t ä t nalität 

(disjunktive Tat-
stimmter hes t andsausfüllungl 
Rechtsbe-
griff) 

, 
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di e fUr die Rechtsa n ... ·endung jeweils r ehwanten Be qründunqs

f a k t.or ,,·n (Gesetz,-,sbtnd llrlg ) 1 ) , d ie Oezuq';l'unk t und Spiele" " m 

be i Interpre tation , Auslegung , Entscheidung , Auswahl und Be 

urtei lung abgeben. 

Ubernommen wird d i e s es Zuordn ungs- und Un terscheidungsraste r, 

weil - ne ben de r Zustimmung zU de n fundamentale~. Ergebnissen -

uns d as 5p!ktrum von mögliche n Notat ionsva ria t ioncn voll s tändig 

und aus r eichend differenzie r t e rfaßt er~che int , um e i ne stark 

verf e i ner t e Struktur de r Normhandha b ung a usarbei t en zU können , 

d i e e5 e r l aubt, die im Proze B der Rechtsanwendung als mögl iche 

Ur sachen für Wirkungsbeei n trä chtigungen in Frage komrr.e n de n 

De n k - , En tsche i dung s - und Handlungsvor gänge s owi e Verhaltens 

a bläufe mögliChst exa kt bezüglich ihrer EIntreffstelle markieren 

2U können , sowe i t h ierfür s pezifische r s i nngeha lt und Be gr if f 

lichkeit einer Rechtsno n n vera n t w01: t l ich z U mac hen sind . Dabei 

liegt d er We rt ein e s s olc hen Mode l l s i n s e i nem f ikt i ven Cha r a k te, 

denn es i st une r hebl ich , o b diese Prozesse r e alite r in dieser 

Form bewu dt ode r un bewuBt a b lau fen . Wesent l iCh ist al l eln, da ß 

s l e s O ablaufe n können (und vielle icht auch ablaufe n mü ßte n ), 

un d daß die Rechtsset~ung dies als W irkung5rls ~o o der Wirkun~s

c hance e i n zuka lkul ieren hat . 

" Vgl. hi e rzu a . a . O. , S. 7~ f f. , 5. 14 8 ff. sowie zusammen-
fasse nd S . 173 f . 

.{ . 
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" "'_,'C"".",",",k"""'"CJd,_,",-,",.,",d,h".,b,",",,9C,",O,",-""_,",h""""",,,,_,". 

/VorgSnge, Zuständet 

1. Ereign I s wahrnehmung , "Rohsachverhalt -

2. Faktenerhebung und -überprüfung 
3. Umsetzung der Informationen in eine rechtlich beurt ei lbare 

Form 
4. Rechtliche Würdigung/Auswahl der anzuwendenden RechtssStze 

S. Rechtssatzbezogene Sachverhaltensbildung 
6. Begründete, zutreffende Angabe der Begriffsmerkmale (UR) 

7. Spe zifizierende Präzi sierungen (Zusprechen/Absprechen der 
PrM i kate) (UR) 

8. ~eststellung und Festlegung der gesetzgeber ischen Zwecke 
bzw. des Gesetzes zwecks 

9. Tetbestandsergän zung (ER ) bzw. Tatbestandseusfüllunq (UR) 

10. Beachtung der VerhältnlsmäS1gkelt 
11. Feststellung, ob Wenn-Komponente erfüllt 1st (Tatbestands

s ubsumtion ) 

12 . Präz l sierungen (Beurteilungsmerkmale) 

13 . Feststellung und Festlegung der gesetzgeberlschen Zwecke 
bzw. des Gesetzeszwecks 

14 . Semantische Interpretation der gesetzlichen Vorschrift 
(Auslegung) hinsichtlich logischer Deduzierbarkeit ge
eigneter Entscheldung(en) 

15. Empirische Kl arung, welche Fallentscheidung 2Ur Zweckver-
wirklichung 4 p~rtlell) geeignet ist 

16. Klärung der PrOpOrtionalität der gesetzlichen Rechtsfolge 
17. LogiSChe Deduktion de r geeigneten Entscheidung(en) 
lS. Festlegung von Auswahl kriterien (Nebenfolgen der jewe ili gen 

Entscheidung) aufgrund empirischer UnterSUChungen 

19. Ang~be von Zwecken zur Entscheidung über ErwUnschbarkeit/ 
UnerwUnschb~rkeit der Nebenfolge 

20. Entscheidung Ober Rech t sfolge tRecht sfolgesubs~~tion) 

21. Rechtsfolgenverwirklichung 

1) Die Aufgl i ederung basiert auf Kans-Joachim KOCH, Unbas t immte 
Rechtsbegriffe ..• , a .a.O., S. 71 f, 93 fund 99 f sowie hin
sichtlich der sachverhaltsfestste llung auf Ka rl LARENZ, Metho
denlehre ... , a.a.O., S . 262 f . Soweit einzelne Schrltt~ led i g
lich bei unbestimmten Rechtsbegriffen (UR) bzw. bai Ermüssens
ermächt igungen (ER) auf t reten, ist dies ver~erkt. 

./. 
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3.2. Fo lgen für die Rcchtssetzllng 

Es müßte also die Mikrostruktur der Gesetzeshandhabung für 

die rechtssetzenden Ins tanzen antizipierbar sein, um die mit 
der subs~~tion ausge l östen Reaktionen sowie die dadurch her

vorgerufenen Wirkl ichkeitsbeeinflussungen in Hinblick auf die 

angestrebte Wirkungsweise abw~gen zu können. Die Umformung von 
sachverhalten in Rechtstatbestäflde und ihre ~ertung bzw. WUrdi

gung be2üglich der RechtsfOlgen wäre strenggenommen vOr ver
bindlicher Typisierung dieses Vorgangs durch {fes t gelegte) 

Rechtsnormen in einer die spä tere Rechtswirklichkelt abbilden
den fiktiven Situ~tion e xperimentel l vorzunehmen. 

Im Maxi~~lfall wUrde so das Ziel verfolgt , alle die Handhabung 

eines Rechtssatzes beeinflussendon Variablen zu erfas sen. Für 
die voraussichtliche Elnhaltung bzw. Erfül lung des Regelun~s

zieles müßte der Rechtssatz so formuliert und in einen der
artigen Kontext ','eiterer Rechtaslitze gestellt we rden , daß die 
~jntenvenierenden Variablen" und EinfluBfaktoren - soweit "ie 

auf den P~ozeß der Normhandhabung treffen - kompenSiert oder 
ausgesteuert werden könnten. Die kurze und beispielhafte Auf

l i stung solcher Faktoren läßt dieses Unterfa ngen notwendig 
als illusorisch erSCheinen, enthebt aber nicht des Bemühen", 

ziel- und zwecksichernde Näherungslösungen zu versuchen. 

Bevor man sich mit der Schwierigkeit auseinandersetzen kann, 
die "kausalen Faktoren~ (individual- und sozialps ycholo9tsche 
Bedingungen und Einflüsse auf die Normhandha bung) sowie die 
"instrumentel l en Faktoren- (hier: Informationsbeschaffungs
möglichkeiten, kognitive und analytische Beurteilungsfähig

keit) schon für die rechtssatzbezogcne Sachverhaltsbildung 
{Arbeitsschritt 5) aufzuspüren, wäre notwendig, die möglicher

weise auftretenden, für die Regelung einschlägigen Sachverhalte 

bzw. Fälle zu kennen. 1m Norma lfall 1~ '" j <>doch "das Gesetz-

. I . 
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qebunqsverfahren bereits auf die abstrakte Gesetzesfassung 
ausgerichtet ••. Das Fallmaterial, das der Ausarbeitung zu
grundelie,:!t, ist regelmäßig zu ger1ng.,,1 ) Auch wenn es ·weder 

möglich noch e rforderlich (ist), all die Fallgestaltungen zu 
erfassen, die s ich 1n der Wirklichkeit ereignen •.• (und es 
vielmehr darauf ankommt), daß das Gesetz den typi schen Fall 
zutreffend erfaßt- 21 , so bedarf es zur Erm.ittlunq oder ggfls . 
zur Konstrukt ion von Fallgrundtypen sowohl umfangreicher Er

hebungsarbeiten a ls auch beträchtlicher Phantasie. Beide Eigen
schaften sind derzeit sowohl be i Gesetzgeber wie auch -anwender 

stark verkUmmert. Beim Rechtsanwender ist Einfallsreichtum ge

fragt zum Erkennen der Einschlägigkeit der Gesetzeserheblich
keit eines Sachverhaltes sowie zum Ergänzen und Zurecht schneiden 

des Sachverhaltes bis zur Subsumtlonsfähi gkeit unter die reCht
liche Tatbestandsfiktion . Dieser kreativ ltät sfördernde Freiraum 
muß w iederu~ vom Gesetzgeber geschaffen werden, und zwar da

durch, daß er zWar mit der Normf a ssung zUr Falltypik hinfUhrt, 
daß er au f der anderen Soite aber ebenso durch ein gewisses Maß 
an Offenheit die Typisierbarkeit eines real e n Sachverhaltes bei 
zuslltzliche r lnformationsbeschllffung und -,Ibki llrung zugunsten 

flexibler Handhabung ermöglicht. Hierzu angeleitet werden kann 
der Rechtaanwender durch die Kenntnis der gesetzqeberischen 
zwecke bzw. durch die Gesetzeszwecke. sowei t sie im Gesetz 

expiliziert sind. Wenn nicht schon von der Tatbestandsformu
lierung allein her, 50 zumindest ZUSammen mit dem Ausweis des 

gesetzgeberiechen Zie le oder einer erleichterten Erkennbarkeit 
dea gesetzgeberiachen Willens, ist die aba i chtskonforme Tatbe
standssubs umierbarkelt zu gewIIhrleisten. Im Ubr i gen aind bei 

diesem Rechtshandhabungsschrltt die der Sachverhaltsbildung 
vergleichbaren Einflu8faktoren in Rechnung zu stellen mit dem 

11 Rolf WANK, GrenZen richterlicher Rechtsf.ortbildung. a.a.O., 
S. 120. 

2) A.a.O., S. 121. 

./. 
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allerdings wesentl ichen unterschi ed, daß die Subsumtion ge

wichtiger 1st , wel l si e mi t einem Automatismus bezU91ich der 
Rechtsfol ge gekoppel t ist. Aus dieser S i c ht kommt d~rum auch 
der sprac h l ichen und be grif fl ichen Tatbestandsfass ung , d. h . 

der zul8ssigkeit vOn Tatbestand se rgänzung (Ermessen) oder Tat
bestandsausfüllung (unbes t immter Rechtsoogr i ff) he rvorr~Cfend., 

Bedeutung zu. Wiedcr"m nur exper imente l l kil nn an t i ~lpi<,r t we r 
den , wie de r Tatbestand sowohl im Blick auf seine Nähe und Ab

bi ldung s- /Abstraktionsbaziehung zum Sachverha lt a ls auch hin
sichtlich der sprachl i chen Ubersetzung und Interpreta tion durch 

die reChtshandhabende n I nstanzen zu formulieren i 5t, dami t der 
gewollte Re ferenzbereich f Or das qua Rech t sfolge in it iierte 

Handeln und Verhalten der Rec htssub jekte eingehalten und zucern 

die mit der Tatbestandssubsumtion getrof fen e Vorentscheidung 

Uber Ar t und I ntenSität d i ese r Effekte prog r ammgemäß ausfäll t. 

Ähnl i Che Uberlegungs- und Analys envo r gänge mUßten s ich be i cer 
Rechtsset zung fUr die Festlegung der Rechtsfolga und den Grad 
ihrer Bindung an die T~tbestandsvoraussetzung abspielen. Der 
Einfluß funktionaler Faktoren (kommunikative Bed i ngungen und 
ve nnit tlungsvorgll.nge ) , wie auch die Fest~te l1barkei t de r ge

setzgeber ischen Zwecke bzw. de~ Ge~etzeszwecks schl~gen dann 
besondcr~ erheblich ZU Buche, wenn ein geri nger Bcstimmthe1ts
grad bei der Koppelung von Tatbestandsv0raussctzung und Rechts

f olge (eventuell sogar noch z usät z lich zu den festgestellten 
s pielräumen bei Tatbestandssubsumtion) gewäh l t wurde. Die Fe.t-
1agung des Bestimmtheitsma ßes ka nn nicht a l lein abstrakt durc h 
semantische Analyse n vorgenommen werden. Hierfür aber auch für 

die Kenntn is darüber, ob Uberhaup t und mi t welcher Technik sich 
der Rechtsanwe nder Klarheit Ube r die Zwec keignung e i ner Maßnahme 
bei gegebener Entscheid ungsfre iheit beschafft und ferner. ob er 

l etzt l ich d ie Kriter ien zur Ma8nahnena uswah l möglichst e xakt 
von Zie l - und Zwecksetzung des Ge setzes bezieht oder beziehen 
kann und von welcher BegrUndung snotwendigkei t seiner Entsche idung 
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er ausgeht. - all dies ist kaum abstrakt zu bestirr~en. sondern 

verlangt ebenfalls nach mög lichst empirisch belegten Fakten. 
Weil im zweiten Rechts handhabungsabschnitt (mtt Ausnahme von 

bedingten Normen) Mehrfachentscheidungen vorkommen bei der 

wertung (Zweckeignung, Proportionalität der Rechtsf olge) • 
Beurteilung (Wirksamkeit. Wirkungsweise ), Informat ionsermitt

lung (~ebenwirkungen, Nebenfolgen ) , Zuordnung (Fallentscheldung
Zweckverwirklichung) und Auswahl (K riterien zur Beurteilung von 

Nebenfolgen, Interpretationsmethode und I nterpretationsergebnlsse) 
scheint es unerläßlich, experlttentelle Folgendedukt lon anhand 

unterscbiedl ichster Fälle durchzufUhren. Nur auf diese Weise 
kann auch Uber rechtssetzungsnethodische und - technische Prinzi
p ien, Merkposten und Grundsätze eine enpirisch fundierte Ab

wägung ~wischen zweckslchernder, aber handhabungserschwerender 
Kasuistik und Flexibilität, Einbeztehbarkelt unvorhergesehene r 

Fälle . aber vielleicht riskanter Rechtssetzungsdelegation auf 
Verwaltung und J ustiz, befunden werden. 

.,. 
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4. Einbruchstallen der Rechtse ffektivl.tli t 

Außer d er Kenntnis allgcmeiner Anforderungen an wirk ungs

sichere Rechtsvorschriften schärft d i e OffenLequng der wesent

lichsten Ursache n für die Minderung der Rechtseffektivitä t den 

Blic k für die gesetzgebungsme thodisch zu lei sten den Verbesse

rungen des Rechtssetzungsprozesses. Gleichzeit i g bcgr ünden 

diese Einbruchstel len U.a. d e n Stel l enwert einzelner Anforde

rungen bzw . di e bei ihrer Verletzung zU erwartenden Mängel und 

wlrkungsrisHen (Abschnitt 5) . Sc hließlich Sollen diesen Ein

b r UChstellen die bislang bekannte n und ansatzweise p raktizie rten 

Bemühungen einer Mängelab hil f e gegenübergestellt werden (Ab

schnitt 6). Deren Leistungsgren zen besti mmen 1m wesentlichen 

die im z",'e iten Berlchtste ll erörte r ten [nnovationen f Ur Gesetz

gebungsverfahren und - ttethodik. 

Als Einbruchsteilen we rden bier identif izie rt : 

a ) dar mi ttlerweile erre ichte Grad an Verrecht l ichung und 

Regelungsdichte. Die darauf z urückzu f ührenden Effektivl~ 

t1ltsbeeintr5chtigungen betonen die Er fordernis eines Un

gleich grUndlicher~n al s derzeit gehandhabten Beda rfs~ch· 

weises gesetzl icher Regelung, E~ wird davon ausgegangen, 

daß der Bedarfsnachweis nich t nur Ergebnis pol itischer 

Entscheidung sein kann , sondern vor a llem auch auf In

fo r matio nen über die Wahrsche inlichkeit abslchtsgetteuet 

Wirk ung basie ren muS. 

b) gesetzgebungspraxis- und methodisch bed i ngte Oualitllts

mängel: 

Soweit i m ersten Teil noch nicht angesprochen, werqen hier 

speziell die von der er l angten Rec h t s stoffülle zU veraht~ 

wartenden gesetzgeber ischen Mangel erörtert. unter metho

dische m Aspekt wi rd auf den Erkenntn isstand erfahrungs

wissenschaftlich abgestützter Gesetzgebungspraxis abgehoben, 
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4.1. v e rrecht l ichung und Rege lungsd ichte 

Obgleich durchaus umstritte n is t , ob wir he ute eine gröBere 

Regclungsdichte als vor hundert J ahren erreicht haben 11, be

herrschen die Klagen Uber Gesetzes f l ut , Re ge lungsmanie , Hy

pertrophie der Recht svor schri ften und Uber LegalitStssucht 

politik, Verwaltung und Wi ssen schaft . Zur an fänglichen Kritik 

von zuläss iger und berecht igter Ha nd l ungs- und Steuerungsreich

wei te d es po l i t isch-a dm i nistrativen Systems, f Ur d ie Begri f fe, 

wie "Ent staa t l ichung", "Reprivat isierung" stehen , haben sich 

"Btlrokratiekrit i k" und - i n jtlngster Zeit wieder einma1 2
) Ile r

stärkt und fo l ger i Chtig)) - "Gesetzes- und Gese t zgebungskr1tl k" 

gesellt. Von den Za h l ensple le r elen tlber den U~fang d es Bunde s

gesetzblattes 4) a bge sehen, muß - neben der Kenn t n i s der Ur-

" 

" 

" 

J ul ius von KI RCHMANN 1948, "Welche Masse von Gese tzen und 
doch ,,'elche Lücken ... Das Volk verlier t die Kenntnis seines 
Rechts und seine Anhänglichkeit an dasse lbe ", Zit. nach ' 
Hor st JORES; Gesetzesflut und Gesetzesdokumentation, i n: 
Datenverarbeitung im Recht, Bd . 7 , He ft 1/197 8, S . 19 . 

So U.a. schon Ulrich SCIlEUNER, Die Au f gabe der Gesetzgebung 
in unserer Ze it, in: DöV 196 0 , S . 603 f und Ha ns SC HNEIDER, 
Uber den Beruf Unserer Zei t fUr Gesetzgebung , in, NJ W 1 96 2, 
s. 12"14 f. 

"Da s Ver f assungspr inzip von der Gesetzmiißigkeit der Ver
wal tung i st a l so der Gr und dafür, da ß BUr okratiekritik in 
a l ler Rege l zugle i c h Gesetzgebungsk ritik sein muß. " Roman 
HERZOG, Gleic hhe it und Gerechtigkei t - "Normierun,?"swut" 
als Aufbl~hung der BUrok ratie , in; He i ner GEISSLER (Hrsg.), 
Verwa ltete Bürger - Gese ll scha ft In f~ssel n, f r ankf urt, 
Be rlin, Wien 1978 , S . 84 . 

Vgl. bei I:lans-Joehen VOGEL , Zur Diskussion um <lle No rmen
flut, i n: JZ 1 979, S . 321 f f. 

. / . 
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sachen 1) - man sich die Gefahren vergegenw~rt igen, di e eine 

a uf hohem Stand angekommene und weiter f or t schreitende Ge

setzes- und Verordnungsgcbung mit sich bringt. 

" Vgl . u.a.' Otto Rudol f KISSEL, Gibt es zu Viele Gesetze? 
in : FAZ, Nr. 21 1 vorn 26.09 .1978 , S. 6, Erw 1n SCHLEBERGER, 
I~ Gri f f der BUrokraten, i n, DIE ZEIT, Nr . 44 vom 27. 10.78 , 
S. 26, Ha nsjörg JELLINEK, Ursachen und Reduktionsmöglich
keiten der tlberfUlle von Reehtsvorsch~ iften, in: Verwo l t ung 
Fortbildung Nr . 2 ( 1978) , S . 62 f, Georg BERNER, Inflation 
im Recht, in : BayVBl. 1978, S . 617- 625 , Waldemar SCHRECKEN
BERGER, Sozialer Wandel als Problem der Gesetzqe bung, in : 
VcrwaltWlgsarchiv , Band 68 (19761, S. 28 f; Wolfganq SCHIER , 
Gesetzgebung und Gese t zgebungstechnik, in : BayV~I. 1979 , 
s. 322 f , Hanswerner MOLL ER, De r Anlaß zur Gesetzgebung , 
in' DöV 196 4, S. 226 f~ Walther !lUG, Gesetzesflut und Rechts
s etzungslehre, 1n, Ulrich KLUG, Thilo RAHM, r·ritz RITTNER, 
Rurkhard SCHMIEDEL (Hr8g .), Gesetzgebungstheorie, J u r1stiseh. 
Logik, Zivil- und ProzeBrecht - Gedächtnisschrift filr Jürgen 
RÖOlG, Berlin , Heidelberg, Ne w York 1978, S. 4: "Die Gesetzes
flut i s t somit zum groBen Teil das Resultat de r Anspruchsin
flation der Rechtsqcnossen und ihrer orga nisierten pressure 
groups ." Ferner, Roman HERZOG, Gleichheit und Gerechtigkeit ••. , 
a.a.O., s. 87, Niklas LUBMANN, Die Organisationsmit tel des 
Wohlfahrtsstaates und i hre Grenzen, in : Heiner GEISSLER 
(Hrsg.) , a.a.O. , S. 116; "Die Kommuni kations- und Organi
sat i onsmittel Recht und Geld ... operieren o hne e ing e baute 
Stoppregel n. " Eine ind ividual- und soz i a l psychologische 
Deut ung gibt Pater NOLL, Die Normativität als reeht santhr o 
pe lagisches Grundphänomen , 1n: Paul BOCKELMANN , Arthur KA UF
MANr-I, Ulrich KLUG (Ilrsg .), Festschrift für Kari ENGISCH zum 
70. Geburtstag, Frankfurt/M. 1969, s. 139 f . 

./. 
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Auch wenn die hohe Regelungsdichte mit e inem "gest iegenen Norm
bedllrf~ und !fIehr noch mit dem Argument erklärt wird , "das Leben 

in einer pluralistischen Massengesellschaf t und die deshalb zU 
rege lnden Tlltbest~nde (seien) komplizierter geworden und neue 
Aufgaben und Pr oblemstellunge n (seien ) zu bewältigen,,1), so wi rd 

diese Entwic klung auf de r anderen Seite doch als "motorisierte 

ceset zgebung· 2 ) in einem Reifestadium charakte risie r t, wo die 
Rechtsordnung "gerade weil es soviel Recht gibt , krank sei. Die 
Pervertierung des Rechts- und Gesetzesstaa ts zum Justizstaal 

schre itet fo r t· 3) . Auf einen Begriff gebracht, befinden wir uns 
in e inem Stadium "abnehmender Crenzwirks ... mkeit des Rechts", wo-

bei an Stelle objektiver Problem lagen immer s t ärker die "Grenz
leistungsfähigkeit" des Rechtssystems tri tt. D. h ., die Verträg
liChkei t neuer Rechtavorschriften mi t de~ vorhandenen Recht ist 
schwer einha ltbar, der Auf wand fUr wirkungssichere Regelungen 
steigt, und sc hließl ich sinkt auch die Beeinf lußba rkeit der Rechts
subjekte wegen der hohen Verrechtlichung . 

Bei zunehmender Verrechtlichung und Rechtskonplizierunq ar

beiten sich Verwaltung und Rechtsprechung unheilvo ll gegen
selt ig in die Hlinde, Kompl i ziertes Recht führt zu häufigeren 

Fehlent scheidungen der Verwa l tung , was entweder zu erneutem 
Tätigwerden zwingt oder zum Beschreiten des Rechtsweges führt, 

wobei dann die Cerichtsent scheldung in Form neuer "Verwaltungs
vorschr iften " die Fül l e de r zu beachtenden Bestimmungen für 
die Verwaltung bereichert. 4) Die "Pf lege des Rechts~ denatu-

1) Axel WERNITZ , Die Chancen der Eindämm ung der Gesetzesflut 
Erwartunge n und SChwierigkeiten, in, VOP 3/1979, S. 139. 

2) Kon rad ZWEIGERT, Einige Uberlegungen zu Recht und Sprache, 
in' Fritz REICHERT- FACILIDES , Fritz RITTNER, Jürgon SASSE 
4Hrsg . ) , Festschrift f ür Reimer Sc~~idt, Karlsruhe 1976, 
S . 57 . 

3) Hans Dietr ich WEISS, Verrechtllchung als Selbstgefährdung 
des Recht s , in, DöV 1978 , S . 602. 

4) Für dss Steuerrecht vgl. Carl Heinrich FRIAUF , 1m Dschungel 
des Steuersystems, in, Heiner GEISSLER (Hrsg . ) , Verwaltete 
Bürger ••. , a.a. O. , S. 36 f. 

. I • 
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riert ~ur permanenten An passung, Be r einigung , Korre k t ur . 

"Mi t dem s t ilndig ~unehrnendcn Umfang der Gcset ~c$produk t ion 

ist die Gesetzgebung selbst zum größten Problc~ der Gese t z

gebung geworden." 1 ) 

Pi e I nan spruc hnahme des Geset zg ebers durch bloße Wahrung der 

Fun ktio n al1.tät des Rechtssystems bee i nträch t i g t die gesetz

geber i sche Sor gf a l t bei neue r Recht ssetzung und zwar sowoh l 

bezüglich deS überzeuge n den Bedarfsnachwelses als auch h i n

sichtlich ser i öse r ReChtskonstruktion. Pami t ist der enge Zu

sammenhang zwischen Quantität und Qua lität des ReChts f ü r d ie 

l e gislator i sche Input-Se ite Chara kt erisie rt. Indem darüberhlnau s 

j e des Wi r kungslose oder schäd l ich wir kende Gesetz als über

f l ÜSSige s Ges etz angesehen werden muß , das g le i chwohl qua Auf

merk s amke i tsabsorption und qua Orient i e r ung s e rschwernis nicht 

effektlos i st, ergibt sich die ser Zusammenhang a uch für die 

legislatorische Out putse i t e . Wenn d e nnoch die Rechtsqualltät 

sls eigenständiger Be s tlmmungsfaktor der Cesetzeseffek t i vitKt 

beha ndelt wi rd , so im Blick auf jene Fäl l e , wo origintlr ge

setz gebungsmethodische und - technische Def i z i t e E ffektivit~t s

mänge l ve r schulden . Dieser Bere ich t r ägt der Erfahrung Rec hnung , 

wonach gesetzgeber ische ZurGckhaltung zwa r die Wahrscheinlich

kei t besserer Ge setze - gemessen an der Häufigkeit gesetz

geber i sche r Fe hle n t SCheidungen - ste i gert , aber das in Methodik 

und Technik beim Zustandekornmen beruhe nde Fis iko von Mängeln 

nicht zu berühren bra ucht. 

1) Pe t er NOLL, Ge set z gebungslehre, a . a.O., S. 164. 

. I . 
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4. 1 .1. Folgen tUr Rechtskenntnis und Recht ssprache 

Steigende verrecht11chung hat zur Folge, daß für den Einzelnen 

d ie Chancen ständig gröBer werden , mi t Rec htsvorsehriften 

( häuf i ger) in BerUhrung zu kommen, er gleichzei tig aber - ge 

messen am "Rechtsangebot " - immer ... e niger Vorschrifte n verstehen 

und verarbeiten kann. Abstrakte Begri f flichke i t und verschlungene 

Diktion tun ihr libriges , ~ das Recht nur noch gebietsweise 

spezial isier ten Experten verständlich z u machen . "D i e Kenn t nis 

des geltenden Rechts bleibt mithin i mmer me h r dem Zu f a l l Uber

lassen. Leg is l a tive und Exekuth'e geben offen zu, daß jede IIn

nahne . das gel tende Recht stelle sich a ls eine erkennbare und 

liberschaubare Materie dar , hoffnungslos unrealistisch is t. Der 

strukturelle Wandel der Rechtsetzung und die ständ ig wachse nde 

Zahl der Vorschriften machen von vornherein die Chance zunichte. 

eindeutig z U erkennen. welche recht l ich verbindliche Verhaltens

regeln die Bet ätigung des einzelnen bestimmen.,,1) 

Wei l die Rechtsvermittlung s instanzen (Verwal t ung, Anwälte) unter 

der VorschriftenfU l le ebenso zU leide n haben, wird dem Bürge r 

der bedeutungserschlie Ben de Zugang z um Recht blockiert . "Halb

wegs plausible In formationen nützen de m Fachmann we n ig und der 

Gang zum Spezia list en b l eibt ihm versperrt. Von Tag zu Tag we r den 

jedoch die Grenzen sichtbarer, die No r men- und Entscheidungsflut 

s e lbst dem Fachma nn setzen . Resigna tion und Rat l OSigke it greifen 

immer ... eite~ um sich. Der Zeitpunk t ist abzusehen , in dem die 

Rechtsa nwendung mehr vom ZUfall. denn Von der exakten Kenntnis 

bestinunt se in wird." 2) 

Bi lligerweise kann von den Bü rgern nich t mehr an Gese t zesgefolg

samkeit erwar tet werden a ls von de~ Ve r ... al t ung . De ren Funktion s 

fähigkei t wird indessen zunehmend nur noch durch das Mitte l de~ 

1 ) Spiro SlMI TIS, Informationskrise de s Rechts und Datenver
arbeitung. Karlsruhe 1970 , S. 17 f . 

" A.a.O., S. 3:2. 

./ . 
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" p r agmatische n verfassungsverstosses"l) a uf .-echt e.-halten. 

Denn "die gena ue Beachtung und st.-ikte Anwendung a l l er Ge

setze und Verordnungen, Ri chtl i nien und Erlasse, Pläne und 

programme durch den öffent lichen Dienst würde in .. wischen auf 

nahezu jedem Verwa l tungsgebiat die Tätigkei t der Verwaltung 

?um Stills tand kommen lassen . "2) Die bedrohlichen Langzeit 

wirkungen auf das rechtss t a a tliche Bewußtsein und Verhal ten 

bei BUrger und verwa ltung sind evident . 

4.1.2. Folgen tUr Recht s k ul t ur , Rechtsbewu6tseln und Rechtsethos 

Die s teigende Disk repa n z zwischen NormenausstoB und Gewähr

l e i s tung ausreichender personeller Kontroll -, Uberwa chungs

und Vollzugskapazit~t unterminiert zwangsläufig die AutoritHt 

des Rechts. " Die Rechtsordnung wi r d hingenommen, nicht aber 

mit Bedacht ge lebt, Eine Rechtsges innung , die sich bei e iner 

Bedrohung de.- das Recht t .-agcnden We rte be währen kö nnte, kann 

auf diese Weise nicht e ntstehen. Im Grunde ka nn ein Recht, da s 

Bestand haben will, aber n icht o hne solChe es t ragende Rechts 

ge sinnung auskommen.")) Ei n e instabi le Verrechtlichung füh rt 

zur Verunsicherung der BUrger, aber a uch zU einer gröBeren und 

dami t enttSuschung sanfäl11ge ren Inpf l ichtnahme des staates . 4 ) 

1 ) Frido WAGENER, Der öffentliche Dienst i m Staat der Gegen
wart, in : VVDStRL, Ileft 37 (19 79), S . 245. 

2) A.a.O. , S. 244. 

" Theo MAYER- MALY , Rechtskenntnls ..• , a.a. O., s. 79 . 

4) Zum Verlust an Rechtssicherheit (verbindliche Klarste ilung) , 
Kon tin u ität des Rechts (Or i e ntierungsslche rhei t für d i e Zu
kunft) und u~fassenderer Sinnori e ntie rung vgl. Reinhold 
ZI PELIUS, Verlus t an Orientie rungsgewi ßhe i t , in: Friedrich 
KAULBACH, Werner KRAW IETZ (Hrsg.), Recht und Gesellsch"ft -
Festschrift für He lmu t Schelsky zun 65 . Geburtstag, Berlin 
1976 , S. 776 f. 
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~Denn Gesetze, die er nicht durchsch~ ut und in denen er nicht 

vorzukommen scheint, zumal, wenn er noch das GefUhl hat, daß 
andere sie schematisch- bürokratisch eng gegen ihn handhaben, 

wirken bedrOhlich, vermitteln das GefUhl des Ausgeliefertseins 
und wirken dem Bedürfnis nach Sicherheit entgegen . Die Eigen
initiative erl",hmt, eine Sta",tsverdrossenheit kUndet sich an 
und die Sucht nach i~er neuen Forderungen an diesen ' Moloch
staat ' wächst.~1t Hinzu kommt die selbst bei Kleinigkeiten Be
achtung heJ.sct-ende unablässige Änderung von Rechtsvorschr iften 
durch Ergänzungen, Novcllierungen, Reformen, Anpa ssungen und 

dgl. In dieser Situation ist es unvermeidbar, "daß die Rechts

treue Schaden nehmen muß, daß das RechtsgefÜhl der Allgemein

heit irritiert und das Vertrauen in die Beständigkeit des Ge
s etzes ersohÜttert werden. o2 ) 

Weiter oben wurde schon auf die Wirkungs schwäche außerrecht
licher Normen als mitverantwortlich für d.m Wande l des Rechts 
von der s ubs idiären zur substitutiven Ro lle hingewiesen. Weniger 
deutlich wur de auf die Folgen einer mlßbr~uchlichen Verwendung 

des Rechts in seiner Eigenschaft als "Erziehungsinstrument" 
aufmerksam gemaCht. Daß Ges~tze als "LÜCkenbüßer" für Wirkungs

l os gewordene außerrechtliche Normen fungieren können, bedeutet 

ja noch nicht , daß sie eine solche Entwicklung auf Dauer ak
zeptieren müssen. Zum Selbstverständnis e i ner "klugen" Gesetz

gebung mUßte eS gehören, Impulse zur Reaktiv i erung und Regene
rierung solcher Normen zu geben, um sich bei der Rechtsetzung 
auf das Notwendigste bescheiden zu können . Einschlägige Be
mühungen sind indessen nicht f e stzustellen: 

" Theodor SCHOBER, Der Mensch im Labyrinth des Sozialstaates, 
in: Heiner GEISSLER (Hrsg .), Verwaltele BUrger ..• , a.a.O., 
S. 75. 

2) Karl HILLERMEIER, Eindämmung der Gesetzesflut, in: BayVBl. 
1976 , S. 322. 

./. 
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Rege l ungsperfektionismus und die verordnete Auslegung ver

bliebener Ermessens- und Entscheidungsspie l rä ume durch Ver 

waltungsvorsehriften und -richtlinien ner~ieht zur Unselb

s t ändigkeit m,d z u e i nem bürokratischen Verhalten gegenüber 

den Kl ie"ten.· 1 ) Kleinkarrierte Anwendu"g Va" Rech t svor

schriften erfolgt selbst dort, wo eine e xtensive Aus l egung 

noch mög l ic h wSre, weil Ini t iative und Engagement i m Ubrigen 

Paragraphenwust unte r g egang en sind. Diese Engstirnigkeit und 

Stu rheit ist schl i eß lich ei ne r Gesetzgebun<; "nzulaste n, die 

"an dem Bi l d des total gebundenen , an dem Bild des subalternen 

Beamt en o ri entiert l ist l und Idiese n ) so denn auch erzeugt:2 ) 

I n dieser Situation erscheinen die Erfolgsa u ssichten al l ent

halbe n a ngelaufenen Bemühungen um eine "bürge r f reundliche Ve r 

waltung') ) g e ring , Wenn sich in der "Recht svorschrlftenkultur~ 
nicht vieles entscheidend ~ndert. 

4 . 1 .3. Folgen fUr die Rechtssicherheit 

Alle in die bestehende GesetzesfUlle a k tuell z u halten, 'h~lt 

das Recht selbet in Atem". 4) Die J\.nderungshJ.uf igkeit zU Gunstcn 

von Anpassung aber auch Nachbesserung der Gesetze geht mi t 

eine~ Verlust an ~Ordnungsgew18heit und Orientierungs-, d.h . 

" Theodor SCIIOBER, Der !o!ensch ... , a.a .O., S. 19. 

2) IIcrmann MAASSEN, Die Freiheit in einer Zeit ausu fernder Ge
Hetzgebung , in : NJW 1979, S . 14 76. 

3) Vgl. INNENMINISTERIUM BADEN-WUPTT8MBERG (11 r"'g.l, Ar",,1 tsgruppe 
Innere Verwa ltungs r efor m - Vorsch l äge fUr eine bUrgerfreund
l i che und e ffektive Verwa ltung, Stuttgart 1974; Werner HUGGER , 
BU r gernahe Verwaltung - Ei n Problemau fr1ß, Bericht im Auftrag 
der Kontakt s t e i le Planu,,<) 1m öffentlichen Dienst/Te chnische 
Univers1ta t Berlin , Sp eyer, Oktobe r 1975; Gü n ther BODE, As 
pekte eine r bUrgernahen Ve rwaltung , in: VOP 2/1979, S . 68 f . 

4) Hans-Dietrich WEISS, Verrechtlichung .. . , a.a.O . , S . 603 . 

. I . 
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prognoses1cherhe1t" einher 1), d<'ls Rechtsvertrauen bleibt auf 

der Strecke. Eine herausragende Funktion des Rechts, nämliCh 

zwischenmenschliches Verhalten berechenbar zU machen, gesell
schaftliche Komplexität zU strukturieren und zu reduz i eren, 

geht verloren. 

Der Zwang zur permanten rechtsstoffaufblähenden Nachbesserung 

geht einher mit Phantasielosigkeit bei der Konzip1e~ alter
nativer Lösungswoge aber auch mit zu geringem, oberha l b der 

Rechtsetzung n ut zbarem Steuerungspotential und überdies dis
parater Steuerungszuständigkelt. Führt schon die erschwerte 
Rechtskenntnis zur VerunSicherung der Adressaten, 90 entwertet 

häufige Rechtsänderung die einmal gefundene Orientierung . "Nicht 
nUr das punktuelle Versagen des Gesetzgebers bei der Formul ierung 

e iner bestimmten Vorschrift tangiert ... die Rechtsstaatlichkeit. 

Mindestens ebenso relevant ist der fortSChreitende Verlust jeg
licher Ubersicht und inneren Kohärenz 1m Gesamtbereich der Rechts
ordnung. Die gegenwärtig immer we iter ums1.ch greifende Informa

tionskrise ist deshalb keineswegs rechtlich unerheblich. Sie 
rüttelt am Fun~ament der von der Verfassung postulierten Ordnung 
wei t mehr als eine durch unverständliChe Verweisung verunslaltete 
VorSChrift. . 2) 

11 

" 

A.a.O., S. 607. Ein krasses Beispiel hierfür 1st das zW1schen 
1969 und 197 5 sechsmal (teilweise in Abst~nden von 2 Tagen 
bis 4 Wochen) geänderte Investitionszulagengesetz. Vgl. 
Wilhelm HENKE, Die Gesetzgebungsmise re , in : JZ 1975, S . 45 2; 
Da s GVG wurde allein .m Dezember 1914 dreimal geändert, Ralf 
WANK, ", . ", .0., S. 126. 

Spiro SIHITIS, Informat i onskrise •.. , a .a.O., S. 53. 

. f . 
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4.1.4. I'ol'len flir d i!O Zweck.setzung der Norm: 

Zlelge e i gnethelt und Wl r k.ungssiche r heit 

E .. ist vielleicht ein "k lass isches !<\ißverständnis" zu gleuben, 

daS ~i t detaillierten, j eden nur denkbaren Sachverhal t ge-

bührend berücksicht igenden Regelungen ein höheres Maß an Ge

r echt igkeit erreicht wUrde . "Je de t aillierter nämlich die 

Normen werd en, Um so mehr zeigt sich auch die Fol ge ihrer 

Doppeige sichtigkeit, zwar einerseit. einen Anspruch zu be-

gründen, a ndererseits jedoch zu limi tieren, so da ß über den 

Kreis der Anspruc hsbcrechtigten hinaus dieser Anspruch nicht 

besteht, was gemessen am Ma ßstab libergeordncter GereChtigke i t 

im Ein ze lfall höchs t unbillig s ein kann., I ) Sehr Viel unmittel

barer können jedOCh undurchschaubar gewordene verwaltungsYOr-

gänge als Fo l ge Yon Regelungsdichte und Rechtskomplizlerung 

zum Mißbrauch durch "Sozlallelstungsdrohnen" oder zur Nicht

inans p r uchnahne wegen Unwissenheit, unbeholfen heit oder ~Schwellen

angst" durch die "versch<trnten Armen" fUhren . 21 In d i esen Zu

sammenhang gehört auch das wachsende Vollzugsde fiz it als Ur-

sache deI' Beeintrllchtigung des Ge rechtigkeitspostulats : "Das 

Gerechtigkeitsproblem IIKBt sichl letztlich nicht vom Effektivi

tlltsproblem trennen. Nicht auf die Deklara tion, sondern auf die 

VerwirkLichung des "richtigen Rechts· kommt es an, und es ist 

immer noch besser, eine k leine Gerechtigkrit ganz zu verwirk

lichen als eIne groBe nur z u deklarieren und unter der Dek lara

tion die totale Ungerechtigkeit weiterbest ehe n zu l assen.,,3) 

1) Hans-Dietrich WEISS, Verrech t lichung ... , a . a.o . , S. 608 ader 
auch Rainer J. SCHWEIZER, Die PrUfung der Notwendigke it neuer 
Erlasse, in: Ulrich KLUG, Thilo RAMM, Fritz RITTNER , Burkhard 
SCIlMIEDEL IHrsg.), Gesetzgebungstheor ie .. . , a.a.O. , S . 6 9: 
"E i ne Besch ränkung der Rechtssetzung a uf das Notwendige muß 
wegen der Rechtsgle ichhe i t erfolge n, insbesondere wegen der 
BegrUndungspfl i cht für gesetzliche Differenzierungen." 

2) Roman HERZOG, Gleichheit und Ge rechtigkeit .•. , .. .... 0., S . 91. 

3) Peter NOLL, Wert und Wirklichkeit - Zur Möglichkeit ratiOnaler 
Werten t scheidung .ln der Gese t zgebung, i n : F rie drich K~ULBACH, 
Werner KRAliIETZ IHrsg.) , Festschrift für Helmut Schelsky .. . , 
11..11. . 0., S . 360. 

, 
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Z~~oist nicht bedacht werden bei der Rcchtsetzung Nebenwirkungen, 

die aus Generalit~t gegenübe r abstrak~en Sachver halten auf der 

einen und aUS Striktheit ihrer Rege lung auf der anderen Sei te 
resultieren. Derartige Wirkungen sind meist ebenso schwierig 

herauszufinden, wie der Nachwei5 einer Um Neben- und Folge wlr
kungen bereinigten Zleleignung einer Rechtsnorm. Beispielsweise 
kommen begünstigende Regelungen zwar j enen zugute, deren Lebens
verhältnisse unterhalb einer gesetz lich vorgegebenen Schwelle 

liegen, sie stellen sich aber fUr jene, d.le schon im.~er über 
diesem Niveau lagen, dann als Nachteil heraus , wenn der gesetz
lich definierte Durchschn ittswert auf sie angewendet wird. Dieser 
Umstand läBt sich als Negativ- RUckkopplung r echtl i ch gesetzter 

Standards verallgemeinern: Das Recht entfaltet eine Sogwirkung 

fUr die unterhalb wie oberhalb der mit ihm verknüpften Annahmen 
Uber die Lebensgestaltung zuordbaren Individuen, der von dieser 
Nivellierung profi t ierenden Zielgruppe des Gesetzes sind, also 
die davon Le idtragenden entgegenzuhalten. 1) Als Bei s piel wKre 

auf die a usschließlich von den Eltern finan zierten Studenten 
hinzuweisen, fUr deren Unterstützung der -ßAfISG-Regelsatz z um 
MaB stab gesetzt wurde. Ein Fall mit disparitllrer ·Sogw-irkung" 

liegt dann vor, wenn etwa die Mietpreisfest setzung die öf fent
liche Wohngeldförderung einbezieht und d ie Marktpreismarge voll 

ausgereizt wird. Die Nlvellierung wäre ht.!r auf die Ve r mi e t e r 
zU beziehen, deren Mietzlnsanspruch sich an der staatlich sub
ve ntionierten Verm i ete rhöchstbela stung aUßrichtet . 

Zur Zielgeeignetheit von Gesetzen gehört auch ein vertretbares 

VerhältniS zwischen Aufwand bzw. Kosten und Ertrag bzw. ~utzen 

der Zielverwirklichung j ewe i ls verstanden a ls Opfer bzw. als 

Vorteil für die Gemeinschaft. Was immer a l s "vert retbar" i m 
Einzelfall anzusehen sein mag, so wird d i eses Verhältnis allein 
wegen der erreichten Regelungsdich~e gestört und mUßte darum 

bei jeder neUen Rechtsetzung zU einer besonders strengen Bcdarfs-

1) Zu diesem Phänomen, das vor a llem i m Familienrecht und 
Leist ungsrecht anzut r effen ist. vgl. Hans-Dietrich WEISS, 
VerrechtLlchung •..• /1../1..0., S . 60S. 

./. 
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und dann auch Lösungsüberprüfung veran l assen . 1m Grunde müßte 

jedem Nettozuwa chs a n Rechtsstoff ein gewis.~cr "Gemeinkosten

a n tei l" bei der Kosten-Nutzen- Abwägung zuge schlagen we rde n, 

in d e m Fa k tore n, wi e Verwaltung und Pflege des Rechtsstoffes , 

zU$ätz l iche Uberschaubarkeitsminderung des Rec h t s , wahrschein

licher Umfang dadurch i ndU Zierter weiterer j udizielter Recht 

setz ung und dgl . zu berücksichtige n wären. 

ES wird ge schätzt , daß z wi schen 1969 und 1976 rund 140 Gesetze 

verabs chiedet worden sind, d ie au {summiert zU einer Gesamtbe

la stung von mindestens 40 Mrd. DM jährlich f Uhrten. 1 ) Diese 

Zahl zwingt ZUr Pr ü fung d e s Verhiiltnisses von admi ni strat iven 

Ve r teilung skosten z U den bein Empfä n ger angekommenen Leistung s 

beträgen . Dafür , d a ß d ie reine Leis t ung sver tei l ung , Verteilungs

verwal tun g und - überwachung einen erheblichen ~ntell geschluc kt 

haben dürfte , steht u .a . di e erst seit 1976 n achha ltig gebremste 

Beschäf tigtenentwic k lung i m öffentlichen Dienst . WUrde iM Ubrlgen 

das gle i c h falls nu r symptomatisch nachweisbare Vollzugsdefizi t 

be r e i nigt , .... äre n woh l in e rhebl i chem Um f ang z u s ätzl iche Perso nal

einstellungen unve rme idbar . Denn neben vielen ande r en Faktor en 

steh t die Kapa z i tä t sbindung der Verwaltung durch d a s Ube r ma ß an 

mitunter aber witzig anmutende n Vorschriften einer Ef f iz i enz

steigerung im Wege . So wurde e twa im Nachhinein fes tgeste llt, 

"d aß aurgrund einer Ste igerung des Bundes zuschusses um 0 ,1' DM 

zur priva t e n Krankenver sicherung de r Stud~!lten tause nde von 

Briefen geschrieben un d g edt:"uckt werden mUß t en· 2 ), die Ver

wa1tungsko~ten also bei weItem den Zu sehuß übe rstie gen haben. 

1) Paul BROICIlEE~_ _ Gängelwi r tsc haf t stat t Marktwirtschaft, in' 
Heiner GE±SSLER IHrs9. ), Verwaltete Bürger ... , a.a.O., S. 32. 

2) Deutscher Bundes tag, P l ena rprotokoll 8/63 , vom 1$.12 . 1977, 
S . 4831. 

. I . 
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Jede Reglementierung erzwingt notwendigerweise einen größeren, 
ausdifferenzierten Verwaltungsapparat 1), der Zuständigke its-

und Koordinierungsprobleme aufwirft, sowie auch eine Expansion 
der Arbeit von Gerichten insoweit gesetzlich indUZi ert die ge
richtsentscheidungserheblichen Anlässe nach Art und Schwier ig
keitsgrad zunehmen . 2) Da ne ben i s t jedoch auch die bislang noch 
weniger genau ermittelbare ·ParabUrokratisierung H im verwaltungs

externen Bereich zu berücksichtigen. Als eines von vie l en Be i 
spielen hierzu sei erwähnt, daß "in einem Betrieb mit 10 bi s 15 
Arbeitnehmern fUr öffent lich- reChtliche Verpf l ichtungen, von der 

Lohnsteuerberechnung und der Sozialversicherung Uber Zoller

k lärungen bis zu den verschiedensten Statistiken, e ine Arbe i ts
zeit für ",ehr als eine Arbeitskraft anfä l lt.") ) Gleichfalls nur 

erahnen l ä ßt s ich der personelle und der f i nanZielle Aufwand an 

Vermittlungsstellen, Beratern, die Rechtssuchenden den Behörden
und Gerichtszugang erst erschließen . 4) I n die ser Grauzone dUrften 
erheblicher Unmut, MUhe und Kosten anfallen, denn "sch ließlich 

1) Vgl. Entbürokratisierung und Gesetzesflut, Senatsamt filr den 
Verwaltungsdienst Hamburg, Mitteilungen 1/1 979, S. 1 ff ; 
Horst BIEBER, Wi e das Rathaus zerstört wird, in : DIE ZEIT, 
Nr. 20 vom 11.05. 1979, S. 10 , "WUrde man a lle für das Bau
wesen einschlägigen Geset ze, Rechtsvero r dnungen, Erlasse, 
Vorschriften, Bestimmungen und wichtigen Urtei le in Form 
ei nes Handbuches zU6a~en fassen, wUrde dies überschlägig 
1S Bände ft 1000 Se iten ergeben . ~ 

2) Vgl. zur Situat i on der Fachgerichte (Arbe i ts- , Sozial-, 
Finanz- und Verwaltungsgerichtsbarke it) Georg BERNER , In
flation i m Recht, a.a.O., S . 621. 

3) Abg. EYRICH in der Aussprache ZUm Antrag der CDU/CSU-Fraktion 
zur Rechts- und Verwaltungs vereinfachung (BT-Drucks. 8/ 1206 
vom 21.11.1977), Plenarprotokoll 8/ 63 vom 15.12.1977, S. 483 0 f 
Ei n weiteres Beispiel wll re die Zumüme der lIackfleischver
ordnung von etwa 5 Druckzeilen (80 Jahre l ang Bestand) auf 
heute 40 Seiten . Neben Zweifeln gegenüber einer Beachtung 
durch das Fleischergewerbe ist die Uberwachung ihrer Ein
haltung durch die Gewerbeaufsicht nicht wen iger fraglich. 

4) Vgl. Erwin K. SCIIEUCII, Die Selbsttä uschung der BürOKrat ie , 1n: 
Heiner GEISSLER (Hrsg.), Verwaltete BUrger .•. , a.a.O., S . 163 . 

. / . 
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könnte a uch dieser Rec h tsvermi ttl unasapparat , wie es heu t e 

schon te i l weise der Fall ist, von der G~setzgehung Uherfordert 

sein. So beri chtet SIMITIS , da8 40% de r Rec htsauskünfte von 

Ge werkSChaftsvertretern f alsch s ind. H1 ) 

4.2. Gese tzgebungspraxi s- und -methodisch bedingte Ou" 11 tät srr,änge l 

Zunächst ist nochma ls a uf die Rechtssto f fUl le als q ualiläts

mi n derndDm Fakto r z u rUckzukorumen . ""egen s einer i mmDnsen Aus

lastung ko~mt der moderne Gesetzgeber kaum meh r dazu , Recht als 

Verkörperung gesel l schaftlich- kol lekt iver Bewußtseinstendenzen 

zU set zen, d.h . , den No r men die GUte soz i alethischer Entschi eden

heit z U gebe n , um mit dem Gesetz zukun f tswe isende, lang f rist ig 

s tab ile Rahrnenbedingungen z U sChaf fen.~2) Der he r ausragenden 

Bedeutung, nämlich d er "Lösung b estimmter Probleme der Stab ili 

s ierung von Verhaltenserwartungen , die auftreten , sobald Hand

lung e n v erschiedener Men schen ein soziales System bilden· 3), 

ka nn ein Rechtssystem nicht mehr n~chkommen , das ~n se iner eigenen 

PO lle zu ersticken droht . Unstrittig bürg t vor allem ~uch die 

Exekut ive ~ls zumeis t ini t iierende oder be i der Entwurfsaus"r

bei t ung behilfliche Instanz fü r die Qu~ lltät d er Gesetz D. Dem 

Parlament käme jedoch mi t seine r gese t zgeber isc h en Verantwort

lichke i t d i e originäre Aufgabe de r OualitätsprUfun g de r ihm zur 

En tscheidung vor g e l .. gten Gelletze zu . 4) D~ ,:.1ese Aufgabe nUr sehr 

1) Peter NOLL, Gesetzgebungslehre, a.a . O., S. 
sich auf Spi ros SI MITIS, l nformat ionskrt se 

19 1 . Er bezieht . . . , a.a.O., S. 54 . 

2) Hans-Dietrich WE ISS , Verrechtlichung ... , ~ . a . O ., S. 602. 

3) Niklas 
BerUn 

LUHMANN, 
1976, S . 

Funktionen 

". 
und Fo lgen f o rma ler Organisat ion , 

" Zu Einzela spekt e n einschläg i g: Michae l KLOEPFER, Verfassung 
und Ze i t - Zum Uberha ste ten Gesetzgebungsverfah ren, in : 
Der Staat , 197 4, S. 4 57 f. 

.I . 
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unzureichend wahrgenommen werden kann , muß die Aufmer ksamkeit 

verst!rkt der Entwurfserarbeitung in den Ministerien a ls An

satzpunkt zur Qua l it!tsverbes serung einschließlich Rechtss t off
reduz i e rung gelten. Dies umso mehr , wie das Hinnere Gesetz 
gebungsverfahren, di e Methodik der Entschcidungsfindung,ll des 

öfteren ~u einer späteren Kritik durch das Bundesverfa ssungs

geric ht führte, mit der Folge , ' daß de s sen inhaltliche Vor
stellungon als AUftrag oder Bindung auf den Gesetzgeber zurtick
wirkten."2) Allerdings ist das Zusammenwirken von Gesetz geber 
und Rechtsprechung nicht unproblematisch und zeigt die Gren~en 

gesetzgeberischer Verantwortlichkeit f ür die letzt lich a ufge
griffene Lösung . Auch wenn es i m Einzelfall ka um mögl i ch sein 

wird, den verfassungsrechtlich noch tolerierten Entscheidungs
spielraum des Geset zgebers so aUSZu l oten, daß Uber den l e gis
l atorischen Ausschöpf ungsgrad eine Aussage gemacht werden kann, 

wi rd man dem Gesetzgeber die Vorwegnahme denkbarer Interventionen 
von höchstrichter llcher Seite aus und die entsprechende Unter

auslas t ung des maximal zuläss i gen Freihe i tsraumes nicht vor
ha lten könne n . Zurück bleibt Bedauern darüber, daß mi t der Nei
gung , "d ie Anweisungen des BVerf G genau zu befolgen und im übr i gen 

bemüht zU sein, Geset ze in erste r Linie in Ana l ogie zum erst
instanzlichen Richter verf assungsgerichtsfes t zu machen ••. , das 
Parlament auf schöpferische Entwur fstätlgkeit verzichtet . Es 
vollzieht statt dessen.") ) 

1) Gunther SCHWERDTFEGER, Optimale Me t hodik der Gese t zgebung als 
Verfa s sungspflicht, i n : Rudolf SCHÄFER, Werne r THIEME !Hrsg . ). 
Hamburg, Deutschland, Europa - Festschrift für Hans Peter 
I psen zum 10 . Gebur t stag, Tübingen 1977 , S . 173 : "Der Gesetz
geber hat die einschlagigen Fakten , Interessen, GeS ichts 
punkte, also die Daten möglichst voll st~ndig und mit richtigem 
Inhalt heranzuziehen, er hat sie aufzuber eiten ..• und die 
sich so ergebenden Lösungsal t ernativen in i hrem Für und Wider 
pol i tisch- wertend gegeneinander abzuwägen." 

" A.a. O., S. 17 4 . vgl. die dort angegebenen Be ispiele . Fe rner 
hierzu, Helmut GOERLICH , Erforde rnisse rationaler Gesetzgebung 
nach Maßstäben des Bundesverfassungsgerichts, in : JR 197 7, 
s. 89 !f. 

3) Rüdiger ZUCK, Der parlamentarische Gesetzgeber - ein Garant dcr 
Freiheit ? , in: NJW 1979 , S. 1686 . 
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Die Vollauslast ung des Parlaments mit der Rechtsa ktua l isleruny 

geht n icht nur ~u Lasten einer Wirkungsverfolgung und - über

wachung des einmal geset z ten Rech t s. Hier ist die Eins i cht des 

Parlament~ schon weit gediehen , -!;'aa passiert eigentlich mi t 

den Cesetzen, die wir h i er ve rabschieden? Diesem Gesich t spunk t 

und dem , was damit z usammenhängt, haben wir bei unserer bis -

herlgen Arbei t - i ch möchte sage n sträflich wen ig Auf merk sam-

keit gewidmet, weil wir nauernn mit neuen 'Pr od ukti onen' be

sCh1!ft i g t waren ... " 1 ) Diese Auslastung v erst1!rkt auch die Neigung 

~ ur De legation der Rechtsausformung durch Recht sve r o r dnungen auf 

die Exekut ive. De r damit verbundene Einwirkungsverlust des Parla

ments auf die Ve r o rdnungs gebung Wird zwa r bekl agt 2 ) , es ist je

doch nicht Zu sehen, wie d em bei der Aufme r ksarnkeHslnanspl.'uch

nahme al l ein durch die Gese t ze abzuhe l fen w~rc. 

Die Regelungsdichtü fUhrt. ferner z ur L,H\lJ\ ung und [nnovationsun

fäh i g ke i t des Pl'lrlament~ . Die Be o bl'lchtung, daB "jede Regu l ierung 

im Keim Widers t l'l nd gegen i hre eigene Änderung enthält. (und) ~ieh 

mit der Detl'l i llierung dieses Pr oblem bei zugle ich vermehrten An

lSssen z u~ Änderung (ausbreite t ») ), besl'lgt für die Gesetzgebung. 

da ß der hohen Detai il ierung und Recht.sspezialisierung d ie be

r ührten externen Einzolinteressen korrespondiert., die bei späterer 

Änderung wieder berückSichtigt we rden wollen. Soweit diese Int.er

essenvielfalt ihre Anw~lte in mehreren Ressorts fi nde t. wird eine 

Gosetzesllnderung im lang..,ierigen ReGsor ta""handlungs- und Ab

stimmungsproze ß erschwert und nicht sel ten ~errieben. Schließ

l ich verschleiBt sich d ie Kraft zur Rechtsetzung in den ZwSngen 

"rechtlicher, i n s t itutioneller und fakt ischer p r äjUd iZ i erUng.,, 4) 

1 ) ~bg . LENZ in der Si tzun g des BT-Recht5au9 schu~ ses vom 09.02. 77 , 
Sten o ProtokOl l 2/67 f. 

2) Deutscher Bundest ag, P lenarp r otokoll 8 / 63, a . a . O., S . 48 37 f . 

3) Niklas LUIlMAml, Di e Organis atlonsmitte l .. . , in , Heiner CElSSLER 
(Hrsg.), a.a . O., S. 118. 

" Peter HOLL , Gesetzgebungslehre . .. , a .a. O., S. 76 f . 
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Diese Behinderungen treffen auf eine Cesetzgebungsmethodik 

und _technik . die in ihrer t raditionellen Ausrichtung IProblem
aufbereitung und Materialiensammlung, Expertengespräche, Er

stellung des Erstentwurfs , Entwurfsbegutachtung, Erst ellung 

des Kabinettsentwurfs) unzu länglich ist. "Di e techn ischen, 
sozialen, soziologischen und psychologischen Verhältnisse in 

unserer Massengesellschaft sind so ko~plex, daß die Regelung 
jedes Tatbestandes wie ein Stein wirkt, der i n ruhiges Wasser 
fällt : Er zieht eine unzahl vOn Wellenkrelsen, wirkt a lso durch
aus nicht nur an der Elnschlagstelle . Gleichzeitig aber fallen 
zahlreiche Steine an anderen Stellen ins gleiche Wa sse r , ~eren 

Ringe nun einander überschneiden, einander verstärken oder auf
heben. Das Netz von Wel l en laBt s ich nur experimentell ermit teln , 
nicht berechnen oder SChatzen." I ) Aus diesem Befund die nahe 

liegenden Konsequenzen zU ziehen , wurde bis heute weitgehend 

unterlassen. 

"Sachverständige Meinungsäußerungen zu Gesetzentwürfen hat es 
in der Vergangenheit imrr.er wieder gegeben. Die Diskussion hat 
auch zur Ve rbesserung der Geset ze beigetragen. Die Erfahrung 

zeigt aber, daß die se Art der Vorbereitung von Gesetzen einfach 
prinzipiell nicht mehr ausreicht.~Z) 

Eine systematische Erhebung und Auswertung der Gesetzgebungs

praxis steht noch aus. Hierzu sind Aussagen i m zwei t en Teil des 
FOrschungsberichtes zu erwarten. Es kann jedoch schon heute als 

gesicher t gelten, daß die weiter oben e rör t erten Effektivi täts
bedingungen in Form einer empirischen unte rsuchung während der 
Gesetzesentw1cklung so gut wie nie geprüft werden. Der vorge 
schlagene Ausweg, "die Regelungen vorerst we iter als geplan t 

1) Udo KLAUSA, Da s Verwaltungsplans p ie l, I n: Mittei lunqen der 
KGsSt - SonderdrUCK September 1963, S. 4. 

" A.a.O., S. 3 f. 
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und we i ter ~ls ~uf der betreffenden Reehtssetzungss tufe üb-

lich ( zu kOnkretisi eren) und den Umfang un~ cie Dichte der 

Bestimmungen (zu erhöherll, wor~uf die wich t igst en Regelungen 

dan k einer gewissen ~bers icht und du rch Ve r gleiche un ter über

greifende n systemat i schen GeS i Cht spunkten ausgewählt, e ventuell 

gener~llsiert und sowe it angemessen abstrah i ert werden können"l) , 

kann nicht ~ufriedenstellen, weil er allen falls größere Sorg

f~lt a ber kaum zusätzliche Erkenn tnisse übe r die an der vo r a us

sicht l ichen Wirkung zu messe nden Eignung von Nonne " erbringt. 

Viel .. ehr mÜßte e s da rum gehen, rechts tatsächl iche und rechts

so~iologische Erkenntnisse in den Geset zentwurfsprozeB einzu

beziehen , u~ etwa Aussagen über Vareinbarkeit ~it außerrecht

l i chen Normen, freiwil liger Befolgungsbereitsch~ft, ~nwendbar

keit, gee i gnet e Kcnntniggebung in Abhtingigkei t vom vorrangig 

~ngesprochcnen Adressatcnkrcis u.a. treffen ~u können. 

ES braucht hier nicht zU interessieren, ob Rcehtst~t sachen

forschung als Tei l - oder Naehbard isziplin der Rechtssoziologie 

aufzufassen ist. 21 Teilweise überschneidende Erkenntnisin t er

eSSC~ , wie e twa Ef fe ktiv i ttit des Rec h ts und part iel l Identl~r he 

ro rsc hungsmethoden belegen wohl eine innere Verwandtschaft . 

1) Rainer J . SCHWEIZER, Die Prüfung der Notwendigkeit n euer 
Erl .. ""e, in: Ul r ich Klug , u . a. 4Hrsg.), a ... . 0., Gedächtnis
schrift fUr JUrgen Rödig, a . a.O. , S . 6 n • 

" Nach Ernst E. HIRSCH , Das Recht 1m sozialen Ordnungsgc{üge, 
a . ~.O. , S. 321 , sind "nicht die Rechtsregeln ~ls solche, 
sondern ihre Beziehungen z u dem sozia l en Leben Gegenstand 
der RechtSSOZiologie". Dagegen fragt die materielle Rechts
t a tsaChenforschung "we sentlich juristischer nach der Wirk
lichkei t des Rechts, ins besondere der Gesetze" .•. "Sie k an" 
gerade bei aktuellen Gesetz gebungsvorh~ben ihre p raktisch 
nüt2lichen Dienste leisten, indem sie abge sichert e Erkennt
nisse Ube r die zU r egelnden Verhä ltnisse bereitstellt. ti 
Os kar HARTWIEG, Rechtstatsachenforschung i m Ubergang , Götti ngen 
1975 , S . 39 und 42. 

. / . 
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Daß das Aufspüren und Analys i eren der "kausalen Faktoren" fUr 
beide Porschungsrichtungen eine eminent wichtige Aufgabe sein 

müßte, ist jedoch evident. Die mangelhaft e Kenntnis ~Uber die 

Gesetzmäßlgkeiten des Soziallebens, insbesondere Ube r die 

wechselseitige Beeinflussung von Recht und Sozialleben" und 
die Bequemlichkeit "sich auf reli~iöse,ethische, politische 
postulate und Schlagwörter, kur~ gesagt, auf irrationale Größen 
des Glaubens, de r IJberzeugung, der Meinung (~u be schränken)", 

macht Ernst E. HIRSCH dafür verantwortlich, da6 "jedes neue Ge
setz ein Schuß ins Dunkle ist, und soin mu6, weil man mangels 

notwendiger Unterlagen nicht im~tande i s t , die Reaktionen vo raus
zusehen und einZUkalkulieren, welche das Gesetz bei denen her
vorrufen wird, für d ie es bestimmt ist.~11 Dieser 11 Jahre ~u
rUckliegende Befund wird korrekturbedUrftig sein. was den ab
soluten Kenntniszuwachs über die gesellsc:,aftlichen Wirkungs

bedingungen angeht. nacbdem sich diese Dis~iplinen konsolidiert 

haben . Im VerhältniS ZUm gebotenen Umfang und Verläßlichke its
grad rechtstatsächliCher und rechtsso~iologischer Informationen 

durfte diese Kenntnissteigerung weitaus bescheidener a usfallen. '1 

1) Ernst E. HIRSCH, Rechtssoziologie heute. in, Ernst E. HIRSCH! 

" 

Manfred REIIBINDER (Hrsg.). Studien und Materialien ~ur Rechts
soziologie, Köln und Opladen 1967, S. 2ß. 

Als aktuellen Beleg hier lU vgl. Rolf WANK , Gren~en r ichter-
liche~ Fortbildung. Berlin 1978, S. 120, · Vielen späteren 
Auslegungsschwierigkeiten liegt weniger eine Unentschieden
heit oder Unklarheit des Geset~gebers zugrunde als vielmehr 
dessen unvollkor:ur.ene Vorstellung, ein Mangel a n Phantasie. 
Das Gesetzgebungsverfahren 1st bereits auf d ie abstrakte Ge
setzesfassung ausgerichtet. Argumente gehen auf das allge
meine Problem ein. Das Fallmaterial. das der AUsarbeitung 
~ugrunde liegt, ist regelmäßig zu gering . Das Abfassen des 
Gesetzes gleiCht daher einem SchuB ins Blaue . Der Gesetz
geber muß seine Regelung anhand gedaChter. konstruierter 
Fälle treffen und das Ergebnis i n der Wirklichkeit abwar ten.' 

. J • 
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Die R~chtsta tsachen forschung ( eigcns t~ndigc~ Refera t im Bundcs

j usti zmi ni ster1um) ~ird zu se l t en nutzbar gemacht . "nie Ta t 

sachen fests tellungen de s Gosetzgcb.,rs beruhen häufi g eher auf !. n 

tu i tton al s au f empirischer Grund l age." )) Nich t zuletzt d i e 

sich später als mißl ungen he r ausstellenden Gesetze belegen 

"das in t e ressante Phänome n . daß sich der Gese t zgeb er be i Er l aß 

der Gesetze s elber nicht Ube r d i e Konsequenze n seiner Tätigkei t 

bewußt ist. Er erlä ßt also Normen, deren Bedeutung ihm zum Ze it

punkt d er Gesetzgebung noch nicht voll umfä ngliCh klar ist :,21 

Di es is t z u einem Gutteil auf übertriebene Spezial is ierung und 

Bü r okrat ismus zurückz ufUhren, - Fa kto r en , d ie f Ur Perfekt ionis

muS wie f Ur eine Aus blendung der Wirkungsdimenslon glei chermaßen 

~erant~~rtlich zu machen sind. ~Der zuständige Beamte wi l l jedes 

Pr o blem, das ihm in lilnger Erfahrungs zeit begegne t is t , bei der 

Neuo ~dnung der Ma t e rie miterfassen und diese Neuordnung nach 

seinen Vors tel lung e n und im Hinb l ick auf die Bedür fn isse se iner 

Verwa ltungsste l l e ausfUhren" . )) Daß dann d i e s er ohneh in unglück

l iche Perfektionismus auch noch inhaltl ich miß l ingt, verwundert 

nicht, weil "den an d er Geset zgebung mitwir kenden Beamten des 

Bundes eigene Prax is der Recht s anwen dung in Verwal t ung und Ju

s tiz weithin f eh l t.,41 

Weite r hin lei den Rechtssoziologie und Re cht s tatsa che nforschung 

un ter geset zgebungsme thod ischer und noch s tärke r : r echtssetzungs

t echni s cher Fe rne . "Es gibt kaum genUgend empir ische Unter

suchungen ..• , d i e a u fz e i gen könn t en , mit welchen Chancen i r gend

e ine Norm i n einer gesells c haft l i chen Situation verwirklicht 

werden kann .•. . wollte man de r Komplexität dieser Pr obl emati k 

" Ralf WANK, Grenzen ... , a .a.O . , S. 1.57 . 

21 Themas PLELNER, Nor~ und Wirkl ichkeit ... , a . a .O . , S. 317. 

3) Ra iner J. SCIMEIZER, Die Prüfung ... , a . a .O., S . 6 7. 

') Georg BERNER , I nflatio n ..• , a.a.O., S. 619 . 

. I . 
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in ihrem ganzen Umfange nachgehen, 50 müßte eine Untersuchung 

über die Voraussetzungen der Normwirkunq beim Adressate n und 
bei seiner Umwe l t einsetzen. ~1 ) Diese Distanz zu den unmittel

bar im Vorgang der Normabfassung, d.h. unterhalb der Ebene von 
Lösung5findung und -entscheidung auftretenden Fragen Ober kon
kret handhabungsvermittelte Gese t zeswirkufig erklärt womöglich 
die Zurückhaltung des GesetLgebers gegenUber eine r stärkeren 

Einbeziehung rechtssoLiologischer und recht s tatsächlicher Er
kenntnisser sie dokumentiert aber noch nachhaltiger ein au~en

scheinliches methodologisches Defizit bei der Gewinnung von 

empirisch fundierten Informationen Uber die Gesetzeswirkung 
während (anstel le vor oder nach) der Rechtsset zung. So wäre 
wohl auch die Foststellung aufzufassen, daS für die "Ermittlung 

von Grundlagen. der Realien einer Rechtssetzung praktikable 
Methoden kaum bestehen, daß besonders die Rechtstatsache nfor
sehung vielfach im argen liegt. (und es) aufgrund einer schmalen 
und ungenügend erhärteten Erfahrungssieherheit zu Prognosefehlern 
und in der Gesetzesanwendllng zu Realisierllngsschwäehen Ikonunt) !, 2) 

Kurzr Die Einbindung d i eser Disziplinen i n den Vorgang der Ge
setzesentwicklung und insbesondere in die Entscheidungsprozesse 

bei der No~~bfassung f ehlt . 

Dieses Defi zit verschulden aber nicht nur ReChtssoziologie und 

Rechtstatsaehenforsehung, es geht auch zu Lasten der Gesetz
gebungswlssenschaft, - soweit man von der Existenz einer solchen 
Uberhaupt sprechen kann. Ja man wird sogar s agen können, daß die 

von der Gesetzgebungspraxis bevorzugten (weil scheinbar direkter 
nutzbarl) Porsehungsergebnisse zur Gesetzgebungsmethode, -lehre 
und -technik in gewisser Weise der Re chtssoz io logie im weite sten 
Sinne den Zugang zur Nutzbarmachung erschweren, weil sie selbst 
nicht die ",cthodologischen AnknUpfungsstellen liefern. (Vgl. 
weiter hierzu unter 6.2.). 

1) Thomas FLEINER, Norm und Wirklichkeit ... , a . a .O., S . 311. 

2) Ralner J . SCHWEIZER . Die Prüfung ... , a.a.O., S. 69. 

./. 
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5 . Ge .... i nnung qeset~qebungsmethodlsch und - technisch verwert 

barer Anforderungen an die Rechtset z ung 

Die k lassisc hen Prinzi pien der Cesetzest echnik nach Robert WALT8R 

bes i tzen z .... ar ungebrochen GUltlgkc it, sie sind jedoc h zu er-

.... e i tern und zu verfeinern, um den aktuellen Voraussetzungen und 

Bed i ngungen der Gesetzgebung in recht statsächl icher wi~ 1n

st i tutionell-prozedura l er Hinsicht gerecht werden ZU können . 01" 

Gose t zes techni k ha~_ sich nach ihm vor, folg""den Grllndsät~en le i t"n 

z u l assen: 1) 

ökonomisches Prinz i p : Erke nnbarkeit de r Geset ze durch 

geistige Beherrschbarkel t de r Änzah l ihrer Regeln mit 

Hilfe von Gener al i sierung, Reduk t ion, Verweisung , Be

grenzung der Rechtsformtypen , t orme lle Derogation ; 

Prinzip der Adäguanz, ver ständlich keit und pr äzision 

des Ausdrucks ; 

prinzip der systematischen Ordnung: Zusamme n f assung, 

E i nheitlichkeit de~ Zusammenfassung , Gl iederungsp~in

", i plen; 

Prin",ip der Kundrnachung, Adäquanz der Kundm a chung, Kund

rnachung als Recht, Kundmachung als bestimmte For~ des 

Gaset"'es, Kundmac hung als syste matische Ordnung . 

Nach Darlegung der Wirkungsweise, Effekt i vitätsbedingun gen von 

Rechtsnormen und der Einbruchstellen rech t l icher Wi~ksamkeit 

schlagen wir e in vierdirr.ensio n ales MOdell zur Ableitung u nd Er

k lärung von gesetzgebungsmethod i sch und -technisch verwertbaren 

Anforderungen an die Rechtsetzung zugunsten ef fek t i ver Rec ht s 

normen vor : 

1) Robert WALTER, Die Lehre von der GeSerzestechnik , in: öster
reich i 6che Ju~ istenzeltung 4/1963, S . 85-90. Vgl. ferner : 
Herbert KRUGER, Rocht,, :.; t aa t l t c hc G"sc t zgebungstc'chnik, in' 
DöV 1 956 , S. 550 f. 
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1. Ebene des Rechtssystems 

Hier ist fiber die Funktionalität einer 1n Aussicht genommenen 
recht l ichen Regel ung im Blick auf den bestehenden Rechtsstoff 

und die Chancen einer Zielverwirklichung durch Rechtset7.ung 
z U entscheiden. Als Anforderungen an die Gesetz- und Verord

nunqsgebung kommen in Betracht: 

al ~~ngste Prüfung des Regelungsbedar fs , was sowohl zurück

blickend fUr die Durchforstung und Bereinigung des vor 
handenen Rechtsstoffs wie auch zukünftig tUr die Schaffung 

neuen Rechts gelten muß. 

bl Sorgfältige PrUfung der erforderlichen und geeigneten Rege
lungstiefe, d .h. des Detaillicrungs- und Spezifiz i erungs
grades; der Entlastung der Gesetze ~on Vorschriften zu
gunsten der Delegation auf nachranglge Rechtssetzungsin

stanzen. 

cl SIchers t all ung der Dauerbeobachtung von Rechtshandhabung 
und Gesetzeswirkung mi t dem Ziel unvarzUgliche Korrektur 

oder AuBerkraftsetzung bei Fehlwirkung oder Wirkungslosig

keit. Verbunden mit di eser kont inu i erlichen Eva luierungs
aufgabe ist die Expl i kation des mit einer Norm verfolgten 

Ziels, d .h. des geset zgeherisch~n Willens , soweit dies 
rechtspol i t isch möglich und zumutbar erscheint. 

2. Ebene der jewe iligen Rechtsnorrnkonzcpt ion 

Hier wird Uber die Realls1erbarkeit des dur ch r echtl i Che Rege
lung angestrebten Ziels einschließlich de r Rahmenbed ingungen 

einer erfolgreichen Implementation der Rech t svorschri f t ent
schieden. Als Anforderungen sind zu nennen: 

. / . 
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a ) Aufwe i s der grunds~t~lic hen Be fo l gbarkelt einer Rechts

norm. 

b) Vereinbarl i chkeit der Rechtsnorm mi t Rechtskultur \ Rechts

bewu ßtsein, RechtsSinn . Mora l . soziale Vo r stel lungen, 

Rechtsa chtung etc.) e inschlie ßlic h den Bedeutungszu

mes s unge n im Kontext des sozio~konomischen Systems. 

c) Be kannthe it der No rm bzw. KenntnisgGbung der Norm, 

cl) Vers tehbarkei t und Verständlichke i t der Rechtsnorm spezie l l 

tOr den j e wei ligen Bet roffenen- und Benut zerkr e is , 

cl Ausgestaltung mit gee i gneten. wi derspruchsfreien Sanktions

mitteln ( Instrll!llentier ung des Gese l z esz"'-ec k s ). 

3. Ebene der Analyse und Lös ungs f indunq be i de r Rechtsnorment

wicklung 

ZUr Einlös ung de r vorstehende n Anforderungen , zUr En t scheidung 

bei gg(l s. auftretenden Konf l i k ten z wischen diesen Anforde 

rungen sind möglichs t deta illie r te, exakte und empiris ch be 

gründete Jnform~t ionen Ober die Wl rkungsbed i ngungen i n rechts

tatsachlicher{rcchtssozio l o gi scher. ins titutionel l-~dm lni

s trativer und implementative r Hin sicht notwendig. Zu unter

suchen gilt es . die 

kaus alen Faktoren , hierz u zählen individual- und sozia l 

p s y chologi sche Fakto ren ebenso wie die soz ioökonomischen 

und recht skulturellen Wirkungsbedinqungen einer Rech t snorm; 

fun ktionalen Faktoren; hierzu g ehören die informationellen 

und kommunikativen Be d i ngungen und Ve r mlttlungsvorgänge; 

./. 
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instr~mente l len Faktoren: hierunter fa l l e n a lle Steuerungs

mitt~l, organisatorische und i nsti tut ionelle Voraussetzungen 

sowi e die physikal ischen Informat ionstr~ger fests tehender 

Kommuni kationsstruktu ren. 

Je v e rläßlicher und umfassen der diese Informat i o nen zu gewi n nen 

s i nd, desto größer ist die Erfolgswa hrsc he in lichke it e i ner ge

setzlichen Regelung z u veranschla gen, - vorausgesetz t, d aß sie 

gemäß d en vorstehend genannten Anforder ungen und p rinz ipien ge

nutzt und umgesetzt we rden, d.h ., daß a u s diesen Informationen 

d ie "rIchtigen " Schluß fo l gerunge n gezogen werden. Diese These 

impliziert bewußt neben d em Auftrag zur Entwicklung wirkungs

sicherer und a ~ch ansonsten effiZie nter und befolgharer Gesetze 

den Mut z um konsequenten Regelungsve r zicht , We nn der e ingeschlage n, 

Lösungsweg mitte ls Rech tsvorschri f t voraussi chtlich nicht zum 

Erfolg f ührt oder j edenfalls gleichwertig a lternative Lösungs

strategien zur Verfügung stehen. 

4. Ebene der Rechtsnormabfassung 

Angesprochen sind hier die Gesta ltungs- und Ent sche i dungs 

kr i te rien, d ie bei der konkreten Normabfassung, d . h . beI der 

Transformat ion von verhaltenssteuernden u nd -beein fl ussenden 

Impulsen in s p rachl iche Zei Chen und Formul ierunge n e i ne Rolle 

spielen. Di ese Kriterien l assen sich auch als Auswertungs

raster für die bei Ana lyse und Lösungsfind ung gewonnenen I n

forma t ionen ü ber die Wirkungsbedlngungen auf fass e n . 

a) Z i e lgeeignetheit und Wi rkungssic he r hei t der e i nzelnen Norm

zweCKe und -instrumentierungen : 

Die von une rwUnschten, kon t r adik t o r isc hen Ef fekte n f reie, 

2 um Erfüll .. n des Norml",rungSZieles bzw. einzel ner Regelungs

zwecke beitragende Wi rkung von Re chtsvor schri f t en isl a l s 

- häu fig erst ex post überpr üfbar es - Qua li tätskr iteri um 

.(. 
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an~usehen . Sorgfältige Entwicklungsa rbei t en, Explizierung 

der Regelungsabs icht, BegrUnd ung der Ursachenangerr,essen-

heit s ind notwendig. um nach de r Ma x i me verfahren z u können , 

lieber keine rechtliche Regelung z U t reffen, "um etwas zu 

änder n, was man d urch die Rege lung selbst nicht erfass en 

kann, !landern nur zu beeinflus sen hOfft . "') Vom Gr ad de r 

Nachweisbarkelt der Zl eleign ung und Wlrkungsslcherhe i t sollte 

abhängig gemacht werden , o b d i e Rechtsvorschrift Uberhaupt, 

mit welcher ProblemHlsungsprogran,mierunq und mi t welchem 

Ge ltungs- und Verpflichtungsgrad IGel tungsdauer, Rech t s

quollenreng) zu erlassen is t. Die in der Gemeinsamen Ge

schäftsordnung de r Bundesminis t erien2 ) genannten PrUfkriterie n 

sind bei wei t e m unvo llständi g und werden bislang ohneh in kaQ~ 

beachte t_ 

b) Verwaltungs praktikabilität und Justiz iabi litä t, 

Verwaltungsprakt i kabilität meint d a s Maß a n Ubereinstimmung 

von Rechtsvorschri ften mit Arbeitsweise , Organisation und 

Ve~haltensgewohnheit der rechtsanwendenden und - vollziehend en 

Verwaltun g sowie mit den Geboten recht smäßigen und effizienten 

verwaltungshandelns_ Sowohl für die Verwal tung wie fUr d i e 

Justiz einschließlich der Orga n e der Rechtspflege ferne r von 

Wicht1 g kelt is t die bei mögl iChst geringe~ AUfwand einneutige 

Anwendbar keit de s a l l gemeinen Gehalts einer Rechtsvorschr i ft 

auf den j eweils zu ent scheidenden SaChverhal t. Diese durch 

zah lreiche Einzel k ri terien abgedec kten Qualitäts anforderungen 

a n Recht svor schrif ten sind außerordent l i ch wei treic hend , es 

gehören 

mäßige 

daz u Aspekt e wie flexible Handhabbatke i t, we rtungs

Folgerich tigkeit, Ei ndeutigkeit aber auch genügende 

Generalität, St andardisierbarkei t und Automatisierbarkeit, 

1 ) Niklas LUHMANN, Die Organisat i onsm i t t el ... • a .a.O . • S . ' 19. 

2 ) r~n ~T "orn " .'0."".. b " """ ., d , "'''' .U ~ "" ~n ",er a .. ge~ en en assung 
(GMBl. 19 76 S . 5 50 ), i nsbes _ §§ 29- 36 sowie 40_ 

./ . 
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verständlichkeit aber auch Beständigkeit, Vollständigkeit, 
sachverhaltsangemessenheit u.a. 1) Mi t der Klarlegung von 
vollzugszu8tändigkeiten hangt die eindeutige Bestimmtheit 

des Recht s wegs eng zusa~en . Gegen dieses Gebot wurde bei
spiels~ise bei der Neufassung VOn § 157 Ab~. 1 DBauG 
verstoßen, wonach sich die Zuständigkeit der Kammern fUr 

Baulandsachen U.a. nicht auf alle verwaltung~akte nach Teil 11, 

Absch. 3, sondern lediglich auf Ve rwaltungsakte, nach §§ 28, 

28 a erstreckt. Dadurch bleibt letztlich ungekl~rt, ob in allen 
Auseinandersetzungen um die Ausübung des gemeindlichen Vor
kaufsrechts der Verwaltungsrechtsweg zu beschreiten tst, oder 

aber ob fUr Fälle nach § 28 a B9auG (preislimitierendes Vor
kaufsrecht) die Kammer fUr Baulandsachen zuständig ist. 2 ) Auch 

die ~Knallmi schung~ 3) von Sozialversichcrungsrecht und bürger

lichem Recht bei der Reform des Ehescheidungsrechts wirft Pro
bleme bei Rechtsprechung und ReChtspflege 4Uf . 4 ) 

c) BUrgerfreundlichkeit und getroffenenangemessenhe1t : 

" 
2) 

31 

" 

Im Schnittpunkt ~wischen Verwaltungspraktikabilit~t/Justizia

billtät und dieser Qualit~tsanforderun9 stehen Verständlich

keit und fallangemessene Handhabbarkeit von Rechtsvorschr1 f ten. 
Hangelnde sprachliche verständlichkeit von Rechtsvorschriften 

und fehlende Einsicht in die Sinnhaftlgkeit 1st nicht nur ge
nerell fUr Befolgungsdef1zite verantwortlich zu Machen, s i e 

wirkt sich auf Seiten der 9Urger in Akzeptanzverweigerung und 
seitens der Behörde n in Motlvationsverlust und bürokratiSCher 
Engstirnigkeit aus, WOdurch sich Friktionen und Konfliktstoff 

Vgl. u . a. Walter HUG, Gesetzcsflut und Rechtssetzungslehre, 
in: Ulrich KLUG, U.4. (Hrsg.), Ged!lchtni!!lschrift für Jürgen 
Rödig, $ ./1.0., S . 13 f. 

Vgl. hierzu Wolfga ng MARTENS, Peter HORN, Rechtsschutz gegen 
die Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts - ein fehl ge
schlsgener Versuch gesetzlicher Strei t entscheidung, in: 
DVBI. 1979 , S. 149. 

Abg. LENZ, BT- Rechtsausschuß vom 09.02.1977, Sten . Protokoll 
2/68. 

Vgl. Dieter GIESEN, Dietmar GICK, Ein Jahr Ehescheldungsrecht, 
in: JR 1979, S . 1. 

./. 
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i m Verhältnis Bürger-Ve r waltung ständig e r noue rn . Da s e nt
standene "Mißtrauen weitet die Bürokrat ie a us, fUhrt zu e i ner 

zwanghaften Vermehrung bürokratischer ~on trollmechanismen. be
deutet Formular krieg, Beweislast beim Bürger und Bevormundung. 
Vertrauen ermöglicht wenige und unbürokrat ische Kontrollmecha nis

men, bedeutet stichprobenhafte Kontro lle , Beweislast bei der 
Bürokrati e und Eigenverantwortung . H11 So begrüßenswert die Be

f lei8igung des Gesetzgebers zu größerer Verständlichkeit bei 
der Normabfa ssung in jüngerer Zeit sein mag, So d~ rf dieses 
Gebot j edoch nicht zum Selbstzweck werden 21 , zurnal sprachli c he 

Redundanz mi tunter zu Lasten der Eindeutigkeit geht und Rechts
vorschr iften aufbläht. Es ist vor allem bei bloß theoretische r 
Betrachtung häufig schwierig, gebotene KU r ze. Vers tändl i chkei t 
und wa hrung der Eindeutigkeit miteinander zu vereinbaren. I m 

Blick auf den Umfang des gesamt en Rechtsstoffes is t sicher l i ch 
kritikwUrd 1g. daS etwa die Regelung zum Rei seve ranstal t ungs
vertrag getrennt vom Gesetz fiber die Allge~einen Geschäftsbe

dingungen vorge nommen wurde. Ande rer seits kann fUr dieses Vor
gehen sprechen, daß sich d ie gesonderte Er f assung eines noch 

gut abgrenzbaren Gewerbezwei ges vorteilhaf ter i m Sinne bet r offenen
bezogener Uber schaubarkeit herausste l l t , als wenn diese Adres
saten die allgeme in gefaßten Bestimmungen auf die für sie tragende 

Bedeutung hi n erst noch interpretieren mUs Sen. 

" Heiner GEISSLER, Alternativen zU e i ner verbürokratis i erten 
Gesellschaft, in , Ders. (Hrsg.~. Verwaltete Bürger ..•• 
s.s.O., s. 121: fe rner hi erzu treffend, Nik las LUHMANN, 
Vertrauen - Ein Mechanis~us der Reduk t i on s ozialer Komplexi
tät, a.a . O., S. 79: "Wer mißtraut braUCht mehr lnfomationen , 
auf die zu stUtzen er sich traut. Er wird von weniger In
formationen s tärker a bhängig ." 

2) Zuweilen entsteht der Eindruck, a ls ob die verbesserung von 
Gesetzen lediglich sprachliche und begr iffliche Aspekte be
tre ffen wUrde. Vgl. Karl HILLERMEI ER, Eindämmung •.. , a.a .O. , 
S. 323, a ber auch die Äußerun gen des Bundesministers der 
Justiz in der 62. Sitzung des Deutschen Bundestages. Plenar
protoko ll 6/63 , S . 4639 und Hans-Diet rich WElSS, Verrecht 
lichung ... , a.a.O., S . 607 f . 
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dl Effizien z : 

Bei jeder Regel~ng sind die Grundsätze dcr "Wirtschaftlich

keit" und ~ sparßamkei t" mit zu beachten . Die Auswi rkungen 

auf die vOllziehende Verwaltung, die Bürger sowie die Recht

s prechung mUssen im Auge beha l ten werden . Kostenerheb l iche 
Auswirkungen von Gesetzen we rden heute j edoch überwiegend 
nUr be i de r Verwaltung ermittelt, die Bela stungen der Bürger 
(Behördengänge , Nachteile durch schleppende Fa llbearbeitung , 
I nformationsbes chaffungsaufwand u . dgl .) und die Bea nsp ruchung 
der Gerichte werden dagege n so gut wie nie vor Verabschiedung 
e iner Rege l ung berückSichtigt . Eff izienz meint i n diesem Zu

sammenhang das optimale verhältnis von Wi r kunsgergebn iss en 

zu Aufwand und Kosten (auf de~ Hlntergrung von Regelungs-

aber a uch ander weit igen Problemlösungsalternat iven ) . 

Insgesamt sind diese Anforderungen durchgangig bei der Gcset zent
wicklung im Auge zu behalten . 

Dieser Anforderungska t a log , an dessen Ausgangspunkt quanti t ä ts
und geset ~ gebungsmethodischbedlngte Einbruchs t eIlen für die 

EffektiV ität vOn Rechtsnormen lagen , so ll nachfol gend mi t den 
bekannten gesetzgeberi schen St rategien ZUr Mängelabhilfe kon

fron tier t werden. Es gilt dabei herauszufinden, inwieweit diese 
method ischen und technischen Lösungsangebote geei gnet s ind, zur 

Effekt lvitätss icherung de s Rechts be i zutragen , und WO darüber
hi naus methOdische und gesetzestechnische Lücken oder Leistungs 
gre nzen gege nÜber dieser Aufgabensteilung auszumachen s i nd. 

. I . 
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6. An5ät~e zur Einlösung der Anforderungen an die Recht 55et~ung 

1m Bl ick auf die i n du r mittle rwe i le erreichten Regelungsdichte 

z u s uc handen M~ngelur 6achen (Abschnitt 4.1.) werden z unächst 

d i e bislang noch vorzugsweise ledigl ich wisse nschaftli ch er

örterten Stra tegien zur Nor~reduktion vorgestellt und au f ihren 

Prob l crn l6sungsbe i t rag hin untersucht. Sodann folgt d ie Präsen

tation der gesetzgebungsmcthodi~chcn und -technische n L~sungs

ansätzen zu r Steigerung der Effektivität und Effizienz v On Ce

setzen sowie die Beurte ilung ihrer vermutlichen Leistung. De r 

hie rbei zu gewinnende Befund atellt die Schnittstelle zum zweite n 

Pro jektteil dar, Nach Kenn t nis der Qua llt ä tsanforderungen (E ffe k

tivit ä t, EffiZie nz) an Rechtsvorsch rif ten und ihrer derzeit be

gr e n z t e n methodi sche n und verfahrensnÄßigen Einlösbarke l t kann 

nun mi t den Uber l egungen zu ei ner WeiterentwiCkl un g von Gesetz

g ebungsmethodik und -verfa hren begonnen werden. 

6.1. Strategien zur Normred uktion 

"weil die Leistungsfähigkeit der Rechtsse t zungsorgane beschränk t 

ist, we i l d ie Belastbarkeit der Rechtsverwirklichungsorgane be

gren zt ist u nd vor al lem we il eine Gesetzesf lut Rechtserkenntn:ts

s c hwier igkeiten bei d en Bürgern, Rec h tsuns ichc rhetten und Wirk

s<'Irnkeitsverluste des Rechts erzeugt,, 1 ) , werden Ruf e nach Redu

z ierung des Rechtsstoffes, nach Zurückhaltung des Gesetzgebers 

nich t n Ur v erständlich, sie sind begründet in der Wahrung der 

Verfassungsgrundsätzs de r Recht s glcic hhelt , der Verhältnismäßig

kei t und de r Rechtssicherheit. Die Empfindlichke it gege nUber dem 

vo rwurf e i nes ständig s tärke r an~chwellenden Bund e sgesetzblatt es 

als " Bewe is" fur d i e Normenf l u t fUhrt mitunter schon zu grotesken 

Reaktionen , Der Bunde smi n iste r für J ust iZ h iel t s ich und seinem 

Ministerium zugute, daß n i cht nur e in Verordnung sentwurf von 

1) Rainer J. SCHWEIZER, Die Prüfung .•. , a.a.O., S . 71. 
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45 Paragraphen in 15 Grundsatzvorschrt ften zusarr~cnge faBt wurde, 

sondern es ge l ungen sei, die Anlagen von 171 Schreibmasc hinen

seiten als Ver waltungsvorschrift aus zugestal t en , wodur ch die 
Veröf fentliChung im Bundesanze i ger gentlgt habe . 1) Ob da~it dem 

Rechtsanwender , der sich nUn zweier Quellen bedienen muß, e in 
Gefallen erwiesen wurde, bleibt immerhin f raglich . Mit "Grund
satzerkl~rungen zur Elnd~mmun9 der Gcsetzes flut ~2 1 versucht man 

dem Uberm~ßlgen Rechtsstoff Herr zu werden. Doch hier dUrf te man 
bal d auf eine rechtspolitische wi e rechtstechnische Gr enze stoBen : 

"Will man Zahl und Umfang der Gesetze und Verordnungen undlffe
renziert ab~uen. dann (mußl man sich dartlber i m klaren sein , 
daß dieser Rückgang s t aatlichen Engagements gle ich~eitig zU 
einem Rückgang rechtsstaatlieh fixiertcr und gerichtlich nach

prüfbarer Regelungen und letztlich auch zu einem Abbau des Sozial
staa tes und seiner Regelungen fUhren würdn. ,, 31 Außerdem schieben 

auch Gericht e nicht sel ten Entsche idungen in Rechtsstre1 tigkei t en 
wieder dem Gesetzgeber zu oder aber ident i fizieren bislang un

bekann te RechtslUcken, die zu schließen dem durch Regelungsbe 
streben neuen Aufschwung verleiht. 4) 

Mi t das gröBte Verdienst der Debat t e um d i e Normenf l ut berUht 

wahrsche in liCh in der Sensibi li sierung des Gesetzgebers f Ur die 
vers tärkte PrU!ung des Regelungsbedarts. Di e vom Rechtsausschuß 
sich zU eigen grunachte Option "in dubio contra codificatione"5 ) 
1st sicherlich begrUßenswert, doch wi rd di e Entschetdung zwi schen 
Rege lung bzw. Nichtregelung kaum jemals SQ objekt ivierba r zur 
Dis~osit ion stehen, als das auf der Bas is umfassender Information 
über die j eweils zU erwart enden Wirkungen sachl iCh abgewogen 

1) Hans-Jochen VOGEL, Norme nflut . .. , a.a.O. , S. 324. 

2) LANDESREGIERUNG BADL~-WURTTEMBERG, Staatsanzeiger Nr . 103 -1 04 , 
'10m 30.12.1978. 

3) Gerhart BAUM in de r Ausspr ache ZUr RQchts- und Verwal tungs
vereinfachung . BT-Plena rprotoko l l vom 15. 12 .1 977, S . 48J9 . 

4) Vgl . Fritz CZEHMAK, Nichtvergese tzlichung des Schu lwesens , in: 
BayVBl. 1979 , S . 168 f. 

5) So Abge . KLEINERT in der 2. Sitzung des Recht sausschusses de s 
Deutschen Bundestages a. 09 . 02 .1977, Steno Protokoil 2/6 6 f . 

. r . 
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werden könnte. Das pol it ische Moment, das schon i n der Vorent
wicklung his zur Her~usbildung der Entscheidungssi t uation hgufig 

von erheblichem Gewicht ist , läßt sich später erst recht nicht 
mehr zurückdrängen. Dsshalb müßten alternative Problemlösungs
strategien am Anfang der Uberlegungen zur Realisie rung poli
tischer Vorhaben angestellt werde n. Die s aber hätt e notwendi g 
Polgen fUr die Qua l ifizierung der Ministerialbürokratie, Wen n 

nicht notwendi gerweise der auf Gesetzentwur fsausarbe i tung pro
grammierte Referent, s o müßte wenigstens auf Abtei lungslei ter

ebene das Spektrum anderswelti~Lösungswege bekannt sein. I nso
weit auf dieser Ebene fundierte Kenntnisse über unterschied liche 

Progra~~ierungsformen einer Problemstellung nur bedingt zu er
warten s ind , ware eine Professionalisierung d ieser entscheiden
den Vorüberlegungen \Stabstellen, Expertenclnheiten) in Betracht 

zu ziehen. Sie würde gewissermaßen dem fachlichen Leistungsbe
reich eines Ressorts bei der Formulierung von Auft rägen zur Pro
blembearheitung behi l flich sein, indem die generellen formale n 
Lösungsmöglichkeiten vorgeprüf t wUrden . 

Unter Abwägung der Erfordernisse und Gefahren könnte man darum 
wohl nicht einer legislativen SelbstbeSChränkung das Wort r eden 
können, man wi rd dem Gesstz- und Verordnungsgeber aber dringlich 

empfehl en mUssen, bei neuen Regelungsvorhaben deren Bedarf und 
zweckmäß igkeit 1) besonders gründlich ~u prUfen, die Wirkungs
s icherhe it zU gewährleisten und also bessp-e Gesetze zu machen21 , 

und im übr igen durch eine Durchforstung, Berein igung und Aus

dünnung ge l tenden Rechts den sicherl ich unvermeidlichen Zuwachs 
an Rechtsstoff möglichst gering zu ha l ten. 

1) Die GGO I r gibt ~war ~ahl reiche Anweisungen an den Geset~es 
era rbel ter in den Ministerien , wi e z.B. einen Gesetzesentwurf 
daraufhin zU überprUfen, welche Auswirkungen er auf die Um
welt haben wird, welche Auswirkungen er auf die Haushalts
ausgaben haben wi rd, ni cht jedoch ist Uberhaupt die Regelungs
bedürftigkeit nachz uweisen . 

2) Die Quallt~tsmgngel we rden auch vOm Bundesjustizminister ge
sehen. Zur zukun ft sS i cheren Fassung der Vorschriften plädiert 
er f Ur ~eine grUndl iehe Untersuchung der zu regelnden Lebens
sachverha l te und der angesteuerten oder sonstwie möglichen 
Wirkung der Regelungen." Hans-Jochen VOGEL , Normen!lut .•. , 
a .a. O., S. 324. 
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Zur Zeit sind die Bemühungen um Straffung, Bereinigung, Aus
dünnung und Vereinfachung des Rechtsstoffes auf Bundes- und 

Landesebene in vollem Gange . Hier verdienen unter anderem Er
wähnung 1) der Gesetzentwurf ~ur Beschleunigung von verfahren 

und zur Erle ichterung von Investitionsvorhaben 1m Städte bau
recht !aT-Drucks. 8 / 2451), der Entwurf eines Stat istik-Bereini
gungsgesetzes2 ) (ßT-Drucks. 6/2516) , die Staat .. haftung .. reform 

(ßT-Drucks. 8/2060), die Arbe i t e n am Sozia lgesetzbuch. Von Baden
würt temberg ist bekannt, daß durch eine Ände rung der Landesbau
ordnung das Baugenehmigungsverfahren beschleunigt werden soll. 
U.a. ist beabSichtigt, zahlreiche bautechnische Nachweise aus 

der Prüfpflicht herausz unehmen, den Ämterumlauf abzukürzen und 

die Nachbarn- Anhörung zU vereinfachen, inden der Bauherr die 
zustimmung s e lbst beibr ingen kann. 

Bevor wir i m e i nzelnen auf Reduktionsstrategien eingehen, sei 
kurz noch eine Radikalkur zur Rechtsstoffverminderung vorge
stellt. Zur Therapie gegen BUrokratie als Aus f luß übermti8iger 
Zentrallsierung mit den Nachteilen ~Anony~ität, mangelnde Ko

ordinierung , Starrheit, Komplexität und s=hl1eßlich Unfä higkeit'· 
schlägt R. HERZOG die Dezentralisierung mit dar Maßgabe vor, 
daß die ~Gesetzgebung •.. in Händen der Regionen liegen !sollte), 

so daB Fr agen wie aohlf~hrt, Wohnungsbau, Erzlehungs- und Ge

sundheitswesen gar nicht erst vor die zentrale Regierung qe 
langen.-)) Aus den Erf~hrungen mit dem Kul turföderallsmus sind 

hierzu graviernde Einwände vorzubringen. Das auch auf Länder
ebene gesetzgebungs{reudige Verhalten würde bei zusätzlicher 
Kompetenzenausatattung die Verachiedenartigkeit und Vielfalt 
der Gesetzeslandschaft bis zur völligen Unüberschaubarkeit 
selbst gleicher Rcchtsgeb1e t e multiplikativ e rweitern. 

" Vgl . Hans-Jochen VOGEL, ~ormenrlut ... , a .a.O., S. 324. 

2) Oa6 auch ein solches Unter fange n durchaus kontrovers einge
schätzt werden kann, zeigt die ablehnende Haltung der Gewerk
schaften gagen den Wegfal l des ßetrlebszensus (Merkmale: wert 
der sonstigen Vorleistungen , gesetZl i che und freiwil lige 50-
zialaufwendungen, Steuern ohne Einkommen , Körperscha fts- und 
Vermögenssteuer und Subventionen), vgl. Axel WERNITZ, Die 
Chancen . . • , a . a.O., S. 135 . 

3) Roman HERZOG, Gleichheit und GereChtigkeit ... , a.a .O. , S . 96 . 

. / . 
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6.1 .1 . Zwang zu~ ßeg~Undung des Normie~ungsbeda~fs 

Di eses Kriteriwm spielt in der jüngsten Diskussion die größte 
Rolle, weil in erster Li nie unter diesem Aspekt Uber die Zu

nahme der Verrechtlichung entschieden wird. Die den Pr obl em
lösungsbedarf betreffenden NachweiSde fi zite bez iehen sich auf 

die für eine Problemdef i nition konstitutiven Elemente normativer 
und analytischer Natur. Scheinprobleme liegen regelmäßig dann 

vor, wenn "die behaupteten Tatsachen lentwederl nicht existieren 
oder (wenn siel zwar existieren , aber na ch rat i onaler Wertbe

t rachtung nicht als Mißstand anzusehen (sind).' 11 lIrslichl lch 
f ür den "Fleiß des Geseugebers" ist a uch die verwischung des 

lInte r schiedes zwischen erforde~liche~ P~oblemlösung und not
wendiger Rechtsetzung. Einen Mißs tand als ve~beaae~ungs - ode~ 

beseitigungsbedürftig anzusehen und ihm den Stellenwer t eines 
prob l ems zuzuweisen, ist ebenso von dem dann erst zu entsche i den
den Problernstatus nach Maßgabe des Behandlungsranges, d.h., des 

Gewichts zu t~ennen, wie hiervon wiederum die Uberlegung der 
geeignetsten L~sungsstrategie und -form abzusetzen ist. Rechts

förm i ge Programme im weitesten Sinne wie auch polit i sche oder 

administrative, nicht gesetzlich normierte Ma ßnahmen kommen 
hierzu in Betracht. Der fast schon tautologische Leitsatz , "eine 

Regelung i st notwendig, We nn sich aus der rechtlichen Beurte i lung 
der tatsächlichen verhältnisse eine Unvermeidlichkeit und Un
umgänglichkeit für d i e Neuordnung ergibt"]), wird i n praxi schwer 
zU befolgen sein, und das normativ-politische Entscheidungsmomen t 
nicht zu suspend.ieren vermögen. Eine "umfassende" und "gegenUber 
der geltenden Ordnung e igenstandlge und distan~1erte"3 1 Problem
sicht zU <;!,,>linnen, .. ird du~ch Zeitnot , fehlendes analytisch-ge

setzberisches Instrumentarium, fehlende "typisie rte Regelunga
anweiaungen" , ("wodurch der Gesetzgeber h"ute immer noch so tut, 
als ob a lle seine PrObleme brandneu seien und jeweils Zum ersten 
Mal gelöst werden mÜßten H4 )) behindert. 

" 21 
31 

Pete~ NOLL, Gesetzgebungslehre .•• , a.a.O., S. 81. 
R. in~r J. SCHWEl ZER, Die Prüfung ... , a.&.O., S. 67. , , 
tbenda. 

41 ~lf BENDt~ , Das Selbstregulierungstheorem als die zentrale 
Methode einer allgemeinen Gesetzgebungslehre, in ' Friedrich 
... n .... ,." . ~'a~~~~ "" ... n"",,~ . .. ~~~ \ "'~~~r~h~ ''' .. ~n .. u .. , .. ,,~ 
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6.1.2. Staatlich-öffentlicher Aufgaben- und ZustKndigke1tsvcrzicht 

Wenn auch oft im Kontext hierzu gesehen. ist die Durchfors t ung 
des öffentlichen Aufgabenbestandes mit dem Ziel seines Abbaus 

zU Gunsten privater Aufgabenträgerschaft fOr das Ausmaß an Rechts

setzung von nachrangiger Bedeutung. Zwar rUhrt der Ruf nach 
weniger Staat, nach Reprivatisierung von derselben Quel le wie 
die Forderung naoh Eindämmung der Gesetzesflut her, nämlioh 

von BUrokratiSierung, Oberbeanspruchung der öffent l ichen Hand. 
Allmächtigkeit und All~uständigkeit des Staates. Ineffizienz 
und Schwerfälligkeit. Vom ideologisohen Ballast befreit l) hat 

diese Diskussion in der systematisch betriebenen Form der Auf
gabenkritik am we itesten gefOhrt2). Indessen konnte weder wOhl

fahrtsökonomisch noch verwaitungswissenschaf tlich ein Aufgaben
areal abgesteckt werden, auf das die staatliche Aktivität un

widersprochen zurückzudrehen ist, und das signifikant kleiner 
als die heute besetzten Zustlndigkeitsfelder aUsfällt. J ene Be
reiche aber. (Ur die bei Gewährleistung der Aufgabener fU llung , 

Einhaltung vOn Slcherheits- und QualitSts standa rds U. a . unbe
denklich alternative oder gemiSCht öffentlich-private Träger

schaften entweder schon praktiz i ert werden oder in Betracht zu 
ziehen Sind. können nicht als erheblich angenommen werden . Außer
dem wUrde mit Reprivatisierung der Anlaß staatlicher Regelung 

qua Kontrolle und AufSicht nicht entfallen, soweit es Sich um 

1) Vgl. u .a. Hermann SCHEER , Privatisierung öffentlicher Dienst
leistungen? in: Die Neue Gesellschaft 2/1916. S. 15 1 f1 
PRÄSIDIUM DES BUNDES DER STEUERZAHLER ~Hrsg.). Entstaat
lichung - Wie man die öffentlichen Hausha lte durch Ver
lagerung von Aufgaben au f Private entlasten kann. Wi esbaden. 
November 19751 GESELLSCHAFT PUR ÖFFENTLICHE WIRTSCHAFT UND 
GEMEINh'IRTSCfiAFT ~ Wissenschaftlicher Beirat). Privatisierung 
~ffentlicher Unternehmen - kein Mitte l zum Abbau von Ha us
haltsdefiziten ~Stellungnahme zum Gutachten des wissenschaft
lichen Beirats beim Bundesmlnisterium der Finanzen zur Lage 
und Entwicklung der Staatsfinanzen in der Bundesrepublik 
Deutschland). Schrlftenreihe, Heft 13. Berlin 1 976 . 

2) Grund legend; Rudolf DIECKMANN. Aufgabenkrlt1k in einer Groß
stadtverwaltun~ - unter besonderer BerUckslchtlgung Hamburgs, 
Schrlfte"reihe der J{ochachule Speycr. Band 65. Berlln 1977 . 
Weitere Hinweise bei Frido WAGENER, Der öffentliche Dienst .. ,. 
a.a.O,. S. 255, Anm. 115 . 
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Aufgaben in öffentlichem Inte~esse o der in st~~tllcher Ve~

~ntwortlichkelt handelt. Schließlich ist zU bedenken, da ß bei 

Ausl"gerung von Au fgaben a us dem öf fentliche n Bere i ch und gleich

wohl be izubeha ltender Kontrolle au8e~halb der Verwaltung nUr 

die Zahl derjenigen Person en steigt , die sich von Rechtsvor

schrift en belästigt und reglementiert fühlen , roithi" also dem 

vorsatz, die Rechtsnormbetroffenheit im administrativen Innen

bereich zU konze ntrieren . zuwider verfahren wird. Der - wer.n 

überhaupt - ger i nge Entlastungseffe kt fUr die Normset zung durch 

Aufgabenkrltik berUhrt nicht deren m~glicherwei se gUnstige Aus

wirkungen auf d i e effiz i entere Leistungserstellung oder auf die 

öffentlichen Finanzen in einigen Fä llen . 

6.1.3 . Normierunqsverzicht 

Das Grundgesetz gibt dem Gesetz geber nur an wen1gen Stellen die 

kon kre te Verpfl i chtung auf , Gesetze zu erlassen. Gemäß Art . 20, 

Abs. 3, GG . ist lediglich die Verwal tung an das Geset z gebunden. 

Das bedeutet aber nicht, daß jede Aufgabe der Verwal t ung einer 

gesetzlichen Ermächtigung bedUrfte. Der Geset z geber hat nUr 

die Verpflichtung , die vorn Bundesverfassungsgoricht pr äzisiert 

wurde. in grund l egenden normativen Bereichen . a l le wesentlichen 

En t scheidungon selbst zu t ref f e n . 1 ) 

Es g i bt ke i n Entscheidungsl'IOnopol des parlarnent s 21 "auch die 

Exekutive ist - wie die Rechtsprechung - eine ver f assungsun

mittelbare Institution mit eigenstl!lndig en Funkti o nen . ,,3) WUr de 

1) Vql. BVerfGE 34, 165 " NJW 1973, 133: BVerfG. NJ W 1979, 35 9. 

2) Her~ann MAASSEN, Die Freiheit des BUrgers in einer Zeit a us 
ufernder Gesetzgebung, NJW 1979 , 1476 . 

3) Hermann MAASSEN. a.a.O. 

. I . 



- 135 -

sich der Geset zgebe. damit zufriedengeben, nUr die grunds~tz 

lichen Bereiche zU regeln , so wäre wohl eine betrSchtliche 

Reduzierung der Geset zesproduktion erreichbar . 11 

Allein die Tatsache , daß etwa ein J a hr vor Ablauf der Legis
laturperiode die Gesetzgebungst äti gkeit des Parlaments regel-

mäßig dras t isch absinkt zeigt , daß vie le Gesetzesvorhaben a ugen
SChein lich doch nicht so dringlich s ind, wie vom Initiator zu

nächst beansprucht. Darüber, wieviel Gesetzentwür fe da s Stadium 
der Archivi erung i n einem Referat niemals Uberschritten haben 
oder wieder dor t gelandet sind , lassen sich keine Angaben machen, 
aber eS dUrfte nicht allzu wenige davon geben. FUr den Normierungs

verzicht mögen vor allem poLitische GrUnde sprechen, wie Ubcr
haupt "Gesetze und sonstige staatliche Regelungen nicht nur Pro

dukte bUro~ratischer Reglementierungssucht (Sind) , .. , sondern 

eine inha l tlich-pol i t ische Dimens i on ... als Instrumente zur 

" Steuerung geseL lschaftl icher und administrativer Prozesse" 

haben . Innerhalb dieser politiSChen Gründe kommen indessen die 
alternativen Norroierungs~ögl tchke lten ebenso z u kurz, ~as die 
en tsprechende Leerstelle im Gesetzesvorblatt demOnstriert)) , 

wi e auch Erwägungen nicht geset zlicher Lösungsmöglt chketten selten 
angestellt werden. 

11 Die Unübersichtl ic hkeit des Standes der Gese t zgebung selbst 
für die gesetzgebenden Körperschaften läßt sich am Beispiel 
des Dritten Geset~es zur Änderung des Ml1ch- und Fettgesetzes 
belegen, das Gesetz wurde geändert, ob~ohl es bereits auße r 
Kr aft gesetzt war, vg l . BVerfGE 48, 1 und Klaus LANGE, Ein
däll'll'llung der 'Vorschriftenflut" im Ver~altungsrecht?, in' 
DVBl. 1919, 534 . 

2) Klaus LANGE, Eind:lmmung der ~Vorschri f tenflut" im Verwaltungs
recht?, in, DVB l. 1979. S. 536. 

3 ) Bisher findet sich auf den meisten Geset~esentwürfen nUr der 
lapida re Hinweis "keine Al ternative", d .h. nicht einmal alter
native Lösungsmöglichkeiten ~erden be ; der Regelung bedac ht, 
die No twend igkeit zu begründen, wa rum eine gcset~liche Regelung 
unausweichlich ist , besteht dagegen für den Gesetzgeber über
haupt nicht. 

. / . 



- 136 -

Eine l eider nur zu oft vernachla5~igte Selbstverst ändlichkeit 
mßßt e sein, dDß eine ~ormierung unterlassen wi rd , wenn keine 
hinre i chende Gewißheit über deren zicl~d~qua t e Wirkung bes t eht, 
5ci e S weil die Realisierbarkeit schon an fehlender Vollzugs
kapazi t ät , hohem Vollzugsaufwand oder inhalt lich bedingter Voll
zugsschwierigkeit und -schwäche sche i t e rt, se i es , wei l tiber 

die Rea kt i onen der Bet roffe nen nichts beka nnt ist. Auch bei der 
Gesetzgebung i st mi t dem Pr ognoseirrtum zu rechnen, al l erdings 
sol l te d i ese Unsicherheitsmarge mögl i chst gering gehalten und 

gegenÜber den Feh l wirkungsrisiken abgewogen we r den. Die hierfür 

unverz i chtbare Ana l yse- und PrUfi ntensität wie auch die sprach
liChe und begr i ffl iche Präzision bei der Normabfassung ste ll en 

e r hebliche Anforderungen in gesetzgebungsrnethodlscher und rechts
techn ischer Hins icht. Maßstab fü r d i e hi ernach ausger ichtete 
Entwi cklungsarbeit müßte die Evaluierbarkei t de r Rechtsvorschrift 
sein. l ) 

wenn es - allerdings oft erst 1m nachhinein erkennbar - absolute 
Grenzen einer Normierungsverzichtss t rategie gibt, so sind diese 

dor t zu ziehen , WO mit Hinweis auf verfassungsrechtliche Ver
pflic htungen und hier vor zugsweise auf den Gesetze svorbehalt , der 
das Verwaleungsha ndoln limitiort, "die Rechtsprechung ... , den 
Regelungsverzlcht .•. , mi t der ersatzweisen AUfste l lung selbs t 

erzeugter Regelungen beantwortet, wa s wenig me hr bringt als eine n 
Verl ust an demokra t ischer Legitimat i on und möglicherwe i se auch 
sachkunde. ,,2) Vor dieser Grenze ist allerdings ein ausreichend 

groBer Spielrau~ , um von der MinisterbUrokratie e i n Ver halten 
i n dem Bewußtsein verlangen zu können , "daß, wo i~mer das geht , 
die eigene selbst verantwort ete EntSCheidung des Bürger s das 

Primtire sei n muß und daß der Eingriff des Staates nur da s SubSi
di ä r e sein darf . Es muB daher als ver dienstvoll gelten , eine Auf
gabe nicht dur oh ein Gesetz , sonder n durch Anreiz der Privatini · 
tiative, durch Aufkl ä r ung oder durch Mithi l fe von Verbänden zu 
lösen:3) 

1) Werner HUGGER, Legislative Ef f ekt lvitätssteigerung ... ,a .a.O . , 
s. 209 f. 

" Kl aus LANGE , Elndä~~ung . . • , a . a.O . , s. 536. 

" Hermann MAASSEN , Die Freiheit . •. , a.a.O., S . 1477 • 
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6.1.4. Norm1erungsersatz 

Bevor bei einero unabweisbaren Problemlösungsbedarf zur gesetz

lichen Regelung geschritten wird, sind d i e a lternativen Lösungs
mögl ichkeiten ~u p rüfen. Generell kommen hier i n Betracht 

a) appellative Strategi en, die auf die Einsicht der Rechtssub
jekte in die Ausrichtung des Verhaltens zum eigenen Vorteil 
set~en. Bekannteste Beispiele sind etwa Richtgeschwindigkeit 

130 km/h auf Autobahnen, die Aufklärung übe r gesunde Lebens
fUhrung und Gesundheitsverhalten, die Informationen ~ber Um

weltbelastung gewisser Konsumgüter b~w. deren Er~eugun9 und 
Verpackung, Energiesparappel le und schließlich auch die 

(reChtlich noch nicht sanktions f ähigel Gur t anlegepflicht. 

Let~tcres Beispiel zeigt vie lleiCht s m besten die be grenzte 
Wirksamkeit eines solchen Vorgehens. 

b) rechtsexogene Steuerung: Die Anlegepf l icht von Sicherheits
gurten 1st nicht ausschließlich dem appellativen Regelungs-

typ zuzuordnen, sondern zeigt - gemessen an der sich mittle~
weile durchsetze nden Gerichtsp~axis - auch ZUge einer rechts

exogenen Steuerung. An die Ste lle der gesetzl i chen Sankt io
nlerung tritt der teilweise Verlust des Versicherungs schutzes 

bei unfallbedingtem Personenschaden. Dieser Steuerunqsmodus 
erbringt zwar ~ntlastungsef fekte fUr Gese tzgeber und Verwaltung 
er ist aber mit einer erheblichen Rechtsunsicherheit des Bür
gers gegenUber der Reglereentlerung durch Versicherungsbe

stimmungen verbunden. 

./. 
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6 .1 .5. Förder ung der Se l bstregul ierunqsmecha nismen 

Schad l ose Rege lungsabstinenz und Verr i ngerung von Verwa l tungs

au f wand läßt s ich auch durch Nutzbarmachunq von Selbstr egulie
rungsnechan ismen errei chen, indem die stä ndig wirkenden sozial
psycholOgischen Handlungs- und MOtivationsfaktoren auf eine we ise 

~einf lußt werden , daß sich ein erwUnschtes Verhalten ohne d irekten 
Steuerungseingriff e instellt und stab iliSiert, ci.h . keines staat

lichen Kont rollaufwandes bedar f . An die Stelle vOn detail lierten 
vorschri f t en t r eten Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich das 

Individualverhalten a utomatisch auf den angest rebten Zie l zustand 
einpende lt. Als Auslös er dieses Se lbstregulierungsmechanismus 1 l 

können t echnische Zwänge. das individualisierte ökonomieprinzip 
!individuelle Nutzenmaximierung) oder das persuasive Prinzip 
(Uber zeugung . Einsicht . sozialer Druc k) fungieren. In der tech

nischen Var iante wird einc Handlungsunterlas5ung durch schäd liehe 
Folgon automatisch erzwungen . Als Beispiel nennt BENDER die Mög
l ichkeit, dem Heizöl ei nen dieselmotorschädigenden Zusatz be i
zufügen. a n Stelle einer bloßen F~rbung, die l edigl i ch die Kon

t rollierbar kelt gewä hrleistet . die Kontrollno twend i gkeit dage gen 
ni cht Über f lüssig macht . Einweiteres Bei spiel wäre das Streusa l z, 
das von der steuerliohen Sonderbelastung des Kochsa l zes befreit 

1s t und dur ch Beimischung besonderer Substanzen ungenießbar ge

macht wird. 

Hierzu würde auch der ErsatZ einer gesetz l ichen Regelung zum 
Aus gleich des Risikos von Pfli chtverteldige~n i n Terrorlsten 

prozessen !erhOhte Gefahr von Anschlägen gegen di e Person des 
Verteidige r s) durch staatliche Pinan~ierung einer geeigneten 
versicherung2l gchören . Pür die Nutz ung des ökonomleprlnzips, 
d.h . die Vortei l s -Nachteils-Variante des Selbstregulierungs-

1) Ra lf BENDER. Da s Selbstregul i erungstheorcm ..•• a.a. O . • S . 39 f. 

2) Vgl. Hans- JOChen VOGEL, Normenf l ut . . . , a .a .O ., S. 32 4. Weiter e 
Beispiele ebenda. 

. /. 
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mech"nlsmus wurden 1m Zus"m:nenh"ng mit der "rechtsexogenen 

Steuerung· ein Beispiel gegeben . BENDER nennt hier noch den 
rall, daß an Stelle der Ermittlung und Festsetzung des Steuer

wertes fUr Hiethäuser durch staatliche Kommissionen eine Selbst

festsetzung durch den EigentUmer zugelassen w1 rd . wo bei dessen 
Deklarlerungsehrlichkeit durch die Bindung der Mieten oder des 
gemeindlichen Vorkaufsrechts an den Steuerwert herbeigeführt 

würde. Für die "pädagogische Variante". in der auf Lern- und 
Uberzeugungsfähigkeit. Verantwortungsbewußtsein und Einsicht 
gesetzt wird , wäre an die Aufklärungsaktionen im Verkehrs·. Ge
sundheits- oder Energieversorgungsbereich zu erinnern. Daß viel
leicht die Leistungsfähigkeit des selbstregulierungstheorems') 

nicht nachhaltiger bewiesen werden kann, ist in erster Linie auf 

die bislang in der Gesetzgebung stark vernachläss i gte empirische 
Erforschung der sozialen Wirkungen des ReChts zurückzufUhren. 

Die Rechtstatsachenforschung ist hierzu wegen der ex-post orien
tierung kaum in der La ge, di e dazu prädestinierte Rechtssozio
logie befindet sich aber immer noch im Aufbau. 

6.\.6. Verwa l tung als RegelungsUbermlttler 

Hierunter ist ein Vorgehen zu verstehen, das möglichst danach 

trachtet, ·Vorschriften, die sich unmittelbar an den BUrger wen-
den ... durch Vorschriften zu 
richtet sind (und dami t eine 

ersetzen, die an d ie Verwaltung ge

"' weit höhe re Befolgungschance haben) 
und von d i eser dem BUrger gegenüber VOllzogen werden. Damit ver-

" 

" 

Klaus LANGE, Eindämmung •.. , a . a.O .• S. 53B , spricht die dem 
Selbstregulierungstheorem von BENDER attestierte Bedeutung 
als -der zentralen Methode einer allgemeinen Gesetzgebungs
lehre" ab. Es sei vielmehr "Teil eines umfas senden rnstrumen
tariu~s von Regelungssurrogaten ...• wozu (aUch gehörten) 
Steuerungs techniken, wie die konzentrie rte Aktion und das 
staatliche Hinwirken auf freiwillige SelbstbesChränkungen 
(BeSchränkung de r Zigarettenwerbung a uf bestimmte Trllger)." 

Klaus LANGE. Eindämmung ... , a.a.O., S . 534. 

• I . 
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ringern sich wohl die vom Bürger selbst zu beachtenden Vor

schriften, im Kern wird jedoch lediglich auf den Reduktions
mechanismus der Cefolgsamkeit gebaut. Die Abtretung individu
eller Verantwortlichkeit an anonyme Vollzugsapparaturen ist 1m 

Hinbl ick auf die anderenorts kritisierte Passivität durch Rege
l ungsUberlastung nicht unproblematisch. So zU verfahren hat mehr 
mit einem recntstaktischen Winkelzug gemeinsam, als daß sich die 

Lage des Einzelnen ge genüber dem Recht verändern wUrde, wenn die 
Einschränkung seiner Rechte in Form von Handlungs- und Verhaltens
pflichten von Vollzugsorganen erreicht wird. In anderen Bereichen 

müßte die nach diesem Verfahren meist ohnehin nicht gravierende 
Entlastung des Bürgers d urch zusätzlichen Verwaltungsaufwand er
kauft werden. Man denke nur etwa an die RUckübertragung des 

Steuer elnzugs von abhängig BeSChäftigten durch den Arbe itgeber 
an d ie Steuerverwaltung: Mit einem schlag würden die Unternehmen 
von einer Fülle zu beachtender Vorschriften befreit , - doch Zu 

welchen Kosten fü r die Finanzämter! Die mit dieser Reduktions
strategie zu erzielende Entlastungswlrkung von Rechtsvorschriften 

beim Bürger wird ge~ing sein. gleichwohl sollte sie bei der Norm
setzung mitbedacht werden. 

6. 1 .7. Nor~ierungsverzögerunq und experimentelle Rechtssotzung 

Entziehen sich während der Vorarbeiten zUr Rechtssetzung zentrale 
Wirkungshypothesen einer befrledrigenden e~pirischen Begründung, 

so wäre zunächst anzustreben, sich diesbezügliche Informationen 

zu beschaffen . Au8er den geläufigen Mögl ichkeiten , wie Sachver
ständigenanhörung. sorgfältige Prüfung u.a. wäre an einen Test , 

d.h. an e ine prOVisorische Inkraftsetzung des Regelungsentwurfs 

zu denken. Hierfür liegen vereinzelt schon Erfahrungen vor. 1) 

1) Vgl. Peter PRI CKE. Werner HUGGER . Sollten Gesetze vor Erlaß 
getestet werden? , in' DöV 15/1979, S. 551, Anm. 8. Weiter 
unten wird diese Thematik nochmals gestreift. Der zweite Tell 
des Porschungsbcrichts wird sich schwerpunkt~äßig damit be
schäft igen . 

. /. 
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Eine weltcre Quel l e zur Ermittlung der voraussichtlichen Wir

kungen besteht in der Durchführung vOn Modellversuchen . Hie r 

werden Lösu ngskon zepte (zum Teil a uch nocM vor iMrer ersten 

Ausformu lierung in einem Entwurf ) mit Hilfe von Einzelpr ojekten 

in der Praxis erprobt. Modellversuche laufen meist auf der Basis 

freiwilliger Beteiligung der spät er von einsc h lägigen Rege lunge n 

Betroffene n und mit wissenschaftlicher Begleituntersuchung zur 

systematische n Erhebung und Auswertung der Erfahrungen ab. Diese 

können auch den Verzicht auf eine Normierung nahel egen. ~enn bei 

gründlichster Vorprü fung eines Entwurfs d ie Ris iken der reh l 

oder Nichtwirkung in beunruhigende~ Ma ße bes t e hen ble iben , aber 

wede r auf die Normierung generell noch auf den speZ ifischen 

Lösungsweg verzichtet werden kann, so bliebe schließlich noch 

die Rechtssetzung in Form des "Zeitgesetzes· 1 ) . In das Gesetz 

wird eine expl i zite Bestimmung tiber dess{m Gel t ungszeitraum auf

genommen. Die Verlängerung der Geltungsfri st wird dann vom Er

gebnis der Pr üfung li) ~ittlerwelle e i nge t r e tener Wirk ungen ab

hängig gemacht. Er r eicht wird hierdurch ein e periodisch fäll i ge 

Rückversicherung Uber die - 1m Fall der GeltungsverlSngerunq -

t a tsächliche NormierungsbedUrftigkeit oder aber die folgenlose 

verzichtsmöglichkeit . 

6 . 1 . 8. Redukt ion durch Abfassun3stechn i k 

Der Gese t zgeber möge sich hliufiger der Technik der "Verweisung" 

bedienen , ist e in oft gemachter Vorschlag . Innerhalb eines Ge

set zes eingesetzt, kann diese Techni k lauch) zur Klarste l lung 

und Kompri mi erung führen . Die Verwendung dieses Instruments Zur 

Be zugnahme auf den Ub r i gen Rechtss t o f f i st jedoch sorg f ä lti g ab-

1) Zu Beispielen le t wa Exper lmentierkl ausel 1n § 5 b DRiG, En~rgi, 
slcherungsgcset z vom 09 .1 1. 1973 laGBI . I s . 1585~ Wo hn r aum
kündigungsschut zgesetz VOm 18. 12 . 1974 IBGBI. I S. 3603) vgl. 
Waldemar SCHRECKENBERGER, Sozialer Wande l a ls Problem der Ge 
setzgebung, in, Verwa l tungsarchiv , Bd. 68 (1976), s. 34 t sowi( 
Rudolf STEINBERG, Evaluation a ls ne Ue Form der Kontrol le f inal 
program:nierten Verwal tungsha ndeins, in: Der Staat, Bd . 15 
(1976), S . 191 . 

. I . 
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zuwägcn : · Oie Verweisung ermögl i cht KUrze, ver l etzt aber meist 

das Gebot, da ß eine Norm möglichst aus sieh heraus verständlich 

sein sol lte. Sie b i rgt auch Gefahren der Zerstörung de s Sinn
zusammenhangs, we nn die verweisende Norm ode r insbesondere die, 
auf die verwiesen wird, geänder t wird, ohne daS dabei des Ver
.reis<.mgsz usamrnenhangs gedacht wird." 1) Be ispie Je t [ir unerwllnschtc 
folgen aus der ~Multifunktiona lltät von Normkomplexen~2) s i nd 

etwa die i n mehr eren S02ia l l eistungsgeset zen (BAföG, AFG, WOGG ) 
der Leistungsberechtigung zugrunde gelegten einheitl1chen Bln
kommen sdefinitionen aus dem Steuerrecht (Bevorzugung der ni cht 
bzw. jetzt begrenzt buchführungspflichtigen Landwi r te , de r Abge 

ol:dnetenl . Unt"uglich wlire "uch d ie Ve rweisung bei der Verein

heitlichung der i m j ewe i ligen Kontext unterschiedlichen Bedeutung 
des "öffen t lichen Belanges" in § 34 und § 35 Abs. J BBauG. 
Schl i eßlich ist auf die möglicherweise unbeabSichtigt entste hende 

Gese tzesverbindlichkeit n"chrangiger Normen durch deren Einbe
ziehung in ein Gese tz qua Verweisung hinzuweisen . J) 

6. 1. 9 . Regelungstechnische Reduktion 

Auch unter dem Ges icht s punkt der Rechtsstoffreduktion wi r d all
enthalben die fo rderung e r hoben , an Ste lle der umfa ssenden Rege
lung eine 'gerUsta rtlge Normienmg von Verwaltungs- und Lebens
sachve r halten " vorzunclunen, d. h ., "be i Regelungen neuer M13-
stände von vornhere in a uf Zier"rt, Feinstruktur und Flächen-

" wolfgang SCHTER, Geset zgebung ... , a . 8 .0 ., S. 327 . 

" Klaus LA.'1GE, EindS;nrnung ..• , " .". 0. , S. 538. 

3) Zur ZulSsslgkeit von Verweisungen auf nichtnormat ive staat
liohe Bestimmungen (Vc r waltung8VOrschriftenl und nicht norma
tive Regelungen privat~r Ve l:bände ~i Slcherstellung ihrer 
allgemeinen Zugänglichkeit vgl. Dieter HöHle, Zur zulässig-
keit s t ati s che r Verwe i sungen des Bundesrechts auf nichtnorm"t ive 
Regelungen, in: DVBl. 1979, S. 307. 

./. 
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deckung Zu verzichten.· 1 ) Nun war es schon i mmer ein wicht i ges 

Cebot , Rechtsvorschri f ten pr~gnant und mö~ lichst kurz abzu fa ssen. 

Hierge gen 1st gew i ß h äufig durch pedantische und un nötig p e r

fek te Regelungen verstoßen wor den . Beispielsweise wird die k~su-

1s tische AUfzlihlung von Talbestandsmerkmal en (z . B. i m Straf

recht ) rege l mäßig d~nn fr~gwürdig, wenn diese nicht abschließend 

erfolgt , sondern die Liste ~it einer Generalkl ausel (Res idual

klausel) schließt. 2 ) Peter NOLL schätzt , "daß der gesamte Ge

set ~esstoff , der heute mit dem Anspruch auf Geltung vorliegt , 

ohne Verlus t a n En t sche idungssubs tanz d ureh e ine systematische 

Bereinigung auf höchstens ein Drittel seines Umfangs reduziert 

werden (könnte) . ,,3) Bestärkt im Ringen Um größt mögliche KUrze 

mag man auch durch d ie Er fahr ur> g sein . daß man "tatsächlich kawn 

eine Norm auftreiben (dürfte), deren Abstrak tionsni veau bereits 

vom geset zge benden Organ derma ßen gesenkt worden is t , daß sie 

nicht noch durch ebenfal ls abstrakte Ergebn i sse r ichte r } ich& 

Rechtsschöpfung f o rtge f Ührt werden lIlüßte. ,,4) Das PeJ:fe lt tionismus

best r eben wird gleichfalls de shalb ad absurd um ge f Ührt, wei l 

, ) 
Prido WAGENER, Der ö f fentliche Dienst ... , 01.01 .0., S. 254 bzw. 
2561 vgl . dazu auch die vom Land Baden-Wij~ttemDcrg i m GAB 1. 
1979 , S. 323, 324 veröf f entlichten "Leits<itzen zur l.leschr<inkung 
von Rechts- und Verwal tungsvorschri f t en vom 20.02.19 79~, i n 
Ziffer 10 werden die Möglichkeite n aufgezeigt, mi t der der 
Gese tzesumfang verringert werden sollte, 

~durch ei nfachere Formuiierungen 
dur ch Verzicht a uf perfek tionistische Regelungen 
durch a llgemeinere Normen (z.B. Ge neralkl ausel n , Ermessens
tatbestände. Typ isierungen) 
durch Verzicht auf ges etzl i ch vorgeschriebene Form u lare und 
andere Anlagen.~ 

2) Vgl. d ... zu die Beispiele bei Pe ter NOLI" Gesetzgebungsleh1"e , 
a.a. O. , S. 2671. 

" Peter NOLL . Gesetzgebungslohre .. . , a . a . O .• S . 16 8 . 

4) Jürgen RÖDIG, Zum Begriff des Gesetzes in der Rechtswissen
scha ft, i n , de r s . (Hrsg.), Stud i en zu einer Theorie der Ge
set;o.gebun g, Berli n, fleide1berg, New York 1976 . S . 4 5. 

./. 
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"jede. einer Rechtsnorm odel" einer gerichtlichen Entscheidung 

zugrundegelegte 'Ta tbestand ' der Wirk l ich keit des sozia len Sach

verhalts nU r annllhcrungs .... cise (entspricht l. Er bleibt , ander s 

ausged.üc kt , dem Ideal der absoluten wahrhe it UmSo ferner, je 

enger dis Grenzen sind, die durch Brauch, Erziehung und Unte.

schied der Beobachtungsgabo, Erfahrungsbreite, Wertungsfreihe1t, 

Erkenntniskraft und sprachliche Äusd r ucksfähigkeit des den Tat

bestand formul i erenden Menschen geset zt sind. Hieraus folgt, da ß 

bereits d i e wahrhe i tsgemäße, d.h. eine die völlige Obere i nstimmung 

von Sein und Denken garantierende Fassung d e s 'Tatbestands ' außer

ordentli che SChwi erigke i ten bereitet."l) Daneben gibt es zah l 

reiche wertbcgründete und erfahrungsfundierte, p raktikabilitäts

bezogene Ärgume nte , auf Regelungen Uberhaupt oder auf zu weit 

gehende Spezifizierungen zu verZichten. 

50 v~rtritt Peter NOL L die Position , daß ·kein~ Re~eln aufgestellt 

werden (sollten) , die mehr Freiheit vernichten als Preiheit 

schaffen , auch "'enn dabei alle gleich behandelt ",erden. (Denn) 

das Wertax10rn der Gleichheit (bedeute), daß Ungleichbehandlung 

einer BegrUndung bedarf, Gleichbehandlung dagegen nicht." 2) 2u

wei l en erweist sich auch eine Hbewußt lÜckenhafte Rege l ung (alsl 

e r fo rder lieh", namlich dann, ~wenn d ie gereChte Entscheidunq von 

den ind ividuol lkonkreten Tatsachen ausgehen muß, wenn die Ent 

schgidunq tat~äehliche Verhältnisse von einer unUberbrUckbaren 

Vielfalt beschlägt, und w"nn die fUr die .:ntsche idung maßgebende 

Wertung in einem gerechter",eise zU berUck sichtigenden Wandel be

griff en ist. H3 1 Ferner können sich Novel l i erungen, die nicht sel

ten zU weiterer ( unnötiger l Rechtsstoffanreicherung verleiten, 

1) Ernst E . HI RSC H, Das Recht im sozialen OrdnungsgefUge, 8.a.0., 
5. 11-

2) Peter N01.L, Wer t und WirkliChkeit . .. , a.a.O., 5. 362, HO i e 
Freiheit ist das zu Teilende, und die Gleichheit ist das 
Teilungspr1nzip." A.a.O., s. 363. 

3) Arthur MEIER-HAYOZ, Lücken intra legern, in, Peter NOL L , Gtinter 
STRATENWERTH tHrsg.l , Rechtsfindung - Festschrif t «Ir Osc"'r 
Adolt Germa nn z um 80. Geburtstag, Bern 1969, 5. 157. 

. I . 
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dadurch erübrigen, daß darauf verzichtet wird, in das Gesetz 
quantifizierte Angaben , wi e etwa Einko~enshöchstgrenzen, mone

täre Leistungs- bzw. Förderungsbeträge aufzunehmen, für die im 
Zuge der wirtschaf t lichen Entwicklung eine Änderung unausweich
l ich ist. 1) Jedoch ~üssen stets das Gebot der ReChtssicherhe it 

(Prävisionsinteresse) , der Gleichbehandlungsgr undsatz und das 
Legltlmati onsprinzlp beachtet werden. So verlangt der Gedanke 
der Rechtsstcherheit, ~da~ unklare Vorschrtf ten oder solche , be l 

denen Mittel und Zweck auseinanderfallen, oder ~ormen, die Un
sicherheit über den Vollzug "ufkoll\l1\en lassen, verhindert werden. ,,2) 
Ebenso ist die ReChtsgleiChheit in Prage gestellt, "wenn die Norm 

"llgemeine Blankettvorschriften enth~lt, wenn in Polge mangel 
hafter Kont r o ll- und Durchsetzungsmöglichke l ten derjenige sich 
~trogen fUhlen muß, der die Norm befolgt, bzw. wenn aufgrund 

verschiedener Gegebenheit&n anzunehmen ist , daß die Vollzl&hungs
org"ne die Norm diskrlminato~isch anwenden werden.~3) Ob aber das 

bei "sle.elettartigen Normen" erforderliChe Vertrauen der Bevölkerun s 
in die "richtige" Anwendung der Rechtsvorschriften durch di e Exe

kutive berechtigt ist , und "dar"us nicht (v i elmehr) e ine Uber
schwe~ung der Gerichte und sich widersprechende Entscheidungen 
dieser Gerichte entstehen,,41, ist zumal anges i chts der rnittler-

1) So etwa § 8 Abs. 1 woGG , vom 29. 08.1977 (8GBL I S . 16851 
oder der Ausb ildungsförderungsbedarf in § 11 BAföG vom 09.04.76 
(BGBL I S. 989) . Im Gegensatz hierzu kann die Änderung der 
Bemessungsgrundlage zur cörderung der Wiederbeschaffung von 
kurz fristigen AnlagegUtern nach § 10 Abs. 1 RHG vom 29.06. 72 
(BGßI. I S . 10091 durch Rechtßve~ordnung vorgeno~men werden. 

2) Thonas cLEI NER, Norm und Wirklichkeit, a .a.O., S. 346. 

3) Ebenda . 

4) Axel WERNITZ, Oie Chancen der Eindämmung der Gesetzesflut, i n, 
VOP 3/1979, S . 14 0. 

./. 



- 146 -

weile tlberl .. steten Verwaltung z u bez ... eifeln. Diese Skepsis 

s teht denn wohl auch hinter einer Auffassung, d ie die Aufgabe 

des Ge$et!gebers darin sieht , "bei jeder Setzung einer Rechts

norm diese so zu fassen, daß j e der Sachverhalt, der hier zu 

sub""m i eren 1st , vernünf t ig und zweckmäßig beur t eil t ""erden 

kann. Di eses Gebot verlangt. d aß al l e diese Sachverhalte, die 

sich nach der Erf ahrung und aller Vorauss icht ergeben können. 

ins Auge gefaßt we r den . Nur soweit dies geschieht, besteht Ge

wäh r f lir e i ne Beurtei l ung nach Grundsätzen."') Di e Beachtun g 

dieser sachverhalte 2 ) bedeutet gewiß nicht, jede abwe i chende 

tatbestands- oder r echtsfolgeerhebliche Einzelheit durch Norm

differenzierung z u b<:!rücksichtigen. Eben so hat für untelver

fassungs rechtliche Normen nicht notwendig zu gel t en, daß diese 

umso "eher befolgt und die ihnen entsprechende Ziele realisiert 

(werden), Je mehr diese Grundnormen konkretisiert und aUSdiffe

renziert werden . "J) 

zu suchen ist demnach eine mittlere Strate?ie, nach der "das 

Gesetz (einerseits) alle wesentl ichen En t scheidungen selbst tr if ft 

und sie nicht den Gcsetzesanwendern überläßt, e~ sich (anderer

sc it~) aber einer zu sehr ins einzelne gehenden Reqelung en t hÄlt. 

weil dies zwangsläufig zu Perfektionismus fü hren muß , der das 

Ende einer vernünftigen Gesetzgebung ist .• 4) Diese Spannung 

zwischen zielgefährdender Unschärfe bzw. KUrze und vollzugsbe

h i ndernder bzw. e r neut gleichbehandlungsg~~ährdender Ausfüh rlich

keit drUck t sich im Besti~~theitsma6 einer Regelung aus. "Be

stimmtheit umschre i bt den Grad der im Rechtssatz enthaltenen, 

1 ) Pet er LIVER, Begriff und Sy stem in de r Reehtsse t z ung , a . a.O .• 
S.171. 

2 ) Gesetzestechn i~ehes Hilfsmittel zur Identifikat ion von AusnahMel 
Regelfall könn te die Typenbildung abgeben. Vgl. hier z u Reinhold 
zrpPELIUS , Die Verwendung von Typen i n Normen und Prognosen, 
in : Pau l BOCKEUlANN, Arthur KAUFMANN , Ulrieh KLUG (Hrsg.), 
Pestschrift fUr Karl Eng isch .. . , a.a. O. , S. 225. 

J) Peter NOLL, We r t und Wirk lichkeit . .. , a.a.O., S . 359 : "So ist 
es kein Zufal l . daß die im Grundgesetz in we i t em Maße ausdiffe
renzierten Grundwerte "Rechtsstaa t " und -Freihei t - besser und 
kontro l lierbarer realiSie r t werden als die weniger konkre ti
S i erten No rmen , die s i ch auf die Gleichheit oder die Soz1a l
staat l i ehkeit beZiehen." 

4 ) loI"lf'runn ,:::rIlT':J> . r ... " .... ',.,"h"nN ... " n . ':::. ~;>7. 



- 147 -

mit den üblichen Mitte l n der Auslegung ohne weiteres erkenn

baren De terminierung , den Grad der Bindung der rechtsanwenden

den durch das Gesetz . , 11 Rechtstechnisch sind als Mittel zur 

Dosierung der Bestimmtheit bekannte Regelungsfiguren die General

klausel gegenüber kasuistischer Regelung, der unbestimmte gegen

über dem best i mmten Rechtsbegriff, der eingeräu~te gegenüber dem 

feh lenden Ermessensspielraum. Die kasuistische bzw. general

klauselartige Rege l ung bezieht sich normtheoretisch gesehen a u f 

ganze Rechtssätze , deren Ausgestaltung dann über bestimmtheits

regulier ende Rechtsbegriffe bzw. Ermessensgrade vorgenommen wird . 

~ Unter einer Generalklausel haben wir danach Zu verstehen , eine 

so l che Tatbestandsfassung. die mit groBer Allgemeinheit einen 

Fallbereich umfaßt und der rechtlichen Regelung zufUhrt."Zl Die 

normativen Notationen mittel s bestimmten/unbestimmten Rechtsbe

griffen bzw. mit oder ohne Ermessen können für den Tatbestands

teil und / oder den ReChtsfolgeteil vorgenommen und a uch kombiniert 

we rden. So führt die Kombination von unbestimmtem Rechtsbcgrlff 

und Ermessen zu extrem gr06er Elastizität . 3l 

Zur Handhabung von unbes t immten Rechtsbegriffen hat sich da s 

Bundesverfassungsgericht i n mehreren Entsche i dungen geäuße r t . 4 ) 

So "entbindet den C~setzgeber die grundsätzliche Zulässigkelt un

bestimmter Gesetzesbegriffe nicht davon, die VorSChrift so zU 

faS Sen , daß sie den rechtsstaatliChen Grund sat zen der Normk l ar-

" 

" 

Hans DuaS, Die Forderung der optimaten Bes timmbarkeit belasten-
der Rechtsnormen, ".,..0., S. 223. "Unbest immtheit bedeute t in 
diesem zusammenhang eine vom Gesetzgeber gewollte (oder zu
mindes t in Kauf geno~~ene) Offenheit der Norm : der unbestimmte 
Rechtssatz überläSt Verwal tungsbehörden oder Gerichten einen 
gewissen Entscheidungsspielrawn." Ebenda. 

Karl ENGISCH , Ei nführ~ng in das juristische Denken, Stuttgart, 
Berlin. Köln, Mainz 1971. S . 120 f. 

3) Friedr ich Ll\CUMIIYER. MBglichkeit einer Verwendung normentheore
tischer Analysen fUr die Geset zgebung, a.a . O., S. 498 f. 

4l Vgl. BVerfGE 21. 13 (79) • NJW 1961, 619; BVerfGE 31, 25 5 (264) 
• HJW 1971, 2167; BVerfGE 37, 132 (1421 • NJ W 1974, 1499; ferner 
Uans U .... e ERICIlSEN, Zum Verhältnis von Gesetz gebung und Ver
waltung nach dem Grundgese t z . in: Verwaltungsarchi v 10/ 1979 , 
S . 249 f. 

.I . 
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heit ~nd J~st iziabil i tät entspric h t . Sie muß in ih r en Voraus

set~ ungen und in ihrem Inhal t so f ormuliert sein, daß die von 

ihr Betroffenen d ie Recht sl a ge erkennen und ihr Verhal t en d a nac h 

e 1.nr icht .. n kl.lnn .. n. ,,11 And .. r .. rs .. its muß die auf Bestl rnrnthelt san

f order~n':l .. n gründend" Re chtssicherheit dort in gewissem Urnf .. nCl 

... u f geg .. ben we r d en, "wo der Gesetzgeber ansonsten ge~ ",ungen wli re , 

.. n tweder unpraktikablc Regelungen z u tref f e n oder von e i ner Reae 

t ung gän~ lich Abstand zu ne hmen, was le t z t l ich be i aes zu Lasten 

des Gr~ndrcchtssc hutzes glnge. · 2 ) Di es i st hä~flg überal l dort 

de r ,' all , wo gesetzeserhebliche Rechtstaesachen starker Veränd erung 

unterl i .. gen, und ihr e verbind l iChe Konkretis i erung zU lauf .. nder 

Gesetzesanp a ssun9 fUhr en mUßte, was mit dem Grundsatz der Rcc h t s

bestdndigkelt konf l i gie r en wür de . Ein ebenso wicht iges Arg ume n t 

ge gen tU weit ge hende Deta i llierung i st die nicht s el t en ein fache re 

und dem individuellen T~tbest and leichte r annäherbare , f leXible 

Handhabun g . 

So unbes t r itten die Vo rte ile von Genoralk lause ln und unbestimmten 

Rechtsbegri f fen in einer Straffung d e r Gesetzestexte)), in dcr 

Ersparnis vielfältiger Regelungen, 1n v ielleicht eindeutigerer 

Handhabbarkeit und Bes t ändig keit z U sehen sind, so entsch ieden 

m~ssen ihr e Nachteil e beach t e t werden , 'Sie ~die Gene ralklauseln) 

gef~hrden anderersei ts - ähnlich wi e die gehäufte Verwe n dung un

bestimmte r Rech tsbcgriffe - die Rechtssic herheit, wei l sie dem 

RiCht er Zu viel Fre i heit, d e m Stirger Zu we n ig Voraussehbarkeit 

der Rcchtsfol ge gewähren. Ge ne r a l k l ause l n sind mehr denn je 1n 

d ieser Zwiespalt19keit eln unve rmeidiiches Ubel der modernen Ge

setzgebung. Ihre Zulassung ist nicht selten so etwa wie ein Offen

barungseid des Gesetzgebers . Schon aus eigener S"lbstachtun9 

sollte er von ihnen n ur den wirklich unvermeidl ichen Gebrauch 

machen .• 4 ) Unbestünmte Rechtsbegri ffe, bei de nen "die f Ur Umf~ng 

11 BVerfGE 21. 73 (79) • tlJW 1967 , 619. 

2) BVerfGE 49, 89 ( 6) • NJ W 197 9 , 359 . 

3 ) Ei n weiterer "Vo r t eil· tUr den Ge.se t zgeber ergibt .sich dadurch , 
daß er mögliche St r eitfragen d u rch unbest immte Gese tzesfassungen 
ka.sehieren kann und die Klärung damit Gerichten und Ve rwaltung 
übe rt r age n kann, Rolf WANK, a .a.O" S. 14 1 . 

4 ) Wo l fgang SCHI ER, Geset~gebung • . . , a. a . O., S. 228, 
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und (oder) inhaltsQest~enden Merkmale des fraglichen Begriffs 

nicht ode r nicht voLLst~ndig dem Gesetzestext, sondern d er je

weiligen typenm~ßig erfa6baren sozialen Wirk l ichkeit zU ent

nehmen sind, (er lauben) , ohne Abänderung des Normsatz es (die 

Bestimmbarkeit ) d<> " Ilorminhalt s durch die ver lInde r lichen Ge 

ge benheiten der j<>wei l igen sozialen Wirkliehk<>it , die Gefah r 

aber liegt darin, d a ß bai der Ausfüllung (Konkretis ierung) der

artiger unbestimmter R~htsbegrlffe öfters dasjeni ge Verha l ten 
~h, 

als ~Ubl ich", " gewöhn l ich", "regelmäßig" au~g"geben .. ird , das 

der einzelne Ric hter daf ilr hält, ohne daß er auf grund nachprilf 

barer Erhe bungen eine ent sprechende Feststel lung getroffen hat." ' ) 

Je offener d er Gesetzgeber f ormu liert, desto größer is t da rum 

z .. ar u .a. die Flexibilität fUr die Recht sanwendungs instanz en , 

umso eher - je nach Interpretationsweise - is t aber auch d i e 

Möglichkeit einzukalkulieren. daß entspre chend geänderter Rea lie n 

entwe der das Gesetz ent g egen der oder beziehungslos zur ursprUng

lichen Regelungsabsicht ausgelegt wird. Außerdem kann die Reohts

vo rschrift bai gazielter interpretatorischer Wiede~erBtellung 

von AktualitAtsbezUgcn losgelöst von ihrem ursprünglichen Rege

lungsanlaß quasi "künstlich " al:'l Leben gehalten ",erden. 2 ) In be i

den Fällen wäre der Gesetzgeber aufgerufen , durch Uberwachung von 

Ree h t s anwendung und -wi rkung für d ie Erhalte nswUrdigke i t bzw. 

_~nderung zu garant ieren. Es dürf te woh l kaum möglich sein, all

gemeine Regeln zur Festlegung des durchaus rechtsstoffspezifi

zierten, gee igneten 8esti~~thei tsgrades an4ugeben, um d amit eine 

Beschränkung auf d as Grundsätz liche zU erre ichen . Die verfassungs

rechtliC he Grenzz1ehung is t hier schon alle in deshalb we nig hi l f

re ie h . weil sie ex post anhand eines j e we il s ko n kreten Falls ge

schieht und außerdem rege l mäß ig den Gesetzgeber nich t gesagt wird • 

.. elcher Bestimmtheitsgrad noch tolerierbar ist. 

1) Ernst E. HIRSCH, Da s Recht. • . , lI . a .O .• S. 16 ' f . 

" Zu einem Plädoye r fU r d ie objektive , und damit zei tbezogene 
(gegenüber der SUb j ektiv - histor ischen) Auslegung vgl. GUnter 
STRATENWERTH. Zum Stand der Auslegungstheorien, in, Pe t er NOLL , 
Gün t er STRATENWERTH ( Hrs g.), Rechts fi ndung • .. , a .a. O •• S . 257 f • 

. I . 
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Der Cese tzesvorb(;hal t verlangt be i be las t enden, indiv i dual

r echtstang i e renden und s t r a fbewehrte n Normen eine hohe Bestj"~t

heit , wo jedoch die notwendige oder opt imale Bestimmtheitscr

tordernis an zuset len i st, wird S l eichwohl häufig i n e inem ge
s e tz ge be r ischen "Drahtseila kt ~ entschieden. 

Das Dilernm~ der Gesetzgebung, zwischen summari s che r un d speziel l er 

Regelung entsche iden zu mUssen, kommt treffend in der Anfrage der 

CDU/CSU-Fraktion zur Rechts- und Verwaltungs verein f a chung zUm 

Ausdr-uck : "liinzu komm t die m ... nqelnde Destimmthei t des Inhalts, 

weil häuf iq unbestimmte Rechtsbegriffe oder Genera lkl auseln an 

Ste lle gebotener politischer Entscheidungen treten. Zum anderen 

wird der un t augliche Vers uch unternomme n, alle denk baren Ein zel

und Ausnahmefä l le im VoraUs z U berUcksichtiqen . ~1 ) 

6 . 1. 10. De leqatio n der Notrnset zungsbefugn is fU r Rege l ungen 

un t erhalb der Geset zesstufe 

Die Er rnächt lgun q zum Erlaß von Rechtsvctordnunqcn besitzt zwar 
e inen unmitte lbaren Entlastungseffekt fU r d en Gese t z e s urnfang , 

verschiebt aber im Grund e den Regelungsumfang lediqlich auf 

nachranqiges Recht, ja, man wi r d sogar bcfUr chten mUs sen, da ß 

j ede Erm~cht igunq a l s BegrUndung einer we itere n Normierungs

aktivität neue Möglichkeiten zUr Regelun~sperfekt lonl e rung l iefe r t , 

we il das Anqebo t zu einer Rechtsverord nung in der Regel a ls Ver

pflichtung ZU ihrem Erlaß ve r standen wird . Als bloße Rcgelung s

verlaqerun q erbrinqen darum Rcch t sverordnungen selten Rechts 

stoffreduzierun gen, wenn 8ie nicht s09"r zum Gegenteil führen. 

Als unbestrittener Vorteil erl auben Rechtsverordnungen die An 

passung i nvarian ter Kernrege lungen von Gese t zen an rechts f olge

bedeutsame, dynamisch sich verändernde Rechtstatbe stände. Ihre 

jeweilige Einbez iehunq in die Rege lungswl rkung d es Gesetzes durch 

11 BT-Drucksache 8/ 1206 vOm 21.11 .1 977. 

. 1 . 
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Rechtsverordnungen i st selbst be i Zus t immungsbedUrft i gkeit durch 

den Bundesrat e i ner ung l eich beratungs inte nsiveren Erfassung 

durch Gesetz vorzuz i ehen . In diesem Zusammenhang ist auf die 

jUngst geä nderte BUnd eSpflegesa t zverordn ung ') h i nzuweisen. An 

diesem Beispie l l~ ß t sic h j e doch auch aufz eigen , d a ß d u r ch Rechts

verordnung von den origln~ren ges e t zlichen Fl nanzler ungsgrund

sätzen fU r das Krankenhauswesen wenigsten partie ll abgewichen, 

d aß mithin vOn de r ur sprüng lichen Geset zesintention Abstriche 

" gemacht wurden. "Wenn einersei ts ' in i mmer stärkere~ Maße das 

parlament mit dem f orma l en Gesetzgebungsbeschluß Ermächtigungen 

zum Erla ß von Rechtsve rordnungen (sanktioniert ), deren inhalt 

liche AusfUllung ihm auch nicht in Umrissen b e ka nn t ist, no c h 

viel wen i ger d er damit v erbundene Aufwand' )) , ist dem d ie Be

o bachtung entgegenzuhalten , d aß "heu te die Verfa &&ungs gericht e 

bis zur letzten Ge b Uhrenvor schrift s trengstens darüber wachen , 

daß s ich Verordnungen in Rahmen der gesetzlichen Ermächtigu ng 

ha l t en. Desha l b sehen die Verfasser von Gese t zentwürfen d a rauf, 

daß sie möglichst v iel i n das Gesetz selbst hine i n pack en , um 

Risiken zu entqehen, die sich aus einer nicht ausreiche nden Trag 

fäh i gkeit d er Erm<lchtigungen ergeben könrlen ." 4) 

Der Gesetzge ber kann aus g u tem Gr unde an einer abschl ießenden 

und darum notwendig ausf ührl ichen und de t aillierten Normierung 

auch deshalb interessiert sein, weil die sich in s t ändiger Recht

sprechung von Bundesver fassungsgericht und Bundesverwa ltun gsge

r icht herausgebildete echt e Gel;einverbi ndl1chkeit VOn verwaltungs

vero r dn unge n , Verwaltungsvorschri f ten und z uwe i len sogar mlni-

" Dr itte Verordnung z Ur Ano rdnung der Bundespf l egesat zverordnung 
(3. PflAndV) Vom 22.05.1979 (8GBL I S . 5ßJ ) anstelle d er e h e
dem durch Pauschalmitte l nur unzul~nglich abgedeckten Aufwen
dungen fUr Instandhaltung und I nstand set z ung werden d iese Kos ten 
d urch Einbez iehung in d en Pflegesatz voll fi nanziert. 

2) Vermutlich ist diese Änderung auf den derze itige n S t illsta nd 
~ die Novellierung d es Kran kenhausf inanz ierungsgesetze s bei 
anha l t e nder Kostenunterdeckung zu r ückzuf Uhren. 

]) RUdo l ! DIECKMANN, Regierungspol iti k und Gesetzgebung, in : Recht 
und Politik 21 1975, 5 . 86 . 

4) Walfgan g SCHIER, Geset zgebung und Gesetzgebungstechni k, in : 
BayVB l 1979, 5 . )23 . 

./ . 
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stcrieller Rundschreiben auch im Außenverhältnis 1 ) schon längst 

zu einer Aushölung des Rcchtssetzungsmonopols des Gesetzgebers 

geflltlrt hat . ~Allein der ' Vorgang der Gesetzes ' - einsch ließlich 

der Verfassung -. nicht aber ein allgemeines f~rml iches Be

gren zungsprinzip (bestimmt) die de r Ver .... altung gezogenen Grenzen.,,2) 

wie .... ohl der Beitrag der Rechtsverordnungen zUr Rechtsstoffredu

zierung ohnehin fraglich ist. wä re ihre Ver wendung - sowe1l n i c ht 

verfa~sungsreehtlieh vorentsehicden - in größerem Umfang von hs 
pekten. wie Beständigkeit d es Gesetzes , Praktikabilität ~ür die 

vollz iehende Ver .... altung . Sicherung d er Regelungsabsicht, Ent

lastung des Gesetzes von Spezialregelungen, die ohnehin auf e i nen 

speziellen Betrof fenen k reis zugeschnitten sind. Effizien~ u.rlg l. 

a b hängig zu machen. 

I n Ubrigen gel t en alle übrigen Reduktionserwägungen für Rechts· 

verordnungen in Ihrer Eigenschaft als Re chtsvorschriften g leicher

maßen mit dem Unterschied, daß über ihren Bedarf während (an

stelle sinnvol l erweise vor) der Gesetzeserarbeitung ent schieden 

wi rd. 

6 • 2 • Gesetzgebunqsmethodische und -technische Lösungsansätze 

6.2. 1 . Steigerung der EffektiVität 

Als hervors teChendes Ergebn is der diskutierten Reduktio nsstrate

gien kann f estgehalten werden. daß es bei nachgewiesener recht

licher No r mierun gsbedürfti gkeit einer Prob l emlösung allgemeine 

Regeln z u r Gewinnung optimaler Kürze, Stringenz, BesChränkung 

auf das Grundsätzliche bzw. Wesent liche unter Wahrung d er Quali

tätsanforderungen von Gesetzen nicht gibt. Zum anderen gilt aber 

1) Kla u s VOGEL, Gesetzgeber und Verwalt ung. i n : VVDStRL. Heft 24, 
Berlin 1966. S . 164 f; Walter KREßS, Zur Re chtssetzutlg der Exe 
kutive durch Verwa ltungsvor schrifte n . In,VerwArchi v 3{79.S.272 f. 

2 ) Klaus VOGEL, " .... 0 .• S. 166. 

, 
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auch, daß einer Rechtsvorschr ift nicht schon deshalb höchste 

Qualität zukonmt, weil sie besonders kurz ausgefallen ist. Im 

~genteil kann " .. ei t gehender Redundanzverzicht, Verständlichkeit 

und Anwendbarkeit eine Rechtsvorschri f t gefährden, wie sich über

haupt im jeweiligen Einzelfa l l Konf likte und Gegensätze bei der 

Beachtung der Anforderungen a uftun können und nach klarer Ent 

scheidung durch den Gesetzgeber verlangen. Die Eindämmung der 

Gesetzesflut is t ZWa r ein rechtspolltlsches, wohl begründbares 

Ziel, für die Gesetzgebung sollte jedoch im Grunde dieses Ziel 

"nur" AnlaS d afUr Bein, daß den Qual ität sanforderungen an Gesetze 

ein höherer Stellenwert eingeräumt wird, daß sie ernster genommen 

und vor allem in letzter Konsequenz, n~mlich auch der des Ver

zichts , eingelöst werden. Auf diese Weise wäre der Maxime zu 

entsprechen, wonach jedes schlechte Gesetz als überflüssig an:u

sehen ist. In dieser Erkenntnis treffen sich Qusntit~ts- und 

Qualitätsargumente a m unmittelbarsten. 

Die Besonderheiten das jewe i ls zu nor~ierenden Sachverhaltes, 

die sichere od er ungewisse Kalkula t ion von Ver~nderungen in den 

rechtsta t sächlichen Annahmen, vor all em aber die jewei ls ge

sondert zu erwägenden Wirkungen auf Vol l:ugSinstanzen b:w. auf 

d i e letztlich betrOf f enen Bürger und Adressaten (auch in ihrer 

Rolle als eigenständige Vol l zugs instanz) erschweren es außer

ordentlich , vom " g rünen Tisch" der ministeriellen Gesetzesent

wtcklungsarbe i ten aus tiber die voraussichtlich geei gnet ste, wir

kungssicheIS.t,e, ktirzeste und ef f i:ienteste Regelung z U entsch(!iden. 

"Wi l l man alle irgendwie denkbaren Fälle e xakt im Geset: selbst 

entSChei den, dann hilft nur die perfekte Lösung •.. Dann darf man 

aber über den Umfang, die Kasuisti k und die Undurchsichtigkeit 

des Gese t zes ebenso wenig k lagen wie über die BUrokrsti~icrung 

der Verwaltung. Nimmt man hingegen im Interesse einer g rößeren 

Praktikabilität und im Interesse einer größeren Anpa ssungsfähig

keit an vorhorgesehene Entwicklungen ein gewi sses Regelungs

defiZit in Kauf, dann muß ma n anerkennen, daß 1n genau diesem 

Umfang die Mitverantwortung auf die Exe k ut.ive und - im Streit-

. I • 
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fall - auf die Gerichte übergeht.· 11 Geset zgebun gsverfahren 
und Gese t zge bungstechnik mögen de rzeit noch d iese Alterna tiv

positionen begründen, die von einem hohen Maß an Unkenntnis 
bzw. Unabwägbarke i t de r späteren Wirkungen und damit der Quali

tät einer Recht svorschr i ft ausgehen . Einen optl~alen mitt leren 

Weg zwischen diesen Extremen zu beschreiten, verlangt nach ge
getzgeberischen und gese t zestechnischen Innova t ionen . Die Berei t
stellung der Methoden und Techniken zur Gewi nnung von erfahran"s
wi s s enscha ft lic hen ErKe nntni s sen übe r die Gcsa~theit der (voraus
sicht lic hen ) Wirkungen (auch alternativer) Regelungen (und Nlcl1t 
Regelungen), ~ von daher die W~rkungsbedingungen regelung~ 

technisch behel'rschbar ~u machen , mUS te d<lS heravsl"agende An

l i egen eine~ Rcchtsset~ungswissenschaft s ein , als deren ErgebniS 
sich eine "neue GC:Sc:t~gebungs lehre" heraUSbilden könnte . 

I n Abschnitt 4. 2. wurden die gesetzgebungspraxi s - und method i sch
bedingten M~ngel wi r kungssicherel" Rechtssetzung aufgefUhr t. Es 

sei nun noch e in Blick auf da s recht s wissenschaftlich disku
tier~e Angebot von gesetzgebungsmethodischen und - t e chnische n 
Verbes serungen geworfe n . 

Kennzeichnend f Ur den gegenwä r tigen Stand d iese r rechtswissen
scha f tlichen TeiLd iszipl1n ist d i.e ums etzunq der O.a . Qual1t lits

anfor derungen a n Recht svor schr l ften i n s pezi fi sche Prin~ lplen 

oder Theor eme , vOn dene n sich die Gese t~gebung le iten lassen sollte. 
Zu nennen sind hier a ußer dem stark rechts - und normtechnlsch aus 
gerichlet eten Entwurf von Pete r NOLL2 ) und den schon erw!hnten 

Vorschlägen von Robert WALTER beispielswe i se fli r konzept ionel l
breite angelegte AnSÄtze die Uberlegungen von Herbe r t KRUGER 3

) , 

" Hermann MAASSEN, Die Freihe it ... , a .a.O., S. 14 76. 

" Peter NOLJ., Gese tzgebungs l ehre, Reinbek bei Hamburg 1973. 

3 ) Ile rbert I<R IJGIlR , Huchtssu",t l t " h., Ges<,t"gebun 'istuchn! k, in: 
DöV 1956 , S . 550 f . 
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Ulrich SCHEUNER1 ) sow~e von Ralf BENDER2 ). Im letzteren Fall 

wurde n schon zahlreiche Anregungen zur i~ engeren Sinne gesetzes

technischen und -methodischen Einlösung der QualitStsanforderungen 

vorgebracht. Ei ne WeiterfUhrung dieser Ans t rengungen, die so-

wohl mit rechtstheoretisch-tormalen Vorstellungen fiber das ex

pl i kationsbedürfte Verstä.ndnis von einem "vollkommenen Gesetz M3 ) 

als a uch mi t rechtstats~chl ichen, verfahrensm~8igen Vorstellungen 

Uber dessen Erzeugung verzahnt werden müssen, w~re Aufgabe zunlI.cJ".1 

einer Rechtssetzungswissenschaft und sodann einer modernen Ge

setzgebungslehre . Daß diese Gesetzgebungslehre um 1hre Beachtung 

und roehr noch um 1hren Einzug in dic Institutionen der Rechts

setzung wird k~pfen müssen, ist dem noch kaum verlassenen Null-

1) Ulrlch SCHEUNER. Die Aufgabe der Gesetzgebung •.•• <'I.a.O .• s . 61 

2 ) Ralf BENDER , Zur Notwendigkeit e iner Gesetzgebungslehre . -
Dargestellt an a ktuellen PrObl emen der Justizreform, Stutt
gart 1974 iVort r ag aus Anlaß des 75-j~hrlgen Jubiläums von 
Hoser ' s Buchhand lung) sowie d i e S'js t e",atische Weitel·fUhrung 
des Ansatzes in : Die Zielverwirklichungstechni k in de r Ge
setzqebungslehre - VorUberlegungen z U e i nem allgemeinen Tei l, 
in : JÜrgen RöDIG (Hrsg . ). Theorie der Gesetzgebung ... , a.a.O., 
S. 47 5 f. BENDER nennt an methodischen Regeln dus Ziel-M ittel
Theorem, das Konkretisierungs- (Unterbau) -'theorem. das Meßbar
keitstheorem. das Regreßtheorem; an Verf ahrensregeln'das Al t e r
nativentheorem. d as Beweistheorem. das Machbarkeitstheorcm, 
das Kästchentheorem. d as Klelne - Schrittchen-Theorem. das Kon
flik tstheorem. d as Nebenfolgentheorem; an inha ltl iChen Rege l n, 
das Selbstregulierungstheorem. d as Entf remdungstheore m, das 
Standardtheoren. das Sandhaufentheoren . das Matrixtheorem. 

3) Vgl. Gustav KANIAK, Das vollkommene Gesetz, a . a.O. In diese~ 
Zusammenhang ist nOChmals an die normativen. als Rechtsbc
dUrfnisse der Gesetzesadressaten ausgewiesenen Prinzipien der 
Gesetzaebungstechnik von Peter NOLL. Prinzipien der Gesetz
gebungstechnik , in: Peter Noll. Günter Stratenwerth (Hrsg.), 
Rechtsfindung . . .• a.a.O .• S . 171. zu erinnern. 

. I . 
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slad lum (e l nschl~gi<}c Vorschriften aus dl;>r G(',o 11 ... crden noch 

kaum befol g t) organisatorisch-verfahrensmäßig abgesic h~rter 

Einbeziehun g sys t emat ischer, erfahrungs wissenschaf tl icher ~un

d i e r ung von Normierungsentscheidungen anz ulasten. "Die (an der 

Gese t zgebung) beteiligten Personen (sind) durch koine Norme n 

außer dem moralischen Gewicht ihres Auf trages (zur vollsUlndigen., 

zutreffenden und objektiven Analy se der Tatsachen) verp f l ich te t , 

und auch andere Personen, die sie a nhören oder an die sie einzelne 

Au fträ ge we itergeben, können sie nicht dazu verpf lichten . " 1) Wei l 

eS di.e Gesetzgebungslehre in einer den Pra ktikerbedürfnissen ent 

gegenkomme nden Porm noch nicht gibtZ) , mag d ieser Zustand en t

schuldbar s e in, obg l eich natürlich ohne Exper imentier- und Inno

vationEfreudlgk~ i t der gesetzesentwicke l nden In stanzen die Er

fahrungserschli~ßung mühsam und die tats~chliche Praxisorlentie

rung der Konzeptionen e i ner Gesct~qebungsl~hre ungcwiß i st. 

Mit Ausna~e einiger auch höchstrichter lich mehrfach beto nter 

Grunds~tze, wonach etwa be lastende und strafbeweh rte Normen 

einen höheren Best i mmthe i tsgrad aufwei sen müssen , feh len noch 

weitgehend Hi l fes t e llungen , um ~den Gr ad der wünsc hbaren opti

malen Bestimmtheit . .. im Rech t ssetzungsve r fahren a nhand der zu 

o r dnenden Mate r ie durch sorg fältige PrUf ung de r Möglichkeiten 

einer Pr~z i sierung einerseits und der praktischen Forde r ungen 

nach einer dem Gesetz angepa Bten, flexiblen, nicht kaSUisti sch 

überl .. denen Formulierung andererseits (hel·ausschale n z" können) .• 3) 

Wir können fes t halten, daß die Geset~gebungstheori e einschlie6-

l ieh d er i n Ans Ht zen Wisse nschaftlich betriebenen Gese t zgebungs

lehre Uber die Aufstellung allgemeiner Regeln und zu beachtender 

vorschrif t en noch kaum hinausgeko",men ist, und daß es ihr an 

n Pet er NOLL, Gese t zg ebungslehre ... , a .a. O., S . 94 f. 

" Vg l. Ralf SENDER , Gese t zgebungslehre - Ein neUer Zweig der 
Rechtswissenschaft?, 1n, ZRP 1976, S. 132 f. 

" Hans DUBS, Die Forder ung der optimalen Bestlmmbarkeit be-
l a s t ender Rech t s normen, a . a.O., 1974, S. 246 . 

.I . 
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method i sch- teChnischer Einlösbarkeit ebenso e rma ngelt wie dies 
für die einschlägigen Hinweise zur Geset zesentwick l ung nach der 

GGO 11 zutrifft . 

Wei l sich "der Bereich geset:geberlschcr EinflußmögliChkeiten 

und der dafür erforderlichen Tatsachenanalyse auf sozial oder 
gesetzlich normiertes Verhalten reduziert" 11 weil terner "die 

größten Schwierigkeiten der gesetzgeberischen Arbeit nicht be i 
der Entwicklung von neuen Lösungen, sondern bei der Ermittlung 
von Grundlagen, der Re"l i en einer Recht ssetz ung liegen · 2) , und 
weil schließlich hierfür ·prakt i kable Methoden kaum bestehen, 

besonders die Rechts tntsachcnforschung liegt v ielfnch im nrgen , 
(und es) aufgrund einer schma len und ungenügend erhärteten Er

fahrungssicherheit zU Prognosefehlern und in der Gesetzesanwendung 
zU Realisierungsschwächen (kow~tl"3), hat eine gesetzgebungs 

methodische Weiterentwic klung gerade hier anzusetzen. 

wenn unstr i tl ig ist. daß Normen "d ie best ehenden ~esel1schaft
lichen Verhältnisse berücksichtigen (müssen ), sie lalso von i hren 
Adressaten nicht losqelöst betrachtet werden dürfen" ~ ) , dann ve r

wundert es, daß i m Gegensatz zum gericht l i chen Pro zeß oder dem 
Verwaltungsverfahren "bei der Gesetzgebung di e Mi twirkungsrechte 

der Bet~offenen in der Regel leine Ausnahme wäre vielleicht das 
planungsrecht) nicht we i terre ichen als die allgemeinen pol i t ischen 

ReChte der Bürger als Wähler oder StimmbereChtigte. "5 ) Das h ier

für verantwortlich gemachte Argument der "allgemeinen" Betro ffen 
heit durch gese tzliche Regelungen besticht in den meist en Fäl len 
nicht lausgren~bare Gruppen von vorrangiger Betroffenheit) . Zwar 

" Peter :.lOLI" Gesetzgebungslehre ... , a .a.O., S . 87. 

" Ratncr J. SCHWEIZER, Die prüfung ... , a .a.o., 5. 69. 

3) Ebenda. 

4) Thoma s FLEINER, Norm und Wi rklichkeit ... , a . a .O., s. 334. 
~Die Norm Wird nicht nu~ von Regierenden , sondern auch von 
den Gehorchenden bestimmt." Ebenda. 

5) Pet er NOLL, Di e Mitwirkung des Betrof fenen bei rechrlichen 
Regelungen, in: Ulrich RLUG, Thi l o RA~~, Fritz RITTNER , 
Burkhard SCHMIEDEL (Hrsg .l., Gesetzgebungsthco~ie .. • , ".".0., 
S. 61. Zum Problem genere l l vgl . a . a.O., S. 59-63. 

. I . 
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werde n speziell bei größeren Gesetzesvorhaben in den Ent

wic k lun g s- und Berat ungspr o z e6 die gr06en Verb~nde einge 

schaltet , d i ese Mitwirkung betrifft i ndessen l edig lich die 

Einbr lngung und mög l l chst die Durchsetzung der o r gan isatlon s

i nteressen gegenüber Zie lsetzung und ma t eri el l em Rege l ungstenor 

<.ler Rechtsvor5ch riften. Ausgeklalll1!ler t bleiben clie Betroffenen 

in d e r Regel hingegen bei so zentr~len Fr~gen , ~ie Gewähr

leis t ung des erforderlichen bz~. erwünschten Vers tändlichkeit~

gr~des eine r Rechtsvorsc h rift. Erst recht sol l ten die Vormi t t 

iungsins t a n zcn von Gesetzen z u r ~ormsetzung h i nzugezogen ~erctcn . 

"Wir brauc~en verstärk te Part i z ipation des gesamten Rec h tsstabes 

~n d er Gesetzg ebung. Nur so ist das no twendige Rechtsbewußt se in 

dieser Instanzen zu e rzielen.- 1) Diese Bete i l i g ung darf indessen 

nicht i n Form der BcrUck sichtigung e x t erner In t e resse n ge ge n 

über dem Regelung svorhaben gesche hen , sondern hat die Funktio n 

von Anwendern und Ädressaten für die Reeht ~~i rkung zu bet r~f fen. 

Verein~elt liegen schon Erfahrunge n Uber die mit experimente l l e n 

PrUfve rfa hren e rmögl i chte Einbeziehung vo n Gcse t 2csadres saten 

und Rec htsanwender (vollZiehende Verwal t ung . J ud ika t ionl im 

ProzeB d e r En t wur fsentwiCklung vor. Die Weiterentwicklung und 

systematisc he Nutzung d erartiger Me t hOden steht i ndessen noch 

aus . De r zweite Berichtste1l ~ i rd sich sehwerpunktsmäßlg mit 

de r Ver fe inerung und Erprobung elnschlä91ger Verfahren befassen . 

Zu a nti zipierem wäre bei der Rec h tss e tz ung die Anwendung der 

Norm. d . h. die ·Subsumierung (des Pallsl , der sich a Us SlIchver

hal t und Anträgen ~ usammen"et z t , unter den or"tbestand und die 

Rechtsfolge de r No rm und sodann die VerWirklichung de r Rechts-

" Hanfred RE HBINDER, Recht s kenntn i s . .. a . a.O., s. 38 . 

./. 
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folge" l ), um - sowe l.t an me hreren Fällen und von mohreren An

wendern exemplifi~iort - Kenntnis über die voraussichtliche 

Normenauslegung , Normenkonkretlsier ung , Normenausarbe itung 

aber auch Normenwirkung zu erhalten. 

Soweit dabei später d i e Anwender wie Betroffenen a uswahlweise 

i n natürlicher PQsition und Funktion einbezogen würden, wären 

Kenntnisse Uber Organisation und Arbeitsweise der "Durchsetzungs

ordnung" e inschließlich ihrer normverml t telt rea ktions1nduzie

renden Wirkung auf Seiten der Bet r of fenen z u gewinnen. "Die Durch

setzungsordnung gewtihrleistet somit, daB Norme n tat s öc hlich Sollen, 

inhalte schaffen können, daß s ie aufgrund des bes t ehenden Rechts

bewuBtseins und der DurchsetzungBgew~hrleistung ~folgt werden ... 

Normen müssen a l so effizient sein. Diese Ef fizienz berUht einer

seits auf der Anerkennung der Nonnen als gerechte und a nderer

seits auf de r G<;o w~hrl elstung der D<.Irchsetzungsordnung. ,, 2) 

Zum e i nen setzt dies voraus, daß be i der Rechtset~ung daß ge

samt e außer rechtliche Normengefüge sowohl als Widerstand gegen, 

wie als Ermögl ichung für die Wirksamkeit von Geset~en ~itbedacht 

wird. RechtssoziOl og ie und Rechtstatsache~forschung werden h ier

f ür verstärkt i npflicht geno~~en werden müssen . Die Gewährlei

stung der in s trumentellen und funk tiona len nDurchsetzungsordnung" 

bereitet gesetzgebung smethod isch Und -technisch derzeit vor a llem 

deshalb Schwi erigkei ten, wei l die rechts t atsächlichen und rechts 

so~iologischen Erkenntnisse far die spezifische Funkt ionsweise 

einzelner Recbtsvorschriften noch kaum rechtsetzungsmethodisch

integriert erschlossen und fUr die Normabfassung nutzbar gemacht 

t) Werner GOLDSMITH, Einhelt und Vielfalt d e s Begriffes der 
Norme n handhabun g , in : Paul BOCKEI.MANN, Arthur KAUFMANN, 
Ulrich KLUG \lIr s g.), Pestschrift Kar1 Engilich . .. , a. a . O., 
s. 203. Die Normenanwendung (z usamme n mit Normenauslegung, 
Normenkonkret is i erung und Normenausarbeitung die Normenhand
habung konstituierend) "enthlilt eine doppelte Subsumt ion und 
eine "1n,,, 1ge Verwirklichung . ,. Ebend". 

2) Thoma s FLEINER, Norm und Wi r klichkeit ... , a.a . O., S. ) 40 f • 

./. 
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we rden können . Da etwa die Rechtsfolge nentSCheidung häufig 

neben der Wertung des Tatbestandes vOn einer Prognose über 

die RechtsfolgenWirkung abhangt, müßten i m Stadium der Ent

wur f~cntwicklung rechtst atsachliche Informationen Uber die 

vora ussicht l i che Normwirkung vorliegen, um bei der Normabfassung 

über den Progn osespiel r aum fUr den Anwender bzw. über Maß und 

umfang der ihm an die Hand zu gebenenden .... b .. ll.gungskriterlen 

ents chie den zu können. 

Gleichermaßen erfo rderlich wKre n hierzu Kenntnisse über Art und 

Zahl de r reChtserheblichen SaChverhalte und Ta t best Knde, auf 

die das Gesetz später angewand t werden soll. Aus dieser Infor

mation lasse n sich Vollzugsaufwand und -kosten abschätzen; noch 

bedeutender sind indessen solche Hin .. eise fü r die Wahl des ge

eigneten und 2weckmäßigen Ahstraktionsgrades e iner Re gelung 

gegenüber ihrem rea len Referenzbereich. Eine entscheidende 

Sch .. äche der a ktuellen Recht setzung beruht zumei s t darin. d aß 

"der Gesettgeber seine Regelung ",nhand gedachter. konstruierter 

Fälle treffen und da s ErgebniS i n der Wi rklichkeit abwarten (muSl 

Aber die Art der Fallvarianten i st oft unvorhersehbar. Die Phan

tas i e des Gesetzgeber kann gar nicht all d i e Fallgestaltungen 

e r fa ssen , die s i ch in der Wirklichkeit ereignen. Es ist auch 

weder ~ögl ich noch erforderlich, daß sie a lle i m Gesetz ihren 

Niede r schlag finden. Entscheidend 1st , daß das Gesetz den ty-

piechen Fall 

s.tz in eine 

zut r effend erfaßt . Fehlt eS daran, so lenkt das Ge

fa l sche Richtung .- l l Die bek~nnten, von rechts-

.. is s enscha f tlicher Seite a usgearbe ite ten Prinzipien der Geset~

gebungstechnik versagen beim Auf .. eis, wie und aufgrund welcher 

(mög l ichst empirisch gestUtzter) Inform~tioncn der Gesetzgeber 

diese AbstraktionSleistung hinsichtlich zutreffcnde-r Erfassung 

des typischen Falls erbr ingen soll. Zu suchen ist nach gesctz

gebungsme t hodlschen Hilfeste l lungen . die das Unsicher heits- und 

ungewlssheltsma ß be2üglich Kongruenz 2wischen Norm und Wirk lich-

" RoH WANK, Gren zen .•.• a.II.0., S . 120 f. 

. I . 
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keit und Wirkungswe ise von Rechtsnormen ver ringern. Die allge

.'!leinen Ef fektivitMtsbedingungen des Rechts set~en de r Ziel

s i cherheit gesetzgeber ischen Hande i ns zwa r Gr en zen, gesetz

gebungsmethodisch dah ln zu ge l angen, b le ibt Gegenstand weiteren 

For schungsbemUhens. 

zugleich l"t d .. mi t .. uch ges ... gt, d ... ß es 1m · ... e \.taren n i cht dsrum 

ge hen kann. dem kri tisierten Gesetzcsperfektion ismus durch e i nen 

Gesetzgebungsperfektionismus abhelfen zu wollen. Das origin~r 

polit i sche Moment im Gesetzgebungsprozeß i st unverzichtbar, und 

zwar nicht lediglich erha ltungswUrdig, sondern verschie dentlich 

auch reakt i vicrungsbedUrf t ig. Die Problemat ik erweitert sich da

mi t auf die Neubestimmung de s parlamentarischen Ei nf lusses auf 

die heute weitgehend d urch die PrÄdominan z der Expertenbürokratie 

beherrschte Gesetzgebung. 

6 . 2.2. Steigerung der Effizienz 

Die Effektlvltätsbed ing ungcn des Rech~s und die Ett i zlenz vOn 

Ge s etzen, i m Sinne de r Kosten zu den angestrebt en Nutzen, stche n 

in e nger Beziehung. D.h . • j e mehr bei der Gesetzeserarbei tung 

die Effektivi t ätsbedingungen beachtet werden, " mso ge ringer können 

d i e Gesetzesko5ten aus fa l len . 

Die Vor ... bermitt lung der "Kost"n" eines Gesetzes wird a l lgemein 

als äußer s t ungenügend ange ... "hen. "Die Vorblät t er, di e Cl. a . f ür 

die voraussichtlichen Kosten eine s Gesetzes Rechenschaf t geben 

sol l e n. sind . . . ein cinzige t Skanda l .· 1 ) In der Regel wird di e 

Verpflich~ung gemäß § 40 Abs. 2 Ziff. 2 GCO 11 zur Vorab

sch ä t zung mit dem lapida r e n Hinwe i s "Kost .. n keine" unter l a u f en . 

1) Roman HERZOG, Gleichheit und Gerechtigke i t ... , a . a . O . , i n: 
Heiner GeiB Ier (I1""g.), Ve rwal t e te lIürger ... , a.a .O . • s . 86 . 

. I • 
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In d en wenigen FäL Len , wo ~Kosten,.chatzungen" vorgenommen wer

uon , ~tnd sie meist so ungen ~u, da ß sie sp~ter um ein Viel f ache3 

über t roffen werden. 1) Ungewollt werden dadurch f inanzielle Mitt el 

gebunden , die möglicherweise für andere Vo rhaben hätten einge

setz t werden können. Durch jedes Gesetz en t stehen neue Kos ten , 

und sei es auch nur dafür , daß sie von der Verwaltun9 bescha f f t , 

zur Kenntn is genommen und abgeleg t werden mUs sen. Oft schl agen 

s ie sich in Haushal tsmehrausg aben n i eder, wenn beispie l sweise 

für den Vollzug eines Gesetzes neUeS Personal e i n ges t el l t we rden 

muß . Aber auch, wenn der a l te Personalstand nicht aufgestoc kt z u 

werden braucht Hlnterauslastung), oder kann (fehlende Haushalt s 

mittel) , bewirk t das Gesetz in aller Regel Voll z ugs kosten . 'Es 

l i e gt dennach eine Änder un9 in den koste nverursachenden Faktoren 

bei Ko nstanz der lIaushal t sausgabcn vor . Insoweit treten die Wir

k ungen nicht in der Haushalts- alias Finan zsphare, sondern 1n 

der I,ei stungss pha rc und d.h . i n den Bereichen "cschaf f ung, ).ei

stuny"",rstcllung und Lelstungsabgabe der verwa l t un<jcn e i n . ~2) 

Dieser Kostenaspekt wird bisher bei der Ermittlung der Kosten 

gemäß § 4 0 Abs . 2 Zi ffer 2 GGO Ir nicht berücksiChtigt, denn 

da das Wor t ' Kosten ' synoym mit Ausgaben verwendet wi rd , bleibt 

d er 'Verzehr vo n Produk t i o nsfaktoren außer Acht, der s i c h nicht 

i n Ausgaben n i ederschlä9t .· 3
) 

Noch o hne Dif fe renz i e rung nach Gesetzestypen gehen a l s Gesamt

aufwand eines Gesetzes ein: 

1 . Die Gesetzeserarbeit ungskasten , d.h. die Ko s t en, die bis zur 

Vorlage eines Gesetzentwurfs bzw. bis zU r Verabschiedunq d.s 

Gesetzes entstehe n . 

1 ) Vgl. daz u etwa das Beispiel des Gese tzes über eine Bundessta
tlsti k für das Hochschu l wesen (Hochschulstatistikgesetz ) vom 
31.06.1971 (BGBL I s . 1473) bei Pete r EIC I1110RN , Verwaltun9s
hande l n und Verwaltungs kosten, Baden- Baden 1979, 5. 79 ff. 

" Peter EICHHORN, a .a. O . , 5. 30 f. 

3) lI .a. O., S. 30. 

, 
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Diese r Proze8, de r nicht unerhebliche f i nanzielle Mittel 

und Personal b indet, s oll h ier nicht weiterverfolgt werden . 

Im Vordergrund steht die Ermittlung der "Kos ten", die ein 

Gesetz n ach In krafttreten bedingt bzw. bedingen wUrde. 

2. Mater ielle Gese tzeskos t en oder auch Zweckausgaben, d.h . 

Kosten, fUr die Inanspruchnahme der materiellen Leistungen 

des Gesetzes durch die An s pruchsberechtigten . 

Damit eng zusammenhängend, 

3. d i e Ve rwalt ungskosten, d . h . die Summe der Kosten , die d u r ch 

Tätlgwerden von Anspruchssnmeldung auf grund des Gesetzes biS 

zur endgültigen Entsche idung Uber die Anspruchsber echtigung 

und ggf1 5. den wei teren Vollzug bzw. die Ausfüh r ung der Ent

scheidung a uftrete n . 

4. Die Kosten fUr d l e Betroffenen, d.h . die auch nicht monetär 

ausdrückbaren Kosten , d ie durch die Befolgung , DurchfUhrung 

ode r Inanspruchna hme der Gesetze bei Private n entstehen , ein" 

sch l ießlich der AUSWirkungen mi t Streueffekt auf das al lge

meine Preisniveau . 

Der Gesamtau fwand ~~faßt also außer den Gesetzeserarbe1 t ungskosten 

die Zweckausgaben, Verwaltungskosten und Betroffenen kosten . 

. / . 
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Trage, der Kos ten zu 2. und 3. ist Uberwiegend die öffcntlich~ 

Hand. W~hrcnd j edoch der Begriff der "materiellen Gesetzeskosten" 

bzw. Zwec kausgaben hinre ichend pr~zis~ ist, bedarf de r Be~riff 

der ' verwal~ungskost~n ' einer weiteren Präzisierung . 

Verw~ltungskosten als der Summe des bei der Verw~ ltunq entstehen

den Äufwands werden dann zu Verw~ltungs~usgaben, wenn h ier

für Deckungsmittel in den Haushal t aufgeno~~en sind. Idea l i ter 

mUßten Verwa lt ungskosten und -ausgaben identisch sein. ln diesem 

Fall wUrden sich - ihre Ermittelbar keit vorausgesetzt - al l e Ver

waltunqskosten haushaltsmäß ig nieder~chlag~n. Die~ ur.ter~tell t 

die Gleich~et2ung von Kosten und Ausgaben in § 40 Ab~. 2 Ziffer 

2 G,~ 11 . Tatsächlich ~~r berücksichtigen bi~lang d1 e V€rwaltung~ 

au~gaben ledigl ich einen Tei l der Verwaltungskosten. 

Verwal tungsausgaben lassen s ich unt e rteilen in "vermögen swirk

same" (Investitionskosten ) und " vermö"ensunwirksame" (vor allem 

Personal kosten) Ausgaben. 1) Die ver~ö"ensunwirksamen Leistungen 

lassen sich ein t eilen i n d i e Verbrauchsausgaben ("werteverzehr 

an produktionsfaktoren" ' , die neutralen Ausgaben (Ausgaben ohne 

e ntsprechenden Faktorenve rzehr, 2. B . Pensionsausgaben fUr Beamte) 

und die ka l kulatorischen Kosten, d . h. Kosten, denen keine Ausgaben 

ge genüberstehen (etwa Abschreibungen, Eigenkaplta lzlnsen und Ve r

sorgungszuschl~ge). Als Verwaltungskosten bezeichnet man dann die 

Summe der "pagatorischen Kosten " (Verbr,,-u,- hö kos ten) und der ka l

kula torischen K09ten. 

Jedes Gesetz erfordert den E1nsatz von Produkt lons faktor en (Ar

beitsleistung, Sa ch- und Pinanzmi t tel usw . l ,das Ausma6 ihres 

Verbrauchs muß bekannt sein , Wenn die Verwaltungs kosten und mit

hin auch t~i lwe ige die Verwaltungsausgaben e inigermaßen zuver

lässig vorausermittelt werden sollen . 21 

11 Feter EICHHORN, a.a.O., 5 . 31. 

" A. a . O., 5 . 32 . 

. I . 
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Träger der Kosten zu 4. Sind Private. Be i ihnen f allen Kosten 

an durch die Inanspruchnahme des Gesetzes (Ze i taufwand tür da s 

Einlesen in das Gesetz, Seratungskosten, Fahrtkosten zur Behörde, 

POrtokostero, Verpflichtungen aufgrund des Gese t zes (z. B. Ein-
bau von Schutz vorrichtungen) oder durch den Vo llzug des Gesetze s, 

den die öffentliche verwaltung den Unternehmen an t rltg t ("Kuli
Dienste" 1), wie etwa sozia l rechtlic he verwaltungstltti'lkelten , 
Erstellung von Statistiken u. dgl. ) 

Der Deutsche Bundestag hat sich schon mehrfach mit der ~ostcn

problema tik der Cesetze befaßt. 2) Die Forderungen nach Ermittlung 

der finanZiellen Auswirkungen von Bundesgesetzen und Rechtsvor
schriften für d ie Länder und Gemeinden ble iben bislang jedoch 
ebenso ohne Echo, wie die Bemühungen um Sch~tzung der durchBchntt· 

liche n Verwaltungskosten bi s zur Ver abschiedung e i nes Gesetzes. 

Uberwiegend we rden hier für fehlende Daten und unerträg lich hohe 
Erhebungs kosten veran twortli ch gemacht . 3) 

An AUfwands fak toren von Gesetzen lassen sich pri nzipiell unter
sc he iden, die mater iellen und die durch Voll zug verur sachten 
Kosten. Auf einige der hierbei auftretenden Erm1ttlungsschwierig

keiten wird nachfolgend eingegangen. 

1) Eberhard HAMER, Kul i -D ienste fU~ den Staat, in: FAZ vom 
2!L10.1919, S . 13. 

2) BT-Drs. 7/2 599 vom 09.10.1914; BT-Drs. 8/212 vorn 22.03.1977; 
BT-Drs . 8/1206 vorn 21. 11 .1917 . 

31 So die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der 
Opposition, BT-Drs. 8/ 2 12 vorn 22.03.1971 . 

. / . 
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101 Milterielle Geset zeskosten 4Zweckausgabenl 

Die Vorabermit t l ung der materiellen Gesetzeskosten i st partiel l 

Grundlage auch zur Bestimmung der Verwaltungskosten. Denn nur 
dann, wenn der Kreis der Anspruchsberecht i gten e i nigermaßen exakt 
z u erm i tteln ist, können RÜckschlUsse auf den be i den Ve r waltungs

behörden auf tre tenden Arbeitsa ufwand 4ctam i t a uc h die produktions
fakto ren i nsges amt 1 vorgenommen werden. 

Prognosen, Umfragen unter der Bevölkerung, Sr fahrung9werte bei 
Länder n und Gemeinden , Heranziehung von vergleichbaren Gesetzen, 

Statistiken können Hilfestellung rur Ermitt lung dieses Kosten
faktors bieten. 1) Nicht vernachlässigt werden dürfen - wie an 

ander er Stel l e betont - die Art der Bekanntmachung der Regelung , 
die "Le sbarkeit' des Gesetzes und die Einste llung der Anspruchi 
berec htigt en zUr Verwaltung . Di ese ~we ichen · Faktoren sind es , 
die f ür d ie ttDunkelziff~r" der unln form i e r t en, abgeschr~c k ten 

od~r hil f losen Bürge r stehen. Multip l i~i ert man d i e geSchätzte 
Zahl der das Gesetz I na nspruchne hmenden (Fallzahll mit der ange

botenen Le ist ung . so erhä l t man d ie materiellen GesetzeSkosten. 
BerückSicht i gt we rden muß jedoch bei der Berechnung, daS unter 
~eränderten Bedingungen (z .B. Inf lation , al l gemeine Ve rteuerung ) 

so;.rohl der Kre i s der Ans pruchsberechtigten wie auc h di e Uöhe 
der angebotenen Leistung (fallS an ökonomische Größen gekoppelt ) 

variiere n können . 

bl Kosten der Durchführuna ~on Gesetzen (Verwa ltungskoatenl 

Die Entscheidungskosten bei der ~nwendung eine s Gesetzes sind 
nUr crnittelbar , WCnn man das gesamte Gesetz in Arbeitsabläufe 

zerlegt und hi erfür einzelne Arbeitsschritte ermi t t elt. 2 ) Der 

1) Di e methodische Komponente wird im zwei t en Tei l des Forschun9s 
pro j ekts nähe r erarbeitet werden. 

21 Vom Bundesverwa ltungsamt IBVA) wurde fUr das BAföG 32 Arbei ts
abläufe errechnet ,für deren Erl e digung jeweils 1 b is 60 (durCh
schnittlich 40) Arbei t sschritte not wendig sind, abgedrUCkt als 
Anlage 6 des Gutachter liChen Ber i chts über di e EntWicklung des 
Ve rwaltungsaufwandes im Zusammenhang mit dem Bunde s gesetz über 
individuelle Förderung der Ausbildung (ßundesausbl ldungsf örde
rungsgesetz - BA f öG) unter besonderer Berücks i chtigung der Dar
lehen, März 1979 4VII PI_R_90_31_Q l l , herausgegeben vom PRÄS!-
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gesamte Vetwaltung svorgang vom Eing ang eines Antrages bis zur 

Entscheidung {Recht sfolgenfes tlegung) und dem Vo llzug d er Ent

scheidung {Rechtsfolgenverwlrklichung ) wäre dafUr i n Ein ze l 

aktivitäten zu zergliedern. Für jeden Arbeitsschrltt sind Dauer 

der Bearbeitung (Zeitfaktor) fe stzus t e l len sow1e sächlicher 

Ml ttelbedarf Iz.B. Te l efongespräche, Schreibkräfte, Re1seko sten 

usw.) tu erheben . Die mittlere Dearbeitungszeit für jeden Ar

beit sschrit t hlingt ab VOn de r Qualifikation der lIusf Uhtcnden, 

von der jeweiligen Organisat i on der Verwaltung, aber a uch von 

der ~LQsbarke it" und Verständl ichke it de s Gesetzes Ider Menge 

der Ausfilhrung s bestiQm ungen, Ve r waltungsvorschriften, Rechtsver

ordnungen) sowie der Ei n s t el lung des Bear beiters 2tlm Gesetz, 

d . h . vOn seine r Bereitschaft zur ziel- a ber auch fallgerechten 

Ge setzesanwendun~. Der Zeitbedarf 1st 1n der Anlaufphase d es 

Geset zes erfahrungsgemaß hoch. er kann sich verminde rn . wenn 

stch nach e iner E in~ewöhnungs.ze it der Volhug eingespi elt hat 

Isoweit das Verfahren Uberha upt r outin ls i e rbar i st) . Diese Fak 

toren we i sen auf e r hebl i che Schwier i g keiten bei de r empi r ischen 

Erhebung der ~earbeitungszeit hin. 

Durch Multip likation der durchschn ittlichen Bearbeitungszeit 

pro Arbeits s c hritt mit der Fall2ahl (die Inansprucbnehroer einer 

gebotenen Leistung , vgl. obe n "mater ielle Gesetzeskosten"j )J'Ißt 

sich ansonsten nach dem Modell 1 ) de r ze itl i che Personalaufwa nd 

errechnen. Du r c h Add ition der e i n z elnen Arbeitsschritte läßt 

sich dann der zei t liche Pe rsona laufwand ermitteln, der [ar den 

Vollzug des Gesetzes notwendig ist und damit auch die Kosten , 

die die Ausftihrung des Gese tz es mit s1ch bringen wUrde. Die Höhe 

der Gesetzesvol lzugskosten wtrd schließlich beeinf lu 6t durch die 

Akzeptanz der Betroffenen, d .h. ist die Befolgung des Gesetz es 

be i den Be troffene n groß (z.B. we 11 d ie Regelungs:':iele einsicht;· 

" Hans-Warner LAUBINGER, (;(,setzesvollz ·~g und Personalaufwand. 
- Zur Bestimmung des fO r de n Vo l l 2 ug neuor Gesotze ~rfordcr
l ichen Person~l~u fwandes , Speyerer Arbe itshefte 2, S pe y e r 
19 76 , S. 34. 

./ . 
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sind), so verringern sich entsprechend die Verwaltungskosten 

!geringere Vollzugs- und Uberwachungskosten; akzeptieren der 
Verwaltungsentscheidung durch Verzicht auf den Rechtsweg ). Von 

Vol lzugs kosten wären etwaige Gebühren , die die I nanspruchnehmer 
tür die Leistungserbringungen ~u zahlen haben , abzuziehen. 

Die Vollzugs kosten ~rden erst dann z U einem zU beachtenden KO

stenfaktor lau6er den sachlichen Mitteln), Wenn fUr den Vollzug 
des Gesetzes zusätzliChe Personalkapaz i tät erforderlich 1st. 

unter Personalkosten fallen die direkten Personalkosten, in <arm 

von Entlohnung, die Personalnebenkosten und die Gemeinkosten. 1\ 
Den Zusa~~enhang zwischen Vollzugskosten und Personalkosten soll 

an f olgendem kleinen Beispiel von Roman HERZOC2) illustriert 
_ rden , 

"Nach ZW('li Par<lgr<lphen des Dundesbaugc~etze9 und des St.!ldteba u

förderun9sge9ct~cs hab('ln die Cemeinden beim Verkauf von Crund
stlicken (und Ubrigen" auch von Elge"tumswohnungen) im Bereich 
von Bebauungsplänen, beabsichtigten Bebauungsplänen und Stadt
sanierungen ein gesetzliches Vorkaufsrecht . Sie machen davon 

zwar in mehr als 99% der Fälle ke inen Gebrauch~ trotzdem muß 
ihnen jeder KaUfvertrag vorgelegt werden, belastet jeder zunächst 

einmal die Poste in lauf stelle. muß er einem Sachbearbeiter vorge
legt, vOn diesem - wenn auch fonmularmäßlg - entsch1eden we rden 
und be lastet er schließlich Wieder die Pos tauslaufstelle - ga" .... 

abgesehen von der Mehrbelastung der ~otariate mlt Arbeit und der 
Vertragsparteien mit GebUhren. Es ist Sicher nicht zu hoch an 
gesetzt, wenn man pro Vorgang eine Bearbe1tungszelt von )0 Minuten 
annimmt und wenn man die Zahl d ieser Vorgänge im Bundesgebiet auf 
jährlich 300.000 schätzt. Das bedeutet 150 .000 Stunden Verwaltungs
arbeit odeL- ungefähr 80 - 100 Personalst.,llen." 

" Zu den Gemeinkosten vgl. Petcr EICHHORN, a.a.O., S. 43. 

2) Roman HERZOG, Gleichheit und Gerechti9ke i t . . . , a.a.O., S . 65 C, 

. ( . 
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Dieser Ste l lenneubedarf1l t r itt jedoch nur bei unterstel lter 

Vollauslastung der Personalkapazitäten durch ander e Aufgaben 
auf. Ginge der Gese t zgeber jedoch von einer unte rauslastung 
aus, indem anfallende Personalkosten unterschlagen werden, so 
könnte der Vollzug des Gesetzes sowohl de~halb gef~hrdet wer

den, wei l tatsächlich keine freien Belastungsspitzen vorhanden 
si nd oder aber - so dies der Fall ist - , allemal damit zu 

rechnen ist , daß die Behörde "eher die Routineaufgaben, das 
Unerlaßliche, vollziehen ( ~lrd) als aufwendige neUe Aufgaben. o2 l 

Mit Personalmehrei nstellungen. die dann Teil der Verwaltungs

ausgaben s i nd. vertlndern sich auch die übrigen Vollzugskostcn, 
nämlich : 

die einmaligen Investitionskosten, wie ;:.B. Kosten der Unter

br i ngung von neuem Personal, BUro- und Sachausstattung: 

die laufenden Folgekosten. wie z.B. Mieten, Pachten . Heizung, 

Strom. Geschäftsbedarf und Verbrauchsmittel ; 

die kalkulatorischen Kosten , wie z.B. Kapitalverzinsung und 

Abschreibung auf Inves tltionsgUter. 

Auch hier tritt dann eine Steigerung der Verwa l tungsausgaben ein, 

sof ern di ese Kosten haushaltserheblich ,,·er-den. 

I) Vgl. dazu die Untersuchung von Hans-Werner LAUBINGER, Dietar 
KRAUSE, Schwerbehindertengcsetz und Pecsonalaufwand . Speyerer 
Arbeitsheft 16, Speyer 1977. 

2) Wolfgang ZEH, Vom Willen der Gesetze und wie es verwirkliCht 
Wird, in : FAZ vom 07 .11.1 979 , S. 10, Prido WAGE~ER, Ocr öffent 
liche Dienst, in : WDStRL, Heft 37 41')79), S. 241 • . 

. I • 
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7. Ausblick: ~Rcchtssctzungswissenschaft" und cxpcrl~cntcll

gestUtzte Gesetzqcbunqsmethodik 

Mit den vorausgegangenen Ausflihrungen wurde ver.ucht . die maß

geblic hen Kenotnisquellen und ZU beachtenden Bed ingungen zUr 

Erzeugung effektiven Rechts aUfzuzeigen. Man wird bei den be

handelten Aspekten einen konsistenten theoret i schen Rahmen ve r 

missen, der e ine vollst~nd ige Erfassung und Beha ndlung aL Ler 

be i d er Rechtssetzung auf tretenden Fragen leiste t. Di es l~ßt 

sich zurUckführen auf 

a) das hier vorliegende engere Untersuchungs interesse. das auf 

d i e Effektivitätsste igerung von Gesetzen ~rim~r von der 

methOdischen Seite ausgerichtet 1st. Jedoch kann man s inn

vol l nicht die Methodik optimaler Rechtssetzung ohne Kenntnis 

der Qualittttsanforderungen an "richtige" Rech t svorschriften 

untersuchen wollen. Insoweit schien es unverzichtbar. sich 

Uber die Effektivitätsbedingungen des Rechts und deren ge

se t ~ gebungsmethodische Hersteilbarkei t b zw. Beachtungsnot

wendigkei t Klarheit zu verscha ffen . Doch wei t gehend a usge

spart werden mußte die umfangreiche rechts- und normentheo

retische Diskussion . obgleiCh dort bei der He rle itung von 

Regeln ~ur eindeutigen Rechtssatzkonstruktion angesetzt wer

den sollte. 

bl die besche i denen Erfolge bislang unternommener Versucne %u r 

Entwickl ung einer Gesetzgebungslehre. Dies liegt an der 

Schwierigkeit , d as Objektfeld "Rechtsvorschrlften" auch nu r 

a nnähernd vo l lständig in kausaler, funk t i onaler, genetischer 

und teleologischer Hinsicht beschreiben zu können. So bietet 

etwa der Ansatz von Peter NOLL eine FUlle von Gesichtspunk ten. 

die fUr die Rechtssetzung relevant sind . Hat man seine "Ge

setzgebungslehre" durchgearbeitet. bleibt j edoch das unbe-

••• 
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stimmte Gefühl z urück, zwar eine Vi e lzahl von Gesetzesmängeln 

und deren Ursachen sowie einen umfangreichen (wenngle i ch wenig 

sys tematisierten) Katalog mit Anforderungen a n Qual i t3t und 

Recht ssetzungsstanda rds erf ahren zu h aben, bei der Frage, wie 

diese Pri~zlpien und Merks~tze einzulösen, auf welchem metho

dischen Weg sie in de r Geset zgebungspraxis zu befolgen slnd , 

wird man indessen weitestgehend 1m St ich gelassen. Be scheidener 

und wohl auch "ehrl icher" sind hler dle Bemühungen von JUrgen 

RöD I G ~u werten, der mi t den "Studien zu eine. Theorie der Ge

"ct zgebung" zun lichst die un t erschi"dlichcn An"ätz" ~owi{' die 

zahlreichen Einzelaspekt e dieses Gebietes behandelt wi ssen wi ll . 

Schließlich noch eine Bemerkung zu Rolf BE NDER : Seine "Theoreme 

der Zielverwirk l ichungs t echnik in der Gese t zgebungs lehre " , die 

die Kont ure n eines allgemeines Teils der Gesetzgebungslehre dar

z ustell e n beanspruch~n, sind letztl ich doch nur kompakt e Ent

sche i dungs- und Hand l ungshinweise dazu, wte jeweil~ mehrere der 

Merkposten und Kr i terien, die ansonsten z u r QualitätsauszeiChnung 

von Rechtsvorschrif ten herangezogen werden, zu befo l gen Sind. 

I mmerhin das! 

Die i m Ve rlaufe der Unte rsuchungsfUhrung wachse nde Un z u f r i eden

heit über den wi ssenschaftlich- e inschläg i gen Stand einer t heore

tischen Erfa s sung der Rechtssetzung , von wo aus dann Handlungs

anweis ungen fUr die praktisc he Gcsetzesent.wicklungsarbe~t zu ge

wlnnen wären, ha t Uns ve.anlaßt, elnen Vor schlag zur Str ukturle

rung und exempla risch inhQI ~lichen Konkret.isi e.ung eines Qls 

"Re cht " set zungswissenschaft" bezeiChneten Forschungsfeldes zur 

DiskUSSion zu stellen. Es handelt s i ch hierbei - wenn überhaupt 

lediglich um Vorarbeiten zu einer Theorie der Rechtssctzung in 

dem Sinne, da ß d ie j weils für die Gese t zgebung relevanten Tat

sachen , Informat ionen und Merkpos t en zusamme ngestellt werden . 

. / . 
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Der Begri f f "Gcset~ gebungs lehre~ 1st unseres ~rachtens insofer n 

unglUcklich gewählt , als damit en t wede r nu= d i e Einwei s ung in 

d ie Ausarbei t ung von Ges e t zen bzw. ~ntwUrfen oder aber in reich

l i c h d iffuse r Man ier die abstrakte Methode der Gesetzeserarbeit ung 

und - dann allerd i n gs konkre ter - de r Umg ang mit Gese t zestechn lk 

assozi ie rt werden. Deshalb ble i b t in diese~ Vorsc hlag Gese tz 

ge bung s lehre der Vermittlung von Erke nntn i ssen aus einer breit 

verstandenen ~Rechtssetzungswlssenschaft" , d . h . von Gesetzgebungs

",is sen vorbe halten j" Re chtssetz un g slehre "). 

Die Gegens t ande und Frageste l lunge n, mi t denen sich eine "Recht s 

sct z ung swi sse nschaft " z u be fas sen hätte, wurden beispielhaf t nähe r 

b e schr ieben. D1 e dor t anfal l e nden Ergebni sse mü ßten i nsgesa mt 

die Inha l te der Gesetzgebungsle hre ( "Rechlossetzungs l ehre") ab

gehen, wohei die Schwerpunkt se tzung sicherlich ebe n so un t erschied

lich sein kann , wie es der ",isse n schaftl ich err eichte Kenntni s

grad bez ügl ich der einze lnen Aspekte mi t tl erweile 1st. 

Sowei t bisher erkennbar , wird eine solCherart beschriebene " Rechts

s e tzungswissenschaf t " a u f fo lgenden Di sz ip l i nen gründen: 

J u r i sprudenz 1 . e.S " 

Rechtsphilisaphic , 

Recht ssozio l ogie , 

Rechts t a losac her. f o r s c hung 

Soz ia lWissen sch .. f t e n (Pol i t ikwi sscnschaf t , Soz 101 0gic ) 

Wi r t ,"ch"f t Slol1 ss en schaf t e n ( Va lksw 1 r t sc ha f t s lehr e, 

ßetri ebs",ir t schaftlilehre) 

Ven;a l t ungswiss en s chaft , 

Kybernetik , 

Infor matik. 

./ . 
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In der Auffächerung der ~Rechtssetzungsw issensch~ft" t~ucht die 

Bezeichnung "Gesetzgeblmgsmethodc" nic ht auf. Dies erklärt sich 
dar~us, daS wir elne als "feststehende Abfolge bestimmter Akti
vitäten und Arbeitsschrltte" definierte Methode in der f'orm j e

wei ls problemspezlflscher IRegelungsmaterie) Elnbezlehung und 
Nutzung unterschiedlicher Einzelfelder der "Rechtswissenschaft" 
auffassen. Es wird d~rum als nicht aussichtsreich angesehen, 
"die" Gese t zgehungsmethode entwickeln zu wollen. 

we i te rhin ist darauf hinzuweisen, dnB die Bezeichnung "Geset zes
lest " innerhalb des Bereiches "Gesetzgebungsthcorio" dem "Gesetz
gebungsexperiment" zugeordnet ist. Daneben wären hierfUr aber 

auch "Normwirkung" , "Normimplementat ion" , "Gesetzes .. valuierung" 
einschlägtg. B"zü\l" erg .. ben sich fern .. r zu "Ges .. tz\lebunqstechnik", 

"Gesetzgebunqsinstrumentarium", "Gesetzg .. bungsverfahren". Schließ
l ich könnt .. auch die "Rechtspolitik" noch in Zusammenha.n'1 mit Ge

setzestests gebracht werden . Diese fehlende e indeutige Zuordnungs
fähigkeit des Ges .. tzestests unterstreicht, n~ß 

a) selbst bei engerem MethodenverstandniS von Erkenntnisziel, 

Prüfgegenstand , Beschaff .. nhelt und Handhabung her gesehen 
de r Geset zestest die meisten der rechtssetzungswiss .. nschaft

lichen Bezugsfelder berUhrt IQuerschnittsaspekt). und daß 

b) der Gesetzestest damit gleichsam auf .. ine spezifische Art 
von Gesetzgebungsmethodik hina usläuft bzw. größtenteils 
das l~pli~iert, was oberflächlich gesehen unter Geset zgebungs

methoden verstanden wird. 

Entsprechend verhäl t es sich mi t der "exp .. rimentel l en Geset2-
gebung". der .. n Ha. ndhabung Ähnlichkei ten zUm "Gesetzgebungs .. x
periment" aufwe ist . 

Mit der These, daß di e Einführung experl~enteller Methoden in die 

Gesetzgebung auf eine grundlegende Änderung der Gesetzgebungs
methodik hina.usläuft , schließen wird den "rsten projektteil ab . 

. I . 
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Im zwe iten TeU wird diese These "/Cu ~grUnden und empirisch ab

z usichern sein, und zwar durch 

die Auswertung eine r (bere tts weitgehend abgeschlossenen) 

Bef r agung von Geset z gcbungsreferenlen zum tatsächlichen 

Verlauf der Entwicklung VOn Gese t zent~U rfen und ihrem Schick

sa l im ~eiLeren ae r atungs - und Verabsc h iedungsprozeB : 

di e Weiteren twicklun9 von Teat~ethoden a uf der Grundlage 

der aufbereiteten Effektivitätsbedingungen und der hnalysc 

der bei Rechtshandhabung ablaufenden Vorgänge: 

die be iGpielsha fte Erprobung oder z umi n dest quas i-empirische 

Ub"rprü[ung dieser Testrr,ethoden: 

die mit der Befragung von Gesetzgebungspraktikern gestUt z te 

Erörterung vOn I mp l ementation snöglichke i ten einer testange

l eiteten Gesetzgebungsroethod i k; 

den Au f weiS der ve rSChiedentlich in de n schon vo~ausgegangenen 

AusfÜhrungen angedeuteten Lelstungsgrenzen einer sol chen Ge

s etzgebungsmet hodik und der h i eraus z u z iehenden Schlußfolge

rungen für alternative Gese t zesformen und neue Möglichkeiten 

der Wirkungsbeob~chtung von Rechtsvorschr i ften. 

Die Ergebn isse d ie"er Fors<:h unysarbeiten ~crdcn nach Abschluß des 

Projekts Mitte 1980 vocgelegt. 

./ . 
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